
RICHTLINIE 2014/24/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 26. Februar 2014 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI­
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 und 
Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na­

tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge durch oder im Namen 
von Behörden der Mitgliedstaaten hat im Einklang mit 
den im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) niedergelegten Grundsätzen zu erfolgen, 
insbesondere den Grundsätzen des freien Warenverkehrs, 
der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit 
sowie den sich daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige 
Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Für 
über einen bestimmten Wert hinausgehende öffentliche 
Aufträge sollten Vorschriften zur Koordinierung der na­

tionalen Vergabeverfahren festgelegt werden, um zu ge­

währleisten, dass diese Grundsätze praktische Geltung er­

langen und dass das öffentliche Auftragswesen für den 
Wettbewerb geöffnet wird. 

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt im Rahmen der in 
der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 
2020 Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ vom 3. März 2010 dargelegten 
Strategie „Europa 2020“ (in Folgenden „Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum“) eine Schlüsselrolle als eines der marktwirt­

schaftlichen Instrumente, die zur Erzielung eines intelli­
genten, nachhaltigen und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines möglichst effizienten 
Einsatzes öffentlicher Gelder genutzt werden sollen. Zu 

diesem Zweck müssen die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe, die gemäß der Richtlinie 2004/17/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) und der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 5 ) erlassen wurden, überarbeitet und moderni­
siert werden, damit die Effizienz der öffentlichen Aus­

gaben gesteigert, die Teilnahme insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) an öffentlichen Ver­

gabeverfahren erleichtert und es den Vergabestellen er­

möglicht wird, die öffentliche Auftragsvergabe in stärke­

rem Maße zur Unterstützung gemeinsamer gesellschaftli­
cher Ziele zu nutzen. Ferner ist es notwendig, grund­

legende Begriffe und Konzepte zu klären, um Rechts­

sicherheit zu gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen Rechtsprechung des Gerichts­

hofs der Europäischen Union Rechnung zu tragen. 

(3) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollte dem Überein­

kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ( 6 ) Rechnung getragen wer­

den, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahl der 
Kommunikationsmittel, den technischen Spezifikationen, 
den Zuschlagskriterien und den Bedingungen für die Auf­
tragsausführung. 

(4) Die zunehmende Vielfalt öffentlicher Tätigkeiten macht 
es erforderlich, den Begriff der Auftragsvergabe selbst 
klarer zu definieren. Diese Präzisierung als solche sollte 
jedoch den Anwendungsbereich dieser Richtlinie im Ver­

gleich zu dem der Richtlinie 2004/18/EG nicht erweitern. 
Die Vorschriften der Union für die öffentliche Auftrags­

vergabe sollen nicht alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für den Erwerb 
von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
im Wege eines öffentlichen Auftrags getätigt werden. Es 
sollte klargestellt werden, dass ein solcher Erwerb von 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen — ob 
durch Kauf, Leasing oder andere vertragliche Formen — 
dieser Richtlinie unterliegen sollte. 

Der Begriff „Erwerb“ sollte in einem weiteren Sinne ver­

standen werden als Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, was 
nicht unbedingt den Eigentumsübergang auf den öffent­

lichen Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren gelten die 
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe in der
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( 1 ) ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 84. 
( 2 ) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 49. 
( 3 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom15. Januar 2014 (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 
11. Februar 2014. 

( 4 ) Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs­

versorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). 
( 5 ) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver­

gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf­
träge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 

( 6 ) Mit Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über 
den Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Europäische 
Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35) genehmigt.



Regel nicht für die bloße Finanzierung, insbesondere 
durch Finanzhilfen, von Tätigkeiten, die häufig mit der 
Verpflichtung verbunden ist, erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung zurückzuzahlen. 
Ebenso sollten Fälle, in denen alle Wirtschaftsteilnehmer, 
die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zur Wahrneh­

mung einer bestimmten Aufgabe — ohne irgendeine Se­

lektivität — berechtigt sind, wie beispielsweise bei einer 
Auswahl durch den Kunden- und bei Dienstleistungsgut­

scheinsystemen, nicht als Auftragsvergabe verstanden 
werden, sondern als einfache Zulassungssysteme (z. B. 
Zulassungen für Arzneimittel oder ärztliche Dienstleis­

tungen). 

(5) Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten durch 
diese Richtlinie in keiner Weise dazu verpflichtet werden, 
die Erbringung von Dienstleistungen an Dritte oder nach 
außen zu vergeben, wenn sie diese Dienstleistungen 
selbst erbringen oder die Erbringung durch andere Mittel 
als öffentliche Aufträge im Sinne dieser Richtlinie orga­

nisieren möchten. Die Richtlinie sollte nicht für die Er­

bringung von Dienstleistungen auf der Grundlage von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder von Arbeits­

verträgen gelten. In einigen Mitgliedstaaten könnte dies 
z. B. bei bestimmten administrativen und staatlichen 
Dienstleistungen wie Exekutiv- und Legislativdienstleis­

tungen der Fall sein oder bei der Erbringung bestimmter 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit, wie Dienstleistun­

gen im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten oder der 
Justiz oder Dienstleistungen der gesetzlichen Sozialver­

sicherung. 

(6) Ferner sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nicht 
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die so­

ziale Sicherheit berühren sollte. Ebenso wenig sollte sie 
die Liberalisierung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, die öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen vorbehalten sind, oder die Privatisierung 
öffentlicher Einrichtungen, die Dienstleistungen erbrin­

gen, betreffen. 

Gleichermaßen sei darauf hingewiesen, dass es den Mit­

gliedstaaten freisteht, die Erbringung von gesetzlichen 
sozialen Dienstleistungen oder andere Dienstleistungen 
wie Postdienste entweder als Dienstleistungen von all­
gemeinem wirtschaftlichem Interesse oder als nichtwirt­

schaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
oder als eine Mischung davon zu organisieren. Es sollte 
klargestellt werden, dass nichtwirtschaftliche Dienstleis­

tungen von allgemeinem Interesse nicht in den Geltungs­

bereich dieser Richtlinie fallen sollten. 

(7) Schließlich sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie 
das Recht der nationalen, regionalen und lokalen Behör­

den unberührt lässt, zur Verfolgung ihrer politischen 
Ziele im Bereich der öffentlichen Ordnung Dienstleistun­

gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, deren 
Anwendungsbereich und die Merkmale der zu erbringen­

den Dienstleistung, einschließlich Bedingungen hinsicht­

lich der Qualität der Leistung, im Einklang mit dem Uni­
onsrecht zu definieren. Die Befugnis der nationalen, re­

gionalen und lokalen Behörden, im Einklang mit Arti­
kel 14 AEUV und mit dem AEUV und dem Vertrag 
über die Europäische Union (EUV) beigefügten Protokoll 
Nr. 26 über Dienste von allgemeinem Interesse Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur 
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu 

finanzieren, sollte ebenfalls unberührt bleiben. Des Wei­
teren befasst sich die Richtlinie nicht mit der Finanzie­

rung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli­
chem Interesse oder mit den Systemen der von den Mit­

gliedstaaten insbesondere auf sozialem Gebiet im Ein­

klang mit den Wettbewerbsvorschriften der Union ge­

währten Beihilfen. 

(8) Ein Auftrag sollte nur dann als öffentlicher Bauauftrag 
gelten, wenn er speziell die Ausführung der in Anhang 
II aufgeführten Tätigkeiten zum Gegenstand hat, und 
zwar auch dann, wenn er sich auf andere Leistungen 
erstreckt, die für die Ausführung dieser Tätigkeiten erfor­

derlich sind. Öffentliche Dienstleistungsaufträge, ins­

besondere im Bereich der Grundstücksverwaltung, kön­

nen unter bestimmten Umständen Bauleistungen umfas­

sen. Sofern diese Bauleistungen jedoch nur Nebenarbeiten 
im Verhältnis zum Hauptgegenstand des Vertrags darstel­
len und eine mögliche Folge oder eine Ergänzung des 
letzteren sind, rechtfertigt die Tatsache, dass der Vertrag 
diese Bauleistungen umfasst, nicht eine Einstufung des 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags als öffentlicher Bau­

auftrag. 

Angesichts der für die öffentlichen Bauaufträge kenn­

zeichnenden Vielfalt der Aufgaben sollten die öffentlichen 
Auftraggeber jedoch sowohl die getrennte als auch die 
gemeinsame Vergabe von Aufträgen für die Planung 
und die Ausführung von Bauleistungen vorsehen können. 
Diese Richtlinie bezweckt nicht, eine gemeinsame oder 
eine getrennte Vergabe vorzuschreiben. 

(9) Die Realisierung eines Bauvorhabens gemäß den von ei­
nem öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen 
setzt voraus, dass der betreffende Auftraggeber Maßnah­

men zur Definition der Art des Vorhabens getroffen oder 
zumindest einen entscheidenden Einfluss auf dessen Pla­

nung gehabt haben muss. Ob der Auftragnehmer das 
Bauvorhaben ganz oder zum Teil mit eigenen Mitteln 
durchführt oder dessen Durchführung mit anderen Mit­

teln sicherstellt, sollte nichts an der Einstufung des Auf­
trags als Bauauftrag ändern, solange der Auftragnehmer 
eine direkte oder indirekte rechtswirksame Verpflichtung 
zur Gewährleistung der Erbringung der Bauleistungen 
übernimmt. 

(10) Der Begriff „öffentliche Auftraggeber“ und insbesondere 
der Begriff „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ sind 
wiederholt im Rahmen der Rechtsprechung des Gerichts­

hofs der Europäischen Union überprüft worden. Um klar­

zustellen, dass der persönliche Geltungsbereich dieser 
Richtlinie unverändert bleiben sollte, ist es angezeigt, 
die Begriffsbestimmung beizubehalten, auf die sich der 
Gerichtshof selbst stützt, und einige Erläuterungen, die 
im Rahmen dieser Rechtsprechung gegeben wurden, als 
Schlüssel zum Verständnis der Begriffsbestimmung selbst 
aufzunehmen, ohne dass damit beabsichtigt wird, das 
Verständnis des Begriffs, so wie es in der Rechtsprechung 
dargelegt wurde, zu ändern. Zu diesem Zweck sollte da­

her klargestellt werden, dass eine Einrichtung, die unter 
marktüblichen Bedingungen arbeitet, gewinnorientiert ist 
und die mit der Ausübung ihrer Tätigkeit einhergehenden 
Verluste trägt, nicht als „Einrichtung des öffentlichen 
Rechts“ angesehen werden sollte, da die im Allgemein­

interesse liegenden Aufgaben, zu deren Erfüllung sie ge­

schaffen oder mit deren Erfüllung sie beauftragt worden 
ist, als von gewerblicher Art anzusehen sind.
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Desgleichen ist die Bedingung bezüglich der Herkunft der 
Finanzausstattung der betreffenden Einrichtung ebenfalls 
im Rahmen der Rechtsprechung überprüft worden, wobei 
unter anderem klargestellt wurde, dass unter „überwie­

gend“ finanziert eine Finanzierung in Höhe von mehr 
als der Hälfte zu verstehen ist, worunter auch Zahlungen 
von Nutzern fallen können, die nach den Vorschriften 
des öffentlichen Rechts auferlegt, berechnet und erhoben 
werden. 

(11) Im Falle gemischter Aufträge sollten die anwendbaren 
Vorschriften im Hinblick auf den Hauptgegenstand des 
Auftrags festgelegt werden, wenn die verschiedenen Teile, 
aus denen sich ein Auftrag zusammensetzt, objektiv nicht 
voneinander zu trennen sind. Es sollte daher klargestellt 
werden, wie öffentliche Auftraggeber festzustellen haben, 
ob eine Trennung der unterschiedlichen Teile möglich ist. 
Eine solche Präzisierung sollte sich auf die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
stützen. 

Die Festlegung sollte auf der Grundlage einer Einzelfall­
prüfung erfolgen, bei der es allerdings nicht ausreichen 
sollte, dass die Absicht des öffentlichen Auftraggebers, die 
verschiedenen Teile eines gemischten Auftrags als un­

trennbar zu betrachten, zum Ausdruck gebracht oder 
vermutet wird; diese Absicht muss sich vielmehr auf ob­

jektive Gesichtspunkte stützen, die sie rechtfertigen und 
die Notwendigkeit begründen können, einen einzigen 
Auftrag zu vergeben. Eine solche begründete Notwendig­

keit, einen einzigen Auftrag zu vergeben, könnte bei­
spielsweise im Falle der Errichtung eines einzigen Gebäu­

des gegeben sein, von dem ein Gebäudeteil direkt vom 
öffentlichen Auftraggeber genutzt werden soll und ein 
anderer Gebäudeteil auf Basis einer Konzession bewirt­

schaftet wird, zum Beispiel als öffentliches Parkhaus. Es 
sollte klargestellt werden, dass die Notwendigkeit, einen 
einzigen Auftrag zu vergeben, aus Gründen sowohl tech­

nischer als auch wirtschaftlicher Art gegeben sein kann. 

(12) Im Fall gemischter Aufträge, die getrennt werden können, 
steht es den öffentlichen Auftraggebern stets frei, ge­

trennte Aufträge für die einzelnen Teile des gemischten 
Auftrags zu vergeben; in diesem Fall sollten die für jeden 
einzelnen Teil geltenden Bestimmungen ausschließlich 
bezüglich der Merkmale des jeweiligen spezifischen Auf­
trags festgelegt werden. Wenn öffentliche Auftraggeber 
dagegen beschließen, andere Elemente in die Beschaf­
fungsmaßnahme aufzunehmen, ungeachtet ihres Werts 
und der rechtlichen Regelung, der die zusätzlichen Ele­

mente ansonsten unterliegen würden, sollte folgendes 
Hauptprinzip gelten: Wenn eine Auftragsvergabe gemäß 
den Bestimmungen dieser Richtlinie als Einzelvergabe er­

folgt, dann sollte diese Richtlinie weiterhin für den ge­

samten gemischten Auftrag gelten. 

(13) Besondere Bestimmungen sollten jedoch für gemischte 
Aufträge vorgesehen werden, die Verteidigungs- oder Si­
cherheitsaspekte beinhalten oder die Teile umfassen, die 
nicht in den Geltungsbereich des AEUV fallen. In diesen 
Fällen sollte die Nichtanwendung dieser Richtlinie mög­

lich sein, vorausgesetzt die Vergabe eines einzelnen 

Auftrags ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt und 
der Beschluss, einen einzelnen Auftrag zu vergeben, 
wurde nicht mit der Absicht getroffen, den Auftrag von 
der Anwendung dieser Richtlinie oder der Richtlinie 
2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­

tes ( 1 ) auszuschließen. Es sollte klargestellt werden, dass 
öffentliche Auftraggeber nicht daran gehindert sein soll­
ten, diese Richtlinie anstelle der Richtlinie 2009/81/EG 
auf bestimmte gemischte Aufträge anzuwenden. 

(14) Es sollte klargestellt werden, dass der Begriff „Wirtschafts­

teilnehmer“ weit ausgelegt werden sollte, so dass er alle 
Personen und/oder Einrichtungen umfasst, die die Aus­

führung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren 
beziehungsweise die Erbringung von Dienstleistungen 
auf dem Markt anbieten, ungeachtet der Rechtsform, 
die sie für sich gewählt haben. Somit sollten Unterneh­

men, Zweigniederlassungen, Tochterunternehmen, Per­

sonengesellschaften, Genossenschaften, haftungs­

beschränkte Gesellschaften, Universitäten, ob öffentlich 
oder privat, sowie andere Einrichtungen, bei denen es 
sich nicht um natürliche Personen handelt, unter den 
Begriff „Wirtschaftsteilnehmer“ fallen, unabhängig davon, 
ob sie in jeder Beziehung als „juristische Personen“ gelten 
oder nicht. 

(15) Es sollte klargestellt werden, dass Gruppen von Wirt­

schaftsteilnehmern — auch wenn ihr Zusammenschluss 
nur vorübergehend erfolgt — an Vergabeverfahren teil­
nehmen können, ohne dass sie eine bestimmte Rechts­

form annehmen müssen. Soweit erforderlich, etwa wenn 
eine gesamtschuldnerische Haftung verlangt wird, kann 
eine bestimmte Form vorgeschrieben werden, wenn sol­
che Gruppen den Zuschlag erhalten. 

Ferner sollte klargestellt werden, dass öffentliche Auftrag­

geber in der Lage sein sollten, ausdrücklich festzulegen, 
wie Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die Anforde­

rungen in Bezug auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit nach dieser Richtlinie oder die Krite­

rien bezüglich der technischen und beruflichen Leistungs­

fähigkeit, die von den eigenständig teilnehmenden Wirt­

schaftsteilnehmern verlangt werden, zu erfüllen haben. 

Bei der Durchführung von Aufträgen durch Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern kann es erforderlich sein, Bedin­

gungen festzulegen, die für Einzelteilnehmer nicht gelten. 
Solche Bedingungen, die durch objektive Gründe gerecht­

fertigt und verhältnismäßig sein müssen, könnten bei­
spielsweise die Ernennung eines gemeinsamen Vertreters 
oder eines federführenden Partners für die Zwecke des 
Vergabeverfahrens oder die Vorlage von Informationen 
über die Zusammensetzung der Gruppe sein.
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( 1 ) Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver­

gabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den 
Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richt­

linien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, 
S. 76).



(16) Öffentliche Auftraggeber haben alle ihnen nach nationa­

lem Recht zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu 
nutzen, um aus Interessenkonflikten resultierende Verzer­

rungen bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Auf­
träge zu verhindern. Dies könnte Verfahren zur Auf­
deckung, Verhinderung und Behebung von Interessen­

konflikten beinhalten. 

(17) Mit dem Beschluss 94/800/EG des Rates ( 1 ) wurde ins­

besondere das Übereinkommen der Welthandelsorganisa­

tion über das öffentliche Beschaffungswesen („Agreement 
on Government Procurement“, im Folgenden „GPA“) ge­

nehmigt. Ziel des GPA ist es, einen multilateralen Rah­

men ausgewogener Rechte und Pflichten in Bezug auf 
öffentliche Aufträge zu schaffen, um den Welthandel zu 
liberalisieren und auszuweiten. Bei Aufträgen, die unter 
die Anhänge 1, 2, 4 und 5 sowie die Allgemeinen An­

merkungen zur Anlage I der Europäischen Union zum 
GPA sowie andere einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, sollten die öffent­

lichen Auftraggeber die Verpflichtungen aus den betref­
fenden Übereinkommen erfüllen, indem sie diese Richt­

linie auf Wirtschaftsteilnehmer von Drittländern anwen­

den, die Unterzeichner der Übereinkommen sind. 

(18) Das GPA findet Anwendung auf Aufträge oberhalb be­

stimmter Schwellenwerte, die in dem GPA festgelegt und 
in Sonderziehungsrechten angegeben sind. Die in dieser 
Richtlinie festgelegten Schwellenwerte sollten angepasst 
werden, um zu gewährleisten, dass sie den Euro-Äquiva­

lenten der in dem GPA genannten Schwellenwerte ent­

sprechen. Es sollten eine regelmäßige Überprüfung der in 
Euro ausgedrückten Schwellenwerte und ihre Anpassung 
— im Wege eines rein mathematischen Verfahrens — an 
mögliche Kursschwankungen des Euro gegenüber dem 
Sonderziehungsrecht vorgesehen werden. Abgesehen 
von diesen regelmäßigen mathematischen Anpassungen 
sollte während der nächsten Verhandlungsrunde eine Er­

höhung der in dem GPA festgelegten Schwellenwerte 
geprüft werden. 

(19) Es sollte klargestellt werden, dass für die Schätzung des 
Werts eines Auftrags sämtliche Einnahmen berücksichtigt 
werden müssen, egal ob sie vom öffentlichen Auftrag­

geber oder von Dritten stammen. Es sollte ferner klar­

gestellt werden, dass für den Zweck der Schätzung von 
Schwellenwerten unter „gleichartigen Lieferungen“ Waren 
für gleiche oder gleichartige Verwendungszwecke zu ver­

stehen sind, z. B. Lieferungen einer Reihe von Nahrungs­

mitteln oder von verschiedenen Büromöbeln. Typischer­

weise würde ein Wirtschaftsteilnehmer, der in dem be­

treffenden Bereich tätig ist, solche Lieferungen wahr­

scheinlich als Teil seiner üblichen Produktpalette anbie­

ten. 

(20) Für die Zwecke der Schätzung des Werts eines bestimm­

ten Auftrags sollte klargestellt werden, dass die Schätzung 
des Werts auf der Grundlage einer Unterteilung des Auf­
trags nur dann zulässig sein sollte, wenn dies durch ob­

jektive Gründe gerechtfertigt ist. So könnte es beispiels­

weise gerechtfertigt sein, die Auftragswerte auf der Ebene 
einer eigenständigen Organisationseinheit des öffent­

lichen Auftraggebers, etwa Schulen oder Kindergärten, 

zu schätzen, sofern die betreffende Einheit unabhängig 
für ihre Beschaffungsmaßnahmen zuständig ist. Hiervon 
kann ausgegangen werden, wenn die eigenständige Orga­

nisationseinheit unabhängig Verfahren zur Vergabe öf­
fentlicher Aufträge durchführt und die Kaufentscheidun­

gen trifft, wenn sie über eine getrennte Haushaltslinie für 
die betreffenden Auftragsvergaben verfügt, die Aufträge 
unabhängig vergibt und diese aus ihr zur Verfügung ste­

henden Haushaltsmitteln finanziert. Eine Aufteilung in 
Unterteilungen ist nicht allein dadurch gerechtfertigt, 
dass der öffentliche Auftraggeber eine Auftragsvergabe 
dezentral durchführt. 

(21) Öffentliche Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern 
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste vergeben werden und Tätigkeiten 
in diesen Bereichen betreffen, fallen unter die Richtlinie 
2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Ra­

tes ( 2 ). Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern im 
Rahmen ihrer Dienstleistungen im Bereich der Seeschiff­
fahrt, Küstenschifffahrt oder Binnenschifffahrt vergeben 
werden, fallen jedoch in den Anwendungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie. 

(22) Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet und 
findet keine Anwendung auf Beschaffungen internationa­

ler Organisationen in deren eigenem Namen und für 
eigene Rechnung. Es ist jedoch notwendig klarzustellen, 
inwieweit diese Richtlinie auf Beschaffungen angewandt 
werden sollte, die spezifischen internationalen Vorschrif­
ten unterliegen. 

(23) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über bestimmte 
audiovisuelle und Hörfunkmediendienste durch Medien­

diensteanbieter sollten besondere kulturelle und gesell­
schaftspolitische Erwägungen berücksichtigt werden kön­

nen, die die Anwendung von Vergabevorschriften un­

angemessen erscheinen lassen. Aus diesen Gründen sollte 
eine Ausnahme für die von den Mediendiensteanbietern 
selbst vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
vorgesehen werden, die den Ankauf, die Entwicklung, 
die Produktion oder die Koproduktion von sendefertigem 
Material sowie andere Vorbereitungsdienste zum Gegen­

stand haben, wie z. B. Dienste im Zusammenhang mit 
den für die Produktion von Sendungen erforderlichen 
Drehbüchern oder künstlerischen Leistungen. Es sollte 
ferner klargestellt werden, dass diese Ausnahme gleicher­

maßen für Rundfunk-Mediendienste wie für Abruf (on- 
demand) -dienste (nichtlineare Dienste) gelten sollte. 
Diese Ausnahme sollte jedoch nicht für die Bereitstellung 
des für die Produktion, die Koproduktion und die Aus­

strahlung dieser Sendungen erforderlichen technischen 
Materials gelten. 

(24) Es sei darauf hingewiesen, dass Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienste und andere vergleichbare Formen al­
ternativer Streitbeilegung normalerweise von Organisatio­

nen oder Personen übernommen werden, deren Bestel­
lung oder Auswahl in einer Art und Weise erfolgt, die 
sich nicht nach Vergabevorschriften für öffentliche Auf­
träge richten kann. Es sollte klargestellt werden, dass 
diese Richtlinie nicht für Aufträge zur Erbringung solcher 
Dienstleistungen — ungeachtet ihrer Bezeichnung in den 
nationalen Rechtsvorschriften — gilt.
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(25) Einige Rechtsdienstleistungen werden von durch ein Ge­

richt eines Mitgliedstaats bestellten Dienstleistern er­

bracht, betreffen die Vertretung von Mandanten in Ge­

richtsverfahren durch Rechtsanwälte, müssen durch No­

tare erbracht werden oder sind mit der Ausübung von 
hoheitlichen Befugnissen verbunden. Solche Rechtsdienst­

leistungen werden in der Regel durch Organisationen 
oder Personen erbracht, deren Bestellung oder Auswahl 
in einer Art und Weise erfolgt, die sich nicht nach Ver­

gabevorschriften für öffentliche Aufträge richten kann, 
wie z. B. bei der Ernennung von Staatsanwälten in eini­
gen Mitgliedstaaten. Diese Rechtsdienstleistungen sollten 
daher vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie aus­

genommen werden. 

(26) Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff „Finanzinstru­

mente“ im Sinne dieser Richtlinie dieselbe Bedeutung hat 
wie in anderen Rechtsakten über den Binnenmarkt; ferner 
sollte mit Blick auf die kürzlich erfolgte Schaffung der 
Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und des Euro­

päischen Stabilitätsmechanismus festgehalten werden, 
dass mit dieser Fazilität und diesem Mechanismus durch­

geführte Transaktionen aus dem Anwendungsbereich die­

ser Richtlinie ausgenommen werden sollten. Schließlich 
sollte klargestellt werden, dass Darlehen oder Kredite, 
gleich ob sie mit der Ausgabe von Wertpapieren oder 
andere Finanzinstrumenten oder mit anderen diese be­

treffenden Transaktionen im Zusammenhang stehen 
oder nicht, aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen werden sollten. 

(27) Es sei daran erinnert, dass Artikel 5 Absatz 1 der Ver­

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Par­

laments und des Rates ( 1 ) ausdrücklich vorsieht, dass 
die Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG für Dienst­

leistungsaufträge und für öffentliche Dienstleistungsauf­
träge über öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bus­

sen und Straßenbahnen gelten, während die Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 für Dienstleistungskonzessionen für 
öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bussen und Stra­

ßenbahnen gilt. Es sei außerdem daran erinnert, dass jene 
Verordnung weiterhin für (öffentliche) Dienstleistungsauf­
träge sowie für Dienstleistungskonzessionen für öffent­

liche Personenverkehrsdienste auf der Schiene und per 
Untergrundbahn gilt. Zur Klarstellung der Beziehung zwi­
schen der vorliegenden Richtlinie und der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 sollte ausdrücklich vorgesehen wer­

den, dass diese Richtlinie nicht für öffentliche Dienstleis­

tungsaufträge für die Bereitstellung von öffentlichen Per­

sonenverkehrsdiensten auf der Schiene oder mit Unter­

grundbahnen gelten, deren Vergabe weiterhin der Verord­

nung (EG) Nr. 1370/2007 unterliegen sollte. Soweit die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 die Möglichkeit ein­

räumt, im nationalen Recht von den Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 abzuweichen, sollten 
die Mitgliedstaaten weiterhin in ihren nationalen Rechts­

vorschriften vorsehen können, dass öffentliche Dienstleis­

tungsaufträge für öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
der Schiene oder mit Untergrundbahnen durch ein Ver­

gabeverfahren vergeben werden müssen, das ihren all­
gemeinen Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe 
entspricht. 

(28) Diese Richtlinie sollte nicht für bestimmte von gemein­

nützigen Organisationen oder Vereinigungen erbrachte 
Notfalldienste gelten, da der spezielle Charakter dieser 
Organisationen nur schwer gewahrt werden könnte, 
wenn die Dienstleistungserbringer nach den in dieser 
Richtlinie festgelegten Verfahren ausgewählt werden 
müssten. Diese Ausnahme sollte allerdings nicht über 
das notwendigste Maß hinaus ausgeweitet werden. Es 
sollte daher ausdrücklich festgelegt werden, dass der Ein­

satz von Krankenwagen zur Patientenbeförderung nicht 
ausgenommen sein sollte. In diesem Zusammenhang 
muss im Übrigen deutlich gemacht werden, dass die 
CPV-Gruppe 601 „Landverkehr“ nicht den Einsatz von 
Krankenwagen beinhaltet, der unter die CPV-Klasse 
8514 fällt. Es sollte daher klargestellt werden, dass für 
unter den CPV-Code 8514 30 00-3 fallende Dienstleis­

tungen, die ausschließlich im Einsatz von Krankenwagen 
zur Patientenbeförderung bestehen, die Sonderregelung 
gelten soll. Folglich würden auch gemischte Aufträge 
für Dienste von Krankenwagen generell unter die Sonder­

regelung fallen, falls der Wert des Einsatzes von Kranken­

wagen zur Patientenbeförderung höher wäre als der Wert 
anderer Rettungsdienste. 

(29) Es sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nur für 
öffentliche Auftraggeber der Mitgliedstaaten gilt. Daher 
fallen politische Parteien im Allgemeinen nicht unter 
ihre Bestimmungen, da es sich bei ihnen nicht um öffent­

liche Auftraggeber handelt. In einigen Mitgliedstaaten 
könnten politische Parteien jedoch unter den Begriff „Ein­

richtungen des öffentlichen Rechts“ fallen. 

Bestimmte Dienstleistungen (etwa die Herstellung von 
Werbe- und Videofilmen) sind jedoch, wenn sie im Rah­

men einer Wahlkampagne erbracht werden, so untrenn­

bar mit den politischen Ansichten der Dienstleister ver­

knüpft, dass deren Auswahl normalerweise in einer Art 
und Weise erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschrif­
ten für öffentliche Aufträge richten kann. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass für die Satzung 
und die Finanzierung der europäischen politischen Par­

teien und der europäischen politischen Stiftungen andere 
als die in dieser Richtlinie festgelegten Regelungen gelten. 

(30) In einigen Fällen könnte ein bestimmter öffentlicher Auf­
traggeber oder ein bestimmter Verband von öffentlichen 
Auftraggebern der einzige Anbieter einer bestimmten 
Dienstleistung sein, für deren Erbringung er gemäß den 
Rechtsvorschriften und gemäß den veröffentlichten Ver­

waltungsvorschriften, die mit dem AEUV in Einklang 
stehen, ein ausschließliches Recht besitzt. Es sollte klar­

gestellt werden, dass diese Richtlinie nicht auf die Ver­

gabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen an diesen 
öffentlichen Auftraggeber oder Verband von öffentlichen 
Auftraggebern angewandt werden muss. 

(31) Es besteht erhebliche Rechtsunsicherheit darüber, inwie­

weit Verträge, die zwischen Einrichtungen des öffent­

lichen Sektors geschlossen werden, von den Vorschriften 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge erfasst werden soll­
ten. Die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union wird nicht nur von den einzel­
nen Mitgliedstaaten, sondern auch von den einzelnen 
öffentlichen Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. Da­

her gilt es zu präzisieren, in welchen Fällen im öffent­

lichen Sektor geschlossene Verträge von der Anwendung 
der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
ausgenommen sind.
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Diese Präzisierung sollte sich auf die Grundsätze stützen, 
die in der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union dargelegt wurden. Der Umstand, 
dass beide Parteien einer Vereinbarung selbst öffentliche 
Stellen sind, reicht allein nicht aus, um die Anwendung 
der Vergabevorschriften auszuschließen. Die Anwendung 
der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
sollte öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer Freiheit 
beschränken, die ihnen übertragenen öffentlichen Auf­
gaben auszuüben, indem sie ihre eigenen Mittel verwen­

den, wozu die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit an­

deren öffentlichen Stellen gehört. 

Es sollte sichergestellt werden, dass eine vom Anwen­

dungsbereich ausgenommene öffentlich-öffentliche Zu­

sammenarbeit keine Wettbewerbsverzerrung im Verhält­

nis zu privaten Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat, 
indem ein privater Dienstleister besser gestellt wird als 
seine Wettbewerber. 

(32) An kontrollierte juristische Personen vergebene öffent­

liche Aufträge sollten nicht der Anwendung der in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Verfahren unterliegen, wenn der 
öffentliche Auftraggeber über die betreffende juristische 
Person eine Kontrolle ausübt, die mit der vergleichbar ist, 
die er über seine eigenen Dienststellen ausübt, voraus­

gesetzt die kontrollierte juristische Person führt mehr 
als 80 % ihrer Tätigkeiten in Ausführung der Aufgaben 
aus, mit denen sie von dem kontrollierenden öffentlichen 
Auftraggeber oder von anderen durch diesen öffentlichen 
Auftraggeber kontrollierten juristischen Personen betraut 
worden ist, und zwar ungeachtet des Begünstigten der 
Ausführung des Auftrags. 

Diese Ausnahme sollte sich nicht auf Situationen erstre­

cken, in denen ein privater Wirtschaftsteilnehmer am 
Kapital der kontrollierten juristischen Person unmittelbar 
beteiligt ist, da die Vergabe eines öffentlichen Auftrags 
ohne Wettbewerbsverfahren dem am Kapital der kontrol­
lierten juristischen Person beteiligten privaten Wirt­

schaftsteilnehmer einen unzulässigen Vorteil gegenüber 
seinen Wettbewerbern verschaffen würde. Mit Blick auf 
die besonderen Merkmale öffentlicher Einrichtungen mit 
Pflichtmitgliedschaft, wie die für Verwaltung oder die 
Ausführung bestimmter öffentlicher Dienstleistungen ver­

antwortlichen Organisationen, sollte dies jedoch nicht in 
Fällen gelten, in denen die Beteiligung bestimmter pri­
vater Wirtschaftsteilnehmer am Kapital der kontrollierten 
juristischen Person durch eine nationale gesetzliche Be­

stimmung im Einklang mit den Verträgen vorgeschrieben 
ist, sofern es sich nicht um eine beherrschende Form der 
Beteiligung oder eine Form der Beteiligung mit Sperr­

minorität handelt und sofern die Beteiligung keinen maß­

geblichen Einfluss auf die Entscheidungen der kontrollier­

ten juristischen Person ausübt. Es sollte ferner klargestellt 
werden, dass das entscheidende Element allein die direkte 
private Beteiligung an der kontrollierten juristischen Per­

son ist. Eine private Kapitalbeteiligung am kontrollieren­

den öffentlichen Auftraggeber oder den kontrollierenden 
öffentlichen Auftraggebern schließt daher die Vergabe 
öffentlicher Aufträge an die kontrollierte juristische Per­

son ohne die Anwendung der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Verfahren nicht aus, da solche Beteiligun­

gen den Wettbewerb zwischen privaten Wirtschaftsteil­
nehmern nicht nachteilig beeinflussen. 

Es sollte auch klargestellt werden, dass öffentliche Auf­
traggeber wie Einrichtungen des öffentlichen Rechts, bei 
denen eine private Kapitalbeteiligung bestehen kann, in 
der Lage sein sollten, die Ausnahmeregelung für eine 
horizontale Zusammenarbeit in Anspruch zu nehmen. 
Sind alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit 
der horizontalen Zusammenarbeit erfüllt, so sollte sich 
die Ausnahmeregelung für die horizontale Zusammen­

arbeit folglich auf solche öffentlichen Auftraggeber erstre­

cken, bei denen der Auftrag ausschließlich zwischen öf­
fentlichen Auftraggebern geschlossen wird. 

(33) Die öffentlichen Auftraggeber sollten auch beschließen 
können, ihre öffentlichen Dienstleistungen gemeinsam 
im Wege der Zusammenarbeit zu erbringen, ohne zur 
Einhaltung einer bestimmten Rechtsform verpflichtet zu 
sein. Diese Zusammenarbeit könnte alle Arten von Tätig­

keiten in Verbindung mit der Ausführung der Dienstleis­

tungen und Zuständigkeiten, die den teilnehmenden Stel­
len zugeteilt wurden oder von ihnen übernommen wer­

den, erfassen, wie gesetzliche oder freiwillige Aufgaben 
der Gebietskörperschaften oder Dienste, die bestimmten 
Einrichtungen durch das öffentliche Recht übertragen 
werden. Die von den verschiedenen teilnehmenden Stel­
len erbrachten Dienstleistungen müssen nicht notwendi­
gerweise identisch sein; sie können sich auch ergänzen. 

Aufträge für die gemeinsame Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen sollten nicht der Anwendung der in 
dieser Richtlinie festgelegten Vorschriften unterliegen, vo­

rausgesetzt sie werden ausschließlich zwischen öffent­

lichen Auftraggebern geschlossen, die Durchführung die­

ser Zusammenarbeit wird ausschließlich von Erwägungen 
des öffentlichen Interesse bestimmt und kein privater 
Dienstleister erhält einen Vorteil gegenüber seinen Wett­

bewerbern. 

Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, sollte die Zusam­

menarbeit auf einem kooperativen Konzept beruhen. Die 
Zusammenarbeit setzt nicht voraus, dass alle teilnehmen­

den Stellen die Ausführung wesentlicher vertraglicher 
Pflichten übernehmen, solange sie sich verpflichtet haben, 
einen Beitrag zur gemeinsamen Ausführung der betref­
fenden öffentlichen Dienstleistung zu leisten. Für die 
Durchführung der Zusammenarbeit einschließlich etwai­
ger Finanztransfers zwischen den teilnehmenden öffent­

lichen Auftraggebern sollten im Übrigen ausschließlich 
Erwägungen des öffentlichen Interesses maßgeblich sein. 

(34) Es kann vorkommen, dass eine Rechtsperson gemäß den 
einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften als Instru­

ment oder technischer Dienst für bestimmte öffentliche 
Auftraggeber tätig ist und verpflichtet ist, von diesen 
Auftraggebern erteilte Anweisungen auszuführen, und 
dass sie keinen Einfluss auf die Vergütung ihrer Tätigkeit 
hat. Angesichts ihrer außervertraglichen Art sollte eine 
solche rein administrative Beziehung nicht in den An­

wendungsbereich der Verfahren für die öffentliche Auf­
tragsvergabe fallen.
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(35) Die Kofinanzierung von Forschungs- und Entwicklungs­

programmen durch die Industrie sollte gefördert werden. 
Es sollte folglich klargestellt werden, dass diese Richtlinie 
nur anwendbar ist, wenn es keine solche Kofinanzierung 
gibt und wenn das Ergebnis der Forschungs- und Ent­

wicklungstätigkeiten dem betreffenden öffentlichen Auf­
traggeber zugutekommt. Damit sollte die Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Dienstleistungs­

erbringer, der diese Tätigkeiten durchgeführt hat, einen 
Bericht darüber veröffentlichen darf, solange der öffent­

liche Auftraggeber die alleinigen Rechte zum Gebrauch 
der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse bei der Aus­

übung seiner Tätigkeit behält. Ein fiktiver Austausch der 
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse oder eine rein 
symbolische Beteiligung an der Vergütung des Dienstleis­

ters sollte jedoch nicht die Anwendung dieser Richtlinie 
verhindern. 

(36) Beschäftigung und Beruf tragen zur Integration in die 
Gesellschaft bei und sind zentrale Elemente für die Ge­

währleistung von Chancengleichheit. In diesem Zusam­

menhang können geschützte Werkstätten eine wichtige 
Rolle spielen. Das gilt auch für andere soziale Unterneh­

men, deren Hauptanliegen die Förderung der sozialen 
und beruflichen Eingliederung oder Wiedereingliederung 
von Personen mit Behinderung oder von benachteiligten 
Personen wie Arbeitslosen, Angehörigen benachteiligter 
Minderheiten oder auf andere Weise an den Rand der 
Gesellschaft gedrängten Personen ist. Es ist jedoch mög­

lich, dass solche Werkstätten oder Unternehmen nicht in 
der Lage sind, unter normalen Wettbewerbsbedingungen 
Aufträge zu erhalten. Es ist daher angemessen, vorzuse­

hen, dass Mitgliedstaaten das Recht, an Verfahren zur 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder von bestimm­

ten Auftragslosen teilzunehmen, derartigen Werkstätten 
oder Unternehmen vorbehalten oder die Ausführung ei­
nes Auftrags geschützten Beschäftigungsprogrammen 
vorbehalten können. 

(37) Im Hinblick auf eine angemessene Einbeziehung umwelt­

bezogener, sozialer und arbeitsrechtlicher Erfordernisse in 
die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ist es 
besonders wichtig, dass Mitgliedstaaten und öffentliche 
Auftraggeber geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 
Einhaltung der am Ort der Ausführung der Bauleistungen 
oder der Erbringung der Dienstleistungen geltenden An­

forderungen auf dem Gebiet des Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitsrechts zu gewährleisten, die sich aus auf nationaler 
und auf Unionsebene geltenden Rechts- und Verwal­
tungsvorschriften, Verfügungen und Beschlüssen sowie 
aus Tarifverträgen ergeben, sofern diese Regelungen und 
ihre Anwendung mit dem Unionsrecht vereinbar sind. 
Gleichermaßen sollten während der Auftragsausführung 
auch die Verpflichtungen aus den von allen Mitgliedstaa­

ten ratifizierten und in Anhang X aufgeführten interna­

tionalen Übereinkommen gelten. Dies sollte jedoch auf 
keinen Fall der Anwendung von für die Arbeitnehmer 
günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ent­

gegenstehen. 

Die betreffenden Maßnahmen sollten mit den Grundprin­

zipien des Unionsrechts im Einklang stehen, insbesondere 

im Hinblick auf die Gewährleistung der Gleichbehand­

lung. Sie sollten im Einklang mit der Richtlinie 96/71/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und in 
einer Art und Weise angewandt werden, dass die Gleich­

behandlung gewährleistet ist und Wirtschaftsteilnehmer 
und Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten weder di­
rekt noch indirekt diskriminiert werden. 

(38) Als Ort der Erbringung der Dienstleistungen sollte der 
Ort gelten, an dem die charakteristischen Leistungen er­

bracht werden. Bei aus der Ferne, zum Beispiel von Call 
Centern erbrachten Dienstleistungen sollte dies der Ort 
der Leistungserbringung sein, ungeachtet der Orte und 
Mitgliedstaaten, für die die Dienstleistungen bestimmt 
sind. 

(39) Die diesbezüglichen Verpflichtungen könnten sich in 
Auftragserfüllungsklauseln widerspiegeln. Ferner sollte es 
möglich sein, Klauseln zur Sicherstellung der Einhaltung 
von Tarifverträgen im Einklang mit dem Unionsrecht in 
öffentliche Aufträge aufzunehmen. Die Nichteinhaltung 
der einschlägigen Verpflichtungen könnte als schwere 
Verfehlung des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers be­

trachtet werden, die dessen Ausschluss vom Verfahren 
zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur Folge haben 
kann. 

(40) Die Überprüfung der Einhaltung dieser umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen sollte in den rele­

vanten Phasen des Vergabeverfahrens erfolgen, also bei 
Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die Auswahl 
der Teilnehmer und die Auftragsvergabe, bei der Anwen­

dung der Ausschlusskriterien und bei der Anwendung der 
Bestimmungen bezüglich ungewöhnlich niedriger Ange­

bote. Die zu diesem Zweck erforderliche Überprüfung 
sollte im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
dieser Richtlinie, insbesondere der Bestimmungen zu 
Nachweisen und Eigenerklärungen, durchgeführt werden. 

(41) Keine Bestimmung dieser Richtlinie sollte dem Erlass 
oder der Durchsetzung von Maßnahmen, die zum Schutz 
der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sittlichkeit 
und der öffentlichen Sicherheit, zum Schutz der Gesund­

heit und des Lebens von Menschen und Tieren oder zur 
Erhaltung pflanzlichen Lebens notwendig sind, oder von 
sonstigen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere mit 
Blick auf eine nachhaltige Entwicklung, entgegenstehen, 
sofern diese Maßnahmen mit dem AEUV im Einklang 
stehen. 

(42) Für die öffentlichen Auftraggeber ist es äußerst wichtig, 
über zusätzliche Flexibilität zu verfügen, um ein Vergabe­

verfahren auszuwählen, das Verhandlungen vorsieht. Eine 
stärkere Anwendung dieser Verfahren wird wahrschein­

lich dazu beitragen, den grenzüberschreitenden Handel 
zu fördern, da die Bewertung gezeigt hat, dass bei Auf­
trägen, die im Wege des Verhandlungsverfahrens mit vor­

heriger Veröffentlichung einer Bekanntmachung vergeben 
werden, die Erfolgsquote von grenzüberschreitenden An­

geboten besonders hoch ist. Die Mitgliedstaaten sollten 
die Möglichkeit haben, das Verhandlungsverfahren oder
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den wettbewerblichen Dialog in verschiedenen Situatio­

nen vorzusehen, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass 
offene oder nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen. Es sei da­

ran erinnert, dass die Nutzung des wettbewerblichen Dia­

logs gemessen an den Auftragswerten in den vergange­

nen Jahren stark zugenommen hat. Der wettbewerbliche 
Dialog hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in denen 
öffentliche Auftraggeber nicht in der Lage sind, die Mittel 
zur Befriedigung ihres Bedarfs zu definieren oder zu be­

urteilen, was der Markt an technischen, finanziellen oder 
rechtlichen Lösungen zu bieten hat. Diese Situation kann 
insbesondere bei innovativen Projekten, bei der Realisie­

rung großer, integrierter Verkehrsinfrastrukturprojekte 
oder großer Computer-Netzwerke oder bei Projekten 
mit einer komplexen, strukturierten Finanzierung eintre­

ten. Den öffentlichen Auftraggebern sollte gegebenenfalls 
empfohlen werden, einen Projektleiter zu ernennen, um 
eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Wirt­

schaftsteilnehmern und dem öffentlichen Auftraggeber 
während des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. 

(43) Bei Bauaufträgen gehören dazu Bauleistungen, bei denen 
keine Normbauten errichtet werden, beziehungsweise 
Bauleistungen, die konzeptionelle oder innovative Lösun­

gen umfassen. Bei Dienstleistungen oder Lieferungen, die 
eine Anpassung oder konzeptionelle Arbeiten erfordern, 
bietet sich ein Verhandlungsverfahren oder ein wett­

bewerblicher Dialog an. Notwendig sind solche Anpas­

sungen oder konzeptionellen Arbeiten vor allem bei 
komplexen Anschaffungen, beispielsweise für besonders 
hoch entwickelte Waren, geistige Dienstleistungen wie 
etwa bestimmte Beratungs-, Architekten- oder Ingenieur­

leistungen oder Großprojekten der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (im Folgenden „IKT“). In 
diesen Fällen können Verhandlungen notwendig sein, 
um zu gewährleisten, dass die betreffende Lieferung 
oder Dienstleistung den Anforderungen des öffentlichen 
Auftraggebers entspricht. In Bezug auf Standarddienstleis­

tungen oder Standardlieferungen, die von vielen verschie­

denen Marktteilnehmern erbracht werden können, sollten 
das Verhandlungsverfahren und der wettbewerbliche Dia­

log nicht genutzt werden. 

(44) Das Verhandlungsverfahren sollte auch in Fällen zur Ver­

fügung stehen, in denen ein offenes oder nichtoffenes 
Verfahren nur zu unregelmäßigen oder inakzeptablen 
Angeboten geführt hat. In solchen Fällen sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, Verhandlungen 
mit dem Ziel zu führen, regelmäßige und akzeptable 
Angebote zu erhalten. 

(45) Für das Verhandlungsverfahren sollten angemessene 
Schutzvorschriften gelten, die die Einhaltung der Grund­

sätze der Gleichbehandlung und Transparenz gewährleis­

ten. Die öffentlichen Auftraggeber sollten insbesondere 
im Voraus die Mindestanforderungen angeben, die das 
Wesen der Beschaffung charakterisieren und im Verlauf 
der Verhandlungen nicht geändert werden sollten. Die 
Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung sollten während 
des gesamten Verfahrens stabil bleiben und sollten nicht 
verhandelbar sein, um die Gleichbehandlung aller Wirt­

schaftsteilnehmer zu gewährleisten. Ziel der Verhandlun­

gen sollte es sein, die Angebote so zu verbessern, dass die 
öffentlichen Auftraggeber in die Lage versetzt werden, 
Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen ein­

zukaufen, die genau auf ihren konkreten Bedarf zu­

geschnitten sind. Die Verhandlungen können sich auf 

alle Merkmale der erworbenen Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen beziehen, darunter zum Beispiel 
Qualität, Mengen, Geschäftsklauseln sowie soziale, um­

weltbezogene und innovative Aspekte, sofern sie keine 
Mindestanforderungen darstellen. 

Es sollte klargestellt werden, dass es sich bei den Mindest­

anforderungen, die vom öffentlichen Auftraggeber fest­

zulegen sind, um jene (insbesondere physischen, funktio­

nellen und rechtlichen) Bedingungen und wesentlichen 
Merkmale handelt, die jedes Angebot erfüllen beziehungs­

weise aufweisen sollte, damit der öffentliche Auftraggeber 
den Auftrag im Einklang mit dem gewählten Zuschlags­

kriterium vergeben kann. Zur Sicherstellung der Trans­

parenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens sollten 
alle Phasen ordnungsgemäß dokumentiert werden. Darü­

ber hinaus sollten alle Angebote während des gesamten 
Verfahrens schriftlich eingereicht werden. 

(46) Es sollte den öffentlichen Auftraggebern erlaubt sein, be­

stimmte Fristen, die für offene und nichtoffene Verfahren 
sowie für Verhandlungsverfahren gelten, zu kürzen, wenn 
eine von den öffentlichen Auftraggebern hinreichend be­

gründete Dringlichkeit die Einhaltung dieser Fristen un­

möglich macht. Es sollte klargestellt werden, dass es sich 
dabei nicht notwendigerweise um eine extreme Dringlich­

keit wegen unvorhersehbarer und vom öffentlichen Auf­
traggeber nicht zu verantwortender Ereignisse handeln 
muss. 

(47) Forschung und Innovation, einschließlich Öko-Innova­

tion und sozialer Innovation, gehören zu den Haupttrieb­

kräften künftigen Wachstums und stehen im Mittelpunkt 
der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum. Öffentliche Auftraggeber 
sollten die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal 
nutzen, um Innovationen voranzutreiben. Der Kauf inno­

vativer Waren, Bauleistungen und Dienstleistungen spielt 
eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und 
der Qualität öffentlicher Dienstleistungen und ermöglicht 
es gleichzeitig, großen gesellschaftlichen Herausforderun­

gen zu begegnen. Er trägt dazu bei, ein optimales Preis- 
Leistungs-Verhältnis zu erzielen und einen umfassenderen 
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Nut­

zen zu generieren, indem neue Ideen hervorgebracht, 
diese in innovative Waren und Dienstleistungen umge­

setzt werden und damit ein nachhaltiges Wirtschafts­

wachstum gefördert wird. 

Es sei daran erinnert, dass die Kommission in ihrer Mit­

teilung vom 14. Dezember 2007 „Vorkommerzielle Auf­
tragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung trag­

fähiger und hochwertiger öffentlicher Dienste in Europa“ 
eine Reihe von Beschaffungsmodellen beschrieben hat, 
bei denen es um die Vergabe öffentlicher Aufträge für 
solche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 
geht, die nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 
fallen. Diese Modelle würden auch weiterhin zur Ver­

fügung stehen, doch diese Richtlinie sollte auch dazu 
beitragen, die öffentliche Beschaffung von Innovationen 
zu erleichtern, und Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 

(48) Aufgrund der Bedeutung von Innovation sollten die öf­
fentlichen Auftraggeber aufgefordert werden, so oft wie 
möglich Varianten zuzulassen. Die öffentlichen Auftrag­

geber sollten folglich darauf aufmerksam gemacht wer­

den, dass die Mindestanforderungen für Varianten de­

finiert werden müssen, bevor angegeben wird, dass Va­

rianten eingereicht werden können.
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(49) Kann der Bedarf an der Entwicklung eines innovativen 
Produkts beziehungsweise einer innovativen Dienstleis­

tung oder innovativer Bauleistungen und dem anschlie­

ßenden Erwerb dieses Produkts beziehungsweise dieser 
Dienstleistung oder dieser Bauleistungen nicht durch be­

reits auf dem Markt verfügbare Lösungen befriedigt wer­

den, so sollten öffentliche Auftraggeber in Bezug auf 
Aufträge, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, Zugang zu einem spezifischen Beschaffungsverfah­

ren haben. Dieses spezifische Verfahren sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die Entwicklung und den 
anschließenden Kauf neuer, innovativer Waren, Dienst­

leistungen oder Bauleistungen zu begründen — unter 
der Voraussetzung, dass für solche innovativen Waren, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen die vereinbarten 
Leistungs- und Kostenniveaus eingehalten werden kön­

nen, und ohne dass ein getrenntes Vergabeverfahren für 
den Kauf erforderlich ist. Die Innovationspartnerschaft 
sollte sich auf die Verfahrensregeln stützen, die für das 
Verhandlungsverfahren gelten, und die Auftragsvergabe 
sollte einzig auf der Grundlage des besten Preis-Leis­

tungs-Verhältnisses erfolgen, was für den Vergleich von 
Angeboten für innovative Lösungen am besten geeignet 
ist. Ganz gleich, ob es um sehr große Vorhaben oder um 
kleinere innovative Vorhaben geht, sollte die Innovations­

partnerschaft so strukturiert sein, dass sie die erforderli­
che Marktnachfrage („Market Pull“) bewirken kann, die 
die Entwicklung einer innovativen Lösung anstößt, 
ohne jedoch zu einer Marktabschottung zu führen. 

Die öffentlichen Auftraggeber sollten daher Innovations­

partnerschaften nicht in einer Weise nutzen, durch die 
der Wettbewerb behindert, eingeschränkt oder verfälscht 
wird. In bestimmten Fällen könnten solche Effekte durch 
die Gründung von Innovationspartnerschaften mit meh­

reren Partnern vermieden werden. 

(50) Angesichts der negativen Auswirkungen auf den Wett­

bewerb sollten Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung nur un­

ter sehr außergewöhnlichen Umständen zur Anwendung 
kommen. Die Ausnahme sollte auf Fälle beschränkt blei­
ben, in denen eine Veröffentlichung entweder aus Grün­

den extremer Dringlichkeit wegen unvorhersehbarer und 
vom öffentlichen Auftraggeber nicht zu verantwortender 
Ereignisse nicht möglich ist oder in denen von Anfang an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu mehr Wett­

bewerb oder besseren Beschaffungsergebnissen führen 
würde, nicht zuletzt weil objektiv nur ein einziger Wirt­

schaftsteilnehmer in der Lage ist, den Auftrag auszufüh­

ren. Dies ist der Fall bei Kunstwerken, bei denen der 
einzigartige Charakter und Wert des Kunstgegenstands 
selbst untrennbar an die Identität des Künstlers gebunden 
ist. Ausschließlichkeit kann auch aus anderen Gründen 
erwachsen, doch nur Situationen einer objektiven Aus­

schließlichkeit können den Rückgriff auf das Verhand­

lungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung rechtfer­

tigen, sofern die Ausschließlichkeitssituation nicht durch 
den öffentlichen Auftraggeber selbst mit Blick auf das 
anstehende Vergabeverfahren herbeigeführt wurde. 

Öffentliche Auftraggeber, die auf diese Ausnahme zu­

rückgreifen, sollten begründen, warum es keine vernünf­
tigen Alternativen oder keinen vernünftigen Ersatz gibt, 

wie die Nutzung alternativer Vertriebswege, einschließlich 
außerhalb des Mitgliedstaats des öffentlichen Auftrag­

gebers, oder die Erwägung funktionell vergleichbarer Bau­

leistungen, Lieferungen und Dienstleistungen. 

Ist die Ausschließlichkeitssituation auf technische Gründe 
zurückzuführen, so sollten diese im Einzelfall genau be­

schrieben und nachgewiesen werden. Als solche könnten 
beispielsweise angeführt werden, dass es für einen ande­

ren Wirtschaftsteilnehmer technisch nahezu unmöglich 
ist, die geforderte Leistung zu erbringen, oder dass es 
nötig ist, spezielles Wissen, spezielle Werkzeuge oder 
Hilfsmittel zu verwenden, die nur einem einzigen Wirt­

schaftsteilnehmer zur Verfügung stehen. Technische 
Gründe können auch zurückzuführen sein auf konkrete 
Anforderungen an die Interoperabilität, die erfüllt sein 
müssen, um das Funktionieren der zu beschaffenden Bau­

leistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen zu gewähr­

leisten. 

Schließlich ist ein Vergabeverfahren nicht sinnvoll, wenn 
Waren direkt an einer Warenbörse gekauft werden, ein­

schließlich Handelsplattformen für Bedarfsgüter wie land­

wirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe und Energie­

börsen, wo naturgemäß aufgrund der regulierten und 
überwachten multilateralen Handelsstruktur Marktpreise 
garantiert sind. 

(51) Es sollte klargestellt werden, dass die Bestimmungen zum 
Schutz vertraulicher Informationen in keiner Weise der 
Offenlegung der nicht vertraulichen Teile von abgeschlos­

senen Verträgen, einschließlich späterer Änderungen, ent­

gegenstehen. 

(52) Elektronische Informations- und Kommunikationsmittel 
können die Bekanntmachung von Aufträgen erheblich 
vereinfachen und Effizienz und Transparenz der Vergabe­

verfahren steigern. Sie sollten zum Standard für Kom­

munikation und Informationsaustausch im Rahmen von 
Vergabeverfahren werden, da sie die Möglichkeiten von 
Wirtschaftsteilnehmern zur Teilnahme an Vergabeverfah­

ren im gesamten Binnenmarkt stark verbessern. Zu die­

sem Zweck sollten die Übermittlung von Bekannt­

machungen in elektronischer Form, die elektronische 
Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen sowie — nach ei­
nem Übergangszeitraum von 30 Monaten — eine aus­

schließliche elektronische Kommunikation, das heißt eine 
Kommunikation durch elektronische Mittel, in allen Ver­

fahrensstufen, einschließlich der Übermittlung von Teil­
nahmeanträgen und insbesondere der Übermittlung der 
Angebote („elektronische Übermittlung“), verbindlich vor­

geschrieben werden. Es sollte den Mitgliedstaaten und 
öffentlichen Auftraggebern freigestellt bleiben, auf 
Wunsch hierüber hinauszugehen. Es sollte außerdem 
klargestellt werden, dass die verbindliche Verwendung 
elektronischer Kommunikationsmittel nach dieser Richt­

linie öffentliche Auftraggeber nicht zur elektronischen 
Verarbeitung von Angeboten verpflichten oder eine elek­

tronische Bewertung oder automatische Verarbeitung 
vorschreiben sollte. Des Weiteren sollten nach dieser 
Richtlinie weder Bestandteile des Verfahrens der öffent­

lichen Auftragsvergabe, die auf die Vergabe des Auftrags 
folgen, noch die interne Kommunikation des öffentlichen 
Auftraggebers unter die Verpflichtung zur Verwendung 
elektronischer Kommunikationsmittel fallen.
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(53) Die öffentlichen Auftraggeber sollten, von spezifischen 
Sonderfällen abgesehen, elektronische Kommunikations­

mittel nutzen, die nichtdiskriminierend, allgemein verfüg­

bar sowie mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen 
der IKT kompatibel sind und den Zugang der Wirt­

schaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren nicht einschrän­

ken. Die Verwendung dieser Kommunikationsmittel sollte 
auch der Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen 
hinreichend Rechnung tragen. Es sollte klargestellt wer­

den, dass die Verpflichtung zur Verwendung elektro­

nischer Mittel in allen Phasen des Verfahrens zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge nicht angemessen wäre, wenn die 
Nutzung elektronischer Mittel besondere Instrumente 
oder Dateiformate erfordern würde, die nicht allgemein 
verfügbar sind, oder wenn die betreffende Kommunika­

tion nur mit speziellen Bürogeräten bearbeitet werden 
könnte. Öffentliche Auftraggeber sollten daher nicht ver­

pflichtet werden, in bestimmten Fällen die Nutzung elek­

tronischer Kommunikationsmittel im Einreichungsverfah­

ren zu verlangen; diese Fälle sollten erschöpfend aufgelis­

tet werden. In der Richtlinie wird festgelegt, dass hierzu 
Fälle gehören, in denen die Nutzung spezieller Bürogeräte 
erforderlich wäre, die öffentlichen Auftraggebern nicht 
generell zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Groß­

formatdrucker. In einigen Vergabeverfahren kann in den 
Auftragsunterlagen die Einreichung eines physischen oder 
maßstabsgetreuen Modells verlangt werden, das den öf­
fentlichen Auftraggebern nicht auf elektronischem Wege 
vorgelegt werden kann. In solchen Fällen sollte das Mo­

dell den öffentlichen Auftraggebern auf dem Postweg 
oder einem anderen geeigneten Weg zugesandt werden. 

Es sollte jedoch klargestellt werden, dass die Nutzung 
anderer Kommunikationsmittel auf die Bestandteile des 
Angebots beschränkt sein sollte, für die eine elektro­

nische Kommunikation nicht verlangt wird. 

Es ist angezeigt klarzustellen, dass — sofern dies aus 
technischen Gründen erforderlich ist — die öffentlichen 
Auftraggeber in der Lage sein sollten, eine maximale 
Größe der einzureichenden Dateien festzulegen. 

(54) In Ausnahmefällen sollte es den öffentlichen Auftrag­

gebern gestattet sein, andere als elektronische Kommuni­
kationsmittel zu nutzen, wenn es zum Schutz besonders 
sensibler Informationen erforderlich ist, keine elektro­

nische Kommunikationsmittel zu nutzen. Es sollte klar­

gestellt werden, dass in Fällen, in denen der Rückgriff auf 
nicht allgemein verfügbare elektronische Mittel das nötige 
Schutzniveau bieten kann, diese elektronischen Mittel ge­

nutzt werden sollten. Dies kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn die öffentlichen Auftraggeber die Nutzung 
spezieller sicherer Kommunikationskanäle vorschreiben, 
zu denen sie den Zugang anbieten. 

(55) Unterschiedliche technische Formate oder Verfahren und 
Nachrichtenstandards könnten potenzielle Hindernisse 
für die Interoperabilität nicht nur innerhalb des jeweiligen 
Mitgliedstaats, sondern auch und insbesondere zwischen 
den Mitgliedstaaten entstehen lassen. Beispielsweise wä­

ren Wirtschaftsteilnehmer, um an einem Vergabeverfah­

ren teilzunehmen, bei dem die Verwendung von elektro­

nischen Katalogen — einem Format zur Darstellung und 
Gestaltung von Informationen in einer Weise, die für alle 
teilnehmenden Bieter gleich ist und für die eine elektro­

nische Bearbeitung sich anbietet — zulässig oder 

vorgeschrieben ist, bei einer fehlenden Normung ver­

pflichtet, ihre eigenen Kataloge an jedes Vergabeverfahren 
anzupassen, was bedeuten würde, dass je nach den Spe­

zifikationen des jeweiligen öffentlichen Auftraggebers 
sehr ähnliche Informationen in unterschiedlichen Forma­

ten bereitgestellt werden müssten. Durch die Vereinheit­

lichung der Katalogformate würde somit das Maß an 
Interoperabilität verbessert, die Effizienz gesteigert und 
zudem der Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer ver­

mindert. 

(56) Hinsichtlich der Frage, ob es notwendig ist, die Nutzung 
spezifischer Standards verbindlich vorzuschreiben, um die 
Interoperabilität zwischen verschiedenen technischen For­

maten oder Verfahrens- und Nachrichtenstandards sicher­

zustellen beziehungsweise zu verbessern, und welche 
Standards unter Umständen eingeführt werden sollten, 
sollte die Kommission die Meinungen der Betroffenen 
weitestgehend berücksichtigen. Die Kommission sollte 
auch bedenken, in welchem Umfang ein gegebener Stan­

dard bereits von den Wirtschaftsteilnehmern und den 
öffentlichen Auftraggebern in der Praxis genutzt wird 
und wie gut er sich bewährt hat. Bevor ein bestimmter 
technischer Standard vorgeschrieben wird, sollte die 
Kommission auch sorgfältig die damit gegebenenfalls ver­

bundenen Kosten prüfen, insbesondere hinsichtlich even­

tuell erforderlicher Anpassungen bestehender Lösungen 
für das elektronische Beschaffungswesen, einschließlich 
Infrastrukturen, Verfahren oder Software. Sofern die be­

treffenden Standards nicht von einer internationalen, eu­

ropäischen oder nationalen Normungsorganisation ent­

wickelt werden, sollten sie die Anforderungen erfüllen, 
die für IKT-Normen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra­

tes ( 1 ) gelten. 

(57) Vor Festlegung des erforderlichen Sicherheitsniveaus für 
die elektronischen Kommunikationsmittel, die in den ver­

schiedenen Phasen des Vergabeverfahrens genutzt werden 
sollen, sollten die Mitgliedstaaten und die öffentlichen 
Auftraggeber die Verhältnismäßigkeit zwischen einerseits 
den Anforderungen zur Sicherstellung einer sachlich rich­

tigen und zuverlässigen Identifizierung der Absender der 
betreffenden Mitteilungen sowie der Unversehrtheit von 
deren Inhalt und andererseits der Gefahr von Problemen 
beispielsweise bei Mitteilungen, die durch einen anderen 
als den angegebenen Absender verschickt werden, abwä­

gen. Dies würde bei ansonsten gleichen Umständen be­

deuten, dass das Sicherheitsniveau, das beispielsweise bei 
der per E-Mail erfolgten Anforderung einer Bestätigung 
der genauen Anschrift, an der eine Informationsveranstal­
tung durchgeführt werden soll, erforderlich ist, nicht so 
hoch sein muss wie für das eigentliche Angebot, das für 
den Wirtschaftsteilnehmer ein verbindliches Angebot dar­

stellt. In ähnlicher Weise könnte die Abwägung der Ver­

hältnismäßigkeit dazu führen, dass im Zusammenhang 
mit der erneuten Einreichung von elektronischen Katalo­

gen oder der Einreichung von Angeboten im Rahmen
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von Kleinstwettbewerben gemäß einer Rahmenverein­

barung oder dem Zugang zu den Auftragsunterlagen 
niedrigere Sicherheitsniveaus verlangt werden. 

(58) Während wesentliche Bestandteile eines Vergabeverfah­

rens wie die Auftragsunterlagen, Teilnahmeanträge, Inte­

ressensbestätigungen und Angebote stets in Schriftform 
vorgelegt werden sollten, sollte weiterhin auch die münd­

liche Kommunikation mit Wirtschaftsteilnehmern mög­

lich sein, vorausgesetzt, dass ihr Inhalt ausreichend do­

kumentiert wird. Dies ist nötig, um angemessene Trans­

parenz sicherzustellen und so überprüfen zu können, ob 
der Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten wurde. 
Wichtig ist vor allem, dass mündliche Kommunikationen 
mit Bietern, die einen Einfluss auf den Inhalt und die 
Bewertung des Angebots haben könnten, in hinreichen­

dem Umfang und in geeigneter Weise dokumentiert wer­

den, z. B. durch Niederschrift oder Tonaufzeichnungen 
oder Zusammenfassungen der wichtigsten Aspekte der 
Kommunikation. 

(59) Unionsweit zeichnet sich auf den öffentlichen Beschaf­
fungsmärkten ein starker Trend zur Zusammenführung 
der Nachfrage der öffentlichen Beschaffer ab, wobei das 
Ziel darin besteht, Größenvorteile, unter anderem eine 
Senkung der Preise und der Transaktionskosten, zu erzie­

len und das Beschaffungsmanagement zu verbessern und 
zu professionalisieren. Dies kann erreicht werden durch 
Sammelbeschaffungen einer größeren Zahl öffentlicher 
Auftraggeber oder durch Sammelbeschaffungen, bei de­

nen über einen längeren Zeitraum hinweg ein bestimm­

tes Auftragsvolumen oder ein bestimmter Auftragswert 
erreicht wird. Die Zusammenführung und Zentralisierung 
von Beschaffungen sollte jedoch sorgfältig überwacht 
werden, um eine übermäßige Konzentration der Kaufkraft 
und geheime Absprachen zu verhindern und Transparenz 
und Wettbewerb sowie die Möglichkeiten des Markt­

zugangs für KMU aufrechtzuerhalten. 

(60) Das Instrument der Rahmenvereinbarungen findet breite 
Anwendung und wird europaweit als eine effiziente Be­

schaffungsmethode angesehen. Daher sollte daran weit­

gehend festgehalten werden. Bestimmte Aspekte bedürfen 
jedoch der Präzisierung, insbesondere, dass Rahmenver­

einbarungen nicht durch öffentliche Auftraggeber in An­

spruch genommen werden sollten, die in diesen nicht 
genannt sind. Zu diesem Zweck sollten die öffentlichen 
Auftraggeber, die von Anfang an Partei einer bestimmten 
Rahmenvereinbarung sind, eindeutig angegeben werden, 
entweder namentlich oder durch andere Mittel, wie bei­
spielsweise eine Bezugnahme auf eine bestimmte Katego­

rie von öffentlichen Auftraggebern innerhalb eines klar 
abgegrenzten geografischen Gebiets, so dass die betref­
fenden öffentlichen Auftraggeber ohne Weiteres und ein­

deutig identifiziert werden können. Außerdem sollten 
nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung keine 
neuen Wirtschaftsteilnehmer aufgenommen werden kön­

nen. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine zentrale Be­

schaffungsstelle, die ein Gesamtverzeichnis öffentlicher 

Auftraggeber oder ihrer Kategorien — wie lokaler Ge­

bietskörperschaften in einem bestimmten geografischen 
Gebiet — verwendet, die auf Rahmenvereinbarungen zu­

rückgreifen können, die die zentrale Beschaffungsstelle 
geschlossen hat, dabei dafür sorgen sollte, dass nicht 
nur die Identität des betreffenden öffentlichen Auftrag­

gebers nachprüfbar ist, sondern auch der Zeitpunkt, ab 
dem dieser öffentliche Auftraggeber die von der zentralen 
Beschaffungsstelle geschlossene Rahmenvereinbarung 
nutzen kann, da durch diesen Zeitpunkt bestimmt wird, 
welche konkreten Rahmenvereinbarungen dieser öffent­

liche Auftraggeber nutzen darf. 

(61) Die objektiven Voraussetzungen, nach denen bestimmt 
wird, welcher der Wirtschaftsteilnehmer, der Partei der 
Rahmenvereinbarung ist, eine gegebene Aufgabe ausfüh­

ren sollte, wie beispielsweise Lieferungen oder Dienstleis­

tungen zur Nutzung durch natürliche Personen, können 
im Zusammenhang mit Rahmenvereinbarungen, in de­

nen alle Bedingungen festgelegt sind, die Erfordernisse 
oder die Auswahl der betreffenden natürlichen Personen 
umfassen. 

Den öffentlichen Auftraggebern sollte bei der Beschaf­
fung auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen, die 
mit mehr als einem Wirtschaftsteilnehmer geschlossen 
werden und in denen alle Bedingungen festgelegt sind, 
mehr Flexibilität eingeräumt werden. 

In diesen Fällen sollten die öffentlichen Auftraggeber be­

stimmte, von der Rahmenvereinbarung abgedeckte Bau­

leistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen erhalten 
können, indem sie diese entweder von einem der Wirt­

schaftsteilnehmer anfordern, der anhand objektiver Krite­

rien und der bereits festgelegten Bedingungen ausgewählt 
wird, oder nach einem Kleinstwettbewerb zwischen den 
Wirtschaftsteilnehmern, die Parteien der Rahmenverein­

barung sind, einen bestimmten Auftrag für die betreffen­

den Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
vergeben. Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung und 
Transparenz sollten die öffentlichen Auftraggeber in den 
Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung die ob­

jektiven Kriterien angeben, die für die Entscheidung zwi­
schen diesen beiden Methoden zur Ausführung der Rah­

menvereinbarung ausschlaggebend sind. Diese Kriterien 
könnten sich beispielsweise auf die Menge, den Wert 
oder die wesentlichen Merkmale der betreffenden Bauleis­

tungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, einschließlich 
der Notwendigkeit eines höheren Leistungsniveaus oder 
eines gesteigerten Sicherheitsniveaus, oder auf die Preis­

entwicklung im Vergleich zu einem festgelegten Preis­

index beziehen. Das Instrument der Rahmenvereinbarung 
sollte nicht missbräuchlich oder in einer Weise ange­

wandt werden, durch die der Wettbewerb behindert, ein­

geschränkt oder verfälscht wird. Die öffentlichen Auftrag­

geber sollten aufgrund dieser Richtlinie nicht verpflichtet 
sein, Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, 
die Gegenstand einer Rahmenvereinbarung sind, unter 
dieser Rahmenvereinbarung zu beschaffen.
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(62) Ebenso sollte klargestellt werden, dass zwar auf einer 
Rahmenvereinbarung beruhende Aufträge vor Ablauf 
der Laufzeit der Rahmenvereinbarung selbst zu vergeben 
sind, die Laufzeit der einzelnen auf einer Rahmenverein­

barung beruhenden Aufträge jedoch nicht der Laufzeit 
jener Rahmenvereinbarung entsprechen muss, sondern 
gegebenenfalls kürzer oder länger sein kann. Insbeson­

dere sollte es zulässig sein, bei der Festlegung der Länge 
einzelner auf einer Rahmenvereinbarung beruhender Auf­
träge Faktoren zu berücksichtigen wie beispielsweise die 
für ihre Durchführung erforderliche Zeit, eine vorgese­

hene Wartung von Ausrüstung mit einer erwarteten Nut­

zungsdauer von mehr als vier Jahren oder eine für die 
Auftragsausführung erforderliche umfassende Mitarbeiter­

schulung. 

Es sollte ferner klargestellt werden, dass in Ausnahme­

fällen auch bei Rahmenvereinbarungen selbst eine Lauf­
zeit von mehr als vier Jahren zulässig sein sollte. Solche 
Fälle, die — insbesondere mit dem Gegenstand der Rah­

menvereinbarung — hinreichend zu begründen sind, 
können beispielsweise auftreten, wenn Wirtschaftsteilneh­

mer Ausrüstung benötigen, deren Amortisierungszeit­

raum mehr als vier Jahre beträgt und die während der 
gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jederzeit ver­

fügbar sein muss. 

(63) Im Lichte der bisherigen Erfahrungen gilt es ferner, die 
Vorschriften für dynamische Beschaffungssysteme an­

zupassen, um es den öffentlichen Auftraggebern zu er­

lauben, die Möglichkeiten, die dieses Instrument bietet, in 
vollem Umfang zu nutzen. Die betreffenden Systeme 
müssen vereinfacht werden, indem sie insbesondere in 
Form eines nichtoffenen Verfahrens betrieben werden; 
die Notwendigkeit der Einreichung unverbindlicher An­

gebote, die sich als eine der größten Belastungen bei 
dynamischen Beschaffungssystemen erwiesen hat, würde 
damit entfallen. So sollte jeder Wirtschaftsteilnehmer, der 
einen Teilnahmeantrag stellt und die Eignungskriterien 
erfüllt, zur Teilnahme an Vergabeverfahren zugelassen 
werden, die mittels des dynamischen Beschaffungssys­

tems durchgeführt werden, befristet auf die Gültigkeits­

dauer des Systems. Diese Beschaffungsmethode ermög­

licht es dem öffentlichen Auftraggeber, eine besonders 
breite Palette von Angeboten einzuholen und damit si­
cherzustellen, dass die öffentlichen Gelder im Rahmen 
eines breiten Wettbewerbs in Bezug auf marktübliche 
oder gebrauchsfertige Waren, Bauleistungen oder Dienst­

leistungen, die allgemein auf dem Markt verfügbar sind, 
optimal eingesetzt werden. 

(64) Die Prüfung dieser Teilnahmeanträge sollte im Regelfall 
innerhalb von höchstens zehn Arbeitstagen durchgeführt 
werden, da die Bewertung der Eignungskriterien aufgrund 
der in dieser Richtlinie geregelten vereinfachten Doku­

mentationsanforderungen erfolgt. Allerdings können 
sich öffentliche Auftraggeber bei erstmaliger Einrichtung 
eines dynamischen Beschaffungssystems einer so hohen 
Zahl von Teilnahmeanträgen als Reaktion auf die erste 
Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung oder die 
Aufforderung zur Interessenbestätigung gegenübersehen, 
dass sie zur Prüfung der Anträge möglicherweise mehr 
Zeit benötigen. Dies sollte zulässig sein, vorausgesetzt, es 
wird keine einzelne Auftragsvergabe eingeleitet, bevor alle 
Anträge geprüft wurden. Den öffentlichen Auftraggebern 
sollte es freigestellt sein, wie sie die Teilnahmeanträge 
prüfen, z. B. indem sie sich entscheiden, solche 

Prüfungen nur einmal pro Woche durchzuführen, sofern 
die Fristen für die Prüfung der einzelnen Anträge auf 
Zulassung eingehalten werden. 

(65) Den öffentlichen Auftraggebern sollte es während der 
Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaffungssystems 
jederzeit freigestellt sein, von den Wirtschaftsteilnehmern 
zu verlangen, innerhalb einer angemessenen Frist eine 
erneute und aktualisierte Eigenerklärung über die Erfül­
lung der qualitativen Eignungskriterien zu übermitteln. Es 
sei daran erinnert, dass die in den allgemeinen Bestim­

mungen dieser Richtlinie zu Nachweisen vorgesehene 
Möglichkeit, Wirtschaftsteilnehmer zur Vorlage von zu­

sätzlichen Unterlagen aufzufordern, und die Verpflich­

tung des Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde, 
dieser Aufforderung nachzukommen, auch in dem be­

sonderen Zusammenhang des dynamischen Beschaf­
fungssystems gelten. 

(66) Um die Möglichkeiten für KMU zur Teilnahme an einem 
großen dynamischen Beschaffungssystem zu fördern, bei­
spielsweise an einem System, das von einer zentralen 
Beschaffungsstelle betrieben wird, sollte der betreffende 
öffentliche Auftraggeber für das System objektiv de­

finierte Kategorien von Waren, Bauleistungen oder 
Dienstleistungen formulieren können. Solche Kategorien 
sollten unter Bezugnahme auf objektive Faktoren de­

finiert werden, wie beispielsweise den höchstens zulässi­
gen Umfang konkreter Aufträge, die innerhalb der betref­
fenden Kategorie vergeben werden sollen, oder ein spezi­
fisches geografisches Gebiet, in dem konkrete Aufträge 
auszuführen sind. Wird ein dynamisches Beschaffungs­

system in Kategorien unterteilt, so sollte der öffentliche 
Auftraggeber Eignungskriterien anwenden, die im Ver­

hältnis zu den wesentlichen Merkmalen der betreffenden 
Kategorie stehen. 

(67) Es sollte klargestellt werden, dass elektronische Auktio­

nen typischerweise nicht geeignet sind für bestimmte 
öffentliche Bauaufträge und bestimmte öffentliche Dienst­

leistungsaufträge, die geistige Leistungen wie beispiels­

weise die Planung von Bauleistungen zum Gegenstand 
haben, denn nur die Elemente, die sich für die automati­
sche Bewertung auf elektronischem Wege — ohne jeg­

liche Intervention oder Begutachtung durch den öffent­

lichen Auftraggeber — eignen, namentlich quantifizier­

bare Elemente, die sich in Zahlen oder Prozentsätzen 
ausdrücken lassen, können Gegenstand elektronischer 
Auktionen sein. 

Es sollte darüber hinaus jedoch verdeutlicht werden, dass 
elektronische Auktionen in einem Vergabeverfahren für 
den Kauf eines Rechts an einem bestimmten geistigen 
Eigentum genutzt werden können. Es sollte außerdem 
daran erinnert werden, dass es öffentlichen Auftraggebern 
zwar freigestellt bleibt, die Zahl der Bewerber oder Bieter 
zu reduzieren, solange die Auktion noch nicht begonnen 
hat, es jedoch nicht zulässig ist, die Zahl der an einer 
elektronischen Auktion teilnehmenden Bieter weiter zu 
reduzieren, nachdem die Auktion begonnen hat. 

(68) Es werden ständig neue elektronische Beschaffungs­

methoden entwickelt, wie etwa elektronische Kataloge. 
Elektronische Kataloge bieten ein Format zur Darstellung 
und Gestaltung von Informationen in einer Weise, die 
allen teilnehmenden Bietern gemeinsam ist und die sich 
für eine elektronische Bearbeitung anbietet. Ein Beispiel 
wären Angebote in Form einer Kalkulationstabelle. Die 
öffentlichen Auftraggeber sollten elektronische Kataloge
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in allen verfügbaren Verfahren verlangen können, in de­

nen die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel 
vorgeschrieben ist. Elektronische Kataloge tragen vor al­
lem durch eine Zeit- und Geldersparnis zur Stärkung des 
Wettbewerbs und zur Rationalisierung der öffentlichen 
Beschaffung bei. Es sollten jedoch bestimmte Regeln fest­

gelegt werden, um sicherzustellen, dass bei der Verwen­

dung der neuen Methoden diese Richtlinie und die 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminie­

rung und der Transparenz eingehalten werden. So sollte 
die Verwendung elektronischer Kataloge zur Einreichung 
von Angeboten den Wirtschaftsteilnehmern nicht die 
Möglichkeit eröffnen, sich auf die Übermittlung ihres all­
gemeinen Katalogs zu beschränken. Die Wirtschaftsteil­
nehmer sollten ihre allgemeinen Kataloge vor dem Hin­

tergrund des konkreten Vergabeverfahrens nach wie vor 
anpassen müssen. Damit wird sichergestellt, dass der im 
Rahmen eines bestimmten Vergabeverfahrens übermit­

telte Katalog nur Waren, Bauleistungen oder Dienstleis­

tungen enthält, die nach Einschätzung der Wirtschafts­

teilnehmer, zu der sie nach einer aktiven Prüfung gelangt 
sind, den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers 
entsprechen. Dabei sollten Wirtschaftsteilnehmer in ih­

rem allgemeinen Katalog enthaltene Informationen kopie­

ren dürfen, jedoch nicht den allgemeinen Katalog als 
solchen einreichen dürfen. 

Insbesondere in Fällen, in denen auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung ein erneuter Aufruf zum Wett­

bewerb erfolgt oder in denen ein dynamisches Beschaf­
fungssystem genutzt wird, sollte es öffentlichen Auftrag­

gebern außerdem gestattet sein, Angebote für bestimmte 
Beschaffungen anhand früher übermittelter elektronischer 
Kataloge zu generieren, sofern ausreichende Garantien 
hinsichtlich Rückverfolgbarkeit, Gleichbehandlung und 
Vorhersehbarkeit geboten werden. 

Wurden Angebote durch den öffentlichen Auftraggeber 
generiert, so sollte der betreffende Wirtschaftsteilnehmer 
die Möglichkeit erhalten, sich davon zu überzeugen, dass 
das dergestalt vom öffentlichen Auftraggeber erstellte An­

gebot keine sachlichen Fehler enthält. Liegen sachliche 
Fehler vor, so sollte der Wirtschaftsteilnehmer nicht an 
das Angebot gebunden sein, das durch den öffentlichen 
Auftraggeber generiert wurde, es sei denn, der Fehler wird 
korrigiert. 

Im Einklang mit den Anforderungen der Vorschriften für 
elektronische Kommunikationsmittel sollten öffentliche 
Auftraggeber ungerechtfertigte Hindernisse für den Zu­

gang von Wirtschaftsteilnehmern zu Vergabeverfahren 
vermeiden, bei denen die Angebote in Form elektro­

nischer Kataloge einzureichen sind und die die Einhal­
tung der allgemeinen Grundsätze der Nichtdiskriminie­

rung und Gleichbehandlung garantieren. 

(69) In den meisten Mitgliedstaaten kommen zunehmend zen­

tralisierte Vergabeverfahren zum Einsatz. Zentrale Be­

schaffungsstellen haben die Aufgabe, entgeltlich oder un­

entgeltlich für andere öffentliche Auftraggeber Ankäufe 
zu tätigen, dynamische Beschaffungssysteme zu verwalten 
oder öffentliche Aufträge zu vergeben beziehungsweise 
Rahmenvereinbarungen zu schließen. Die öffentlichen 

Auftraggeber, für die eine Rahmenvereinbarung geschlos­

sen wird, sollten sie für einzelne oder wiederkehrende 
Aufträge nutzen können. In Anbetracht der großen Men­

gen, die beschafft werden, können diese Verfahren zur 
Verbesserung des Wettbewerbs beitragen und sollten 
dazu beitragen, das öffentliche Auftragswesen zu profes­

sionalisieren. Daher sollte eine unionsweit geltende De­

finition des Begriffs der für öffentliche Auftraggeber tä­

tigen zentralen Beschaffungsstellen festgelegt werden, und 
es sollte klargestellt werden, dass zentrale Beschaffungs­

stellen auf zwei unterschiedliche Arten tätig sind. 

Sie sollten in der Lage sein, durch Ankauf, Lagerung und 
Weiterverkauf zum einen als Großhändler oder durch die 
Vergabe von Aufträgen, den Betrieb dynamischer Be­

schaffungssysteme oder den Abschluss von Rahmenver­

einbarungen, die durch öffentliche Auftraggeber zu ver­

wenden sind, zum anderen sollten sie in der Lage sein, 
als Zwischenhändler zu handeln. Eine derartige Rolle als 
Zwischenhändler könnte in manchen Fällen im Wege 
einer autonomen, ohne detaillierte Anweisungen seitens 
der betreffenden öffentlichen Auftraggeber erfolgenden 
Durchführung der jeweiligen Vergabeverfahren ausgeübt 
werden, in anderen Fällen im Wege einer nach den An­

weisungen der betreffenden öffentlichen Auftraggeber, in 
deren Auftrag und auf deren Rechnung erfolgenden 
Durchführung der jeweiligen Vergabeverfahren. 

Außerdem sollten die jeweiligen Zuständigkeiten der zen­

tralen Beschaffungsstelle und der öffentlichen Auftrag­

geber, die ihre Vergaben über die zentrale Beschaffungs­

stelle abwickeln, für die Einhaltung der aus dieser Richt­

linie erwachsenden Verpflichtungen durch geeignete Vor­

schriften geregelt werden. Obliegt die Durchführung der 
Vergabeverfahren allein der zentralen Beschaffungsstelle, 
so sollte diese auch die alleinige und unmittelbare Ver­

antwortung für die Rechtmäßigkeit der Verfahren tragen. 
Führt ein öffentlicher Auftraggeber bestimmte Teile des 
Verfahrens durch, beispielsweise einen erneuten Aufruf 
zum Wettbewerb auf der Grundlage einer Rahmenverein­

barung oder die Vergabe von Einzelaufträgen auf der 
Grundlage eines dynamischen Beschaffungssystems, so 
sollte er auch für die von ihm durchgeführten Verfah­

rensschritte verantwortlich bleiben. 

(70) Öffentlichen Auftraggebern sollte es gestattet sein, einen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag über die Ausübung 
zentralisierter Beschaffungstätigkeiten an eine zentrale Be­

schaffungsstelle ohne Anwendung der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Verfahren zu vergeben. Ferner sollte es ge­

stattet sein, dass derartige öffentliche Dienstleistungsauf­
träge auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkei­
ten umfassen. Öffentliche Dienstleistungsaufträge für die 
Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten sollten, 
wenn sie nicht durch eine zentrale Beschaffungsstelle 
im Zusammenhang mit deren Ausübung zentraler Be­

schaffungstätigkeiten für den betreffenden öffentlichen 
Auftraggeber ausgeführt werden, im Einklang mit dieser 
Richtlinie vergeben werden. Es sei ebenfalls daran er­

innert, dass diese Richtlinie nicht gelten sollte, wenn zen­

trale Beschaffungstätigkeiten oder Nebenbeschaffungs­

tätigkeiten auf andere Weise als durch einen entgeltlichen 
Vertrag ausgeführt werden, der eine Beschaffung im 
Sinne dieser Richtlinie darstellt.
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(71) Eine Stärkung der Bestimmungen zu zentralen Beschaf­
fungsstellen sollte auf keinen Fall die derzeitige Praxis 
einer gelegentlichen gemeinsamen Beschaffung verhin­

dern, d. h. weniger institutionalisierte und systematische 
gemeinsame Beschaffungen oder die bewährte Praxis des 
Rückgriffs auf Dienstleister, die Vergabeverfahren im Na­

men und für Rechnung eines öffentlichen Auftraggebers 
und nach dessen Anweisungen vorbereiten und durch­

führen. Vielmehr sollten wegen der wichtigen Rolle, die 
gemeinsame Beschaffungen nicht zuletzt im Zusammen­

hang mit innovativen Projekten spielen können, be­

stimmte Merkmale gemeinsamer Beschaffungen eindeuti­
ger gefasst werden. 

Gemeinsame Beschaffungen können viele verschiedene 
Formen annehmen; diese reichen von einer koordinierten 
Beschaffung durch die Erstellung gemeinsamer tech­

nischer Spezifikationen für Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen, die durch mehrere öffentliche Auf­
traggeber beschafft werden, von denen jeder ein getrenn­

tes Vergabeverfahren durchführt, bis hin zu Fällen, in 
denen die betreffenden öffentlichen Auftraggeber gemein­

sam ein Vergabeverfahren durchführen und dabei entwe­

der gemeinsam handeln oder einen öffentlichen Auftrag­

geber mit der Verwaltung des Vergabeverfahrens im Na­

men aller öffentlichen Auftraggeber beauftragen. 

Führen mehrere öffentliche Auftraggeber gemeinsam ein 
Vergabeverfahren durch, so sollten sie gemeinsam für die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dieser Richtlinie ver­

antwortlich sein. Werden jedoch nur Teile des Vergabe­

verfahrens von den öffentlichen Auftraggebern gemein­

sam durchgeführt, so sollte die gemeinsame Verantwor­

tung nur für die gemeinsam ausgeführten Teile des Ver­

fahrens gelten. Jeder öffentliche Auftraggeber sollte ledig­

lich für Verfahren oder Teile von Verfahren verantwort­
lich sein, die er selbst durchführt, wie die Vergabe eines 
Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, den 
Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems, der er­

neute Aufruf zum Wettbewerb auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung oder die Festlegung, welche der 
Wirtschaftsteilnehmer, die Partei einer Rahmenverein­

barung sind, eine bestimmte Aufgabe erfüllen sollen. 

(72) Elektronische Kommunikationsmittel sind in besonderem 
Maße für die Unterstützung zentralisierter Beschaffungs­

verfahren und -instrumente geeignet, da sie die Möglich­

keit bieten, Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und Transaktionskosten 
möglichst gering zu halten. Die Verwendung entspre­

chender elektronischer Kommunikationsmittel sollte da­

her — in einem ersten Schritt — für zentrale Beschaf­
fungsstellen verpflichtend gemacht werden, was auch ei­
ner Konvergenz der Praxis innerhalb der Union förderlich 
sein dürfte. Nach einer Übergangszeit von 30 Monaten 
sollte dann eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in sämtlichen Be­

schaffungsverfahren eingeführt werden. 

(73) Einer gemeinsamen Vergabe öffentlicher Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaa­

ten stehen derzeit noch gewisse rechtliche Schwierigkei­
ten hinsichtlich der Kollision nationaler Rechtsvorschrif­
ten entgegen. Wenngleich die Richtlinie 2004/18/EG im­

plizit eine grenzüberschreitende gemeinsame öffentliche 
Auftragsvergabe zulässt, sehen sich öffentliche Auftrag­

geber noch immer beträchtlichen rechtlichen und prakti­
schen Schwierigkeiten bei der Beschaffung über zentrale 
Beschaffungsstellen in anderen Mitgliedstaaten oder bei 

der gemeinsamen Vergabe öffentlicher Aufträge gegen­

über. Damit öffentliche Auftraggeber durch Größenvor­

teile und eine Risiko-Nutzen-Teilung das Potenzial des 
Binnenmarkts optimal ausschöpfen können, nicht zuletzt 
im Hinblick auf innovative Projekte, die höhere Risiken 
bergen, als sie nach vernünftigem Ermessen von einem 
einzelnen öffentlichen Auftraggeber getragen werden 
können, sollten diese Schwierigkeiten beseitigt werden. 
Daher sollten neue Vorschriften für die grenzüberschrei­
tende gemeinsame Beschaffung festgelegt werden, um die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern zu 
erleichtern und die Vorteile des Binnenmarkts durch die 
Schaffung grenzüberschreitender Geschäftsmöglichkeiten 
für Lieferanten und Diensteanbieter zu erhöhen. Mit die­

sen Vorschriften sollten die Bedingungen für die grenz­

überschreitende Nutzung zentraler Beschaffungsstellen 
festgelegt und das in grenzüberschreitenden gemein­

samen Beschaffungsverfahren anwendbare Recht für die 
öffentliche Auftragsvergabe, einschließlich der anwend­

baren Rechtsvorschriften für Rechtsmittel, bestimmt wer­

den, ergänzend zu den Kollisionsnormen der Verordnung 
(EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ). Darüber hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten gemeinsame juristi­
sche Personen nach nationalem Recht oder Unionsrecht 
gründen können. Für derartige Formen gemeinsamer Be­

schaffung sollten besondere Regeln festgelegt werden. 

Die öffentlichen Auftraggeber sollten jedoch die Möglich­

keiten der grenzüberschreitenden gemeinsamen Beschaf­
fung nicht dazu nutzen, im Einklang mit dem Unions­

recht stehende verbindliche Vorschriften des öffentlichen 
Rechts zu umgehen, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
ihren Sitz haben, auf sie anwendbar sind. Zu solchen 
Vorschriften könnten beispielsweise Bestimmungen über 
Transparenz und Zugang zu Dokumenten oder spezi­
fische Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit 
sensibler Lieferungen gehören. 

(74) Die von öffentlichen Beschaffern erstellten technischen 
Spezifikationen müssen es erlauben, das öffentliche Auf­
tragswesen für den Wettbewerb zu öffnen und Nachhal­
tigkeitsziele zu erreichen. Zu diesem Zweck sollte es 
möglich sein, Angebote einzureichen, die die Diversität 
der technischen Lösungen, Normen und technischen Spe­

zifikationen auf dem Markt widerspiegeln, einschließlich 
solcher, die auf der Grundlage von Leistungskriterien im 
Zusammenhang mit dem Lebenszyklus und der Nachhal­
tigkeit des Produktionsprozesses der Bauleistungen, Liefe­

rungen und Dienstleistungen erstellt wurden. 

Folglich sollten technische Spezifikationen so abgefasst 
sein, dass eine künstliche Einengung des Wettbewerbs 
vermieden wird, zu der es kommen könnte, wenn An­

forderungen festgelegt würden, die einen bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer begünstigen, indem auf wesentli­
che Merkmale der von dem betreffenden Wirtschaftsteil­
nehmer gewöhnlich angebotenen Lieferungen, Dienstleis­

tungen oder Bauleistungen abgestellt wird. Die Formulie­

rung technischer Spezifikationen in Form von Funktions- 
und Leistungsanforderungen erlaubt es in der Regel, die­

ses Ziel bestmöglich zu erreichen. Funktions- und Leis­

tungsanforderungen sind auch ein geeignetes Mittel, um
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im öffentlichen Auftragswesen Innovationen zu fördern, 
und sollten möglichst breite Verwendung finden. Wird 
auf eine europäische Norm oder in Ermangelung einer 
solchen auf eine nationale Norm Bezug genommen, so 
sollten Angebote, die auf gleichwertigen Regelungen ba­

sieren, von öffentlichen Auftraggebern berücksichtigt 
werden. Es sollte Sache des Wirtschaftsteilnehmers sein, 
den Nachweis für die Gleichwertigkeit mit dem geforder­

ten Gütezeichen zu erbringen. 

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit sollte von den Bie­

tern die Vorlage von Belegen verlangt werden können, 
deren Korrektheit von Dritten bestätigt wurde. Es sollten 
jedoch auch andere geeignete Nachweise, wie etwa eine 
technische Dokumentation des Herstellers, zugelassen 
sein, wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden Bescheinigungen oder Prüfbe­

richten oder keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
beschaffen, sofern er auf diesem Weg nachweist, dass die 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen die in 
den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien 
oder den Bedingungen für die Auftragsausführung ge­

nannten Anforderungen und Kriterien erfüllen. 

(75) Öffentliche Auftraggeber, die beabsichtigen, Bauleistun­

gen, Lieferungen oder Dienstleistungen mit spezifischen 
umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen zu 
erwerben, sollten auf bestimmte Gütezeichen Bezug neh­

men können, wie etwa das europäische Umweltzeichen, 
(multi)nationale Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 
sofern die Anforderungen für den Erwerb des Gütezei­
chens einen Bezug zum Auftragsgegenstand — wie der 
Beschreibung der Ware und ihrer Präsentation, ein­

schließlich Anforderungen an die Verpackung — aufwei­
sen. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass diese Anforderungen auf der Grundlage objektiv 
überprüfbarer Kriterien und unter Anwendung eines Ver­

fahrens, an dem sich die Akteure — wie Regierungsstel­
len, Verbraucher, Hersteller, Vertriebsunternehmen und 
Umweltorganisationen — beteiligen können, definiert 
und angenommen werden, und dass das Gütezeichen 
für alle interessierten Parteien zugänglich und verfügbar 
ist. Es sollte klargestellt werden, dass es sich bei den 
Akteuren um öffentliche oder private Stellen, Unterneh­

men oder jede Art von Nichtregierungsorganisationen 
(Organisationen, die nicht Teil einer Regierung und keine 
konventionellen Unternehmen sind) handeln kann. 

Außerdem sollte klargestellt werden, dass bestimmte na­

tionale oder Regierungsstellen oder -organisationen in die 
Festlegung der Anforderungen an Gütezeichen einbezo­

gen werden können, die im Zusammenhang mit einer 
Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber verwen­

det werden können, ohne dass diese Stellen oder Orga­

nisationen ihren Status als dritte Parteien verlieren. 

Bezugnahmen auf Gütezeichen sollten nicht innovations­

hemmend wirken. 

(76) Für sämtliche Beschaffungen, die zur Nutzung durch Per­

sonen — ob Allgemeinbevölkerung oder Personal des 
öffentlichen Auftraggebers — bestimmt sind, ist es außer 
in hinreichend begründeten Fällen erforderlich, dass die 
öffentlichen Auftraggeber technische Spezifikationen fest­

legen, um den Kriterien der Barrierefreiheit für Menschen 
mit Behinderungen und des „Design für Alle“ Rechnung 
zu tragen. 

(77) Die öffentlichen Auftraggeber sollten bei der Festlegung 
der technischen Spezifikationen den aus dem 

Unionsrecht auf dem Gebiet des Datenschutzes resultie­

renden Anforderungen Rechnung tragen, insbesondere 
was das Konzept der Verarbeitung personenbezogener 
Daten angeht (eingebauter Datenschutz). 

(78) Die öffentliche Vergabe sollte an die Bedürfnisse von 
KMU angepasst werden. Den öffentlichen Auftraggebern 
sollte empfohlen werden, auf den Leitfaden für bewährte 
Verfahren zurückzugreifen, der im Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen vom 25. Juni 2008 mit dem 
Titel „Europäischer Leitfaden für bewährte Verfahren zur 
Erleichterung des Zugangs kleiner und mittlerer Unter­

nehmen zu öffentlichen Aufträgen“ wiedergegeben ist 
und Vorgaben enthält, wie sie die Vergabevorschriften 
so anwenden können, dass die Beteiligung von KMU 
erleichtert wird. Zu diesem Zweck und um den Wett­

bewerb zu stärken, sollten öffentliche Auftraggeber ins­

besondere ermutigt werden, große Aufträge in Lose zu 
unterteilen. Eine solche Unterteilung könnte auf einer 
quantitativen Grundlage erfolgen, so dass die Größe der 
Einzelaufträge jeweils der Kapazität der kleineren oder 
mittleren Unternehmen besser entspricht, oder auf einer 
qualitativen Grundlage gemäß den verschiedenen invol­
vierten Gewerken und Spezialisierungen, so dass der In­

halt der Einzelaufträge stärker an die Fachsektoren der 
KMU angepasst wird, oder gemäß den unterschiedlichen 
aufeinander folgenden Projektphasen. 

Die Größe und der Gegenstand der Lose sollten durch 
den öffentlichen Auftraggeber frei bestimmt werden, dem 
es — im Einklang mit den einschlägigen Regeln zur Be­

rechnung des Schätzwerts der Beschaffung — auch ge­

stattet sein sollte, einige der Lose ohne Anwendung der 
Verfahren dieser Richtlinie zu vergeben. Der öffentliche 
Auftraggeber sollte zur Prüfung der Frage verpflichtet 
sein, ob die Aufteilung von Aufträgen in Lose sinnvoll 
ist, wobei es ihm freistehen soll, darüber selbständig zu 
entscheiden und seine Entscheidung nach eigenem Er­

messen zu begründen, ohne dass er einer administrativen 
oder gerichtlichen Kontrolle untersteht. Entscheidet der 
öffentliche Auftraggeber, dass eine Unterteilung des Auf­
trags in Lose nicht sinnvoll wäre, so sollten im Vergabe­

vermerk oder in den Auftragsunterlagen die Hauptgründe 
für die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers an­

gegeben werden. Derartige Gründe könnten beispiels­

weise sein, dass eine Aufteilung nach Auffassung des 
öffentlichen Auftraggebers den Wettbewerb beschränken 
könnte oder mit der Gefahr verbunden wäre, dass die 
Ausführung des Auftrags technisch übermäßig erschwert 
oder kostspielig würde, oder dass mit der Notwendigkeit 
zur Koordinierung der verschiedenen Auftragnehmer für 
die Lose die ernsthafte Gefahr einer Untergrabung der 
sachgerechten Ausführung des Auftrags verbunden sein 
könnte. 

Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, in ihren 
Bemühungen um Förderung der Teilnahme von KMU am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt hierüber noch hinaus­

zugehen, indem sie den Geltungsbereich der Verpflich­

tung zur Prüfung der Frage, ob eine Aufteilung von Auf­
trägen in Lose sinnvoll ist, dadurch auf kleinere Aufträge 
ausdehnen, dass sie öffentliche Auftraggeber verpflichten, 
die Entscheidung, Aufträge nicht in Lose aufzuteilen, zu 
begründen, oder dass sie eine Aufteilung in Lose unter 
bestimmten Bedingungen verbindlich vorschreiben. Zu 
demselben Zweck sollte es Mitgliedstaaten auch freiste­

hen, Direktzahlungen an Unterauftragnehmer vorzuse­

hen.
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(79) Werden Aufträge in Lose unterteilt, so sollten die öffent­

lichen Auftraggeber beispielsweise zur Wahrung des 
Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der Versorgungs­

sicherheit die Zahl der Lose, für die ein Wirtschaftsteil­
nehmer ein Angebot unterbreiten kann, begrenzen dür­

fen; ebenso sollten sie die Zahl der Lose begrenzen dür­

fen, die an einen einzigen Bieter vergeben werden kön­

nen. 

Wenn die öffentlichen Auftraggeber jedoch verpflichtet 
wären, den Auftrag auch dann Los für Los zu vergeben, 
wenn dadurch wesentlich ungünstigere Lösungen im Ver­

gleich zu einer gemeinsamen Vergabe mehrerer oder aller 
Lose akzeptiert werden müssten, so könnte sich dies 
negativ auf das Ziel auswirken, den Zugang der KMU 
zu öffentlichen Aufträgen zu erleichtern. Sofern die Mög­

lichkeit der Anwendung einer solchen Methode vorab 
deutlich genannt worden ist, sollten öffentliche Auftrag­

geber daher eine vergleichende Bewertung der Angebote 
durchführen dürfen, um festzustellen, ob die Angebote 
eines bestimmten Bieters für eine bestimmte Kombina­

tion von Losen die Zuschlagskriterien, die gemäß dieser 
Richtlinie festgelegt worden sind, in Bezug auf diese Lose 
als Ganzes besser erfüllen als die Angebote für die be­

treffenden einzelnen Lose für sich genommen. Ist dies der 
Fall, so sollte es dem öffentlichen Auftraggeber gestattet 
sein, dem betreffenden Bieter einen Auftrag in Kombina­

tion der betreffenden Lose zu erteilen. Es sollte klar­

gestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber bei einer 
solchen vergleichenden Bewertung zunächst ermitteln 
sollten, welche Bieter die festgelegten Zuschlagskriterien 
für jedes einzelne Los am besten erfüllen, um dann einen 
Vergleich mit den Angeboten eines einzelnen Bieters für 
eine bestimmte Kombination von Losen zusammen­

genommen anzustellen. 

(80) Um Verfahren zu beschleunigen und effizienter zu ma­

chen, sollten die Fristen für die Teilnahme an Vergabe­

verfahren so kurz wie möglich gehalten werden, ohne 
unzulässige Hürden für den Zugang von Wirtschaftsteil­
nehmern im gesamten Binnenmarkt und insbesondere 
für KMU zu schaffen. Es sei daher daran erinnert, dass 
die öffentlichen Auftraggeber bei der Fristsetzung für den 
Eingang von Angeboten und Teilnahmeanträgen vor al­
lem die Komplexität des Auftrags und die für die Ange­

botserstellung erforderliche Zeit berücksichtigen sollten, 
auch wenn dies eine Festlegung von Fristen bedeutet, 
die über die Mindestfristen nach dieser Richtlinie hinaus­

gehen. Die Nutzung elektronischer Informations- und 
Kommunikationsmittel, insbesondere die vollständige 
elektronische Bereitstellung von Auftragsunterlagen an 
Wirtschaftsteilnehmer, Bieter und Bewerber und die elek­

tronische Übermittlung von Bekanntmachungen führen 
jedoch andererseits zu mehr Transparenz und Zeiterspar­

nis. Dementsprechend ist es angebracht, im Einklang mit 
den Vorschriften des GPA eine Verkürzung der Mindest­

fristen vorzusehen, jedoch unter der Voraussetzung, dass 
sie mit den auf Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind. Darüber hinaus 
sollten die öffentlichen Auftraggeber die Möglichkeit ha­

ben, die Fristen für den Eingang von Teilnahmeanträgen 
und Angeboten weiter zu verkürzen, wenn aufgrund der 
Dringlichkeit die regulären Fristen nicht praktikabel sind, 
ein reguläres Verfahren mit Veröffentlichung aber den­

noch nicht unmöglich ist. Lediglich in Ausnahmefällen, 
wenn aufgrund von Umständen, die für den öffentlichen 

Auftraggeber nicht vorhersehbar waren und die er nicht 
zu vertreten hat, eine besondere Dringlichkeit eingetreten 
ist, die ein reguläres Verfahren selbst mit verkürzten Fris­

ten nicht zulässt, sollten die öffentlichen Auftraggeber, 
soweit unbedingt erforderlich, die Möglichkeit haben, 
Aufträge im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne vor­

herige Bekanntmachung zu vergeben. Dies kann der Fall 
sein, wenn bei Naturkatastrophen sofortiges Handeln ge­

boten ist. 

(81) Es sollte klargestellt werden, dass die Notwendigkeit, si­
cherzustellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer über genü­

gend Zeit für die Erstellung entsprechender Angebote 
verfügen, möglicherweise dazu führen kann, dass die ur­

sprünglich festgesetzten Fristen verlängert werden müs­

sen. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn wesent­

liche Änderungen an den Auftragsunterlagen vorgenom­

men werden. Es sollte auch angegeben werden, dass als 
wesentliche Änderungen in diesem Fall Änderungen — 
insbesondere der technischen Spezifikationen — zu ver­

stehen sind, bei denen die Wirtschaftsteilnehmer für die 
Erfassung und die entsprechende Reaktion zusätzliche 
Zeit benötigen würden. Es sollte allerdings klargestellt 
werden, dass solche Änderungen nicht so wesentlich 
sein dürfen, dass andere als die ursprünglich ausgewähl­
ten Bewerber zugelassen worden wären oder dass das 
Interesse zusätzlicher Teilnehmer am Vergabeverfahren 
geweckt worden wäre. Dies könnte insbesondere dann 
der Fall sein, wenn die Änderungen dazu führen, dass 
sich der Auftrag oder die Rahmenvereinbarung von der 
Art her substanziell von dem unterscheidet, was ur­

sprünglich in den Auftragsunterlagen festgelegt war. 

(82) Es sollte klargestellt werden, dass Informationen hinsicht­

lich bestimmter Entscheidungen, die während eines Ver­

gabeverfahrens getroffen werden, darunter auch Entschei­
dungen, einen Auftrag nicht zu vergeben oder eine Rah­

menvereinbarung nicht zu schließen, von den öffent­

lichen Auftraggebern versendet werden sollten, ohne 
dass die Bewerber oder Bieter derartige Informationen 
anfordern müssen. Es sei ebenfalls daran erinnert, dass 
öffentliche Auftraggeber gemäß der Richtlinie 
89/665/EWG des Rates ( 1 ) verpflichtet sind, den betref­
fenden Bewerbern und Bietern eine Zusammenfassung 
der einschlägigen Gründe für einige der zentralen Ent­

scheidungen, die im Verlauf des Vergabeverfahrens ge­

troffen werden, zur Verfügung zu stellen, ohne dass die 
Bewerber oder Bieter die Angaben anfordern müssen. 
Schließlich sollte klargestellt werden, dass Bewerber und 
Bieter die Möglichkeit haben sollten, ausführlichere Infor­

mationen zu den betreffenden Gründen anzufordern; öf­
fentliche Auftraggeber sollten diese Informationen bereit­

zustellen haben, sofern nicht ernsthafte Gründe dagegen 
sprechen. Diese Gründe sollten in der Richtlinie auf­
geführt werden. Zur Sicherstellung der nötigen Trans­

parenz im Rahmen von Vergabeverfahren, die Verhand­

lungen und Dialoge mit Bietern umfassen, sollten Bieter, 
die ein ordnungsgemäßes Angebot unterbreitet haben, 
sofern nicht ernsthafte Gründe dagegen sprechen, eben­

falls die Möglichkeit erhalten, Informationen über die 
Durchführung und den Fortgang des Verfahrens anzufor­

dern.
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(83) Übermäßig strenge Anforderungen an die wirtschaftliche 
und finanzielle Leistungsfähigkeit stellen oft ein unge­

rechtfertigtes Hindernis für die Teilnahme von KMU an 
öffentlichen Vergabeverfahren dar. Alle derartigen Anfor­

derungen sollten in einem Zusammenhang und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Gegenstand des Auf­
trags stehen. Insbesondere sollte es öffentlichen Auftrag­

gebern nicht gestattet sein, von Wirtschaftsteilnehmern 
einen Mindestumsatz zu verlangen, der nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zum Gegenstand des Auftrags 
steht; der verlangte Mindestumsatz sollte den geschätzten 
Auftragswert normalerweise nicht um mehr als das Zwei­
fache übersteigen. In hinreichend begründeten Fällen soll­
ten jedoch höhere Anforderungen gestellt werden kön­

nen. Dies gilt beispielsweise für Situationen, in denen die 
Ausführung des Auftrags mit hohen Risiken verbunden 
ist oder in denen eine rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Auftragsausführung von entscheidender Bedeutung ist, 
weil sie beispielsweise eine notwendige Voraussetzung 
für die Ausführung anderer Aufträge darstellt. 

In solchen hinreichend begründeten Fällen sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern freistehen, selbständig zu ent­

scheiden, ob vorgeschriebene höhere Mindestumsätze an­

gemessen und zweckdienlich wären, ohne dass sie einer 
administrativen oder gerichtlichen Kontrolle unterstehen. 
Sollen höhere Mindestumsätze verlangt werden, so sollte 
es den öffentlichen Auftraggebern freistehen, deren Höhe 
festzulegen, solange diese mit dem Gegenstand des Auf­
trags zusammenhängt und in einem angemessenen Ver­

hältnis dazu steht. Entscheidet der öffentliche Auftrag­

geber, dass der vorgeschriebene Mindestumsatz höher 
sein soll als das Zweifache des geschätzten Auftragswerts, 
so sollten im Vergabevermerk oder in den Auftragsunter­

lagen die wesentlichen Gründe für die Entscheidung des 
öffentlichen Auftraggebers angegeben werden. 

Die öffentlichen Auftraggeber sollten zudem weitere In­

formationen, z. B. über das Verhältnis zwischen Ver­

mögen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen, 
verlangen können. Ein positives Verhältnis, bei dem die 
Höhe des Vermögens die der Verbindlichkeiten über­

steigt, könnte einen zusätzlichen Nachweis für eine aus­

reichende finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschafts­

teilnehmer darstellen. 

(84) Nach Auffassung vieler Wirtschaftsteilnehmer — und 
nicht zuletzt der KMU — ist eines der Haupthindernisse 
für ihre Beteiligung an öffentlichen Vergabeverfahren der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Beibrin­

gung einer Vielzahl von Bescheinigungen oder anderen 
Dokumenten, die die Ausschluss- und Eignungskriterien 
betreffen. Eine Beschränkung der entsprechenden Anfor­

derungen, beispielsweise durch die Verwendung einer 
Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung, die aus einer 
aktualisierten Eigenerklärung besteht, könnte eine erheb­

liche Vereinfachung zum Nutzen sowohl der öffentlichen 
Auftraggeber als auch der Wirtschaftsteilnehmer bedeu­

ten. 

Der Bieter, dem der Zuschlag erteilt werden soll, sollte 
jedoch die relevanten Nachweise vorlegen müssen; öffent­

liche Auftraggeber sollten keine Verträge mit Bietern 
schließen, die dazu nicht in der Lage sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten auch berechtigt sein, jederzeit sämt­

liche oder einen Teil der unterstützenden Unterlagen zu 
verlangen, wenn dies ihrer Ansicht nach zur angemesse­

nen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. 

Insbesondere könnte dies der Fall sein bei zweistufigen 
Verfahren — nichtoffenen Verfahren, Verhandlungsver­

fahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspart­

nerschaften —, bei denen die öffentlichen Auftraggeber 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Anzahl der 
zur Einreichung eines Angebots aufgeforderten Bewerber 
zu begrenzen. Zu verlangen, dass unterstützende Unter­

lagen zum Zeitpunkt der Auswahl der einzuladenden 
Bewerber vorgelegt werden, ließe sich damit begründen, 
zu vermeiden, dass öffentliche Auftraggeber Bewerber 
einladen, die sich später in der Vergabestufe als unfähig 
erweisen, die zusätzlichen Unterlagen einzureichen, und 
damit geeigneten Bewerbern die Möglichkeit der Teil­
nahme nehmen. 

Es sollte ausdrücklich angegeben werden, dass die Ein­

heitliche Europäische Eigenerklärung auch die relevanten 
Informationen hinsichtlich der Unternehmen, deren Ka­

pazitäten ein Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch nimmt, 
enthalten sollte, so dass die Überprüfung der Informatio­

nen über diese Unternehmen zusammen mit der Über­

prüfung bezüglich des Hauptwirtschaftsteilnehmers und 
unter den gleichen Voraussetzungen durchgeführt werden 
kann. 

(85) Es ist wichtig, dass die Entscheidungen der öffentlichen 
Auftraggeber auf aktuellen Informationen basieren, ins­

besondere was die Ausschlussgründe angeht, da es relativ 
schnell zu wesentlichen Änderungen kommen kann, bei­
spielsweise bei finanziellen Schwierigkeiten, aufgrund de­

ren der Wirtschaftsteilnehmer als ungeeignet gelten wür­

de, oder umgekehrt, weil Verbindlichkeiten im Zusam­

menhang mit Sozialbeiträgen mittlerweile beglichen wur­

den. Es ist daher wünschenswert, dass öffentliche Auf­
traggeber solche Informationen, wann immer möglich, 
über einschlägige nationale — in dem Sinn, dass sie 
von staatlichen Stellen verwaltet werden — Datenbanken 
überprüfen. Beim aktuellen Stand der Entwicklung mag 
es Fälle geben, in denen dies aus technischen Gründen 
noch nicht möglich ist. Die Kommission sollte es daher 
in Erwägung ziehen, Maßnahmen zu fördern, die einen 
einfachen elektronischen Zugriff auf aktuelle Informatio­

nen erleichtern könnten, etwa den Ausbau des Instru­

mentariums für den Zugang zu virtuellen Unternehmens­

dossiers oder die Erleichterung der Interoperabilität zwi­
schen Datenbanken oder entsprechende andere flankie­

rende Maßnahmen. 

Ferner sollte vorgesehen werden, dass die öffentlichen 
Auftraggeber keine nach wie vor aktuellen Unterlagen 
anfordern sollten, die ihnen aus früheren Vergabeverfah­

ren bereits vorliegen. Es sollte jedoch auch sichergestellt 
werden, dass die öffentlichen Auftraggeber in diesem Zu­

sammenhang keinen unverhältnismäßigen Archivierungs- 
und Registrierungsaufwand betreiben müssen. Die Umset­

zung dieser Vorgabe sollte daher erst erfolgen, sobald die 
Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel verpflich­

tend ist, da eine elektronische Dokumentenverwaltung 
die Aufgabe für die öffentlichen Auftraggeber erheblich 
erleichtern wird. 

(86) Zu einer weiteren Vereinfachung sowohl für die Wirt­

schaftsteilnehmer als auch die öffentlichen Auftraggeber 
könnte die Verwendung eines Standardformulars für Ei­
generklärungen führen, das Probleme im Zusammenhang 
mit der genauen Abfassung von förmlichen Erklärungen 
und Einverständniserklärungen sowie sprachliche Pro­

bleme verringern würde.

DE 28.3.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 94/81



(87) Die Kommission stellt ein elektronisches System — e- 
Certis — zur Verfügung, das von ihr verwaltet und von 
den nationalen Behörden derzeit auf freiwilliger Basis 
aktualisiert und überprüft wird. Ziel von e-Certis ist es, 
den Austausch von Bescheinigungen und anderen von 
öffentlichen Auftraggebern häufig verlangten Nachweisen 
zu erleichtern. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
eine freiwillige Aktualisierung und Überprüfung unzurei­
chend ist, wenn sichergestellt werden soll, dass e-Certis 
sein Potenzial für eine Vereinfachung und Erleichterung 
des Dokumentenaustauschs zum Nutzen insbesondere 
KMU voll ausschöpfen kann. In einem ersten Schritt 
sollte daher die Pflege von e-Certis obligatorisch gemacht 
werden, bevor dann in einem späteren Schritt die Ver­

wendung von e-Certis vorgeschrieben wird. 

(88) Öffentliche Auftraggeber sollten verlangen können, dass 
während der Ausführung eines öffentlichen Auftrags Um­

weltmanagementmaßnahmen oder -regelungen ange­

wandt werden. Umweltmanagementregelungen können 
— unabhängig davon, ob sie im Rahmen von Unions­

instrumenten wie der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) registriert 
sind oder nicht — als Nachweis dafür dienen, dass der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer über die für die Aus­

führung des Auftrags erforderliche technische Leistungs­

fähigkeit verfügt. Dies schließt Öko-Gütezeichen mit ein, 
die auch Umweltmanagementkriterien beinhalten. Hat ein 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu derartigen Um­

weltmanagement-Registrierungssystemen oder keine 
Möglichkeit, sich fristgerecht registrieren zu lassen, so 
sollte die Vorlage einer Beschreibung der durchgeführten 
Umweltmanagementmaßnahmen zulässig sein, sofern der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass diese 
Maßnahmen dasselbe Umweltschutzniveau gewährleisten 
wie die im Rahmen des Umweltmanagements erforderli­
chen Maßnahmen. 

(89) Der Begriff der Zuschlagskriterien stellt einen zentralen 
Begriff dieser Richtlinie dar. Daher ist es wichtig, dass die 
diesbezüglichen Bestimmungen so einfach und übersicht­

lich wie möglich dargestellt werden. Dies kann dadurch 
erreicht werden, dass als übergeordnetes Konzept der 
Begriff des „wirtschaftlich günstigsten Angebots“ verwen­

det wird, da alle Angebote, die den Zuschlag erhalten, 
letztlich danach ausgewählt werden sollten, was der ein­

zelne öffentliche Auftraggeber für die wirtschaftlich beste 
Lösung unter den Angeboten hält. Um Unklarheiten zu 
vermeiden, da derzeit bereits in den Richtlinien 
2004/17/EG und 2004/18/EG das Zuschlagskriterium 
des „wirtschaftlich günstigsten Angebots“ verwendet wird, 
sollte jedoch ein anderer Begriff benutzt werden, nämlich 
das „beste Preis-Leistungs-Verhältnis“. Dieser sollte folg­

lich im Einklang mit der Rechtsprechung im Zusammen­

hang mit den genannten Richtlinien ausgelegt werden, 
sofern die vorliegende Richtlinie nicht eine sachlich klar 
unterschiedliche Lösung bietet. 

(90) Aufträge sollten auf der Grundlage objektiver Kriterien 
vergeben werden, die die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der 

Gleichbehandlung gewährleisten, um einen objektiven 
Vergleich des relativen Werts der Angebote sicherzustel­
len, damit unter den Bedingungen eines effektiven Wett­

bewerbs ermittelt werden kann, welches das wirtschaft­

lich günstigste Angebot ist. Es sollte ausdrücklich fest­

gehalten werden, dass das wirtschaftlich günstigste Ange­

bot auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhält­

nisses ermittelt werden sollte, welches stets eine Preis- 
oder Kostenkomponente beinhalten sollte. Es sollte ferner 
klargestellt werden, dass eine solche Bewertung des wirt­

schaftlich günstigsten Angebots auch allein auf der 
Grundlage entweder des Preises oder der Kostenwirksam­

keit durchgeführt werden könnte. Des Weiteren sei da­

rauf hingewiesen, dass es öffentlichen Auftraggebern frei­
steht, angemessene Qualitätsstandards in Form von tech­

nischen Spezifikationen oder von Bedingungen für die 
Auftragsausführung festzulegen. 
Um eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Auftrags­

vergabe auf die Qualität zu fördern, sollte es den Mit­

gliedstaaten gestattet sein, die Anwendung des alleinigen 
Preis- oder Kostenkriteriums zur Bestimmung des wirt­

schaftlich günstigsten Angebots zu untersagen oder ein­

zuschränken, sofern sie dies für zweckmäßig halten. 
Damit die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
bei der Vergabe von Aufträgen sichergestellt wird, sollten 
öffentliche Auftraggeber verpflichtet werden, für die nö­

tige Transparenz zu sorgen, so dass sich jeder Bieter 
angemessen über die Kriterien und Regelungen, die der 
Zuschlagsentscheidung zugrunde gelegt werden, unter­

richten kann. Öffentliche Auftraggeber sollten daher ver­

pflichtet werden, die Zuschlagskriterien und deren jewei­
lige relative Gewichtung anzugeben. Es sollte öffentlichen 
Auftraggebern jedoch gestattet werden, von der Ver­

pflichtung zur Auskunft über die Gewichtung der einzel­
nen Zuschlagskriterien in ordnungsgemäß begründeten 
Fällen abzuweichen, wenn die Gewichtung insbesondere 
wegen der Komplexität des Auftrags nicht im Voraus 
festgelegt werden kann. In derartigen Fällen sollten sie 
die Kriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung 
angeben. 

(91) Artikel 11 AEUV verlangt, die Erfordernisse des Umwelt­

schutzes bei der Festlegung und Durchführung der Uni­
onspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur För­

derung einer nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen. 
Diese Richtlinie stellt klar, auf welche Weise die öffent­

lichen Auftraggeber zum Umweltschutz und zur För­

derung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können, 
und gewährleistet gleichzeitig, dass sie bei der Auftrags­

vergabe ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen 
können. 

(92) Öffentliche Auftraggeber sollten bei der Bewertung des 
besten Preis-Leistungs-Verhältnisses die mit dem Gegen­

stand des Auftrags verbundenen wirtschaftlichen und 
qualitativen Kriterien festlegen, die sie zu diesem Zweck 
heranziehen werden. Diese Kriterien sollten damit eine 
vergleichende Beurteilung des Leistungsniveaus jedes ein­

zelnen Angebots gemessen am Gegenstand des Auftrags, 
wie in den technischen Spezifikationen festgelegt, ermög­

lichen. Hinsichtlich des besten Preis-Leistungs-Verhältnis­

ses wird in dieser Richtlinie eine nicht abschließende Liste 
möglicher Zuschlagskriterien, die ökologische und soziale 
Aspekte mit einschließen, festgelegt. Öffentliche Auftrag­

geber sollten zur Wahl von Zuschlagskriterien ermutigt 
werden, mit denen sie qualitativ hochwertige Bauleistun­

gen, Lieferungen und Dienstleistungen erhalten können, 
die ihren Bedürfnissen optimal entsprechen.
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Die gewählten Zuschlagskriterien sollten dem öffent­

lichen Auftraggeber keine unbegrenzte Wahlfreiheit ein­

räumen, einen wirksamen und fairen Wettbewerb ermög­

lichen und mit Regelungen verknüpft werden, die eine 
wirksame Überprüfung der von den Bietern beigebrach­

ten Informationen erlauben. 
Um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, 
sollten der Entscheidung über den Zuschlag nicht aus­

schließlich kostenfremde Kriterien zugrunde gelegt wer­

den. Den qualitativen Kriterien sollte deshalb ein Kosten­

kriterium an die Seite gestellt werden, das — je nach 
Wahl des öffentlichen Auftraggebers — entweder der 
Preis oder ein Kosten-Wirksamkeits-Ansatz wie der Le­

benszyklus-Kostenansatz sein könnte. Die Zuschlagskrite­

rien sollten jedoch keinerlei Auswirkungen auf die An­

wendung von nationalen Bestimmungen zur Festlegung 
der Vergütung für bestimmte Dienstleistungen oder zu 
Festpreisen für bestimmte Lieferungen haben. 

(93) Es sollte klargestellt werden, dass es in den Fällen, in 
denen die Vergütung für bestimmte Dienstleistungen 
oder Festpreise für bestimmte Lieferungen durch natio­

nale Vorschriften festgelegt sind, auch weiterhin möglich 
ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Grundlage an­

derer Faktoren als ausschließlich des Preises oder der Ver­

gütung zu bewerten. Je nach Dienstleistung oder Ware 
könnten solche Faktoren beispielsweise die Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, Kundendienstaspekte (z. B. den 
Umfang von Beratungs- und Ersatzteilleistungen) oder 
ökologische oder soziale Aspekte (z. B. den Druck von 
Büchern auf Recyclingpapier oder Papier aus nachhalti­
gem Holz, die ökologischen Externalitäten zugeschriebe­

nen Kosten oder die Förderung der sozialen Integration 
von benachteiligten Personen oder Angehörigen sozial 
schwacher Gruppen unter den für die Ausführung des 
Auftrags eingesetzten Personen) einschließen. Angesichts 
der zahlreichen Möglichkeiten der Bewertung des Preis- 
Leistungs-Verhältnisses anhand sachlicher Kriterien sollte 
der Rückgriff auf eine Unterteilung in Lose als einziges 
Mittel der Auftragsvergabe vermieden werden. 

(94) Wenn die Qualität des eingesetzten Personals für das 
Niveau der Auftragsausführung relevant ist, sollte es öf­
fentlichen Auftraggebern ferner gestattet sein, die Orga­

nisation, Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter, die 
für die Ausführung des betreffenden Auftrags eingesetzt 
werden, als Zuschlagskriterien zugrunde zu legen, da sich 
dies auf die Qualität der Vertragserfüllung und damit auf 
den wirtschaftlichen Wert des Angebots auswirken kann. 
Dies kann beispielsweise bei Aufträgen für geistig-schöp­

ferische Dienstleistungen, wie Beratungstätigkeiten oder 
Architektenleistungen, der Fall sein. Öffentliche Auftrag­

geber, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, soll­
ten mit Hilfe geeigneter vertraglicher Mittel sicherstellen, 
dass die zur Auftragsausführung eingesetzten Mitarbeiter 
die angegebenen Qualitätsnormen effektiv erfüllen und 
dass diese Mitarbeiter nur mit Zustimmung des öffent­

lichen Auftraggebers ersetzt werden können, wenn dieser 
sich davon überzeugt hat, dass das Ersatzpersonal ein 
gleichwertiges Qualitätsniveau hat. 

(95) Es ist außerordentlich wichtig, das Potenzial der öffent­

lichen Auftragsvergabe in vollem Umfang für die Ver­

wirklichung der Ziele der Strategie „Europa 2020“ für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang sei daran er­

innert, dass öffentliche Aufträge insbesondere als Motor 
für Innovationen eine entscheidende Rolle spielen, was 
für das künftige Wachstum in Europa von großer 

Bedeutung ist. Angesichts der zwischen einzelnen Sekto­

ren und einzelnen Märkten bestehenden großen Unter­

schiede wäre es jedoch nicht sinnvoll, allgemein verbind­

liche Anforderungen an eine umweltfreundliche, soziale 
und innovative Beschaffung zu definieren. 

Der Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche Beschaf­
fungsanforderungen zur Erreichung spezifischer Ziele in 
den Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 2009/33/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 )) und Bü­

rogeräte (Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 2 )) festgelegt. Im Übri­
gen wurden bei der Festlegung gemeinsamer Methoden 
für die Lebenszykluskostenrechnung erhebliche Fort­

schritte gemacht. 

Es erscheint daher angezeigt, diesen Weg weiterzuverfol­
gen und es der sektorspezifischen Rechtsetzung zu über­

lassen, in Abhängigkeit von der spezifischen Politik und 
den spezifischen Rahmenbedingungen im betreffenden 
Sektor verbindliche Ziele zu definieren, und die Entwick­

lung und Anwendung europäischer Konzepte für die Le­

benszykluskostenrechnung zu fördern, um die Nutzung 
der öffentlichen Auftragsvergabe zur Erzielung nachhalti­
gen Wachstums zu untermauern. 

(96) Die sektorspezifischen Maßnahmen sollten durch eine 
Anpassung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 
ergänzt werden, die es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, im Rahmen ihrer Beschaffungsstrategien die 
Ziele der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nach­

haltiges und integratives Wachstum zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass öffentliche Auftrag­

geber — außer wenn die Bewertung allein auf Grundlage 
des Preises erfolgt — das wirtschaftlich günstigste Ange­

bot und den niedrigsten Preis unter Zugrundelegung ei­
ner Lebenszykluskostenrechnung bestimmen können. Bei 
der Lebenszykluskostenrechnung werden sämtliche über 
den gesamten Lebenszyklus von Bauleistungen, Lieferun­

gen oder Dienstleistungen anfallenden Kosten berücksich­

tigt. 

Das umfasst interne Kosten, wie Kosten für durchzufüh­

rende Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, 
Nutzung, Wartung und Entsorgung, kann aber auch Kos­

ten umfassen, die externen Effekten auf die Umwelt zu­

geschrieben werden, wie einer durch die Gewinnung der 
in der Ware verwendeten Rohstoffe oder die Ware selbst 
oder ihre Herstellung hervorgerufenen Umweltverschmut­

zung, sofern sie sich finanziell bewerten und überwachen 
lassen. Die Methoden, die von den öffentlichen Auftrag­

gebern für die Bewertung der externen Effekten auf die 
Umwelt zugeschriebenen Kosten verwendet werden, soll­
ten in einer objektiven und nichtdiskriminierenden Weise 
im Voraus festgelegt und allen interessierten Parteien zu­

gänglich gemacht werden. Solche Methoden können auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene festgelegt wer­

den, um jedoch Wettbewerbsverzerrungen durch speziell 
zugeschnittene Methoden zu vermeiden, sollten sie all­
gemein in dem Sinne gehalten werden, dass sie nicht 
speziell für ein bestimmtes öffentliches Vergabeverfahren 
festgelegt werden sollten.
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Es sollten gemeinsame Methoden auf Unionsebene für 
die Berechnung der Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen ent­

wickelt werden. Wann immer solche gemeinsamen Me­

thoden entwickelt werden, sollte ihre Anwendung ver­

bindlich vorgeschrieben werden. 

Des Weiteren sollte geprüft werden, ob eine gemeinsame 
Methode zur Ermittlung der Sozialkosten entlang des 
Lebenszyklus festgelegt werden kann, bei der bereits be­

stehende Methoden wie etwa die im Rahmen des Um­

weltprogramms der Vereinten Nationen festgelegten Leit­

linien für die soziale Produktbewertung entlang des Le­

benszyklus (Guidelines for Social Life Cycle Assessment 
of Products) berücksichtigt werden. 

(97) Im Hinblick auf eine bessere Einbeziehung sozialer und 
ökologischer Überlegungen in die Vergabeverfahren sollte 
es den öffentlichen Auftraggebern darüber hinaus gestat­

tet sein, von Zuschlagskriterien oder Bedingungen für die 
Auftragsausführung betreffend die gemäß öffentlichem 
Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen in jeder Hinsicht und in jedem 
Lebenszyklus-Stadium von der Gewinnung der Rohstoffe 
für die Ware bis zur Entsorgung der Ware Gebrauch zu 
machen, einschließlich von Faktoren, die mit dem spezi­
fischen Prozess der Herstellung oder Bereitstellung sol­
cher Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
oder dem Handel mit ihnen und den damit verbundenen 
Bedingungen oder einem spezifischen Prozess in einem 
späteren Lebenszyklus-Stadium zusammenhängen, auch 
wenn derartige Faktoren nicht Teil von deren stofflicher 
Beschaffenheit sind. Kriterien und Bedingungen bezüglich 
eines derartigen Produktions- oder Bereitstellungsprozes­

ses sind beispielsweise, dass zur Herstellung der beschaff­
ten Waren keine giftigen Chemikalien verwendet wurden 
oder dass die erworbenen Dienstleistungen unter Zuhilfe­

nahme energieeffizienter Maschinen bereitgestellt wurden. 
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi­
schen Union gehören dazu auch Zuschlagskriterien oder 
Bedingungen für die Auftragsausführung, die sich auf die 
Lieferung oder die Verwendung von fair gehandelten Wa­

ren während der Ausführung des zu vergebenden Auf­
trags beziehen. Kriterien und Bedingungen bezüglich des 
Handels und der damit verbundenen Bedingungen kön­

nen sich beispielsweise darauf beziehen, dass die betref­
fende Ware aus dem fairen Handel stammt, was auch das 
Erfordernis einschließen kann, Erzeugern einen Mindest­

preis und einen Preisaufschlag zu zahlen. Bedingungen 
für die Ausführung eines Auftrags, die sich auf ökologi­
sche Aspekte beziehen, können beispielsweise auch die 
Anlieferung, Verpackung und Entsorgung von Waren 
und im Falle von Bau- und Dienstleistungsaufträgen 
auch die Abfallminimierung oder die Ressourceneffizienz 
betreffen. 

Die Bedingung eines Bezugs zum Auftragsgegenstand 
schließt allerdings Kriterien und Bedingungen bezüglich 
der allgemeinen Unternehmenspolitik aus, da es sich da­

bei nicht um einen Faktor handelt, der den konkreten 
Prozess der Herstellung oder Bereitstellung der beauftrag­

ten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen cha­

rakterisiert. Daher sollte es öffentlichen Auftraggebern 
nicht gestattet sein, von Bietern eine bestimmte Politik 
der sozialen oder ökologischen Verantwortung zu ver­

langen. 

(98) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Zuschlags­

kriterien oder Bedingungen für die Auftragsausführung, 
die soziale Aspekte des Produktionsprozesses betreffen, 

auf die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Bauleistun­

gen, Lieferungen oder Dienstleistungen beziehen. Ferner 
sollten sie gemäß der Richtlinie 96/71/EG in der Aus­

legung des Gerichtshofs der Europäischen Union ange­

wandt werden und sollten nicht in einer Weise aus­

gewählt oder angewandt werden, durch die Wirtschafts­

teilnehmer aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Dritt­

staaten, die Partei des GPA oder der Freihandelsüberein­

kommen sind, denen die Union angehört, unmittelbar 
oder mittelbar diskriminiert werden. Demnach sollten 
Anforderungen hinsichtlich der in der Richtlinie 
96/71/EG geregelten grundlegenden Arbeitsbedingungen, 
wie Mindestlöhne, auf dem Niveau bleiben, das durch 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder durch Tarifverträ­

ge, die im Einklang mit dem Unionsrecht im Kontext der 
genannten Richtlinie angewandt werden, festgelegt wur­

de. 

Hinter Bedingungen für die Auftragsausführung könnte 
auch die Absicht stehen, die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män­

nern am Arbeitsplatz, die verstärkte Beteiligung der 
Frauen am Erwerbsleben und die Vereinbarkeit von Ar­

beit und Privatleben oder den Umwelt- oder Tierschutz 
zu begünstigen und im Kern die grundlegenden Überein­

kommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu 
erfüllen und mehr benachteiligte Personen als nach na­

tionalem Recht gefordert einzustellen. 

(99) Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der am Produk­

tionsprozess beteiligten Arbeitskräfte, zur Förderung der 
sozialen Integration von benachteiligten Personen oder 
Angehörigen sozial schwacher Gruppen unter den für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten Personen 
oder zur Schulung im Hinblick auf die für den betreffen­

den Auftrag benötigten Fähigkeiten können ebenfalls Ge­

genstand von Zuschlagskriterien oder von Bedingungen 
für die Auftragsausführung sein, sofern sie mit den im 
Rahmen des Auftrags zu erbringenden Bauleistungen, Lie­

ferungen oder Dienstleistungen im Zusammenhang ste­

hen. Derartige Kriterien oder Bedingungen können sich 
unter anderem auf die Beschäftigung von Langzeitarbeits­

losen oder die Umsetzung von Ausbildungsmaßnahmen 
für Arbeitslose oder Jugendliche im Zuge der Ausführung 
des zu vergebenden Auftrags beziehen. In technischen 
Spezifikationen können öffentliche Auftraggeber solche 
sozialen Anforderungen vorsehen, die die betreffende 
Ware oder die betreffende Dienstleistung unmittelbar 
charakterisieren, wie das Kriterium der Zugänglichkeit 
für Personen mit einer Behinderung oder das Kriterium 
„Design für Alle“. 

(100) Öffentliche Aufträge sollten nicht an Wirtschaftsteilneh­

mer vergeben werden, die sich an einer kriminellen Ver­

einigung beteiligt haben oder sich der Bestechung, des 
Betrugs zum Nachteil der finanziellen Interessen der Uni­
on, terroristischer Straftaten, der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung schuldig gemacht haben. Die 
Nichtzahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträ­

gen sollte ebenfalls mit der Sanktion eines obligatori­
schen Ausschlusses auf Unionsebene belegt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten jedoch Abweichungen von jenen 
obligatorischen Ausschlüssen in Ausnahmesituationen 
vorsehen können, wenn es zwingende Gründe des All­
gemeininteresses gibt, die eine Auftragsvergabe un­

umgänglich machen. Dies könnte beispielsweise der Fall 
sein, wenn dringend benötigte Impfstoffe oder Notfall­
ausrüstungen nur von einem Wirtschaftsteilnehmer käuf­
lich erworben werden können, der sonst einen der ob­

ligatorischen Ausschlussgründe erfüllt.
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(101) Öffentliche Auftraggeber sollten ferner die Möglichkeit 
erhalten, Wirtschaftsteilnehmer auszuschließen, die sich 
als unzuverlässig erwiesen haben, beispielsweise wegen 
Verstoßes gegen umwelt- oder sozialrechtliche Verpflich­

tungen, einschließlich Vorschriften zur Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen, oder wegen anderer For­

men schwerwiegenden beruflichen Fehlverhaltens wie der 
Verletzung von Wettbewerbsregeln oder Rechten des 
geistigen Eigentums. Es sollte klargestellt werden, dass 
schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten die Integrität 
eines Wirtschaftsteilnehmers infrage stellen und dazu 
führen kann, dass er — auch wenn er ansonsten über 
die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zur 
Auftragsausführung verfügen würde — als für die Ver­

gabe eines öffentlichen Auftrags ungeeignet betrachtet 
wird. 

Unter Berücksichtigung dessen, dass der öffentliche Auf­
traggeber für die Folgen seiner möglicherweise falschen 
Entscheidung die Verantwortung zu tragen hat, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern auch überlassen bleiben, fest­

zustellen, dass ein schwerwiegendes berufliches Fehlver­

halten vorliegt, wenn sie vor einer endgültigen und ver­

bindlichen Entscheidung über das Vorliegen zwingender 
Ausschlussgründe in geeigneter Form nachweisen kön­

nen, dass der Wirtschaftsteilnehmer gegen seine Ver­

pflichtungen verstoßen hat, wozu auch Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit der Zahlung von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen zählen, sofern in den natio­

nalen Rechtsvorschriften nichts anderes vorgesehen ist. Es 
sollte ihnen auch möglich sein, Bewerber oder Bieter aus­

zuschließen, deren Leistung bei früheren öffentlichen 
Aufträgen im Hinblick auf wesentliche Anforderungen 
erhebliche Mängel aufwies, zum Beispiel Lieferungsausfall 
oder Leistungsausfall, erhebliche Defizite der gelieferten 
Waren oder Dienstleistungen, die sie für den beabsichtig­

ten Zweck unbrauchbar machen, oder Fehlverhalten, das 
ernste Zweifel an der Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteil­
nehmers aufkommen lässt. In den nationalen Rechtsvor­

schriften sollte eine Höchstdauer für solche Ausschlüsse 
vorgesehen sein. 

Bei der Anwendung fakultativer Ausschlussgründe sollten 
die öffentlichen Auftraggeber insbesondere dem Grund­

satz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. Kleinere 
Unregelmäßigkeiten sollten nur in Ausnahmefällen zum 
Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers führen. Wieder­

holte Fälle kleinerer Unregelmäßigkeiten können aller­

dings Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Wirtschaftsteil­
nehmers wecken, die seinen Ausschluss rechtfertigen 
könnten. 

(102) Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Wirtschafts­

teilnehmer Compliance-Maßnahmen treffen können, um 
die Folgen etwaiger strafrechtlicher Verstöße oder eines 
Fehlverhaltens zu beheben und weiteres Fehlverhalten 
wirksam zu verhindern. Bei diesen Maßnahmen kann es 
sich insbesondere um Personal- und Organisationsmaß­

nahmen handeln, wie den Abbruch aller Verbindungen 
zu an dem Fehlverhalten beteiligten Personen oder Orga­

nisationen, geeignete Personalreorganisationsmaßnah­

men, die Einführung von Berichts- und Kontrollsystemen, 
die Schaffung einer internen Audit-Struktur zur Über­

wachung der Compliance oder die Einführung interner 
Haftungs- und Entschädigungsregelungen. Soweit der­

artige Maßnahmen ausreichende Garantien bieten, sollte 
der jeweilige Wirtschaftsteilnehmer nicht länger alleine 
aus diesen Gründen ausgeschlossen werden. Wirtschafts­

teilnehmer sollten beantragen können, dass die im Hin­

blick auf ihre etwaige Zulassung zum Vergabeverfahren 

getroffenen Compliance-Maßnahmen geprüft werden. Es 
sollte jedoch den Mitgliedstaaten überlassen werden, die 
genauen verfahrenstechnischen und inhaltlichen Bedin­

gungen zu bestimmen, die in diesem Fall gelten. Es sollte 
ihnen insbesondere freistehen zu entscheiden, es den je­

weiligen öffentlichen Auftraggebern zu überlassen, die 
einschlägigen Bewertungen vorzunehmen, oder sie ande­

ren Behörden auf zentraler oder dezentraler Ebene zu 
übertragen. 

(103) Angebote, deren Preis im Verhältnis zu den angebotenen 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen unge­

wöhnlich niedrig erscheint, können auf technisch, wirt­

schaftlich oder rechtlich fragwürdigen Annahmen oder 
Praktiken basieren. Kann der Bieter keine hinreichende 
Begründung geben, so sollte der öffentliche Auftraggeber 
berechtigt sein, das Angebot abzulehnen. Eine Ablehnung 
sollte obligatorisch sein in Fällen, in denen der öffentliche 
Auftraggeber festgestellt hat, dass die vorgeschlagenen 
ungewöhnlich niedrigen Preise oder Kosten daraus resul­
tieren, dass verbindliche sozial-, arbeits- oder umwelt­

rechtliche Unionsvorschriften oder mit dem Unionsrecht 
in Einklang stehende nationale Rechtsvorschriften oder 
internationale arbeitsrechtliche Vorschriften nicht einge­

halten werden. 

(104) Die Bedingungen für die Auftragsausführung dienen der 
Festlegung konkreter Anforderungen bezüglich der Aus­

führung des Auftrags. Anders als Zuschlagskriterien, die 
die Grundlage für eine vergleichende Bewertung der Qua­

lität von Angeboten bilden, sind Bedingungen für die 
Auftragsausführung festgelegte, objektive Anforderungen, 
von denen die Bewertung von Angeboten unberührt 
bleibt. Bedingungen für die Auftragsausführung sollten 
mit dieser Richtlinie vereinbar sein, sofern sie nicht un­

mittelbar oder mittelbar eine Diskriminierung bewirken 
und sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang 
stehen; dazu gehören alle Faktoren, die mit dem konkre­

ten Prozess der Herstellung, Bereitstellung oder Vermark­

tung zusammenhängen. Dies schließt Bedingungen in Be­

zug auf die Ausführung des Auftrags mit ein, jedoch 
nicht Anforderungen in Bezug auf eine allgemeine Unter­

nehmenspolitik. 

Die Bedingungen für die Auftragsausführung sollten in 
der Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf zum Wett­

bewerb dienenden Vorinformation oder den Auftrags­

unterlagen angegeben werden. 

(105) Es ist wichtig, die Einhaltung der geltenden Anforderun­

gen des Unionsrechts, der nationalen Rechtsvorschriften 
und der Tarifverträge auf dem Gebiet des Umwelt-, So­

zial- und Arbeitsrechts oder der in dieser Richtlinie auf­
geführten internationalen umwelt-, sozial- und arbeits­

rechtlichen Vorschriften — vorausgesetzt, die betreffen­

den Vorschriften und ihre Anwendung sind mit dem 
Unionsrecht vereinbar — durch Unterauftragnehmer mit­

tels geeigneter Maßnahmen der zuständigen nationalen 
Behörden, wie etwa Arbeitsaufsichtsbehörden oder Um­

weltschutzagenturen, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
und Befugnisse sicherzustellen. 

Auch muss in der Kette der Unterauftragsvergabe eine 
gewisse Transparenz gewährleistet sein, da die öffent­

lichen Auftraggeber dadurch über Informationen darüber 
verfügen, wer an Baustellen tätig ist, auf denen Bauarbei­
ten für sie durchgeführt werden, oder welche Unterneh­

men Dienstleistungen in oder an Gebäuden, Infrastruktur 
oder Arealen wie Rathäusern, städtischen Schulen, Sport­

einrichtungen, Häfen oder Straßen erbringen, für die die
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öffentlichen Auftraggeber zuständig sind oder die unter 
ihrer unmittelbaren Aufsicht stehen. Es sollte klargestellt 
werden, dass die Verpflichtung zur Bereitstellung der er­

forderlichen Informationen in jedem Fall dem Hauptauf­
tragnehmer obliegt, und zwar entweder auf der Grund­

lage spezieller Klauseln, die jeder öffentliche Auftraggeber 
in sämtliche Vergabeverfahren aufzunehmen hätte, oder 
indem die Mitgliedstaaten die Hauptauftragnehmer durch 
generell geltende Bestimmungen hierzu verpflichten wür­

den. 

Es sollte ferner klargestellt werden, dass die Bedingungen 
für die Durchsetzung der Einhaltung der geltenden An­

forderungen des Unionsrechts, der nationalen Rechtsvor­

schriften und der Tarifverträge auf dem Gebiet des Um­

welt-, Sozial- und Arbeitsrechts und der in dieser Richt­

linie aufgeführten internationalen umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften — vorausgesetzt, die be­

treffenden Vorschriften und ihre Anwendung sind mit 
dem Unionsrecht vereinbar — immer dann angewandt 
werden sollten, wenn die nationalen Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaats einen Mechanismus der gemeinsamen 
Haftung der Unterauftragnehmer und des Hauptauftrag­

nehmers vorsehen. Des Weiteren sollte ausdrücklich an­

gegeben werden, dass die Mitgliedstaaten auch die Mög­

lichkeit haben sollten, über die entsprechenden Bestim­

mungen hinauszugehen, beispielsweise durch Erweiterung 
der Transparenzanforderungen, indem sie Direktzahlun­

gen an Unterauftragnehmer zulassen oder indem sie es 
den öffentlichen Auftraggebern erlauben oder vorschrei­
ben zu überprüfen, dass auf Unterauftragnehmer keine 
der Situationen zutrifft, die den Ausschluss von Wirt­

schaftsteilnehmern rechtfertigen würden. Werden solche 
Maßnahmen auf Unterauftragnehmer angewandt, so 
sollte die Kohärenz mit den für die Hauptauftragnehmer 
geltenden Bestimmungen sichergestellt werden, so dass 
das Vorliegen zwingender Ausschlussgründe zur Folge 
hätte, dass der Hauptauftragnehmer den betreffenden Un­

terauftragnehmer ersetzen muss. Zeigt sich bei einer sol­
chen Überprüfung, dass nicht zwingende Gründe für ei­
nen Ausschluss vorliegen, so sollte klargestellt werden, 
dass öffentliche Auftraggeber die Ersetzung verlangen 
können. Allerdings sollte ausdrücklich auch dargelegt 
werden, dass öffentliche Auftraggeber verpflichtet sein 
können, die Ersetzung des betreffenden Unterauftragneh­

mers zu verlangen, wenn der Ausschluss von Hauptauf­
tragnehmern in denselben Fällen verpflichtend wäre. 

Ebenfalls sollte ausdrücklich angegeben werden, dass es 
den Mitgliedstaaten nach wie vor freisteht, in den natio­

nalen Rechtsvorschriften strengere Haftungsregelungen 
oder erweiterte Regelungen für Direktzahlungen an Un­

terauftragnehmer vorzusehen. 

(106) Es sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung (EWG, 
Euratom) Nr. 1182/71 des Rates ( 1 ) vom 3. Juni 1971 
für die Berechnung der Fristen in der vorliegenden Richt­

linie gilt. 

(107) Es ist erforderlich, die Bedingungen näher zu bestimmen, 
unter denen Änderungen eines Auftrags während des 
Ausführungszeitraums ein neues Vergabeverfahren erfor­

dern; dabei ist der einschlägigen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union Rechnung zu tra­

gen. Ein neues Vergabeverfahren ist erforderlich bei we­

sentlichen Änderungen des ursprünglichen Auftrags, ins­

besondere des Umfangs und der inhaltlichen Ausgestal­
tung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, 
einschließlich der Zuweisung der Rechte des geistigen 
Eigentums. Derartige Änderungen sind Ausdruck der Ab­

sicht der Parteien, wesentliche Bedingungen des betreffen­

den Auftrags neu zu verhandeln. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die geänderten Bedingungen, hätten 
sie bereits für das ursprüngliche Verfahren gegolten, des­

sen Ergebnis beeinflusst hätten. 

Änderungen des Auftrags, die zu einer geringfügigen Än­

derung des Auftragswerts bis zu einer bestimmten Höhe 
führen, sollten jederzeit möglich sein, ohne dass ein 
neues Vergabeverfahren durchgeführt werden muss. Zu 
diesem Zweck und um Rechtssicherheit zu gewährleisten, 
sollten in dieser Richtlinie Geringfügigkeitsgrenzen vor­

gesehen werden, unterhalb deren kein neues Vergabever­

fahren erforderlich ist. Änderungen des Auftrags, die 
diese Schwellenwerte überschreiten, sollten ohne erneutes 
Vergabeverfahren möglich sein, soweit diese die in dieser 
Richtlinie festgelegten Bedingungen erfüllen. 

(108) Es kann vorkommen, dass öffentliche Auftraggeber zu­

sätzliche Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistun­

gen benötigen; in solchen Fällen kann eine Änderung 
des ursprünglichen Auftrags ohne neues Vergabeverfah­

ren gerechtfertigt sein, insbesondere wenn die zusätzli­
chen Lieferungen entweder als Teilersatz oder zur Erwei­
terung bestehender Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Einrichtungen bestimmt sind und ein Wechsel des Liefe­

ranten dazu führen würde, dass der öffentliche Auftrag­

geber Material, Bau- oder Dienstleistungen mit unter­

schiedlichen technischen Merkmalen erwerben müsste 
und dies eine Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige 
technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Instandhal­
tung mit sich bringen würde. 

(109) Öffentliche Auftraggeber können sich mit externen Um­

ständen konfrontiert sehen, die sie zum Zeitpunkt der 
Zuschlagserteilung nicht absehen konnten, insbesondere 
wenn sich die Ausführung des Auftrags über einen län­

geren Zeitraum erstreckt. In diesem Fall ist ein gewisses 
Maß an Flexibilität erforderlich, um den Auftrag an diese 
Gegebenheiten anzupassen, ohne ein neues Vergabever­

fahren einleiten zu müssen. Der Begriff „unvorhersehbare 
Umstände“ bezeichnet Umstände, die auch bei einer nach 
vernünftigem Ermessen sorgfältigen Vorbereitung der ur­

sprünglichen Zuschlagserteilung durch den öffentlichen 
Auftraggeber unter Berücksichtigung der diesem zur Ver­

fügung stehenden Mittel, der Art und Merkmale des spe­

zifischen Projekts, der bewährten Praxis im betreffenden 
Bereich und der Notwendigkeit, ein angemessenes Ver­

hältnis zwischen den bei der Vorbereitung der Zuschlags­

erteilung eingesetzten Ressourcen und dem absehbaren 
Nutzen zu gewährleisten, nicht hätten vorausgesagt wer­

den können. Dies kann jedoch nicht für Fälle gelten, in 
denen sich mit einer Änderung das Wesen des gesamten 
Auftrags verändert — indem beispielsweise die zu be­

schaffenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleis­

tungen durch andersartige Leistungen ersetzt werden 
oder indem sich die Art der Beschaffung grundlegend 
ändert —, da in einer derartigen Situation ein hypothe­

tischer Einfluss auf das Ergebnis unterstellt werden kann.
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(110) Im Einklang mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung 
und Transparenz sollte der erfolgreiche Bieter, zum Bei­
spiel wenn ein Auftrag aufgrund von Mängeln bei der 
Ausführung gekündigt wird, nicht durch einen anderen 
Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden, ohne dass der Auf­
trag erneut ausgeschrieben wird. Der erfolgreiche Bieter, 
der den Auftrag ausführt, sollte jedoch — insbesondere 
wenn der Auftrag an mehr als ein Unternehmen ver­

geben wurde — während des Zeitraums der Auftragsaus­

führung gewisse strukturelle Veränderungen durchlaufen 
können, wie etwa eine rein interne Umstrukturierung, 
eine Übernahme, einen Zusammenschluss oder Unter­

nehmenskauf oder eine Insolvenz. Derartige strukturelle 
Veränderungen sollten nicht automatisch neue Vergabe­

verfahren für sämtliche von dem betreffenden Bieter aus­

geführten öffentlichen Aufträge erfordern. 
(111) Öffentliche Auftraggeber sollten über die Möglichkeit ver­

fügen, im einzelnen Vertrag in Form von Überprüfungs- 
oder Optionsklauseln Vertragsänderungen vorzusehen, 
doch sollten derartige Klauseln ihnen keinen unbegrenz­

ten Ermessensspielraum einräumen. Daher sollte in dieser 
Richtlinie festgelegt werden, inwieweit im ursprünglichen 
Vertrag die Möglichkeit von Änderungen vorgesehen 
werden kann. Es sollte daher klargestellt werden, dass 
mit hinlänglich klar formulierten Überprüfungs- oder 
Optionsklauseln etwa Preisindexierungen vorgesehen 
werden können oder beispielsweise sichergestellt werden 
kann, dass Kommunikationsgeräte, die während eines be­

stimmten Zeitraums zu liefern sind, auch im Fall ver­

änderter Kommunikationsprotokolle oder anderer tech­

nologischer Änderungen weiter funktionsfähig sind. Des 
Weiteren sollte es möglich sein, mittels hinlänglich klarer 
Klauseln Anpassungen des Auftrags vorzusehen, die auf­
grund technischer Schwierigkeiten, die während des Be­

triebs oder der Instandhaltung auftreten, erforderlich wer­

den. Ebenfalls sollte darauf hingewiesen werden, dass 
Aufträge beispielsweise sowohl laufende Wartungsmaß­

nahmen beinhalten als auch außerordentliche Instandhal­
tungsarbeiten vorsehen können, die erforderlich werden 
könnten, um die Kontinuität einer öffentlichen Dienst­

leistung zu gewährleisten. 
(112) Öffentliche Auftraggeber werden mitunter mit Umstän­

den konfrontiert, die eine vorzeitige Kündigung öffent­

licher Aufträge erfordern, damit aus dem Unionsrecht 
erwachsende Verpflichtungen im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe eingehalten werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher sicherstellen, dass öffentliche Auftraggeber 
unter den im nationalen Recht festgelegten Bedingungen, 
über die Möglichkeit verfügen, einen öffentlichen Auftrag 
während seiner Laufzeit zu kündigen, wenn dies auf­
grund des Unionsrechts erforderlich ist. 

(113) Die Ergebnisse des Arbeitspapiers der Kommissions­

dienststellen vom 27. Juni 2011 „Bewertungsbericht der 
Auswirkungen und der Effektivität der EU-Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe“ haben nahegelegt, 
dass der Ausschluss bestimmter Dienstleistungen von 
der vollständigen Anwendung der Richtlinie 2004/18/EG 
überprüft werden sollte. Infolgedessen sollte die vollstän­

dige Anwendung dieser Richtlinie auf eine Reihe von 
Dienstleistungen ausgedehnt werden. 

(114) Bestimmte Dienstleistungskategorien haben aufgrund ih­

rer Natur nach wie vor lediglich eine begrenzte grenz­

überschreitende Dimension, insbesondere die sogenann­

ten personenbezogenen Dienstleistungen, wie etwa be­

stimmte Dienstleistungen im Sozial-, im Gesundheits- 
und im Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen werden 
in einem besonderen Kontext erbracht, der sich aufgrund 

unterschiedlicher kultureller Traditionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten stark unterschiedlich darstellt. Für öffent­

liche Aufträge zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
sollte daher eine spezifische Regelung festgelegt werden 
und ein höherer Schwellenwert gelten als der, der für 
andere Dienstleistungen gilt. 

Personenbezogene Dienstleistungen mit einem unter die­

sem Schwellenwert liegenden Auftragswert werden in der 
Regel für Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten nicht 
von Interesse sein, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten lassen, wie etwa 
eine Finanzierung grenzüberschreitender Projekte durch 
die Union. 

Aufträge zur Erbringung personenbezogener Dienstleis­

tungen oberhalb dieses Schwellenwerts sollten unionswei­
ten Transparenzvorschriften unterliegen. Angesichts der 
Bedeutung des kulturellen Kontexts und des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaa­

ten ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
damit sie die Auswahl der Dienstleister in einer Weise 
organisieren können, die sie für am besten geeignet er­

achten. Die Vorschriften dieser Richtlinie tragen diesem 
Erfordernis Rechnung, indem sie lediglich die Einhaltung 
von Grundprinzipien der Transparenz und der Gleichbe­

handlung verlangen und sicherstellen, dass die öffent­

lichen Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien für die 
Auswahl von Dienstleistern anwenden können, wie etwa 
die Kriterien, die in dem vom Ausschuss für Sozialschutz 
der Europäischen Union veröffentlichten freiwilligen Eu­

ropäischen Qualitätsrahmen für Sozialdienstleistungen 
festgelegt wurden. Bei der Festlegung der Verfahren, die 
für die Auftragsvergabe bei personenbezogenen Dienst­

leistungen anzuwenden sind, sollten die Mitgliedstaaten 
Artikel 14 AEUV und das Protokoll Nr. 26 berücksichti­
gen. Dabei sollten sie sich auch die Vereinfachung und 
die Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die öffent­

lichen Auftraggeber und die Wirtschaftsteilnehmer zum 
Ziel setzen; es sollte klargestellt werden, dass hierfür auch 
Bestimmungen für Dienstleistungsaufträge herangezogen 
werden können, die nicht unter die Sonderregelung fal­
len. 

Den Mitgliedstaaten und Behörden steht es auch künftig 
frei, diese Dienstleistungen selbst zu erbringen oder so­

ziale Dienstleistungen in einer Weise zu organisieren, die 
nicht mit der Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden 
ist, beispielsweise durch die bloße Finanzierung solcher 
Dienstleistungen oder durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen — ohne Beschränkungen oder Festset­

zung von Quoten — für alle Wirtschaftsteilnehmer, die 
die vom öffentlichen Auftraggeber vorab festgelegten Be­

dingungen erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein solches 
System eine ausreichende Bekanntmachung gewährleistet 
und den Grundsätzen der Transparenz und Nichtdiskri­
minierung genügt. 

(115) Ebenso werden Beherbergungs- und Gaststättendienstleis­

tungen typischerweise nur von Wirtschaftsteilnehmern 
angeboten, die an dem konkreten Ort der Erbringung 
dieser Dienstleistungen angesiedelt sind, und haben daher 
ebenfalls eine begrenzte grenzüberschreitende Dimension. 
Sie sollten daher nur durch die Sonderregelung abgedeckt 
werden, die ab einem Schwellenwert von 750 000 EUR 
gilt. Großaufträge im Beherbergungs- und Gaststättenge­

werbe über diesem Schwellenwert können für verschie­

dene Wirtschaftsteilnehmer, wie Reiseagenturen und an­

dere Zwischenhändler, auch auf grenzüberschreitender 
Grundlage interessant sein.
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(116) Ebenso betreffen bestimmte Rechtsdienstleistungen aus­

schließlich Fragen des nationalen Rechts und werden da­

her in der Regel nur von Wirtschaftsteilnehmern in dem 
betreffenden Mitgliedstaat angeboten; sie haben daher 
ebenfalls eine begrenzte grenzüberschreitende Dimension. 
Sie sollten daher nur durch die Sonderregelung abgedeckt 
werden, die ab einem Schwellenwert von 750 000 EUR 
gilt. Großaufträge für Rechtsdienstleistungen über diesem 
Schwellenwert können für verschiedene Wirtschaftsteil­
nehmer, wie internationale Anwaltskanzleien, auch auf 
grenzüberschreitender Grundlage interessant sein, ins­

besondere wenn es dabei um rechtliche Fragen geht, 
die auf Unionsrecht oder sonstigen internationalen 
Rechtsvorschriften beruhen oder darin ihren Hintergrund 
haben oder die mehr als ein Land betreffen. 

(117) Die Erfahrung hat gezeigt, dass einige andere Dienstleis­

tungen, wie Rettungsdienste, Feuerwehrdienste und Straf­
vollzugsdienste, in der Regel nur dann ein grenzüber­

schreitendes Interesse bieten, wenn sie aufgrund eines 
relativ hohen Auftragswerts eine ausreichend große kriti­
sche Masse erreichen. Soweit sie nicht vom Anwendungs­

bereich dieser Richtlinie ausgeschlossen sind, sollten sie 
daher in die Sonderregelung aufgenommen werden. In­

sofern ihre Erbringung tatsächlich auf Aufträgen beruht, 
wären andere Kategorien von Dienstleistungen, wie staat­

liche Dienstleistungen oder die Erbringung von Dienst­

leistungen für die Allgemeinheit, in der Regel wahr­

scheinlich erst ab einem Schwellenwert von 
750 000 EUR von grenzüberschreitendem Interesse; sie 
sollten daher nur dann der Sonderregelung unterliegen. 

(118) Um die Kontinuität der öffentlichen Dienstleistungen zu 
gewährleisten, sollte es im Rahmen dieser Richtlinie ge­

stattet sein, die Teilnahme an Vergabeverfahren für be­

stimmte Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und 
kulturellen Bereich Organisationen, die nach dem Prinzip 
der Mitarbeiterbeteiligung oder der aktiven Mitbestim­

mung der Belegschaft an der Führung der Organisation 
arbeiten, oder bestehenden Organisationen wie Genos­

senschaften zur Erbringung dieser Dienstleistungen an 
die Endverbraucher vorzubehalten. Diese Bestimmung 
gilt ausschließlich für bestimmte Dienstleistungen im Ge­

sundheits- und Sozialbereich und damit verbundene 
Dienstleistungen, bestimmte Dienstleistungen im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, bestimmte Bi­
bliotheks-, Archiv-, Museums- und sonstige kulturelle 
Dienstleistungen, Sportdienstleistungen und Dienstleis­

tungen für private Haushalte; ihr Ziel ist es nicht, die 
sonst durch diese Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen 
abzudecken. Solche Vergabeverfahren unterliegen den 
Veröffentlichungsvorschriften, die für Dienstleistungen 
Für diese Dienstleistungen sollte nur die Sonderregelung 
gelten. 

(119) Es ist angezeigt, diese Dienstleistungen durch Bezug­

nahme auf spezifische Posten des mit der Verordnung 
(EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) angenommenen „Gemeinsamen Vokabulars 
für öffentliche Aufträge“ (CPV) zu identifizieren; es han­

delt sich dabei um eine hierarchisch strukturierte Nomen­

klatur, die in Abteilungen, Gruppen, Klassen, Kategorien 
und Unterkategorien eingeteilt ist. Zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheit sollte klargestellt werden, dass eine 
Bezugnahme auf eine Abteilung nicht automatisch eine 

Bezugnahme auf untergeordnete Unterteilungen bedeutet. 
Bei einer solchen umfassenden Abdeckung sollten viel­
mehr ausdrücklich alle einschlägigen Posten, erforderli­
chenfalls als Abfolge von Codes, angegeben werden. 

(120) Wettbewerbe sind seit jeher überwiegend im Bereich der 
Stadt- und Raumplanung, der Architektur und des Bau­

wesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt worden. 
Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese 
flexiblen Instrumente auch für andere Zwecke verwendet 
werden könnten, etwa für Pläne für Finanzierungstechnik, 
die die Unterstützung von KMU im Kontext der gemein­

samen europäischen Ressourcen für kleinste bis mittlere 
Unternehmen (Jeremie) oder anderen KMU-Unterstüt­

zungsprogrammen der Union in einem bestimmten Mit­

gliedstaat optimieren würden. In einem Wettbewerb für 
den Erwerb der Pläne für solche Finanzierungstechnik 
könnte auch festgelegt werden, dass die daran anschlie­

ßenden Dienstleistungsaufträge für die entsprechende 
Umsetzung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 
ohne vorherige Veröffentlichung an den Gewinner oder 
einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben würden. 

(121) Wie die Bewertung gezeigt hat, gibt es noch erhebliche 
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Anwendung der Ver­

gabevorschriften der Union. Für eine effizientere und ein­

heitlichere Anwendung der Vorschriften ist es unerläss­

lich, sich einen guten Überblick über mögliche struktu­

relle Probleme und allgemeine Muster des Auftragswesens 
in den einzelnen Mitgliedstaaten zu verschaffen, um ge­

zielter auf mögliche Probleme eingehen zu können. Die­

ser Überblick sollte durch eine geeignete Überwachung 
gewonnen werden, deren Ergebnisse regelmäßig ver­

öffentlicht werden sollten, um eine sachkundige Debatte 
darüber zu ermöglichen, wie Beschaffungsvorschriften 
und -verfahren verbessert werden könnten. Ein solcher 
guter Überblick könnte auch Einblicke in die Anwendung 
der Vergabevorschriften im Zusammenhang mit der 
Durchführung von durch die Union kofinanzierten Pro­

jekten ermöglichen. Es sollte den Mitgliedstaaten überlas­

sen bleiben, zu entscheiden, wie und durch wen diese 
Überwachung praktisch durchgeführt werden soll; dabei 
soll es ihnen ferner überlassen bleiben, zu entscheiden, 
ob die Überwachung auf der Basis einer stichprobenarti­
gen Ex-post-Kontrolle oder einer systematischen Ex-ante- 
Kontrolle von öffentlichen Beschaffungsverfahren, die in 
den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, erfolgen 
soll. Es sollte möglich sein, potenzielle Probleme den 
geeigneten Instanzen zur Kenntnis zu bringen; dazu 
sollte es nicht notwendigerweise erforderlich sein, dass 
diejenigen, die die Überwachung durchgeführt haben, 
ein Klagerecht vor Gericht haben. 

Bessere Orientierungshilfen, Information und Unterstüt­

zung für öffentliche Auftraggeber und Wirtschaftsteilneh­

mer könnten ebenfalls in hohem Maße dazu beitragen, 
die Effizienz des öffentlichen Auftragswesens durch um­

fangreicheres Wissen, stärkere Rechtssicherheit und pro­

fessionellere Vergabeverfahren zu steigern. Die Orientie­

rungshilfen sollten den öffentlichen Auftraggebern und 
Wirtschaftsteilnehmern bei Bedarf jederzeit zur Ver­

fügung gestellt werden, um die korrekte Anwendung 
der Vorschriften zu verbessern. Die bereitzustellenden 
Orientierungshilfen könnten alle Sachverhalte abdecken, 
die für das öffentliche Auftragswesen relevant sind, wie 
die Beschaffungsplanung, die Verfahren, die Wahl von 
Methoden und Instrumenten und vorbildliche Vorgehens­

weisen bei der Durchführung der Verfahren. Im Hinblick 
auf rechtliche Fragen sollte die Orientierungshilfe nicht
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notwendigerweise den Umfang einer vollständigen recht­

lichen Analyse des betreffenden Problems annehmen; sie 
könnte begrenzt sein auf allgemeine Hinweise auf die 
Elemente, die bei einer späteren Detailanalyse der Fragen 
berücksichtigt werden sollten, beispielsweise Hinweise auf 
einschlägige Rechtsprechung oder auf Leitfäden oder 
sonstige Quellen, in denen die konkrete Frage bereits 
untersucht wurde. 

(122) Die Richtlinie 89/665/EWG bestimmt, dass bestimmte 
Nachprüfungsverfahren zumindest jedem zur Verfügung 
stehen, der ein Interesse an einem bestimmten Auftrag 
hat oder hatte und dem durch einen behaupteten Verstoß 
gegen das Unionsrecht im Bereich des öffentlichen Auf­
tragswesens oder gegen die nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung dieses Rechts ein Schaden entstanden ist be­

ziehungsweise zu entstehen droht. Diese Nachprüfungs­

verfahren sollten von dieser Richtlinie unberührt bleiben. 
Jedoch haben Bürger, organisierte oder nicht organisierte 
Interessengruppen und andere Personen oder Stellen, die 
keinen Zugang zu Nachprüfungsverfahren gemäß der 
Richtlinie 89/665/EWG haben, als Steuerzahler dennoch 
ein begründetes Interesse an soliden Vergabeverfahren. 
Ihnen sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, auf 
anderem Wege als dem des Nachprüfungssystems gemäß 
der Richtlinie 89/665/EWG und ohne dass sie zwingend 
vor Gericht klagen können müssten, mögliche Verstöße 
gegen diese Richtlinie gegenüber einer zuständigen Be­

hörde oder Stelle anzuzeigen. Um Überschneidungen 
mit bestehenden Behörden oder Strukturen zu vermei­
den, sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, auf all­
gemeine Überwachungsbehörden oder -strukturen, bran­

chenspezifische Aufsichtsstellen, kommunale Aufsichts­

behörden, Wettbewerbsbehörden, den Bürgerbeauftragten 
oder nationale Prüfbehörden zurückzugreifen. 

(123) Um das Potenzial des öffentlichen Auftragswesens voll 
auszunutzen und so die Ziele der Strategie „Europa 
2020“für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu erreichen, werden Aspekte des Umwelt­

schutzes, soziale Aspekte und Innovationsaspekte wich­

tige Rolle spielen müssen. Es ist daher wichtig, einen 
Überblick über die Entwicklungen im Bereich der strate­

gischen Beschaffung zu gewinnen, um sich über all­
gemeine Trends auf übergeordneter Ebene in diesem Be­

reich eine fundierte Meinung bilden zu können. Jeder 
bereits vorliegende, geeignete Bericht kann in diesem Zu­

sammenhang natürlich ebenfalls herangezogen werden. 
(124) Angesichts des Potenzials von KMU bei der Schaffung 

von Arbeitsplätzen, bei Wachstum und Innovation ist 
es wichtig, sie zur Beteiligung an öffentlichen Beschaf­
fungsvorhaben zu ermutigen, sowohl durch geeignete Be­

stimmungen in dieser Richtlinie als auch durch Initiativen 
auf nationaler Ebene. Die neuen Bestimmungen in dieser 
Richtlinie sollten dazu beitragen, das Erfolgsniveau zu 
heben, worunter der Anteil von KMU am Gesamtwert 
der vergebenen Aufträge zu verstehen ist. Es ist nicht 
angebracht, verpflichtende Erfolgsquoten vorzuschreiben; 
jedoch sollten die nationalen Initiativen zur Verbesserung 
der Teilnahme von KMU angesichts ihrer Bedeutung auf­
merksam überwacht werden. 

(125) In Bezug auf die Mitteilungen der Kommission an die 
Mitgliedstaaten und ihre Kontakte zu ihnen, wie die Mit­

teilungen und Kontakte bezüglich der Verfahren gemäß 
Artikel 258 und 260 AEUV, dem Problemlösungsnetz 
für den Binnenmarkt (SOLVIT) und EU Pilot, die durch 
diese Richtlinie nicht geändert werden, wurde bereits eine 
Reihe von Verfahren und Arbeitsmethoden festgelegt. Sie 
sollten jedoch durch die Benennung jeweils einer 

einzigen Kontaktstelle in jedem Mitgliedstaat für die Zu­

sammenarbeit mit der Kommission ergänzt werden, die 
als alleinige Anlaufstelle für Fragen hinsichtlich der öf­
fentlichen Beschaffung in dem betreffenden Mitgliedstaat 
fungieren sollte. Diese Funktion könnte von Personen 
oder Strukturen übernommen werden, die zu Fragen be­

treffend das öffentliche Auftragswesen bereits in regel­
mäßigem Kontakt mit der Kommission stehen, wie die 
nationalen Kontaktstellen, die Mitglieder des Beratenden 
Ausschusses für öffentliche Aufträge, die Mitglieder des 
Netzwerks für das Auftragswesen (Procurement Network) 
oder nationale Koordinierungsstellen. 

(126) Die Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Entschei­
dungen in Vergabeverfahren sind entscheidend, um solide 
Verfahren, einschließlich einer effizienten Bekämpfung 
von Korruption und Betrug, zu gewährleisten. Öffentliche 
Auftraggeber sollten daher Kopien von geschlossenen 
Verträgen mit hohem Auftragswert aufbewahren, um in­

teressierten Parteien den Zugang zu diesen Dokumenten 
im Einklang mit den geltenden Bestimmungen über den 
Zugang zu Dokumenten gewähren zu können. Außer­

dem sollten die wesentlichen Elemente und Entscheidun­

gen einzelner Vergabeverfahren in einem Vergabebericht 
dokumentiert werden. Um Verwaltungsaufwand weitest­

gehend zu vermeiden, sollte es erlaubt sein, dass der 
Vergabebericht auf Informationen verweist, die bereits 
in der entsprechenden Vergabebekanntmachung enthal­
ten sind. Die von der Kommission verwalteten elektro­

nischen Systeme zur Veröffentlichung dieser Bekannt­

machungen sollten auch verbessert werden, um die Ein­

gabe von Daten zu erleichtern sowie das Extrahieren 
umfassender Berichte und den Datenaustausch zwischen 
Systemen einfacher zu gestalten. 

(127) Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und um die 
Belastung der Mitgliedstaaten zu verringern, sollte die 
Kommission in regelmäßigen Abständen untersuchen, 
ob die in den Bekanntmachungen, die im Zusammen­

hang mit den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Auf­
träge veröffentlicht werden, enthaltenen Informationen 
qualitativ ausreichend und umfangreich genug sind, da­

mit die Kommission die statistischen Angaben, die an­

sonsten von den Mitgliedstaaten übermittelt werden 
müssten, daraus entnehmen kann. 

(128) Für den Austausch der zur Durchführung von Vergabe­

verfahren in grenzüberschreitenden Situationen nötigen 
Informationen ist eine effektive Zusammenarbeit auf Ver­

waltungsebene unerlässlich, insbesondere hinsichtlich der 
Überprüfung der Ausschlussgründe und Zuschlagskrite­

rien, der Anwendung von Qualitätsstandards und Um­

weltstandards und der Liste zugelassener Wirtschaftsteil­
nehmer. Der Informationsaustausch unterliegt den natio­

nalen Vertraulichkeitsvorschriften. Diese Richtlinie be­

dingt daher keine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, 
Informationen auszutauschen, die über diejenigen hinaus­

gehen, zu denen die nationalen öffentlichen Auftraggeber 
Zugang haben. Das durch die Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra­

tes ( 1 ) geschaffene IMI-System könnte ein nützliches elek­

tronisches Hilfsmittel sein, um die Verwaltungszusam­

menarbeit beim Informationsmanagement auf der Grund­

lage einfacher und einheitlicher Verfahren, mit deren
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Hilfe sprachliche Barrieren überwunden werden können, 
zu erleichtern und zu verbessern. Daher sollte so rasch 
wie möglich ein Pilotprojekt eingeleitet werden, um zu 
testen, ob eine Ausdehnung des Binnenmarkt-Informati­
onssystems ein geeigneter Schritt wäre, um den nach 
dieser Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zu 
bewältigen. 

(129) Zur Anpassung an rasche technische, wirtschaftliche und 
rechtliche Entwicklungen sollte der Kommission gemäß 
Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen werden, 
Rechtsakte zu verschiedenen nicht wesentlichen Elemen­

ten dieser Richtlinie zu erlassen. Da es internationale 
Übereinkommen einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur Berechnung 
der Schwellenwerte zugrunde liegenden technischen Ver­

fahren zu ändern, die Schwellenwerte selbst in regelmäßi­
gen Abständen zu überprüfen und die Anhang X ent­

sprechend anzupassen; die Listen der zentralen Regie­

rungsbehörden sind Änderungen unterworfen, die sich 
aus administrativen Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben. Solche Veränderungen sind der Kommission 
mitzuteilen; diese sollte ermächtigt werden, Anhang I 
entsprechend anzupassen; Bezugnahmen auf die CPV-No­

menklatur können rechtlichen Änderungen auf Unions­

ebene unterworfen sein und diesen Änderungen ist im 
Text dieser Richtlinie Rechnung zu tragen; die tech­

nischen Einzelheiten und Merkmale der Vorrichtungen 
für eine elektronische Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen Schritt halten; auch ist 
es erforderlich, die Kommission zu ermächtigen, unter 
Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen ver­

bindliche technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die Interoperabilität 
der technischen Formate, Prozesse und Mitteilungssys­

teme bei Vergabeverfahren sicherzustellen, die mithilfe 
elektronischer Kommunikationsmittel abgewickelt wer­

den; das Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur Fest­

legung gemeinsamer Methoden für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten sollte rasch angepasst und um sekto­

rale Maßnahmen erweitert werden. Um diesem Bedarf zu 
entsprechen, sollte der Kommission die Befugnis übertra­

gen werden, das Verzeichnis der einschlägigen Rechtsvor­

schriften, einschließlich der Methoden der Lebenszyklus­

kostenrechnung, auf dem aktuellen Stand zu halten. Be­

sonders wichtig ist, dass die Kommission bei ihren vor­

bereitenden Arbeiten — auch auf Sachverständigenebene 
— angemessene Konsultationen durchführt. Bei der Vor­

bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission dafür sorgen, dass relevante Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat zeitgleich, 
rechtzeitig und ordnungsgemäß übermittelt werden. 

(130) Die Kommission sollte sich bei der Anwendung dieser 
Richtlinie mit den einschlägigen Sachverständigengrup­

pen auf dem Gebiet des elektronischen Beschaffungs­

wesens beraten; dabei sollte auf eine ausgewogene Ver­

tretung der wichtigsten interessierten Kreise geachtet wer­

den. 

(131) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Richtlinie sollten der Kommission 
zur Erstellung der Standardformulare für die Veröffent­

lichung von Bekanntmachungen und eines Standardfor­

mulars für Eigenerklärungen entsprechende Durchfüh­

rungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), ausgeübt wer­

den. 

(132) Die Durchführungsrechtsakte zu den Standardformularen 
für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen, die sich 
weder finanziell noch in Bezug auf Art und Umfang der 
aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen aus­

wirken, sollten im Wege des Beratungsverfahrens ver­

abschiedet werden. Diese Rechtsakte erfüllen einen rein 
administrativen Zweck und dienen dazu, die Anwendung 
der in dieser Richtlinie festgelegten Vorschriften zu ver­

einfachen. 

(133) Wegen der Auswirkungen der Eigenerklärungen auf das 
Auftragswesen und da sie eine zentrale Rolle bei der 
Vereinfachung der Dokumentationsanforderungen im 
Vergabeverfahren spielen, sollten die Standardformulare 
für Eigenerklärungen im Wege des Prüfverfahrens ver­

abschiedet werden. 

(134) Die Kommission sollte die Auswirkungen überprüfen, die 
die Anwendung der Schwellenwerte auf den Binnenmarkt 
hat, und dem Europäischen Parlament und dem Rat da­

rüber Bericht erstatten. Dabei sollte sie Faktoren wie den 
Umfang der grenzüberschreitenden Beschaffung, die Be­

teiligung von KMU, Transaktionskosten und das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis berücksichtigen. 

Gemäß Artikel XXII Absatz 7 ist das GPA drei Jahre nach 
seinem Inkrafttreten und danach in regelmäßigen Abstän­

den Gegenstand weiterer Verhandlungen. In diesem Zu­

sammenhang sollte auch geprüft werden, ob das Niveau 
der Schwellenwerte angemessen ist, wobei die Auswir­

kungen der Inflation mit berücksichtigt werden sollten, 
da die im GPA festgelegten Schwellenwerte über einen 
langen Zeitraum nicht geändert worden sind; sollte sich 
daraus eine Änderung der Schwellenwerte ergeben, so 
sollte die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag 
für einen Rechtsakt zur Änderung der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerte annehmen. 

(135) Die Kommission sollte angesichts der derzeitigen Diskus­

sionen über horizontale Bestimmungen zur Regelung der 
Beziehungen zu Drittländern im Kontext des öffentlichen 
Auftragswesens die globalen Handelsbedingungen auf­
merksam überwachen und die Wettbewerbsposition der 
Union bewerten. 

(136) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Koordinierung 
der für bestimmte öffentliche Vergabeverfahren geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 
werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs 
und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu ver­

wirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union ver­

ankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Ver­

hältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 
die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.
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(137) Die Richtlinie 2004/18/EG sollte aufgehoben werden. 

(138) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mit­

gliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Doku­

menten vom 28. September 2011 haben sich die Mit­

gliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich 
zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder 

mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem beziehungs­

weise denen der Zusammenhang zwischen den Bestand­

teilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen 
innerstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. 
In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die 
Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

TITEL I: ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

KAPITEL I: Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

ABSCHNITT 1: GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1: Gegenstand und Anwendungsbereich 

Artikel 2: Begriffsbestimmungen 

Artikel 3: Vergabe gemischter öffentlicher Aufträge 

ABSCHNITT 2: SCHWELLENWERTE 

Artikel 4: Höhe der Schwellenwerte 

Artikel 5: Methoden zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts 

Artikel 6: Überprüfung der Schwellenwerte und der Liste der zentralen Behörden 

ABSCHNITT 3: AUSNAHMEN 

Artikel 7: Aufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 

Artikel 8: Besondere Ausnahmen im Bereich der elektronischen Kommunikation 

Artikel 9: Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die nach internationalen Regeln vergeben beziehungsweise durch­

geführt werden 

Artikel 10: Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge 

Artikel 11: Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden 

Artikel 12: Öffentliche Aufträge zwischen Einrichtungen des öffentlichen Sektors 

ABSCHNITT 4: BESONDERE SACHVERHALTE 

Unterabschnitt 1: Subventionierte Aufträge und Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 

Artikel 13: Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern subventioniert werden 

Artikel 14: Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 

Unterabschnitt 2: Vergabe von Aufträgen, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten 

Artikel 15: Verteidigung und Sicherheit 

Artikel 16: Vergabe von gemischten Aufträgen, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten 

Artikel 17: Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die nach internatio­

nalen Regeln vergeben beziehungsweise durchgeführt werden
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KAPITEL II: Allgemeine Vorschriften 

Artikel 18: Grundsätze der Auftragsvergabe 

Artikel 19: Wirtschaftsteilnehmer 

Artikel 20: Vorbehaltene Aufträge 

Artikel 21: Vertraulichkeit 

Artikel 22: Vorschriften über die Kommunikation 

Artikel 23: Nomenklaturen 

Artikel 24: Interessenkonflikte 

TITEL II: VORSCHRIFTEN FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE 

KAPITEL I: Verfahren 

Artikel 25: Bedingungen betreffend das GPA und andere internationale Übereinkommen 

Artikel 26: Wahl der Verfahren 

Artikel 27: Offenes Verfahren 

Artikel 28: Nichtoffenes Verfahren 

Artikel 29: Verhandlungsverfahren 

Artikel 30: Wettbewerblicher Dialog 

Artikel 31: Innovationspartnerschaft 

Artikel 32: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung 

KAPITEL II: Methoden und Instrumente für die elektronische Auftragsvergabe und für Sammelbeschaffungen 

Artikel 33: Rahmenvereinbarungen 

Artikel 34: Dynamische Beschaffungssysteme 

Artikel 35: Elektronische Auktionen 

Artikel 36: Elektronische Kataloge 

Artikel 37: Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale Beschaffungsstellen 

Artikel 38: Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe 

Artikel 39: Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten 

KAPITEL III: Ablauf des Verfahrens 

ABSCHNITT 1: VORBEREITUNG 

Artikel 40: Vorherige Marktkonsultationen
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Artikel 41: Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder Bietern 

Artikel 42: Technische Spezifikationen 

Artikel 43: Gütezeichen 

Artikel 44: Testberichte, Zertifizierung und sonstige Nachweise 

Artikel 45: Varianten 

Artikel 46: Unterteilung von Aufträgen in Lose 

Artikel 47: Fristsetzung 

ABSCHNITT 2: VERÖFFENTLICHUNG UND TRANSPARENZ 

Artikel 48: Vorinformation 

Artikel 49: Auftragsbekanntmachung 

Artikel 50: Vergabebekanntmachung 

Artikel 51: Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen 

Artikel 52: Veröffentlichung auf nationaler Ebene 

Artikel 53: Elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen 

Artikel 54: Aufforderungen an die Bewerber 

Artikel 55: Unterrichtung der Bewerber und Bieter 

ABSCHNITT 3: AUSWAHL DER TEILNEHMER UND AUFTRAGSVERGABE 

Artikel 56: Allgemeine Grundsätze 

Unterabschnitt 1: Qualitative Eignungskriterien 

Artikel 57: Ausschlussgründe 

Artikel 58: Eignungskriterien 

Artikel 59: Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

Artikel 60: Nachweise 

Artikel 61: Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) 

Artikel 62: Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement 

Artikel 63: Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen 

Artikel 64: Amtliche Verzeichnisse zugelassener Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierung durch öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Stellen 

Unterabschnitt 2: Verringerung der Zahl der Bewerber, der Angebote und der Lösungen
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Artikel 65: Verringerung der Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden sollen 

Artikel 66: Verringerung der Zahl der Angebote und Lösungen 

Unterabschnitt 3: Zuschlagserteilung 

Artikel 67: Zuschlagskriterien 

Artikel 68: Lebenszykluskostenrechnung 

Artikel 69: Ungewöhnlich niedrige Angebote 

KAPITEL IV: Auftragsausführung 

Artikel 70: Bedingungen für die Auftragsausführung 

Artikel 71: Vergabe von Unteraufträgen 

Artikel 72: Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit 

Artikel 73: Kündigung von Aufträgen 

TITEL III: BESONDERE BESCHAFFUNGSREGELUNGEN 

KAPITEL I: Soziale und andere besondere Dienstleistungen 

Artikel 74: Vergabe von Aufträgen für soziale oder andere besondere Dienstleistungen 

Artikel 75: Veröffentlichung der Bekanntmachungen 

Artikel 76: Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen 

Artikel 77: Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene Aufträge 

Kapitel II: Vorschriften für Wettbewerbe 

Artikel 78: Anwendungsbereich 

Artikel 79: Bekanntmachungen 

Artikel 80: Vorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und die Auswahl der Teilnehmer 

Artikel 81: Zusammensetzung des Preisgerichts 

Artikel 82: Entscheidungen des Preisgerichts 

TITEL IV: GOVERNANCE 

Artikel 83: Durchsetzung 

Artikel 84: Vergabevermerke über Vergabeverfahren 

Artikel 85: Nationale Berichterstattung und statistische Informationen 

Artikel 86: Verwaltungszusammenarbeit
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TITEL V: BEFUGNISÜBERTRAGUNG, DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 87: Ausübung der Befugnisübertragung 

Artikel 88: Dringlichkeitsverfahren 

Artikel 89: Ausschussverfahren 

Artikel 90: Umsetzung und Übergangsbestimmungen 

Artikel 91: Aufhebungen 

Artikel 92: Überprüfung 

Artikel 93: Inkrafttreten 

Artikel 94: Adressaten 

ANHÄNGE: 

ANHANG I: ZENTRALE BEHÖRDEN 

ANHANG II: VERZEICHNIS DER TÄTIGKEITEN NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 1 NUMMER 6 BUCHSTABE a 

ANHANG III: VERZEICHNIS DER WAREN NACH ARTIKEL 4 BUCHSTABE b BETREFFEND AUFTRÄGE VON ÖFFENT­

LICHEN AUFTRAGGEBERN, DIE IM BEREICH DER VERTEIDIGUNG VERGEBEN WERDEN 

ANHANG IV: ANFORDERUNGEN AN INSTRUMENTE UND VORRICHTUNGEN FÜR DIEELEKTRONISCHE ENTGEGEN­

NAHME VON ANGEBOTEN, TEILNAHMEANTRÄGEN SOWIE PLÄNEN UND ENTWÜRFEN FÜR WETT­

BEWERBE 

ANHANG V: IN BEKANNTMACHUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN 

Teil A: IN BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG VON VORINFORMATIONEN IN EINEM 
BESCHAFFERPROFIL AUFZUFÜHRENDE ANGABEN 

Teil B: IN DER VORINFORMATION AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 48) 

Teil C: IN DER AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 49) 

Teil D: IN DEM VERGABEVERMERK AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 50) 

Teil E: IN WETTBEWERBSBEKANNTMACHUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 79 Absatz 1) 

Teil F: IN BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DIE ERGEBNISSE EINES WETTBEWERBS AUFZUFÜHRENDE AN­

GABEN (siehe Artikel 79 Absatz 2) 

Teil G: IN BEKANNTMACHUNGEN VON ÄNDERUNGEN EINES AUFTRAGS WÄHREND SEINER LAUFZEIT 
AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 72 Absatz 1) 

Teil H: IN BEKANNTMACHUNGEN VON AUFTRÄGEN FÜR SOZIALE UND ANDERE BESONDERE DIENST­

LEISTUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 75 Absatz 1) 

Teil I: IN VORINFORMATIONEN FÜR SOZIALE UND ANDERE BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN AUF­

ZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 75 Absatz 1) 

Teil J: IN BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DIE VERGABE VON AUFTRÄGEN FÜR SOZIALE UND ANDERE 
BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 75 Absatz 2)
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ANHANG VI: IN DEN AUFTRAGSUNTERLAGEN FÜR ELEKTRONISCHE AUKTIONEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN 
(ARTIKEL 33 ABSATZ 4) 

ANHANG VII: TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN — BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

ANHANG VIII: VORGABEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG 

ANHANG IX: INHALT DER AUFFORDERUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE, ZUM DIALOG ODER ZUR INTERES­

SENSBESTÄTIGUNG NACH ARTIKEL 54 

ANHANG X: VERZEICHNIS INTERNATIONALER ÜBEREINKOMMEN IM SOZIAL-UND UMWELTRECHT NACH AR­

TIKEL 18 ABSATZ 2 

ANHANG XI: REGISTER 

ANHANG XII: NACHWEISE ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER EIGNUNGSKRITERIEN 

ANHANG XIII: VERZEICHNIS DER UNIONSRECHTSAKTE NACH ARTIKEL 68 ABSATZ 3 

ANHANG XIV: DIENSTLEISTUNGEN NACH ARTIKEL 74 

ANHANG XV: ENTSPRECHUNGSTABELLE 

TITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

KAPITEL I 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

A b s c h n i t t 1 

G e g e n s t a n d u n d B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden Regeln für die Verfahren 
öffentlicher Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
und der Durchführung von Wettbewerben festgelegt, deren ge­

schätzter Wert nicht unter den in Artikel 4 genannten Schwel­
lenwerten liegt. 

(2) Auftragsvergabe im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet den 
im Wege eines öffentlichen Auftrags erfolgenden Erwerb von 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen durch einen 
oder mehrere öffentliche Auftraggeber von Wirtschaftsteilneh­

mern, die von diesen öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen für einen öffentlichen Zweck bestimmt 
sind oder nicht. 

(3) Die Anwendung dieser Richtlinie unterliegt Artikel 346 
AEUV. 

(4) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaa­

ten, im Einklang mit dem Unionsrecht festzulegen, welche Leis­

tungen sie als von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse er­

achten, wie diese Dienstleistungen unter Beachtung der Vor­

schriften über staatliche Beihilfen organisiert und finanziert wer­

den sollten und welchen spezifischen Verpflichtungen sie unter­

liegen sollten. Gleichermaßen berührt diese Richtlinie nicht die 

Entscheidung öffentlicher Stellen darüber, ob, wie und in wel­
chem Umfang sie öffentliche Aufgaben gemäß Artikel 14 AEUV 
und gemäß Protokoll Nr. 26 selbst wahrnehmen wollen. 

(5) Diese Richtlinie berührt nicht die Art und Weise, in der 
die Mitgliedstaaten ihre Systeme der sozialen Sicherheit gestal­
ten. 

(6) Vereinbarungen, Beschlüsse oder andere Rechtsinstrumen­

te, die die Übertragung von Befugnissen und Zuständigkeiten 
für die Ausführung öffentlicher Aufgaben zwischen öffentlichen 
Auftraggebern oder Gruppen von öffentlichen Auftraggebern 
regeln und die keine Vergütung für vertragliche Leistungen vor­

sehen, werden als Angelegenheit der internen Organisation des 
betreffenden Mitgliedstaats betrachtet und als solche nicht von 
dieser Richtlinie berührt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „öffentliche Auftraggeber“ den Staat, die Gebietskörper­

schaften, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
die Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körper­

schaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts beste­

hen; 

2. „zentrale Regierungsbehörden“ diejenigen öffentlichen Auf­
traggeber, die in Anhang I aufgeführt sind, und, soweit auf 
innerstaatlicher Ebene Berichtigungen oder Änderungen 
vorgenommen wurden, die Stellen, die ihre Nachfolger sind; 

3. „subzentrale öffentliche Auftraggeber“ alle öffentlichen Auf­
traggeber, die keine zentralen Regierungsbehörden sind;
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4. „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ Einrichtungen mit 
sämtlichen der folgenden Merkmale: 

a) Sie wurden zu dem besonderen Zweck gegründet, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher 
Art zu erfüllen, 

b) sie besitzen Rechtspersönlichkeit und 

c) sie werden überwiegend vom Staat, von Gebietskörper­

schaften oder von anderen Einrichtungen des öffent­

lichen Rechts finanziert oder unterstehen hinsichtlich 
ihrer Leitung der Aufsicht dieser Gebietskörperschaften 
oder Einrichtungen, oder sie haben ein Verwaltungs-, 
Leitungs- beziehungsweise Aufsichtsorgan, das mehrheit­

lich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von Gebiets­

körperschaften oder von anderen Einrichtungen des öf­
fentlichen Rechts ernannt worden sind; 

5. „öffentliche Aufträge“ zwischen einem oder mehreren Wirt­

schaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen 
Auftraggebern schriftlich geschlossene entgeltliche Verträge 
über die Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen; 

6. „öffentliche Bauaufträge“ öffentliche Aufträge mit einem der 
folgenden Ziele: 

a) Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Aus­

führung von Bauleistungen im Zusammenhang mit ei­
ner der in Anhang II genannten Tätigkeiten; 

b) Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Aus­

führung eines Bauvorhabens; 

c) Erbringung einer Bauleistung durch Dritte — gleichgül­
tig mit welchen Mitteln — gemäß den vom öffentlichen 
Auftraggeber, der einen entscheidenden Einfluss auf die 
Art und die Planung des Vorhabens hat, genannten Er­

fordernissen; 

7. „Bauwerk“ das Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- oder 
Tiefbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine wirtschaftli­
che oder technische Funktion erfüllen soll; 

8. „öffentliche Lieferaufträge“ öffentliche Aufträge mit dem 
Ziel des Kaufs, des Leasings, der Miete, der Pacht oder 
des Ratenkaufs, mit oder ohne Kaufoption, von Waren. 
Ein öffentlicher Lieferauftrag kann als Nebenarbeiten Ver­

lege- und Installationsarbeiten umfassen; 

9. „öffentliche Dienstleistungsaufträge“ öffentliche Aufträge 
über die Erbringung von Dienstleistungen, bei denen es 
sich nicht um die in Nummer 6 genannten handelt; 

10. „Wirtschaftsteilnehmer“ eine natürliche oder juristische Per­

son oder öffentliche Einrichtung oder eine Gruppe solcher 
Personen und/oder Einrichtungen, einschließlich jedes vorü­

bergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen, die 
beziehungsweise der auf dem Markt die Ausführung von 

Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung 
von Waren beziehungsweise die Erbringung von Dienstleis­

tungen anbietet; 

11. „Bieter“ einen Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot abge­

geben hat; 

12. „Bewerber“ einen Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine 
Aufforderung zur Teilnahme an einem nichtoffenen Ver­

fahren, einem Verhandlungsverfahren, einem Verhandlungs­

verfahren ohne vorherige Bekanntmachung, einem wett­

bewerblichen Dialog oder einer Innovationspartnerschaft 
beworben hat oder eine solche Aufforderung erhalten hat; 

13. „Auftragsunterlagen“ sämtliche Unterlagen, die vom öffent­

lichen Auftraggeber erstellt werden oder auf die er sich 
bezieht, um Bestandteile der Auftragsvergabe oder des Ver­

fahrens zu beschreiben oder festzulegen; dazu zählen die 
Bekanntmachung, die Vorinformationen, sofern sie als Auf­
ruf zum Wettbewerb dienen, die technischen Spezifikatio­

nen, die Beschreibung, die vorgeschlagenen Auftragsbedin­

gungen, Formate für die Einreichung von Unterlagen seitens 
der Bewerber und Bieter, Informationen über allgemeingül­
tige Verpflichtungen sowie sonstige zusätzliche Unterlagen; 

14. „zentrale Beschaffungstätigkeiten“ in einer der folgenden 
Formen auf Dauer durchgeführte Tätigkeiten: 

a) Erwerb von Lieferungen und/oder Dienstleistungen für 
öffentliche Auftraggeber; 

b) Vergabe öffentlicher Aufträge oder Abschluss von Rah­

menvereinbarungen über Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber; 

15. „Nebenbeschaffungstätigkeiten“ Tätigkeiten zur Unterstüt­

zung von Beschaffungstätigkeiten, insbesondere in einer 
der folgenden Formen: 

a) Bereitstellung technischer Infrastruktur, die es öffent­

lichen Auftraggebern ermöglicht, öffentliche Aufträge 
zu vergeben oder Rahmenvereinbarungen über Bauleis­

tungen, Lieferungen oder Dienstleistungen abzuschlie­

ßen; 

b) Beratung zur Ausführung oder Planung von Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge; 

c) Vorbereitung und Verwaltung von Verfahren zur Ver­

gabe öffentlicher Aufträge im Namen und für Rechnung 
des betreffenden öffentlichen Auftraggebers; 

16. „zentrale Beschaffungsstelle“ einen öffentlichen Auftrag­

geber, der zentrale Beschaffungstätigkeiten und eventuell 
Nebenbeschaffungstätigkeiten ausübt; 

17. „Beschaffungsdienstleister“ eine öffentliche oder privatrecht­

liche Stelle, die auf dem Markt Nebenbeschaffungstätigkei­
ten anbietet;
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18. „schriftlich“ jede aus Wörtern oder Ziffern bestehende Dar­

stellung, die gelesen, reproduziert und anschließend mit­

geteilt werden kann, einschließlich anhand elektronischer 
Mittel übertragener und gespeicherter Informationen; 

19. „elektronische Mittel“ elektronische Geräte für die Verarbei­
tung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung 
von Daten, die über Kabel, per Funk, mit optischen Ver­

fahren oder mit anderen elektromagnetischen Verfahren 
übertragen, weitergeleitet und empfangen werden; 

20. „Lebenszyklus“ alle aufeinander folgenden und/oder mit­

einander verbundenen Stadien, einschließlich der durch­

zuführenden Forschung und Entwicklung, der Produktion, 
des Handels und der damit verbundenen Bedingungen, des 
Transports, der Nutzung und Wartung, während der Le­

bensdauer einer Ware oder eines Bauwerks oder während 
der Erbringung einer Dienstleistung, angefangen von der 
Beschaffung der Rohstoffe oder Erzeugung von Ressourcen 
bis hin zu Entsorgung, Aufräumarbeiten und Beendigung 
der Dienstleistung oder Nutzung; 

21. „Wettbewerbe“ Verfahren, die dazu dienen, dem öffent­

lichen Auftraggeber insbesondere auf den Gebieten der 
Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des 
Bauwesens oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine 
Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preis­

gericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder 
ohne Vergabe von Preisen erfolgt; 

22. „Innovation“ die Realisierung von neuen oder deutlich ver­

besserten Waren, Dienstleistungen oder Verfahren, ein­

schließlich — aber nicht beschränkt auf — Produktions-, 
Bau- oder Konstruktionsverfahren, eine neue Vermarktungs­

methode oder ein neues Organisationsverfahren in Bezug 
auf Geschäftspraxis, Abläufe am Arbeitsplatz oder externe 
Beziehungen, u. a. mit dem Ziel, zur Bewältigung gesell­
schaftlicher Herausforderungen beizutragen oder die Strate­

gie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integra­

tives Wachstum zu unterstützen; 

23. „Gütezeichen“ ein Dokument, ein Zeugnis oder eine Be­

scheinigung, mit dem beziehungsweise der bestätigt wird, 
dass ein bestimmtes Bauwerk, eine bestimmte Ware, eine 
bestimmte Dienstleistung, ein bestimmter Prozess oder ein 
bestimmtes Verfahren bestimmte Anforderungen erfüllt; 

24. „Gütezeichen-Anforderungen“ die Anforderungen, die ein 
Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein Prozess oder 
ein Verfahren erfüllen muss, um das betreffende Gütezei­
chen zu erhalten. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels umfassen „Gebietskörper­

schaften“ Behörden, die nicht erschöpfend gemäß der Bezug­

nahme der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) unter NUTS 1 und 2 aufgeführt 
sind, und sämtliche Behörden der Verwaltungseinheiten, die un­

ter NUTS 3 fallen, sowie kleinere Verwaltungseinheiten im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003. 

Artikel 3 

Vergabe gemischter öffentlicher Aufträge 

(1) Absatz 2 betrifft gemischte Aufträge, die die Vergabe 
verschiedener Arten öffentlicher Aufträge zum Gegenstand ha­

ben, die alle unter diese Richtlinie fallen. 

Die Absätze 3 bis 5 betreffen gemischte Aufträge, die die Ver­

gabe öffentlicher Aufträge, die unter diese Richtlinie fallen, so­

wie die Vergabe öffentlicher Aufträge, die unter andere recht­

liche Regelungen fallen, zum Gegenstand haben. 

(2) Aufträge, die die Vergabe von zwei oder mehr Arten 
öffentlicher Aufträge zum Gegenstand haben (Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen), werden gemäß den Bestim­

mungen für die Art von Beschaffungen vergeben, die dem 
Hauptgegenstand des betreffenden Auftrags zuzuordnen ist. 

Im Fall gemischter Aufträge, die teilweise aus Dienstleistungen 
im Sinne von Titel III Kapitel I und teilweise aus anderen 
Dienstleistungen bestehen, oder im Fall gemischter Aufträge, 
die teilweise aus Dienstleistungen und teilweise aus Lieferungen 
bestehen, wird der Hauptgegenstand danach bestimmt, welcher 
der geschätzten Werte der jeweiligen Dienstleistungen oder Lie­

ferungen am höchsten ist. 

(3) Sind die verschiedenen Teile eines bestimmten Auftrags 
objektiv trennbar, so findet Absatz 4 Anwendung. Sind die 
verschiedenen Teile eines bestimmten Auftrags objektiv nicht 
trennbar, so findet Absatz 6 Anwendung. 

Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Artikel 346 AEUV 
oder der Richtlinie 2009/81/EG, so findet Artikel 16 der vor­

liegenden Richtlinie Anwendung. 

(4) Im Fall von Aufträgen, die eine von dieser Richtlinie 
erfasste Beschaffung sowie eine nicht von ihr erfasste Beschaf­
fung zum Gegenstand haben, können die öffentlichen Auftrag­

geber beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile 
oder einen einzigen Auftrag zu vergeben. Beschließen die öffent­

lichen Auftraggeber, getrennte Aufträge für einzelne Teile zu 
vergeben, so wird die Entscheidung darüber, welche rechtliche 
Regelung jeweils für die getrennten Aufträge gelten, auf der 
Grundlage der Merkmale der betreffenden einzelnen Teile ge­

troffen. 

Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, einen einzigen Auf­
trag zu vergeben, so gilt diese Richtlinie, sofern in Artikel 16 
nichts anderes vorgesehen ist, für den daraus hervorgehenden 
gemischten Auftrag, ungeachtet des Werts der Teile, die ansons­

ten einer anderen rechtlichen Regelung unterliegen würden, und 
ungeachtet der rechtlichen Regelung, der diese Teile ansonsten 
unterliegen würden. 

Im Fall gemischter Aufträge, die Elemente von Aufträgen über 
Lieferungen, Bauleistungen und Dienstleistungen und von Kon­

zessionen enthalten, wird der gemischte Auftrag gemäß dieser 
Richtlinie vergeben, sofern der in Einklang mit Artikel 5 ge­

schätzte Wert des Teils des Auftrags, der einen unter diese 
Richtlinie fallenden Auftrag darstellt, dem in Artikel 4 angege­

benen Schwellenwert entspricht oder diesen übersteigt.
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(5) Im Fall von Aufträgen, die sowohl eine von dieser Richt­

linie erfasste Beschaffung als auch eine Beschaffung zur Aus­

übung einer Tätigkeit, die der Richtlinie 2014/25/EU unterliegt, 
zum Gegenstand haben, werden die anwendbaren Vorschriften 
ungeachtet des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels gemäß den 
Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2014/25/EU bestimmt. 

(6) Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags ob­

jektiv nicht trennbar, so wird die anwendbare rechtliche Rege­

lung anhand des Hauptgegenstands des Auftrags bestimmt. 

A b s c h n i t t 2 

S c h w e l l e n w e r t e 

Artikel 4 

Höhe der Schwellenwerte 

Diese Richtlinie gilt für Aufträge, deren geschätzter Wert ohne 
Mehrwertsteuer (MwSt.) die folgenden Schwellenwerte nicht un­

terschreitet: 

a) 5 186 000 EUR bei öffentlichen Bauaufträgen; 

b) 134 000 EUR bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsauf­
trägen, die von zentralen Regierungsbehörden vergeben wer­

den, und bei von diesen Behörden ausgerichteten Wett­

bewerben; bei öffentlichen Lieferaufträgen, die von öffent­

lichen Auftraggebern im Verteidigungsbereich vergeben wer­

den, gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge über Waren, 
die in Anhang III aufgeführt sind; 

c) 207 000 EUR bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsauf­
trägen, die von subzentralen öffentlichen Auftraggebern ver­

geben werden, und bei von diesen Behörden ausgerichteten 
Wettbewerben; dieser Schwellenwert gilt auch bei öffent­

lichen Lieferaufträgen, die von zentralen Regierungsbehörden 
im Verteidigungsbereich vergeben werden, sofern diese Auf­
träge Waren betreffen, die nicht in Anhang III aufgeführt 
sind; 

d) 750 000 EUR bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen be­

treffend soziale und andere besondere Dienstleistungen im 
Sinne von Anhang XIV. 

Artikel 5 

Methoden zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts 

(1) Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftrags­

werts ist der vom öffentlichen Auftraggeber geschätzte zahlbare 
Gesamtbetrag ohne MwSt., einschließlich aller Optionen und 
etwaigen Verlängerungen der Aufträge, die in den Auftrags­

unterlagen ausdrücklich geregelt sind. 

Wenn der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an 
Bewerber oder Bieter vorsieht, hat er diese bei der Berechnung 
des geschätzten Auftragswerts zu berücksichtigen. 

(2) Besteht ein öffentlicher Auftraggeber aus mehreren eigen­

ständigen Organisationseinheiten, so wird der geschätzte Ge­

samtwert für alle einzelnen Organisationseinheiten berücksich­

tigt. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können die Werte auf der 
Ebene der betreffenden Einheit geschätzt werden, wenn eine 
eigenständige Organisationseinheit selbständig für ihre Auftrags­

vergabe oder bestimmte Kategorien der Auftragsvergabe zustän­

dig ist. 

(3) Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten 
Auftragswerts darf nicht in der Absicht erfolgen, die Anwen­

dung dieser Richtlinie zu umgehen. Eine Auftragsvergabe darf 
nicht so unterteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungs­

bereich der Richtlinie fällt, es sei denn, es liegen objektive 
Gründe dafür vor. 

(4) Für den geschätzten Auftragswert ist der Wert zum Zeit­

punkt der Absendung des Aufrufs zum Wettbewerb maßgeb­

lich, oder, falls ein Aufruf zum Wettbewerb nicht vorgesehen 
ist, zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens durch 
den öffentlichen Auftraggeber, beispielsweise gegebenenfalls 
durch Kontaktaufnahme mit Wirtschaftsteilnehmern im Zusam­

menhang mit der Auftragsvergabe. 

(5) Der zu berücksichtigende Wert einer Rahmenverein­

barung oder eines dynamischen Beschaffungssystems ist gleich 
dem geschätzten Gesamtwert ohne MwSt. aller für die gesamte 
Laufzeit der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Be­

schaffungssystems geplanten Aufträge. 

(6) Im Falle von Innovationspartnerschaften ist der zu be­

rücksichtigende Wert gleich dem geschätzten Gesamtwert 
ohne MwSt. der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die 
während sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft stattfin­

den sollen, sowie der Lieferungen, Dienstleistungen oder Bau­

leistungen, die zu entwickeln und am Ende der geplanten Part­

nerschaft zu beschaffen sind. 

(7) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswerts von 
öffentlichen Bauaufträgen wird außer dem Wert der Bauleistun­

gen auch der geschätzte Gesamtwert der vom öffentlichen Auf­
traggeber dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Liefe­

rungen und Dienstleistungen berücksichtigt, sofern diese für 
die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind. 

(8) Kann ein Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung 
von Dienstleistungen zu Aufträgen führen, die in mehreren 
Losen vergeben werden, so ist der geschätzte Gesamtwert aller 
dieser Lose zu berücksichtigen. 

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in 
Artikel 4 bestimmten Schwellenwert, so gilt die Richtlinie für 
die Vergabe jedes Loses. 

(9) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger 
Lieferungen zu Aufträgen führen, die in mehreren Losen ver­

geben werden, so wird bei der Anwendung von Artikel 4 Buch­

staben b und c der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose 
berücksichtigt.
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Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in 
Artikel 4 bestimmten Schwellenwert, so gilt die Richtlinie für 
die Vergabe jedes Loses. 

(10) Ungeachtet der Absätze 8 und 9 können öffentliche 
Auftraggeber bei der Vergabe einzelner Lose von den Bestim­

mungen dieser Richtlinie abweichen, wenn der geschätzte Wert 
des betreffenden Loses ohne MwSt. bei Lieferungen oder Dienst­

leistungen unter 80 000 EUR und bei Bauleistungen unter 
1 000 000 EUR liegt. Allerdings darf der kumulierte Wert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie vergebenen Lose 20 % des 
kumulierten Werts sämtlicher Lose, in die das Bauvorhaben, der 
vorgesehene Erwerb gleichartiger Lieferungen oder die vorgese­

hene Erbringung von Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten. 

(11) Bei regelmäßig wiederkehrenden öffentlichen Liefer- 
oder Dienstleistungsaufträgen sowie bei öffentlichen Liefer- 
oder Dienstleistungsaufträgen, die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums verlängert werden sollen, wird der geschätzte Auf­
tragswert wie folgt berechnet: 

a) entweder auf der Basis des tatsächlichen Gesamtwerts ent­

sprechender aufeinander folgender Aufträge aus den voran­

gegangenen 12 Monaten oder dem vorangegangenen Haus­

haltsjahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Menge 
oder Wert während der auf den ursprünglichen Auftrag fol­
genden 12 Monate nach Möglichkeit zu berücksichtigen; 

b) oder auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts aufeinander 
folgender Aufträge, die während der auf die erste Lieferung 
folgenden 12 Monate beziehungsweise während des Haus­

haltsjahres, soweit dieses länger als 12 Monate ist, vergeben 
werden. 

(12) Bei öffentlichen Lieferaufträgen für Leasing, Miete, Pacht 
oder Ratenkauf von Waren wird der geschätzte Auftragswert 
wie folgt berechnet: 

a) bei zeitlich begrenzten öffentlichen Aufträgen mit höchstens 
12 Monaten Laufzeit auf der Basis des geschätzten Gesamt­

werts für die Laufzeit des Auftrags oder, bei einer Laufzeit 
von mehr als 12 Monaten, auf der Basis des Gesamtwerts 
einschließlich des geschätzten Restwerts; 

b) bei öffentlichen Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder 
bei Aufträgen, deren Laufzeit nicht bestimmt werden kann, 
auf der Basis des Monatswerts multipliziert mit 48. 

(13) Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen wird der ge­

schätzte Auftragswert gegebenenfalls wie folgt berechnet: 

a) bei Versicherungsleistungen auf der Basis der zu zahlenden 
Versicherungsprämie und sonstiger Entgelte; 

b) bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen auf der Basis 
der zu zahlenden Gebühren, Provisionen und Zinsen sowie 
sonstiger Entgelte; 

c) bei Aufträgen über Planungsarbeiten auf der Basis der zu 
zahlenden Gebühren und Provisionen sowie sonstiger Ent­

gelte. 

(14) Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, für die kein 
Gesamtpreis angegeben wird, wird der geschätzte Auftragswert 
wie folgt berechnet: 

a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis 
zu 48 Monaten auf der Basis des Gesamtwerts für die ge­

samte Laufzeit des Auftrags; 

b) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Lauf­
zeit von mehr als 48 Monaten auf der Basis des Monatswerts 
multipliziert mit 48. 

Artikel 6 

Überprüfung der Schwellenwerte und der Liste der 
zentralen Regierungsbehörden 

(1) Die Kommission überprüft die in Artikel 4 Buchstaben a, 
b und c genannten Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2013 auf Übereinstimmung mit dem Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procure­

ment Agreement, im Folgenden „GPA“) der Welthandelsorgani­
sation und setzt sie erforderlichenfalls gemäß dem vorliegenden 
Artikel neu fest. 

Gemäß der im GPA festgelegten Berechnungsmethode berechnet 
die Kommission den Wert dieser Schwellenwerte anhand des 
durchschnittlichen Tageskurses des Euro, ausgedrückt in Sonder­

ziehungsrechten (SZR), während der 24 Monate, die am 31. 
August enden, der der Neufestsetzung zum 1. Januar voraus­

geht. Der so neu festgesetzte Schwellenwert wird, sofern erfor­

derlich, auf volle Tausend Euro abgerundet, um die Einhaltung 
der geltenden Schwellenwerte zu gewährleisten, die im GPA 
vorgesehen sind und in SZR ausgedrückt werden. 

(2) Bei der Durchführung der Neufestsetzung gemäß Absatz 
1 setzt die Kommission zudem Folgendes neu fest: 

a) den in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a genannten Schwel­
lenwert durch Anpassung an den neu festgesetzten Schwel­
lenwert für öffentliche Bauaufträge; 

b) den in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b genannten Schwel­
lenwert durch Anpassung an den neu festgesetzten Schwel­
lenwert für von subzentralen öffentlichen Auftraggebern ver­

gebene öffentliche Dienstleistungsaufträge. 

(3) Die Kommission legt ab dem 1. Januar 2014 alle zwei 
Jahre den Wert der in Artikel 4 Buchstaben a, b und c genann­

ten und gemäß Absatz 1 dieses Artikels neu festgesetzten 
Schwellenwerte in den nationalen Währungen der Mitgliedstaa­

ten fest, deren Währung nicht der Euro ist. 

Gleichzeitig legt die Kommission den Wert des in Artikel 4 
Buchstabe d genannten Schwellenwerts in den nationalen Wäh­

rungen der Mitgliedstaaten fest, deren Währung nicht der Euro 
ist.

DE L 94/100 Amtsblatt der Europäischen Union 28.3.2014



In Übereinstimmung mit der im GPA dargelegten Berechnungs­

methode werden solche Werte im Hinblick auf den anwend­

baren Schwellenwert in Euro anhand des durchschnittlichen 
Tageskurses dieser Währungen in den 24 Monaten, die am 
31. August enden, der der Neufestsetzung zum 1. Januar vo­

rausgeht, berechnet. 

(4) Die Kommission veröffentlicht die in Absatz 1 genannten 
neu festgesetzten Schwellenwerte, ihres in Absatz 3 Unterabsatz 
1 genannten Gegenwerts in den nationalen Währungen der 
Mitgliedstaaten und der gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 fest­

gelegten Werte im Amtsblatt der Europäischen Union zu Beginn 
des Monats November, der auf die Neufestsetzung folgt. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 87 zu erlassen, um die in Absatz 1 
Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Methode an 
jede Änderung der im GPA vorgesehenen Methode anzupassen 
und so die in Artikel 4 Buchstaben a, b und c genannten 
Schwellenwerte neu festzusetzen und den entsprechenden 
Wert gemäß Absatz 3 in den nationalen Währungen der Mit­

gliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, festzulegen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 87 zu erlassen, um die in Artikel 4 
Buchstaben a, b und c genannten Schwellenwerte gemäß Absatz 
1 dieses Artikels neu festzusetzen und um die in Artikel 13 
Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Schwellenwerte gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels neu festzusetzen. 

(6) Sollte eine Neufestsetzung der in Artikel 4 Buchstaben a, 
b und c genannten Schwellenwerte und der in Artikel 13 Ab­

satz 1 Buchstaben a und b genannten Schwellenwerte erforder­

lich werden und sollten zeitliche Zwänge den Rückgriff auf das 
in Artikel 87 genannte Verfahren verhindern, so dass vordring­

liche Gründe vorliegen, wird das Verfahren gemäß Artikel 88 
auf gemäß Absatz 5 Unterabsatz 2 dieses Artikels erlassene 
delegierte Rechtsakte angewandt. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 87 delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen Anhang 
I geändert wird, um die Liste der öffentlichen Auftraggeber ent­

sprechend den von den Mitgliedstaaten übermittelten Mitteilun­

gen zu aktualisieren, soweit die betreffenden Änderungen erfor­

derlich sind, um öffentliche Auftraggeber korrekt zu ermitteln. 

A b s c h n i t t 3 

A u s n a h m e n 

Artikel 7 

Aufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 

Diese Richtlinie gilt weder für öffentliche Aufträge und Wett­

bewerbe, die gemäß der Richtlinie 2014/25/EU von öffentlichen 
Auftraggebern, die eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß den 
Artikeln 8 bis 14 der genannten Richtlinie ausüben, vergeben 
oder durchgeführt werden und der Durchführung dieser Tätig­

keiten dienen, noch für öffentliche Aufträge, die gemäß den 

Artikeln 18, 23 und 34 der genannten Richtlinie nicht in ihren 
Anwendungsbereich fallen, noch — wenn sie von einem öffent­

lichen Auftraggeber vergeben werden, der Postdienste im Sinne 
von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der genannten Richtlinie 
erbringt — für Aufträge, die der Durchführung der folgenden 
Tätigkeiten dienen: 

a) Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mitteln verknüpft 
sind und gänzlich mit diesen Mitteln erbracht werden (ein­

schließlich der abgesicherten Übermittlung von verschlüssel­
ten Dokumenten mit elektronischen Mitteln, Adressenver­

waltungsdiensten und der Übermittlung von registrierten E- 
Mail-Sendungen); 

b) Finanzdienstleistungen gemäß den CPV-Codes 6610 00 00-1 
bis 66720000-3 und gemäß Artikel 21 Buchstabe d der 
Richtlinie 2014/25/EU, insbesondere Postanweisungen und 
-überweisungen; 

c) philatelistische Dienstleistungen oder 

d) logistische Dienstleistungen (Dienstleistungen, bei denen die 
materielle Auslieferung und/oder Lagerung mit anderen nicht 
postalischen Aufgaben kombiniert wird). 

Artikel 8 

Besondere Ausnahmen im Bereich der elektronischen 
Kommunikation 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wett­

bewerbe, die hauptsächlich den Zweck haben, dem öffentlichen 
Auftraggeber die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher 
Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder meh­

rerer elektronischer Kommunikationsdienste für die Öffentlich­

keit zu ermöglichen. 

Für die Zwecke dieses Artikels haben die Ausdrücke „öffent­

liches Kommunikationsnetz“ und „elektronischer Kommunikati­
onsdienst“ die gleiche Bedeutung wie in der Richtlinie 
2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). 

Artikel 9 

Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die nach 
internationalen Regeln vergeben beziehungsweise 

durchgeführt werden 

(1) Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und 
Wettbewerbe, bei denen der öffentliche Auftraggeber verpflich­

tet ist, die Vergabe beziehungsweise Durchführung nach ande­

ren als den in dieser Richtlinie festgelegten Vergabeverfahren 
vorzunehmen, die durch Folgendes festgelegt sind: 

a) ein Rechtsinstrument, das völkerrechtliche Verpflichtungen 
begründet, wie eine im Einklang mit den Verträgen geschlos­

sene internationale Übereinkunft zwischen einem Mitglied­

staat und einem oder mehreren Drittstaaten beziehungsweise 
ihren Untereinheiten über Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam 
zu verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt; 

b) eine internationale Organisation.
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Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Rechts­

instrumente nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden 
Absatzes, die hierzu den in Artikel 89 genannten Beratenden 
Ausschuss für öffentliche Aufträge anhören kann. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und 
Wettbewerbe, die der öffentliche Auftraggeber gemäß den Ver­

gaberegeln einer internationalen Organisation oder internationa­

len Finanzierungseinrichtung bei vollständiger Finanzierung der 
betreffenden öffentlichen Aufträge und Wettbewerbe durch 
diese Organisation oder Einrichtung vergibt oder durchführt; 
im Falle einer überwiegenden Kofinanzierung öffentlicher Auf­
träge und Wettbewerbe durch eine internationale Organisation 
oder eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich 
die Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren. 

(3) Artikel 17 gilt für Aufträge und Wettbewerbe mit Ver­

teidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die nach internationalen 
Regeln vergeben beziehungsweise durchgeführt werden. Die Ab­

sätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels gelten nicht für diese 
Aufträge und Wettbewerbe. 

Artikel 10 

Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, 
die Folgendes zum Gegenstand haben: 

a) den Erwerb oder die Miete oder Pacht von Grundstücken 
oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen 
Vermögen oder Rechte daran, ungeachtet der Finanzmodali­
täten; 

b) von Anbietern von audiovisuellen oder Hörfunkmediendiens­

ten vergebene Aufträge über den Erwerb, die Entwicklung, 
Produktion oder Koproduktion von Sendematerial, das für 
audiovisuelle Mediendienste oder Hörfunkmediendienste be­

stimmt ist, sowie Aufträge über Ausstrahlungszeit oder Be­

reitstellung von Sendungen, die an Anbieter von audiovisu­

ellen oder Hörfunkmediendiensten vergeben werden. Für die 
Zwecke dieses Buchstabens haben die Begriffe „audiovisuelle 
Mediendienste“ und „Anbieter von Mediendiensten“ dieselbe 
Bedeutung wie in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a bezie­

hungsweise Buchstabe d der Richtlinie 2010/13/EU des Eu­

ropäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). Der Begriff „Sen­

dung“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2010/13/EU, umfasst jedoch zu­

sätzlich Hörfunksendungen und Hörfunk-Sendematerial. Fer­

ner hat der Begriff „Sendematerial“ für die Zwecke dieser 
Bestimmung dieselbe Bedeutung wie „Sendung“; 

c) Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen; 

d) eine der folgenden Rechtsdienstleistungen: 

i) Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt 
im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 77/249/EWG des 
Rates ( 2 ) in 

— einem Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren in 
einem Mitgliedstaat, in einem Drittstaat oder vor ei­
ner internationalen Schiedsgerichts- oder Schlich­

tungsinstanz oder 

— Gerichtsverfahren vor Gerichten oder Behörden eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder vor interna­

tionalen Gerichten oder Einrichtungen; 

ii) Rechtsberatung zur Vorbereitung eines der unter Ziffer i 
des vorliegenden Buchstabens genannten Verfahren oder 
Rechtsberatung, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vor­

liegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die 
Angelegenheit, auf die sich die Beratung bezieht, Gegen­

stand eines solchen Verfahrens werden wird, sofern die 
Beratung durch einen Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 
1 der Richtlinie 77/249/EWG erfolgt; 

iii) Beglaubigungs- und Beurkundungsdienstleistungen, die 
von Notaren zu erbringen sind; 

iv) von Treuhändern oder bestellten Vormunden erbrachte 
Rechtsdienstleistungen oder sonstige Rechtsdienstleistun­

gen, deren Erbringer durch ein Gericht in dem betreffen­

den Mitgliedstaat bestellt oder durch Gesetz dazu be­

stimmt werden, um bestimmte Aufgaben unter der Auf­
sicht dieser Gerichte wahrzunehmen; 

v) sonstige Rechtsdienstleistungen, die in dem betreffenden 
Mitgliedstaat — wenn auch nur gelegentlich — mit der 
Ausübung von hoheitlichen Befugnissen verbunden sind; 

e) Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, 
dem Verkauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wert­

papieren oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 3 ), Dienstleistungen der Zentralbanken sowie mit 
der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Eu­

ropäischen Stabilitätsmechanismus durchgeführte Transaktio­

nen; 

f) Kredite und Darlehen, unabhängig davon, ob im Zusammen­

hang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Kauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstru­

menten oder nicht; 

g) Arbeitsverträge;
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( 1 ) Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Medien­

dienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur Erleich­

terung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 
der Rechtsanwälte (ABl. L 78 vom 26.3.1977, S. 17). 

( 3 ) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Ände­

rung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der 
Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 
vom 30.4.2004, S. 1).



h) Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes 
und der Gefahrenabwehr, die von gemeinnützigen Organisa­

tionen oder Vereinigungen erbracht werden und die unter 
die folgenden CPV-Codes fallen: 75250000-3, 75251000-0, 
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 
75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit Ausnahme 
des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung; 

i) öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene oder per Un­

tergrundbahn; 

j) Dienstleistungen im Rahmen politischer Kampagnen, die un­

ter die CPV-Codes 7934 14 00-0, 92111230-3 und 
92111240-6 fallen, wenn sie von einer politischen Partei 
im Rahmen einer Wahlkampagne vergeben werden. 

Artikel 11 

Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen 
Rechts vergeben werden 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, 
die von einem öffentlichen Auftraggeber an einen anderen öf­
fentlichen Auftraggeber oder an einen Zusammenschluss öffent­

licher Auftraggeber aufgrund eines ausschließlichen Rechts ver­

geben werden, das dieser aufgrund entsprechender Rechtsvor­

schriften oder veröffentlichten Verwaltungsvorschriften, die mit 
dem AEUV vereinbar sind, innehat. 

Artikel 12 

Öffentliche Aufträge zwischen Einrichtungen des 
öffentlichen Sektors 

(1) Ein von einem öffentlichen Auftraggeber an eine juristi­
sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts vergebener 
öffentlicher Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der öffentliche Auftraggeber übt über die betreffende juris­

tische Person eine ähnliche Kontrolle aus, wie über seine 
eigenen Dienststellen; 

b) mehr als 80 % der Tätigkeiten der kontrollierten juristischen 
Person dienen der Ausführung der Aufgaben, mit denen sie 
von dem die Kontrolle ausübenden öffentlichen Auftraggeber 
oder von anderen von diesem kontrollierten juristischen Per­

sonen betraut wurden und 

c) es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung an der 
kontrollierten juristischen Person, mit Ausnahme nicht be­

herrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und 
Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, 
die in Übereinstimmung mit den Verträgen durch nationale 
gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die kei­
nen maßgeblichen Einfluss auf die kontrollierte juristische 
Person vermitteln. 

Bei einem öffentlichen Auftraggeber wird davon ausgegangen, 
dass er über die betreffende juristische Person eine ähnliche 
Kontrolle im Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe a ausübt wie 
über seine eigenen Dienststellen, wenn er einen ausschlaggeben­

den Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die 
wesentlichen Entscheidungen der kontrollierten juristischen 

Person ausübt. Solche Kontrolle kann auch durch eine andere 
juristische Person ausgeübt werden, die vom öffentlichen Auf­
traggeber auf gleiche Weise kontrolliert wird. 

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn eine kontrollierte juristische 
Person, bei der es sich um einen öffentlichen Auftraggeber han­

delt, einen Auftrag an ihren kontrollierenden öffentlichen Auf­
traggeber oder eine andere von demselben öffentlichen Auftrag­

geber kontrollierte juristische Person vergibt, sofern keine di­
rekte private Kapitalbeteiligung an der juristischen Person be­

steht, die den öffentlichen Auftrag erhalten soll, mit Ausnahme 
nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung 
und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminori­
tät“ die in Übereinstimmung mit den Verträgen durch nationale 
gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen 
maßgeblichen Einfluss auf die kontrollierte juristische Person 
vermitteln. 

(3) Ein öffentlicher Auftraggeber, der keine Kontrolle über 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
im Sinne von Absatz 1 ausübt, kann einen öffentlichen Auftrag 
dennoch ohne Anwendung dieser Richtlinie an diese juristische 
Person vergeben, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Der öffentliche Auftraggeber übt gemeinsam mit anderen 
öffentlichen Auftraggebern über diese juristische Person 
eine ähnliche Kontrolle aus wie über ihre eigenen Dienst­

stellen; 

b) mehr als 80 % der Tätigkeiten dieser juristischen Person die­

nen der Ausführung der Aufgaben, mit denen sie von den 
die Kontrolle ausübenden öffentlichen Auftraggebern oder 
von anderen von denselben öffentlichen Auftraggebern kon­

trollierten juristischen Personen betraut wurden und 

c) es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung an der 
kontrollierten juristischen Person, mit Ausnahme nicht be­

herrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und 
Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, 
die in Übereinstimmung mit den Verträgen durch nationale 
gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die kei­
nen maßgeblichen Einfluss auf die kontrollierte juristische 
Person vermitteln. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a üben öffentliche 
Auftraggeber gemeinsam die Kontrolle über eine juristische Per­

son aus, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) Die beschlussfassenden Organe der kontrollierten juristi­
schen Person setzen sich aus Vertretern sämtlicher teilneh­

mender öffentlicher Auftraggeber zusammen. Einzelne Ver­

treter können mehrere oder alle teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber vertreten; 

ii) diese öffentlichen Auftraggeber können gemeinsam einen 
maßgeblichen Einfluss auf die strategischen Ziele und we­

sentlichen Entscheidungen der kontrollierten juristischen 
Person ausüben und 

iii) die kontrollierte juristische Person verfolgt keine Interessen, 
die denen der kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber 
zuwiderlaufen.
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(4) Ein ausschließlich zwischen zwei oder mehr öffentlichen 
Auftraggebern geschlossener Vertrag fällt nicht in den Anwen­

dungsbereich dieser Richtlinie, wenn alle nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Vertrag begründet oder erfüllt eine Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern mit 
dem Ziel sicherzustellen, dass von ihnen zu erbringende 
öffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung 
gemeinsamer Ziele ausgeführt werden; 

b) die Durchführung dieser Zusammenarbeit wird ausschließlich 
durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffent­

lichen Interesse bestimmt und 

c) die beteiligten öffentlichen Auftraggeber erbringen auf dem 
offenen Markt weniger als 20 % der durch die Zusammen­

arbeit erfassten Tätigkeiten. 

(5) Zur Bestimmung des prozentualen Anteils der Tätigkeiten 
gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b, Absatz 3 Unter­

absatz 1 Buchstabe b und Absatz 4 Buchstabe c wird der durch­

schnittliche Gesamtumsatz, oder ein geeigneter alternativer tätig­

keitsgestützter Wert wie z. B. Kosten, die der betreffenden ju­

ristischen Person oder dem betreffenden öffentlichen Auftrag­

geber während der letzten drei Jahre vor Vergabe des Auftrags 
in Bezug auf Dienstleistungen, Lieferungen und Bauleistungen 
entstanden sind, herangezogen. 

Liegen für die letzten drei Jahre keine Angaben über den Um­

satz oder einen geeigneten alternativen tätigkeitsgestützten Wert 
wie z. B. Kosten vor oder sind sie nicht mehr relevant, weil die 
betreffende juristische Person oder der betreffende öffentliche 
Auftraggeber gerade gegründet wurde oder erst vor kurzem 
ihre beziehungsweise seine Tätigkeit aufgenommen hat oder 
weil sie ihre beziehungsweise er seine Tätigkeiten umstrukturiert 
hat, genügt es, wenn sie beziehungsweise er — vor allem durch 
Prognosen über die Geschäftsentwicklung — den tätigkeits­

gestützten Wert glaubhaft macht. 

A b s c h n i t t 4 

B e s o n d e r e S a c h v e r h a l t e 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

S u b v e n t i o n i e r t e A u f t r ä g e u n d F o r s c h u n g s - u n d 
E n t w i c k l u n g s d i e n s t l e i s t u n g e n 

Artikel 13 

Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern 
subventioniert werden 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie finden auf die Vergabe fol­
gender Aufträge Anwendung: 

a) Bauaufträge, die zu mehr als 50 % von öffentlichen Auftrag­

gebern direkt subventioniert werden und deren geschätzter 
Wert ohne MwSt. mindestens 5 186 000 EUR beträgt, sofern 
diese Aufträge eine der folgenden Tätigkeiten umfassen: 

i) Tiefbauarbeiten gemäß der Auflistung in Anhang II, 

ii) Bauleistungen für die Errichtung von Krankenhäusern, 
Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen, Schulen und 
Hochschulen sowie Verwaltungsgebäuden; 

b) Dienstleistungsaufträge, die zu mehr als 50 % von öffent­

lichen Auftraggebern direkt subventioniert werden und deren 
geschätzter Wert ohne MwSt. mindestens 207 000 EUR be­

trägt, wenn diese Aufträge mit einem Bauauftrag gemäß 
Buchstabe a verbunden sind. 

Die öffentlichen Auftraggeber, die die in Unterabsatz 1 Buch­

staben a und b genannten Subventionen gewähren, stellen die 
Einhaltung dieser Richtlinie sicher, wenn der subventionierte 
Auftrag nicht von ihnen selbst oder von ihnen im Namen 
und für Rechnung anderer Stellen vergeben wird. 

Artikel 14 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 

Diese Richtlinie gilt nur für solche öffentliche Dienstleistungs­

aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen die 
unter die CPV-Codes 7300 00 00-2 bis 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen, voraus­

gesetzt, dass beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Ergebnisse sind ausschließlich Eigentum des öffentlichen 
Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner 
eigenen Tätigkeit und 

b) die erbrachte Dienstleistung wird vollständig durch den öf­
fentlichen Auftraggeber vergütet. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

V e r g a b e v o n A u f t r ä g e n , d i e V e r t e i d i g u n g s - 
o d e r S i c h e r h e i t s a s p e k t e b e i n h a l t e n 

Artikel 15 

Verteidigung und Sicherheit 

(1) Diese Richtlinie gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
und für die Durchführung von Wettbewerben in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit, mit Ausnahme der folgenden Auf­
träge: 

a) Aufträge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2009/81/EG fallen; 

b) Aufträge, auf die die Richtlinie 2009/81/EG nach deren Ar­

tikeln 8, 12 und 13 nicht anwendbar ist. 

(2) Liegt nicht bereits eine der in Absatz 1 genannten Aus­

nahmen vor, so findet diese Richtlinie keine Anwendung, soweit 
der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen eines Mitglied­

staats nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen, zum 
Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der Vertrau­

lichkeit der Informationen abzielen, die der öffentliche Auftrag­

geber im Rahmen eines Vergabeverfahrens im Sinne dieser 
Richtlinie zur Verfügung stellt, gewährleistet werden kann.
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Ferner findet diese Richtlinie im Einklang mit Artikel 346 Ab­

satz 1 Buchstabe a AEUV keine Anwendung auf öffentliche 
Aufträge und Wettbewerbe, die nicht anderweitig im Rahmen 
des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels ausgenommen sind, 
soweit ein Mitgliedstaat mit der Anwendung dieser Richtlinie 
verpflichtet würde, Informationen zu übermitteln, deren Offen­

legung nach seiner Auffassung seinen wesentlichen Sicherheits­

interessen zuwiderlaufen würde. 

(3) Werden die Auftragsvergabe und die Ausführung des öf­
fentlichen Auftrags oder Wettbewerbs für geheim erklärt oder 
erfordern sie nach den in einem Mitgliedstaat geltenden Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen, 
so findet diese Richtlinie keine Anwendung, sofern der Mitglied­

staat festgestellt hat, dass die betreffenden wesentlichen Interes­

sen nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen, wie jene 
gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1, gewährleistet werden können. 

Artikel 16 

Vergabe von gemischten Aufträgen, die Verteidigungs- oder 
Sicherheitsaspekte beinhalten 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung auf gemischte Aufträge, 
die unter diese Richtlinie fallende Beschaffungen sowie unter 
Artikel 346 AEUV oder unter die Richtlinie 2009/81/EG fal­
lende Beschaffungen zum Gegenstand haben. 

(2) Sind die einzelnen Teile eines bestimmten öffentlichen 
Auftrags objektiv trennbar, so können die öffentlichen Auftrag­

geber beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile 
oder einen einzigen Auftrag zu vergeben. 

Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, getrennte Aufträge 
für einzelne Teile zu vergeben, so wird die Entscheidung darü­

ber, welche rechtliche Regelung jeweils für die getrennten Auf­
träge gelten, auf der Grundlage der Merkmale der betreffenden 
einzelnen Teile getroffen. 

Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, einen einzigen Auf­
trag zu vergeben, so gelten die folgenden Kriterien für die Be­

stimmung der anwendbaren rechtlichen Regelung: 

a) Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Artikel 346 
AEUV, so kann der Auftrag ohne Anwendung dieser Richt­

linie vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen 
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist; 

b) unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags der Richtlinie 
2009/81/EG, so kann der Auftrag gemäß jener Richtlinie 
vergeben werden, sofern die Vergabe eines einzigen Auftrags 
aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist. Dieser Buchstabe 
berührt nicht die in jener Richtlinie vorgesehenen Schwellen­

werte und Ausschlüsse. 

Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag zu vergeben, darf 
jedoch nicht zu dem Zweck getroffen werden, Aufträge von 
der Anwendung dieser Richtlinie oder der Richtlinie 
2009/81/EG auszunehmen. 

(3) Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe a gilt für gemischte 
Aufträge, für die ansonsten sowohl Unterabsatz 3 Buchstabe a 
als auch Unterabsatz 3 Buchstabe b gelten könnten. 

(4) Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags ob­

jektiv nicht trennbar, so kann der Auftrag ohne Anwendung 
dieser Richtlinie vergeben werden, wenn er Elemente enthält, 
auf die Artikel 346 AEUV Anwendung findet; ansonsten kann 
er gemäß der Richtlinie 2009/81/EG vergeben werden. 

Artikel 17 

Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- 
oder Sicherheitsaspekten, die nach internationalen Regeln 

vergeben beziehungsweise durchgeführt werden 

(1) Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und 
Wettbewerbe mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, bei 
denen der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe 
beziehungsweise Durchführung nach anderen als den in dieser 
Richtlinie festgelegten Vergabeverfahren vorzunehmen, die 
durch Folgendes festgelegt sind: 

a) eine im Einklang mit den Verträgen geschlossene internatio­

nale Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen einem Mit­

gliedstaat und einem oder mehreren Drittstaaten beziehungs­

weise ihren Untereinheiten über Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern ge­

meinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt; 

b) eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im Zu­

sammenhang mit der Stationierung von Truppen, die die 
Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats be­

trifft; 

c) eine internationale Organisation. 

Alle Übereinkünfte oder Vereinbarungen nach Unterabsatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Absatzes werden der Kommission 
mitgeteilt, die hierzu den in Artikel 89 genannten Beratenden 
Ausschuss für öffentliche Aufträge anhören kann. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und 
Wettbewerbe mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die 
der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln einer 
internationalen Organisation oder internationalen Finanzie­

rungseinrichtung bei vollständiger Finanzierung der betreffenden 
öffentlichen Aufträge und Wettbewerbe durch diese Organisa­

tion oder Einrichtung vergibt. Im Falle einer überwiegenden 
Kofinanzierung öffentlicher Aufträge und Wettbewerbe durch 
eine internationale Organisation oder eine internationale Finan­

zierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die anwend­

baren Vergabeverfahren. 

KAPITEL II 

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 18 

Grundsätze der Auftragsvergabe 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber behandeln alle Wirtschafts­

teilnehmer in gleicher und nichtdiskriminierender Weise und 
handeln transparent und verhältnismäßig.
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Das Vergabeverfahren darf nicht mit der Absicht konzipiert 
werden, es vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszuneh­

men oder den Wettbewerb künstlich einzuschränken. Eine 
künstliche Einschränkung des Wettbewerbs gilt als gegeben, 
wenn das Vergabeverfahren mit der Absicht konzipiert wurde, 
bestimmte Wirtschaftsteilnehmer auf unzulässige Weise zu be­

vorzugen oder zu benachteiligen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um 
dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausfüh­

rung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten, die durch Rechts­

vorschriften der Union, einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Ta­

rifverträge oder die in Anhang X aufgeführten internationalen 
umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften festgelegt 
sind. 

Artikel 19 

Wirtschaftsteilnehmer 

(1) Wirtschaftsteilnehmer, die gemäß den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, zur Erbrin­

gung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Auftrag ver­

geben wird, eine natürliche oder juristische Person sein müssten. 

Bei öffentlichen Dienstleistungs- und öffentlichen Bauaufträgen 
sowie bei öffentlichen Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleis­

tungen oder Verlege- und Installationsarbeiten umfassen, kön­

nen juristische Personen jedoch verpflichtet werden, in ihrem 
Angebot oder ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die 
einschlägigen beruflichen Qualifikationen der Mitarbeiter an­

zugeben, die für die Erbringung der betreffenden Leistung ver­

antwortlich sein sollen. 

(2) Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich vorü­

bergehender Zusammenschlüsse, können an Vergabeverfahren 
teilnehmen. Die öffentlichen Auftraggeber dürfen nicht von ih­

nen verlangen, dass sie eine bestimmte Rechtsform haben, um 
ein Angebot oder einen Antrag auf Teilnahme einzureichen. 

Falls erforderlich, können die öffentlichen Auftraggeber in den 
Auftragsunterlagen präzisieren, wie Gruppen von Wirtschafts­

teilnehmern die Anforderungen in Bezug auf die wirtschaftliche 
und finanzielle Leistungsfähigkeit oder die technische und beruf­
liche Eignung nach Artikel 58 zu erfüllen haben, sofern dies 
durch objektive Gründe gerechtfertigt und angemessen ist. Die 
Mitgliedstaaten können Standardbedingungen dafür festlegen, in 
welcher Form Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die Anfor­

derungen zu erfüllen haben. 

Sämtliche Bedingungen in Bezug auf die Durchführung eines 
Auftrags durch diese Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, die 
von den für einzelne Teilnehmer geltenden Bedingungen abwei­
chen, müssen durch objektive Gründe gerechtfertigt und verhält­

nismäßig sein. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 können öffentliche Auftrag­

geber von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern verlangen, dass 
sie eine bestimmte Rechtsform annehmen, wenn ihnen der Zu­

schlag erteilt worden ist, soweit diese Änderung für die ord­

nungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 

Artikel 20 

Vorbehaltene Aufträge 

(1) Die Mitgliedstaaten können das Recht zur Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren geschützten Werkstätten und 

Wirtschaftsteilnehmern, deren Hauptzweck die soziale und be­

rufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von 
benachteiligten Personen ist, vorbehalten oder sie können be­

stimmen, dass solche Aufträge im Rahmen von Programmen 
mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt wer­

den, sofern mindestens 30 % der Arbeitnehmer dieser Werk­

stätten, Wirtschaftsteilnehmer oder Programme Menschen mit 
Behinderungen oder benachteiligte Arbeitnehmer sind. 

(2) Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf diesen Artikel Be­

zug genommen. 

Artikel 21 

Vertraulichkeit 

(1) Sofern in dieser Richtlinie oder im nationalen Recht, dem 
der öffentliche Auftraggeber unterliegt, insbesondere in den 
Rechtsvorschriften betreffend den Zugang zu Informationen, 
nichts anderes vorgesehen ist, und unbeschadet der Verpflich­

tungen zur Bekanntmachung vergebener Aufträge und der Un­

terrichtung der Bewerber und Bieter gemäß den Artikeln 50 und 
55 gibt ein öffentlicher Auftraggeber keine ihm von den Wirt­

schaftsteilnehmern übermittelten und von diesen als vertraulich 
eingestuften Informationen weiter, wozu insbesondere tech­

nische und handelsbezogene Geschäftsgeheimnisse sowie die 
vertraulichen Aspekte der Angebote selbst gehören. 

(2) Öffentliche Auftraggeber können Wirtschaftsteilnehmern 
Anforderungen vorschreiben, die den Schutz der Vertraulichkeit 
von Informationen bezwecken, die diese Auftraggeber im Rah­

men des Vergabeverfahrens zur Verfügung stellen. 

Artikel 22 

Vorschriften über die Kommunikation 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die gesamte Kom­

munikation und der gesamte Informationsaustausch nach dieser 
Richtlinie, insbesondere die elektronische Einreichung von An­

geboten, unter Anwendung elektronischer Kommunikationsmit­

tel gemäß den Anforderungen dieses Artikels erfolgen. Die für 
die elektronische Kommunikation zu verwendenden Instru­

mente und Vorrichtungen sowie ihre technischen Merkmale 
müssen nichtdiskriminierend und allgemein verfügbar sowie 
mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der IKT kompatibel 
sein und dürfen den Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum 
Vergabeverfahren nicht einschränken. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sind die öffentlichen Auftrag­

geber in folgenden Fällen nicht verpflichtet, elektronische Kom­

munikationsmittel bei der Einreichung von Angeboten zu ver­

langen: 

a) Aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe würde die 
Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel spezifische 
Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate erfordern, 
die nicht allgemein verfügbar sind oder nicht von allgemein 
verfügbaren Anwendungen unterstützt werden. 

b) Die Anwendungen, die Dateiformate unterstützen, die sich 
für die Beschreibung der Angebote eignen, verwenden Datei­
formate, die nicht mittels anderer offener oder allgemein 
verfügbarer Anwendungen verarbeitet werden können, oder 
sind durch Lizenzen geschützt und können vom öffentlichen 
Auftraggeber nicht für das Herunterladen oder einen Fern­

zugang zur Verfügung gestellt werden.
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c) Die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel würde 
spezielle Bürogeräte erfordern, die öffentlichen Auftrag­

gebern nicht generell zur Verfügung stehen. 

d) In den Auftragsunterlagen wird die Einreichung von physi­
schen oder maßstabsgetreuen Modellen verlangt, die nicht 
elektronisch übermittelt werden können. 

Bei Kommunikationsvorgängen, bei denen nach Unterabsatz 2 
elektronische Kommunikationsmittel nicht genutzt werden, er­

folgt die Kommunikation per Post oder einem anderen geeig­

neten Weg oder durch eine Kombination aus Post oder einem 
anderen geeigneten Weg und elektronischen Mitteln. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes sind 
öffentliche Auftraggeber nicht verpflichtet, die Nutzung elektro­

nischer Kommunikationsmittel im Einreichungsverfahren zu 
verlangen, insofern die Verwendung anderer als elektronischer 
Kommunikationsmittel entweder aufgrund einer Verletzung der 
Sicherheit der elektronischen Kommunikationsmittel oder zum 
Schutz der besonderen Empfindlichkeit von Informationen er­

forderlich ist, die ein derart hohes Schutzniveau verlangen, dass 
dieser nicht angemessen durch die Nutzung elektronischer In­

strumente und Vorrichtungen gewährleistet werden kann, die 
entweder den Wirtschaftsteilnehmern allgemein zur Verfügung 
stehen oder ihnen durch alternative Zugangsmittel im Sinne des 
Absatzes 5 zur Verfügung gestellt werden können. 

Es obliegt den öffentlichen Auftraggebern, die gemäß Unter­

absatz 2 des vorliegenden Absatzes andere als elektronische 
Kommunikationsmittel im Einreichungsverfahren verlangen, in 
dem Vergabevermerk gemäß Artikel 84 die Gründe dafür an­

zugeben. Gegebenenfalls müssen die öffentlichen Auftraggeber 
in dem Vergabevermerk die Gründe dafür angeben, dass die 
Verwendung anderer als elektronischer Kommunikationsmittel 
in Anwendung des Unterabsatzes 4 des vorliegenden Absatzes 
für erforderlich erachtet wurde. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommunikation 
mündlich erfolgen, sofern die Kommunikation keine wesentli­
chen Bestandteile eines Vergabeverfahrens betrifft und sofern 
der Inhalt der mündlichen Kommunikation ausreichend doku­

mentiert wird. Zu diesem Zweck umfassen die wesentlichen 
Bestandteile eines Vergabeverfahrens die Auftragsunterlagen, 
Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angebote. Ins­

besondere muss die mündliche Kommunikation mit Bietern, die 
einen wesentlichen Einfluss auf den Inhalt und die Bewertung 
des Angebots haben könnte, in hinreichendem Umfang und in 
geeigneter Weise dokumentiert werden, z. B. durch Niederschrift 
oder Tonaufzeichnungen oder Zusammenfassungen der wich­

tigsten Elemente der Kommunikation. 

(3) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch 
und der Speicherung von Informationen stellen die öffentlichen 
Auftraggeber sicher, dass die Integrität der Daten und die Ver­

traulichkeit der Angebote und der Teilnahmeanträge gewährleis­

tet ist. Sie überprüfen den Inhalt der Angebote und der Teil­
nahmeanträge erst nach Ablauf der Frist für ihre Einreichung. 

(4) Für öffentliche Bauaufträge und Wettbewerbe können die 
Mitgliedstaaten die Nutzung spezifischer elektronischer Instru­

mente, wie z. B. elektronischer Instrumente für die Gebäude­

datenmodellierung oder dergleichen, verlangen. In diesem Fall 
bieten die öffentlichen Auftraggeber alternative Zugänge gemäß 
Absatz 5 bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Instrumente im 
Sinne von Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 allgemein zur Ver­

fügung stehen. 

(5) Öffentliche Auftraggeber können erforderlichenfalls die 
Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen vorschrei­
ben, die nicht allgemein verfügbar sind, sofern die öffentlichen 
Auftraggeber einen alternativen Zugang bieten. 

In allen nachfolgend genannten Situationen wird davon aus­

gegangen, dass öffentliche Auftraggeber geeignete alternative 
Zugänge anbieten, wenn sie 

a) ab dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
gemäß Anhang VIII oder ab dem Versanddatum der Auf­
forderung zur Interessensbestätigung unentgeltlich einen un­

eingeschränkten und vollständigen direkten Zugang anhand 
elektronischer Mittel zu diesen Instrumenten und Vorrich­

tungen anbieten. Der Text der Bekanntmachung oder der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die Internet- 
Adresse, über die diese Instrumente und Vorrichtungen zu­

gänglich sind, enthalten; 

b) gewährleisten, dass Bieter ohne Zugang zu den betreffenden 
Instrumenten und Vorrichtungen und ohne Möglichkeit, 
diese innerhalb der einschlägigen Fristen zu beschaffen, so­

fern das Fehlen des Zugangs nicht dem betreffenden Bieter 
zuzuschreiben ist, Zugang zum Vergabeverfahren mittels 
provisorischer Token haben, die online unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden; oder 

c) einen alternativen Kanal für die elektronische Einreichung 
von Angeboten unterstützen. 

(6) Zusätzlich zu den Anforderungen des Anhangs IV gelten 
für die Instrumente und Vorrichtungen zur elektronischen Über­

mittlung und für den elektronischen Eingang von Angeboten 
sowie für die Instrumente und Vorrichtungen für den elektro­

nischen Eingang der Teilnahmeanträge die folgenden Vorschrif­
ten: 

a) Die Informationen über die Spezifikationen für die elektro­

nische Einreichung der Angebote und Teilnahmeanträge, ein­

schließlich Verschlüsselung und Zeitstempelung, müssen den 
Interessenten zugänglich sein. 

b) Die Mitgliedstaaten oder die öffentlichen Auftraggeber, die 
innerhalb eines von dem betreffenden Mitgliedstaat festgeleg­

ten Rahmenkonzepts handeln, legen das für die elektro­

nischen Kommunikationsmittel in den verschiedenen Phasen 
des jeweiligen Vergabeverfahrens erforderliche Sicherheits­

niveau fest; dieses Niveau steht im Verhältnis zu den ver­

bundenen Risiken.
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c) Für den Fall, dass Mitgliedstaaten oder öffentliche Auftrag­

geber, die innerhalb eines von dem betreffenden Mitglied­

staat festgelegten Rahmenkonzepts handeln, zu dem Schluss 
gelangen, dass das gemäß Buchstabe b des vorliegenden Ab­

satzes eingeschätzte Risikoniveau dergestalt ist, dass fort­

geschrittene elektronische Signaturen im Sinne der Richtlinie 
1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
erforderlich sind, akzeptieren die öffentlichen Auftraggeber 
fortgeschrittene elektronische Signaturen, die sich auf ein 
qualifiziertes Zertifikat stützen, wobei berücksichtigt wird, 
ob diese Zertifikate von einem Zertifizierungsdiensteanbieter 
angeboten werden, der auf einer Vertrauensliste gemäß dem 
Beschlusses 2009/767/EG der Kommission ( 2 ) geführt wird, 
die mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt 
werden, sofern die folgenden Bedingungen eingehalten wer­

den: 

i) die öffentlichen Auftraggeber müssen das geforderte For­

mat der fortgeschrittenen Signatur auf der Grundlage der 
im Beschluss 2011/130/EU der Kommission ( 3 ) festgeleg­

ten Formate erstellen und die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um diese Formate technisch bearbeiten zu kön­

nen; wird eine elektronische Signatur in einem anderen 
Format verwendet, muss die elektronische Signatur oder 
der elektronische Dokumententräger Informationen über 
die bestehenden Validierungsmöglichkeiten enthalten; zu­

ständig hierfür ist der Mitgliedstaat. Die Validierungsmög­

lichkeiten müssen es dem öffentlichen Auftraggeber erlau­

ben, die erhaltene elektronische Signatur online, kostenlos 
und in einer für Nichtmuttersprachler verständlichen 
Weise als fortgeschrittene elektronische Signatur, die 
durch ein qualifiziertes Zertifikat unterstützt ist, zu vali­
dieren. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Informa­

tionen über den Erbringer der Validierungsdienste; die 
Kommission macht die von den Mitgliedstaaten erhalte­

nen Informationen dann im Internet öffentlich zugäng­

lich; 

ii) wird ein Angebot mit einem auf einer Vertrauensliste 
registrierten qualifizierten Zertifikat unterzeichnet, so 
schreiben die öffentlichen Auftraggeber keine zusätzlichen 
Anforderungen fest, die die Bieter an der Verwendung 
dieser Signaturen hindern. 

In Bezug auf im Rahmen eines Vergabeverfahrens verwendete 
Dokumente, die durch eine zuständige Behörde eines Mitglied­

staats oder durch eine andere ausstellende Stelle unterzeichnet 
sind, kann die zuständige ausstellende Behörde oder Stelle das 
geforderte Format der fortgeschrittenen Signatur gemäß den 
Anforderungen in Artikel 1 Absatz 2 des Beschlusses 
2011/130/EU festlegen. Sie ergreift die Maßnahmen, die erfor­

derlich sind, damit diese Formate technisch verarbeitet werden 

können, indem sie die für die Verarbeitung der Signatur erfor­

derlichen Informationen in das betreffende Dokument auf­
nimmt. Diese Dokumente müssen in der elektronischen Sig­

natur oder im elektronischen Dokumententräger Informationen 
über die bestehenden Validierungsmöglichkeiten enthalten, die 
es erlauben, die erhaltene elektronische Signatur online, kosten­

los und in einer für Nichtmuttersprachler verständlichen Weise 
zu validieren. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 87 delegierte Rechtsakte im Hinblick auf die Änderung 
der technischen Einzelheiten und Merkmale des Anhangs IV zu 
erlassen, um technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 87 
delegierte Rechtsakte im Hinblick auf die Änderung der Liste in 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a bis d des vorliegenden 
Artikels zu erlassen, wenn technische Entwicklungen weiter be­

stehende Ausnahmen von der Nutzung elektronischer Kom­

munikationsmittel unangemessen erscheinen lassen oder — in 
Ausnahmefällen — wenn aufgrund technischer Entwicklungen 
neue Ausnahmen vorgesehen werden müssen. 

Um die Interoperabilität technischer Formate sowie der Stan­

dards für die Verfahren und Mitteilungen vor allem auch im 
grenzüberschreitenden Zusammenhang zu gewährleisten, wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 87 de­

legierte Rechtsakte im Hinblick auf die zwingende Anwendung 
solcher technischen Standards zu erlassen; dies gilt insbesondere 
hinsichtlich der elektronischen Einreichung von Unterlagen, der 
elektronischen Kataloge und der Mittel für die elektronische 
Authentifizierung, jedoch nur dann, wenn die technischen Stan­

dards gründlich erprobt wurden und ihre Praxistauglichkeit un­

ter Beweis gestellt wurde. Bevor ein technischer Standard vor­

geschrieben wird, prüft die Kommission auch sorgfältig die da­

mit gegebenenfalls verbundenen Kosten, insbesondere hinsicht­

lich eventuell erforderlicher Anpassungen bestehender Lösungen 
für das elektronische Beschaffungswesen, einschließlich Infra­

strukturen, Verfahren oder Software. 

Artikel 23 

Nomenklaturen 

(1) Etwaige Verweise auf Nomenklaturen im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Auftragsvergabe müssen unter Verwendung 
des mit der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 angenommenen 
„Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge“ (CPV) erfol­
gen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 87 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die in dieser 
Richtlinie genannten CPV-Codes zu ändern, wenn Änderungen 
in der CPV-Nomenklatur in dieser Richtlinie zu berücksichtigen 
sind und sie keine Änderung des Anwendungsbereichs dieser 
Richtlinie bewirken. 

Artikel 24 

Interessenkonflikte 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die öffentlichen Auftrag­

geber geeignete Maßnahmen zur wirksamen Verhinderung, Auf­
deckung und Behebung von Interessenkonflikten treffen, die 
sich bei der Durchführung von Vergabeverfahren ergeben, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbe­

handlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu gewährleisten.
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Der Begriff „Interessenkonflikt“ deckt zumindest alle Situationen 
ab, in denen Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder 
eines im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden Be­

schaffungsdienstleisters, die an der Durchführung des Vergabe­

verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Ver­

fahrens nehmen können, direkt oder indirekt ein finanzielles, 
wirtschaftliches oder sonstiges persönliches Interesse haben, 
von dem man annehmen könnte, dass es ihre Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beein­

trächtigt. 

TITEL II 

VORSCHRIFTEN FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE 

KAPITEL I 

Verfahren 

Artikel 25 

Bedingungen betreffend das GPA und andere internationale 
Übereinkommen 

Sofern durch die Anhänge 1, 2, 4 und 5 sowie die Allgemeinen 
Anmerkungen zur Anlage I der Europäischen Union zum GPA 
sowie die anderen internationalen für die Union rechtsverbind­

lichen Übereinkommen abgedeckt, wenden die öffentlichen Auf­
traggeber auf Bauleistungen, Lieferungen, Dienstleistungen und 
Wirtschaftsteilnehmer aus den Unterzeichnerstaaten dieser 
Übereinkommen keine ungünstigeren Bedingungen an als auf 
Bauleistungen, Lieferungen, Dienstleistungen und Wirtschafts­

teilnehmer aus der Europäischen Union. 

Artikel 26 

Wahl der Verfahren 

(1) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wenden die öffent­

lichen Auftraggeber die an diese Richtlinie angepassten nationa­

len Verfahren an, sofern unbeschadet des Artikels 32 ein Aufruf 
zum Wettbewerb im Einklang mit dieser Richtlinie veröffent­

licht wurde. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen 
Auftraggeber offene oder nichtoffene Verfahren nach Maßgabe 
dieser Richtlinie anwenden können. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen 
Auftraggeber Innovationspartnerschaften nach Maßgabe dieser 
Richtlinie anwenden können. 

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen 
Auftraggeber ein Verhandlungsverfahren oder einen wett­

bewerblichen Dialog in den folgenden Fällen anwenden können: 

a) in Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei 
denen eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

i) Die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers können 
nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen 
erfüllt werden; 

ii) die Aufträge umfassen konzeptionelle oder innovative 
Lösungen; 

iii) der Auftrag kann aufgrund konkreter Umstände, die mit 
der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder 

finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Ri­
siken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhand­

lungen vergeben werden; 

iv) die technischen Spezifikationen können von dem öffent­

lichen Auftraggeber nicht mit ausreichender Genauigkeit 
unter Verweis auf eine Norm, eine europäische tech­

nische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische 
Spezifikation oder technische Referenzen im Sinne des 
Anhangs VII Nummern 2 bis 5 erstellt werden; 

b) in Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei 
denen im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfah­

rens keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare An­

gebote eingereicht wurden. In diesen Fällen sind die öffent­

lichen Auftraggeber nicht verpflichtet, eine Auftragsbekannt­

machung zu veröffentlichen, wenn sie alle — und nur die — 
Bieter in das Verfahren einbeziehen, die die Kriterien der 
Artikel 57 bis 64 erfüllen und im Verlauf des vorherigen 
offenen oder nichtoffenen Verfahrens den formalen Anfor­

derungen des Vergabeverfahrens genügende Angebote einge­

reicht haben. 

Insbesondere Angebote, die nicht den Auftragsunterlagen 
entsprechen, die nicht fristgerecht eingegangen sind, die 
nachweislich auf kollusiven Absprachen oder Korruption be­

ruhen oder die nach Einschätzung des öffentlichen Auftrag­

gebers ungewöhnlich niedrig sind, werden als nicht ord­

nungsgemäß angesehen. Insbesondere Angebote von Bietern, 
die nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, 
und Angebote, deren Preis das vor Einleitung des Vergabe­

verfahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget 
des öffentlichen Auftraggebers übersteigt, werden als un­

annehmbar angesehen. 

(5) Der Aufruf zum Wettbewerb erfolgt mittels einer Auf­
tragsbekanntmachung gemäß Artikel 49. 

Wenn der Auftrag im Rahmen eines nichtoffenen Verfahrens 
oder eines Verhandlungsverfahrens vergeben wird, können die 
Mitgliedstaaten ungeachtet des Unterabsatzes 1 vorsehen, dass 
die subzentralen öffentlichen Auftraggeber oder besondere Ka­

tegorien von ihnen den Aufruf zum Wettbewerb mittels einer 
Vorinformation gemäß Artikel 48 Absatz 2 vornehmen können. 

Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb mittels einer Vorinforma­

tion gemäß Artikel 48 Absatz 2, sind Wirtschaftsteilnehmer, die 
auf die Veröffentlichung der Vorinformation hin ihr Interesse 
bekundet haben, mittels einer „Aufforderung zur Interessens­

bestätigung“ gemäß Artikel 54 aufzufordern, ihr Interesse 
schriftlich zu bestätigen. 

(6) In den konkreten Fällen und unter den konkreten Um­

ständen, die in Artikel 32 ausdrücklich genannt sind, können 
die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass öffentliche Auftraggeber 
auf ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung 
eines Aufrufs zum Wettbewerb zurückgreifen können. Die Mit­

gliedstaaten gestatten die Anwendung dieses Verfahrens nicht in 
anderen als den in Artikel 32 genannten Fällen. 

Artikel 27 

Offenes Verfahren 

(1) Bei einem offenen Verfahren kann jeder interessierte 
Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum Wettbewerb hin 
ein Angebot abgeben.
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Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens 35 
Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Auftrags­

bekanntmachung. 

Dem Angebot beizufügen sind die Informationen für eine qua­

litative Auswahl, die von dem öffentlichen Auftraggeber verlangt 
werden. 

(2) Haben die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation 
veröffentlicht, die selbst nicht als Aufruf zum Wettbewerb ver­

wendet wurde, kann die Mindestfrist für den Eingang der An­

gebote nach Absatz 1 Unterabsatz 2 auf 15 Tage verkürzt 
werden, sofern beide der nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Die Vorinformation enthielt alle für die Bekanntmachung 
nach Anhang V Teil B Abschnitt I geforderten Informatio­

nen, soweit diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Vorinformation vorlagen; 

b) die Vorinformation wurde zwischen 35 Tagen und 12 Mo­

naten vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekannt­

machung zur Veröffentlichung übermittelt. 

(3) Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber 
hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist 
gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 unmöglich macht, kann er 
eine Frist festlegen, die 15 Tage ab dem Tag der Absendung 
der Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf. 

(4) Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist für den Ein­

gang der Angebote gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 um fünf 
Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der 
Angebote gemäß Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1 sowie 
Artikel 22 Absätze 5 und 6 akzeptiert. 

Artikel 28 

Nichtoffenes Verfahren 

(1) Bei nichtoffenen Verfahren kann jeder Wirtschaftsteilneh­

mer auf einen Aufruf zum Wettbewerb hin einen Teilnahme­

antrag, der die in Anhang V Teil B beziehungsweise Teil C 
festgelegten Informationen enthält, einreichen, indem er die In­

formationen für eine qualitative Auswahl vorlegt, die von dem 
öffentlichen Auftraggeber verlangt werden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindes­

tens 30 Tage ab dem Tag, an dem die Bekanntmachung bezie­

hungsweise — wenn eine Vorinformation als Aufruf zum Wett­

bewerb dient — die Aufforderung zur Interessensbestätigung 
abgesendet worden ist. 

(2) Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die von dem öffent­

lichen Auftraggeber infolge seiner Bewertung der bereitgestellten 
Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot 
übermitteln. Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl ge­

eigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert 
werden, gemäß Artikel 65 begrenzen. 

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens 30 
Tage, gerechnet ab dem Tag, an dem die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe abgesendet wurde. 

(3) Haben die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation 
veröffentlicht, die selbst nicht als Aufruf zum Wettbewerb ver­

wendet wurde, kann die Mindestfrist für den Eingang der An­

gebote nach Absatz 2 Unterabsatz 2 auf 10 Tage verkürzt 
werden, sofern sämtliche der nachfolgend genannten Bedingun­

gen erfüllt sind: 

a) Die Vorinformation enthielt alle nach Anhang V Teil B Ab­

schnitt I geforderten Informationen, soweit diese zum Zeit­

punkt der Veröffentlichung der Vorinformation vorlagen; 

b) die Vorinformation wurde zwischen 35 Tagen und 12 Mo­

naten vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekannt­

machung zur Veröffentlichung übermittelt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass alle oder be­

stimmte Kategorien von subzentralen öffentlichen Auftrag­

gebern die Frist für den Eingang von Angeboten im gegenseiti­
gen Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und den aus­

gewählten Bewerbern festlegen können, vorausgesetzt, dass allen 
ausgewählten Bewerbern dieselbe Frist für die Erstellung und 
Einreichung der Angebote eingeräumt wird. Erfolgt keine ein­

vernehmliche Festlegung der Frist für den Eingang der Angebo­

te, beträgt die Frist mindestens 10 Tage ab dem Tag der Ab­

sendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 

(5) Die Frist für den Eingang der Angebote gemäß Absatz 2 
des vorliegenden Artikels kann um fünf Tage verkürzt werden, 
wenn der öffentliche Auftraggeber die elektronische Übermitt­

lung der Angebote gemäß Artikel 22 Absätze 1, 5 und 6 ak­

zeptiert. 

(6) Für den Fall, dass eine von den öffentlichen Auftrag­

gebern hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung 
der Fristen gemäß diesem Artikel unmöglich macht, können 
sie Folgendes festlegen: 

a) für den Eingang der Teilnahmeanträge eine Frist, die mindes­

tens 15 Tage betragen muss, gerechnet ab dem Tag der 
Absendung der Auftragsbekanntmachung; 

b) für den Eingang der Angebote eine Frist, die mindestens 10 
Tage beträgt, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Auf­
forderung zur Angebotsabgabe. 

Artikel 29 

Verhandlungsverfahren 

(1) Bei Verhandlungsverfahren kann jeder Wirtschaftsteilneh­

mer auf einen die Angaben gemäß Anhang V Teile B und C 
enthaltenden Aufruf zum Wettbewerb hin einen Teilnahme­

antrageinreichen, indem er die von dem öffentlichen Auftrag­

geber geforderten Informationen für eine qualitative Auswahl 
vorlegt. 

In den Auftragsunterlagen geben die öffentlichen Auftraggeber 
den Auftragsgegenstand an, indem sie ihre Bedürfnisse und die 
erforderlichen Eigenschaften der zu erbringenden Lieferungen, 
Bauleistungen oder Dienstleistungen beschreiben und die Zu­

schlagskriterien spezifizieren. Ferner geben sie an, welche Ele­

mente der Beschreibung die von allen Angeboten einzuhalten­

den Mindestanforderungen darstellen.
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Die bereitgestellten Informationen müssen so präzise sein, dass 
die Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang der Vergabe erken­

nen und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem 
Verfahren beantragen. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindes­

tens 30 Tage ab dem Tag, an dem die Auftragsbekanntmachung 
beziehungsweise — wenn eine Vorinformation als Aufruf zum 
Wettbewerb dient — die Aufforderung zur Interessensbestäti­
gung abgesandt wurde. Die Frist für den Eingang der Erstan­

gebote beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag der 
Absendung des Aufrufs. Es gilt Artikel 28 Absätze 3 bis 6. 

(2) Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die von dem öffent­

lichen Auftraggeber infolge seiner Bewertung der bereitgestellten 
Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Erstan­

gebot übermitteln, das die Grundlage für die späteren Verhand­

lungen darstellt. Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl 
geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefor­

dert werden, gemäß Artikel 65 begrenzen. 

(3) Sofern in Absatz 4 nicht anders vorgesehen, verhandeln 
die öffentlichen Auftraggeber mit den Bietern über die von 
ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit 
Ausnahme der endgültigen Angebote im Sinne des Absatzes 
7, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. 

Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht 
Gegenstand von Verhandlungen. 

(4) Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auf der 
Grundlage der Erstangebote vergeben, ohne in Verhandlungen 
einzutreten, wenn sie in der Auftragsbekanntmachung oder in 
der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hingewiesen 
haben, dass sie sich diese Möglichkeit vorbehalten. 

(5) Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher, dass alle Bie­

ter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden. Dazu ent­

halten sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informa­

tionen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begüns­

tigt werden könnten. Sie unterrichten alle Bieter, deren Ange­

bote nicht gemäß Absatz 6 ausgeschieden wurden, schriftlich 
über etwaige Änderungen der technischen Spezifikationen oder 
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der Min­

destanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderun­

gen gewähren die öffentlichen Auftraggeber den Bietern ausrei­
chend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls 
überarbeitete Angebote einzureichen. 

In Übereinstimmung mit Artikel 21 dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber vertrauliche Informationen eines an den Verhand­

lungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters nicht ohne dessen 
Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine sol­
che Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern 
wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter 
Informationen erteilt. 

(6) Verhandlungsverfahren können in verschiedene aufeinan­

der folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der 
Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der 

Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Interessens­

bestätigung oder in anderen Auftragsunterlagen angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. In der Auftragsbekannt­

machung, der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder in 
anderen Auftragsunterlagen gibt der öffentliche Auftraggeber an, 
ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. 

(7) Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber einen Abschluss 
der Verhandlungen, so unterrichtet er die verbleibenden Bieter 
und legt eine gemeinsame Frist für die Einreichung neuer oder 
überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass die end­

gültigen Angebote den Mindestanforderungen entsprechen und 
im Einklang mit Artikel 56 Absatz 1 stehen, beurteilt die end­

gültigen Angebote anhand der Zuschlagskriterien und erteilt den 
Zuschlag gemäß den Artikeln 66 bis 69. 

Artikel 30 

Wettbewerblicher Dialog 

(1) Bei wettbewerblichen Dialogen kann jeder Wirtschaftsteil­
nehmer auf eine Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahme­

antrag übermitteln, indem er die Informationen für eine quali­
tative Auswahl vorlegt, die von dem öffentlichen Auftraggeber 
verlangt werden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindes­

tens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Auf­
tragsbekanntmachung. 

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom öffentlichen Auf­
traggeber infolge der Bewertung der bereitgestellten Informatio­

nen dazu aufgefordert werden, können am Dialog teilnehmen. 
Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl geeigneter Be­

werber, die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, 
gemäß Artikel 65 begrenzen. Der Zuschlag erfolgt allein nach 
dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß 
Artikel 67 Absatz 2. 

(2) Die öffentlichen Auftraggeber veröffentlichen eine Auf­
tragsbekanntmachung, in der sie ihre Bedürfnisse und Anforde­

rungen formulieren, die sie in dieser Bekanntmachung und/oder 
in einer Beschreibung näher erläutern. Gleichzeitig erläutern und 
definieren sie in denselben Unterlagen die zugrunde gelegten 
Zuschlagskriterien und legen einen indikativen Zeitrahmen fest. 

(3) Die öffentlichen Auftraggeber eröffnen mit den nach den 
einschlägigen Bestimmungen der Artikel 56 bis 66 ausgewähl­
ten Teilnehmern einen Dialog, dessen Ziel es ist, die Mittel, mit 
denen ihre Bedürfnisse am besten erfüllt werden können, zu 
ermitteln und festzulegen. Bei diesem Dialog können sie mit 
den ausgewählten Teilnehmern alle Aspekte der Auftragsvergabe 
erörtern. 

Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher, dass alle Teilnehmer 
bei dem Dialog gleich behandelt werden. Insbesondere enthalten 
sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, 
durch die bestimmte Teilnehmer gegenüber anderen begünstigt 
werden könnten.
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In Übereinstimmung mit Artikel 21 dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informatio­

nen eines am Dialog teilnehmenden Bewerbers oder Bieters 
nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer wei­
tergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein erteilt 
werden, sondern wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mit­

teilung bestimmter Informationen erteilt. 

(4) Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedene auf­
einander folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der 
in der Dialogphase zu erörternden Lösungen anhand der in 
der Bekanntmachung oder in der Beschreibung festgelegten Zu­

schlagskriterien zu verringern. In der Bekanntmachung oder Be­

schreibung gibt der öffentliche Auftraggeber an, ob er von die­

ser Möglichkeit Gebrauch machen wird. 

(5) Der öffentliche Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis er 
die Lösung beziehungsweise die Lösungen ermitteln kann, mit 
denen seine Bedürfnisse erfüllt werden können. 

(6) Nachdem die öffentlichen Auftraggeber den Dialog für 
abgeschlossen erklärt und die verbleibenden Teilnehmer entspre­

chend informiert haben, fordern sie jeden von diesen auf, auf 
der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher 
ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot einzureichen. 
Diese Angebote müssen alle zur Ausführung des Projekts erfor­

derlichen Einzelheiten enthalten. 

Diese Angebote können auf Verlangen des öffentlichen Auftrag­

gebers klargestellt, konkretisiert und verbessert werden. Diese 
Präzisierungen, Klarstellungen, Verbesserungen oder zusätzli­
chen Informationen dürfen jedoch keine Änderungen an den 
wesentlichen Bestandteilen des Angebots oder des öffentlichen 
Auftrags, einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung 
oder Beschreibung festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen 
enthalten, wenn Abweichungen bei diesen Bestandteilen, Bedürf­
nissen und Anforderungen den Wettbewerb verzerren oder dis­

kriminierende Wirkung haben können. 

(7) Die öffentlichen Auftraggeber beurteilen die eingereichten 
Angebote anhand der in der Auftragsbekanntmachung oder in 
der Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien. 

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers können mit dem 
Bieter, dessen Angebot als dasjenige mit dem besten Preis-Leis­

tungs-Verhältnis gemäß Artikel 67 ermittelt wurde, Verhandlun­

gen geführt werden, um im Angebot enthaltene finanzielle Zu­

sagen oder andere Bedingungen zu bestätigen, indem die Auf­
tragsbedingungen abschließend festgelegt werden, sofern dies 
nicht dazu führt, dass wesentliche Bestandteile des Angebots 
oder des öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auf­
tragsbekanntmachung oder der Beschreibung festgelegten Be­

dürfnisse und Anforderungen, grundlegend geändert werden, 
und sofern dies nicht die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen 
oder Diskriminierungen mit sich bringt. 

(8) Die öffentlichen Auftraggeber können Prämien oder Zah­

lungen an die Teilnehmer am Dialog vorsehen. 

Artikel 31 

Innovationspartnerschaften 

(1) Bei Innovationspartnerschaften kann jeder Wirtschaftsteil­
nehmer auf eine Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahme­

antrag stellen, indem er die Informationen für eine qualitative 

Auswahl vorlegt, die von dem öffentlichen Auftraggeber ver­

langt werden. 

Der öffentliche Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen 
die Nachfrage nach einem innovativen Produkt beziehungsweise 
innovativen Dienstleistungen oder Bauleistungen angeben, die 
nicht durch den Erwerb von bereits auf dem Markt verfügbaren 
Produkten, Dienstleistungen oder Bauleistungen befriedigt wer­

den kann. Ferner gibt er an, welche Elemente dieser Beschrei­
bung die von allen Angeboten einzuhaltenden Mindestanforde­

rungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen müssen so 
präzise sein, dass die Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang der 
geforderten Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie 
eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen. 

Der öffentliche Auftraggeber kann beschließen, die Innovations­

partnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, 
die getrennte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch­

führen, zu bilden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindes­

tens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Auf­
tragsbekanntmachung. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die 
vom öffentlichen Auftraggeber infolge der Bewertung der bereit­

gestellten Informationen dazu aufgefordert werden, können am 
Verfahren teilnehmen. Die öffentlichen Auftraggeber können die 
Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Verfahren auf­
gefordert werden, gemäß Artikel 65 begrenzen. Der Zuschlag 
erfolgt allein nach dem Kriterium des besten Preis-Leistungs- 
Verhältnisses gemäß Artikel 67. 

(2) Ziel der Innovationspartnerschaft muss die Entwicklung 
eines innovativen Produkts beziehungsweise einer innovativen 
Dienstleistung oder Bauleistung und der anschließende Erwerb 
der daraus hervorgehenden Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Bauleistungen sein, sofern das Leistungsniveau und die Kosten­

obergrenze eingehalten werden, die zwischen den öffentliche 
Auftraggebern und den Teilnehmern vereinbart worden sind. 

Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem For­

schungs- und Innovationsprozess in aufeinander folgende Pha­

sen strukturiert und kann die Herstellung der Produkte, die 
Erbringung der Dienstleistungen oder die Fertigstellung der Bau­

leistung umfassen. Die Innovationspartnerschaft legt die von 
den Partnern zu erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung 
der Vergütung in angemessenen Tranchen fest. 

Auf der Grundlage dieser Ziele kann der öffentliche Auftrag­

geber am Ende jeder Phase darüber befinden, ob er die Innova­

tionspartnerschaft beendet oder — im Fall einer Innovations­

partnerschaft mit mehreren Partnern — die Zahl der Partner 
durch die Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der 
öffentliche Auftraggeber in den Auftragsunterlagen darauf hin­

gewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen und unter wel­
chen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann. 

(3) Sofern in diesem Artikel nicht anders vorgesehen, ver­

handeln die öffentlichen Auftraggeber mit den Bietern über 
die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebo­

te, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die 
Angebote inhaltlich zu verbessern. 

Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht 
Gegenstand von Verhandlungen.

DE L 94/112 Amtsblatt der Europäischen Union 28.3.2014



(4) Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher, dass alle Bie­

ter bei den Verhandlungen gleich behandelt werden. Dazu ent­

halten sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informa­

tionen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begüns­

tigt werden könnten. Sie unterrichten alle Bieter, deren Ange­

bote gemäß Absatz 5 nicht ausgeschieden wurden, schriftlich 
über etwaige Änderungen der technischen Spezifikationen oder 
anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der Min­

destanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderun­

gen gewähren die öffentlichen Auftraggeber den Bietern ausrei­
chend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls 
überarbeitete Angebote einzureichen. 

In Übereinstimmung mit Artikel 21 dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber vertrauliche Informationen eines an den Verhand­

lungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters nicht ohne dessen 
Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine sol­
che Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern 
wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter 
Informationen erteilt. 

(5) Die Verhandlungen während des Verfahrens der Innova­

tionspartnerschaft können in aufeinander folgende Phasen un­

terteilt werden, um die Zahl der Angebote, über die verhandelt 
wird, anhand der in der Auftragsbekanntmachung, der Auffor­

derung zur Interessensbestätigung oder in den Auftragsunterla­

gen angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Auf­
tragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Interessensbestäti­
gung oder den Auftragsunterlagen gibt der öffentliche Auftrag­

geber an, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. 

(6) Bei der Auswahl der Bewerber wenden die öffentlichen 
Auftraggeber insbesondere die Kriterien an, die die Fähigkeiten 
des Bewerbers auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung 
sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen 
betreffen. 

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom öffentlichen Auf­
traggeber infolge seiner Bewertung der angeforderten Informa­

tionen eine Aufforderung erhalten haben, können Forschungs- 
und Innovationsprojekte einreichen, die auf die Abdeckung der 
vom öffentlichen Auftraggeber genannten Bedürfnisse abzielen, 
die von den bereits vorhandenen Lösungen nicht erfüllt werden 
können. 

Der öffentliche Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen 
die für die Rechte des geistigen Eigentums geltenden Vorkeh­

rungen festlegen. Im Fall einer Innovationspartnerschaft mit 
mehreren Partnern darf der öffentliche Auftraggeber gemäß Ar­

tikel 21 den anderen Partnern keine vorgeschlagene Lösung 
oder andere von einem Partner im Rahmen der Partnerschaft 
mitgeteilten vertraulichen Informationen ohne die Zustimmung 
dieses Partners offenlegen. Eine solche Zustimmung darf nicht 
allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die 
beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt. 

(7) Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struk­

tur der Partnerschaft und insbesondere die Dauer und der Wert 
der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorgeschlagenen 
Lösung und der Abfolge der Forschungs- und Innovationstätig­

keiten, die für die Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht 
vorhandenen innovativen Lösung erforderlich sind, widerspie­

geln. Der geschätzte Wert der Lieferungen, Dienstleistungen 

oder Bauleistungen darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung 
erforderlichen Investition nicht unverhältnismäßig sein. 

Artikel 32 

Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 
Veröffentlichung 

(1) In den konkreten Fällen und unter den konkreten Um­

ständen, die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegt sind, können die 
Mitgliedstaaten vorschreiben, dass öffentliche Auftraggeber ei­
nen öffentlichen Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens 
ohne vorherige Veröffentlichung vergeben können. 

(2) Bei öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
kann in den folgenden Fällen auf das Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden: 

a) wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfah­

rens keine oder keine geeigneten Angebote oder keine oder 
keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben worden sind, 
sofern die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht grund­

legend geändert werden und sofern der Kommission auf 
Anforderung ein Bericht vorgelegt wird. 

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant für den 
Auftrag ist, das heißt ohne wesentliche Abänderung den in 
den Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen und Anfor­

derungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht 
entsprechen kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, 
wenn der Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 57 aus­

geschlossen wird oder ausgeschlossen werden kann, oder 
wenn er die vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel 58 
genannten Eignungskriterien nicht erfüllt; 

b) wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
aus einem der folgenden Gründe nur von einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer erbracht beziehungsweise bereitgestellt 
werden können: 

i) Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks 
oder einer einzigartigen künstlerischen Leistung als Ziel 
der Auftragsvergabe; 

ii) nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen; 

iii) Schutz von ausschließlichen Rechten, einschließlich der 
Rechte des geistigen Eigentums. 

Die in den Ziffern i und ii festgelegten Ausnahmen gelten 
nur dann, wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatz­

lösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergeb­

nis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabe­

parameter ist; 

c) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äußerst dring­

liche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, 
die der betreffende öffentliche Auftraggeber nicht voraus­

sehen konnte, es nicht zulassen, die Fristen einzuhalten, die 
für die offenen oder die nichtoffenen Verfahren oder die 
Verhandlungsverfahren vorgeschrieben sind. Die angeführten 
Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit dür­

fen auf keinen Fall dem öffentlichen Auftraggeber zu­

zuschreiben sein.
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(3) Bei öffentlichen Lieferaufträgen kann auf das Verhand­

lungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen 
werden: 

a) wenn es sich um Produkte handelt, die ausschließlich zu 
Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungs­

zwecken hergestellt werden; allerdings dürfen Aufträge, die 
gemäß diesem Buchstaben vergeben wurden, nicht die Seri­
enfertigung zum Nachweis der Marktfähigkeit des Produkts 
oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 
umfassen; 

b) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Unterneh­

mers, die entweder zur teilweisen Erneuerung von Lieferun­

gen oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von bestehen­

den Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein 
Wechsel des Unternehmers dazu führen würde, dass der 
öffentliche Auftraggeber Lieferungen mit unterschiedlichen 
technischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine tech­

nische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen 
würde; die Laufzeit dieser Aufträge sowie der Daueraufträge 
darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten; 

c) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Lieferun­

gen; 

d) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu besonders güns­

tigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit 
endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern im Rah­

men eines Insolvenzverfahrens, einer Vereinbarung mit Gläu­

bigern oder eines in den Rechtsvorschriften eines Mitglied­

staats vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben wer­

den. 

(4) Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffent­

lichung kann für öffentliche Dienstleistungsaufträge verwendet 
werden, wenn der betreffende Auftrag im Anschluss an einen 
gemäß dieser Richtlinie durchgeführten Wettbewerb nach den 
im Wettbewerb festgelegten Bestimmungen an den Gewinner 
oder einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben werden 
muss; im letzteren Fall müssen alle Gewinner des Wettbewerbs 
zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden. 

(5) Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffent­

lichung kann bei neuen Bau- oder Dienstleistungen verwendet 
werden, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienst­

leistungen bestehen, die von demselben öffentlichen Auftrag­

geber an den Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, der den 
ursprünglichen Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grund­

projekt entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des ur­

sprünglichen Auftrags war, der nach einem Verfahren im Ein­

klang mit Artikel 26 Absatz 1 vergeben wurde. Im Grundpro­

jekt sind der Umfang möglicher zusätzlicher Bau- oder Dienst­

leistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben 
werden, anzugeben. 

Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens wird bereits 
beim Aufruf zum Wettbewerb für das erste Vorhaben angege­

ben; der für die Fortführung der Bau- oder Dienstleistungen in 

Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom öffent­

lichen Auftraggeber bei der Anwendung des Artikels 4 berück­

sichtigt. 

Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach Ab­

schluss des ursprünglichen Auftrags angewandt werden. 

KAPITEL II 

Methoden und Instrumente für die elektronische Auftrags­

vergabe und für Sammelbeschaffungen 

Artikel 33 

Rahmenvereinbarungen 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können Rahmenverein­

barungen abschließen, sofern sie die in dieser Richtlinie genann­

ten Verfahren anwenden. 

Bei einer Rahmenvereinbarung handelt es sich um eine Verein­

barung zwischen einem oder mehreren öffentlichen Auftrag­

gebern und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, die 
dazu dient, die Bedingungen für die Aufträge, die im Laufe eines 
bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, ins­

besondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in 
Aussicht genommene Menge. 

Mit Ausnahme angemessen begründeter Sonderfälle, in denen 
dies insbesondere aufgrund des Gegenstands der Rahmenverein­

barung gerechtfertigt werden kann, beträgt die Laufzeit der Rah­

menvereinbarung maximal vier Jahre. 

(2) Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung beruhen, 
werden nach den in diesem Absatz und in den Absätzen 3 
und 4 beschriebenen Verfahren vergeben. 

Diese Verfahren dürfen nur zwischen jenen öffentlichen Auf­
traggebern angewandt werden, die zu diesem Zweck im Aufruf 
zum Wettbewerb oder in der Aufforderung zur Interessens­

bestätigung eindeutig bezeichnet worden sind, und jenen Wirt­

schaftsteilnehmern, die zum Zeitpunkt des Abschlusses Ver­

tragspartei der Rahmenvereinbarung waren. 

Bei der Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden 
Aufträgen dürfen keinesfalls substanzielle Änderungen an den 
Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung vorgenommen wer­

den; dies ist insbesondere für den in Absatz 3 genannten Fall 
zu beachten. 

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirt­

schaftsteilnehmer geschlossen, so werden die auf dieser Rah­

menvereinbarung beruhenden Aufträge entsprechend den Bedin­

gungen der Rahmenvereinbarung vergeben. 

Für die Vergabe der Aufträge kann der öffentliche Auftraggeber 
den an der Rahmenvereinbarung beteiligten Wirtschaftsteilneh­

mer schriftlich konsultieren und ihn dabei auffordern, sein An­

gebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem 
Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so wird diese Rahmenverein­

barung auf eine der nachfolgend genannten Weisen ausgeführt:
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a) gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung, ohne er­

neuten Aufruf zum Wettbewerb, wenn in der Rahmenver­

einbarung alle Bedingungen für die Erbringung beziehungs­

weise der betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen und 
Lieferungen sowie die objektiven Bedingungen für die Aus­

wahl der Wirtschaftsteilnehmer festgelegt sind, die sie als 
Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die letzt­

genannten Bedingungen sind in den Auftragsunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung zu nennen; 

b) wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die 
Erbringung beziehungsweise Bereitstellung der betreffenden 
Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen festgelegt 
sind, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb ge­

mäß Buchstabe a und teilweise mit erneutem Aufruf zum 
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern, die Partei 
der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Buchstabe c, wenn 
diese Möglichkeit in den Auftragsunterlagen für die Rahmen­

vereinbarung durch die öffentlichen Auftraggeber festgelegt 
ist. Die Entscheidung, ob bestimmte Bauleistungen, Lieferun­

gen oder Dienstleistungen nach erneutem Aufruf zum Wett­

bewerb oder direkt entsprechend den Bedingungen der Rah­

menvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objek­

tiven Kriterien getroffen, die in den Auftragsunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung festgelegt sind. In den Auftrags­

unterlagen ist außerdem festgelegt, welche Bedingungen ei­
nem erneuten Aufruf zum Wettbewerb unterliegen können. 

Die in Unterabsatz 1 dieses Buchstaben vorgesehenen Mög­

lichkeiten gelten auch für jedes Los einer Rahmenverein­

barung, für das alle Bedingungen für die Erbringung bezie­

hungsweise Bereitstellung der betreffenden Bauleistungen, 
Dienstleistungen und Lieferungen in der Rahmenverein­

barung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedingun­

gen für die Erbringung beziehungsweise Bereitstellung der 
betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferun­

gen für andere Lose festgelegt wurden; 

c) sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Bauleis­

tungen, Dienstleistungen und Lieferungen in der Rahmenver­

einbarung festgelegt sind, mittels einem erneuten Aufruf zum 
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern, die Par­

teien der Rahmenvereinbarung sind. 

(5) Die in Absatz 4 Buchstaben b und c genannten Wett­

bewerbe beruhen auf denselben Bedingungen wie der Abschluss 
der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf präziser 
formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren 
Bedingungen, die in den Auftragsunterlagen für die Rahmenver­

einbarung in Übereinstimmung mit dem folgenden Verfahren 
genannt werden: 

a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die öffent­

lichen Auftraggeber schriftlich die Wirtschaftsteilnehmer, 
die in der Lage sind, den Auftrag auszuführen. 

b) Die öffentlichen Auftraggeber setzen eine hinreichende Frist 
für die Abgabe der Angebote für jeden Einzelauftrag fest; 
dabei berücksichtigen sie unter anderem die Komplexität 

des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der 
Angebote erforderliche Zeit. 

c) Die Angebote sind schriftlich einzureichen und dürfen bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist nicht geöffnet werden. 

d) Die öffentlichen Auftraggeber vergeben die einzelnen Auf­
träge an den Bieter, der auf der Grundlage der in den Auf­
tragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung genannten Zu­

schlagskriterien das jeweils beste Angebot vorgelegt hat. 

Artikel 34 

Dynamische Beschaffungssysteme 

(1) Für Beschaffungen von marktüblichen Lieferungen bezie­

hungsweise Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt 
verfügbaren Merkmale den Anforderungen der öffentlichen Auf­
traggeber genügen, können letztere auf ein dynamisches Be­

schaffungssystem zurückgreifen. Beim dynamischen Beschaf­
fungssystem handelt es sich um ein vollelektronisches Verfah­

ren, das während seiner Gültigkeitsdauer jedem Wirtschaftsteil­
nehmer offen steht, der die Eignungskriterien erfüllt. Es kann in 
Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen un­

tergliedert werden, die anhand von Merkmalen der vorgesehe­

nen Beschaffung in der betreffenden Kategorie objektiv definiert 
werden. Diese Merkmale können eine Bezugnahme auf den 
höchstzulässigen Umfang späterer konkreter Aufträge oder auf 
ein spezifisches geografisches Gebiet, in dem spätere konkrete 
Aufträge auszuführen sind, enthalten. 

(2) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaf­
fungssystem befolgen die öffentlichen Auftraggeber die Vor­

schriften für das nichtoffene Verfahren. Alle Bewerber, die die 
Eignungskriterien erfüllen, werden zum System zugelassen, und 
die Zahl der zum System zugelassenen Bewerber darf nicht nach 
Artikel 65 begrenzt werden. Haben öffentliche Auftraggeber das 
System in Einklang mit Absatz 1 in Kategorien von Waren, 
Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert, legen sie die 
geltenden Eignungskriterien für jede Kategorie fest. 

Ungeachtet des Artikels 28 gelten folgende Fristen: 

a) Die Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge be­

trägt 30 Tage ab dem Tag, an dem die Bekanntmachung 
beziehungsweise — wenn eine Vorinformation als Aufruf 
zum Wettbewerb dient — die Aufforderung zur Interessens­

bestätigung übermittelt wird. Sobald die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe für die erste einzelne Auftragsvergabe im 
Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems abgesandt 
worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den Eingang der 
Teilnahmeanträge. 

b) Die Mindestfrist für den Eingang der Angebote beträgt zehn 
Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Aufforde­

rung zur Angebotsabgabe. Gegebenenfalls findet Artikel 28 
Absatz 4 Anwendung. Artikel 28 Absätze 3 und 5 findet 
keine Anwendung. 

(3) Die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit 
dem dynamischen Beschaffungssystem erfolgt ausschließlich 
elektronisch im Einklang mit Artikel 22 Absätze 1, 3, 5 und 6.
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(4) Für die Zwecke der Auftragsvergabe über ein dyna­

misches Beschaffungssystem verfahren die öffentlichen Auftrag­

geber wie folgt: 

a) Sie veröffentlichen einen Aufruf zum Wettbewerb, in dem 
sie präzisieren, dass es sich um ein dynamisches Beschaf­
fungssystem handelt; 

b) in den Auftragsunterlagen geben sie mindestens die Art und 
geschätzte Quantität der geplanten Beschaffungen an, sowie 
alle erforderlichen Informationen betreffend das dynamische 
Beschaffungssystem, einschließlich seiner Funktionsweise, die 
verwendete elektronische Ausrüstung und die technischen 
Vorkehrungen und Merkmale der Verbindung; 

c) sie geben jede Einteilung in Kategorien von Waren, Bauleis­

tungen oder Dienstleistungen sowie die entsprechenden 
Merkmale an; 

d) sie bieten gemäß Artikel 53 einen uneingeschränkten und 
vollständigen direkten Zugang zu den Auftragsunterlagen, 
solange das System Gültigkeit hat. 

(5) Die öffentlichen Auftraggeber räumen während der ge­

samten Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaffungssystems 
jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit ein, die Teilnahme 
am System unter den in Absatz 2 genannten Bedingungen zu 
beantragen. Die öffentlichen Auftraggeber bringen ihre Bewer­

tung derartiger Anträge auf der Grundlage der Eignungskriterien 
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach deren Eingang zum Ab­

schluss. Die Frist kann in begründeten Einzelfällen auf 15 Ar­

beitstage verlängert werden, insbesondere wenn zusätzliche Un­

terlagen geprüft werden müssen oder um auf sonstige Art und 
Weise zu überprüfen, ob die Eignungskriterien erfüllt sind. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können öffentliche Auftrag­

geber, solange die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die 
erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen des dynamischen 
Beschaffungssystems noch nicht versandt wurde, die Bewer­

tungsfrist verlängern, sofern während der verlängerten Bewer­

tungsfrist keine Aufforderung zur Angebotsabgabe herausgege­

ben wird. Öffentliche Auftraggeber geben in den Auftragsunter­

lagen die Länge der Fristverlängerung an, die sie anzuwenden 
gedenken. 

Öffentliche Auftraggeber unterrichten den betreffenden Wirt­

schaftsteilnehmer zum frühestmöglichen Zeitpunkt darüber, ob 
er zur Teilnahme am dynamischen Beschaffungssystem zugelas­

sen wurde oder nicht. 

(6) Die öffentlichen Auftraggeber fordern alle zugelassenen 
Teilnehmer gemäß Artikel 54 auf, ein Angebot für jede einzelne 
Auftragsvergabe über das dynamische Beschaffungssystem zu 
unterbreiten. Wurde das dynamische Beschaffungssystem in Ka­

tegorien von Bauleistungen, Waren oder Dienstleistungen unter­

gliedert, fordern die öffentlichen Auftraggeber alle Teilnehmer, 
die für die dem betreffenden konkreten Auftrag entsprechende 
Kategorie zugelassen wurden, auf, ein Angebot zu unterbreiten. 

Sie erteilen dem Bieter mit dem besten Angebot den Zuschlag 
auf der Grundlage der Zuschlagskriterien, die in der 

Bekanntmachung für das dynamische Beschaffungssystem bezie­

hungsweise — wenn eine Vorinformation als Aufruf zum Wett­

bewerb dient — in der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
genannt wurden. Diese Kriterien können gegebenenfalls in der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe genauer formuliert werden. 

(7) Die öffentlichen Auftraggeber können von zugelassenen 
Teilnehmer während der Laufzeit des dynamischen Beschaf­
fungssystems jederzeit verlangen, innerhalb von fünf Arbeits­

tagen nach Übermittlung der Aufforderung eine erneute und 
aktualisierte Eigenerklärung gemäß Artikel 59 Absatz 1 ein­

zureichen. 

Artikel 59 Absätze 4 bis 6 gilt während der gesamten Gültig­

keitsdauer des dynamischen Beschaffungssystems. 

(8) Die öffentlichen Auftraggeber geben im Aufruf zum 
Wettbewerb die Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaf­
fungssystems an. Unter Verwendung folgender Standardformu­

lare unterrichten sie die Kommission über eine etwaige Ände­

rung dieser Gültigkeitsdauer: 

a) Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des Systems ge­

ändert, ist das ursprünglich für den Aufruf zum Wettbewerb 
für das dynamische Beschaffungssystem verwendete Formu­

lar zu nutzen; 

b) wird das System eingestellt, muss eine Vergabebekannt­

machung im Sinne des Artikels 50 erfolgen. 

(9) Den am dynamischen Beschaffungssystem interessierten 
oder teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmern dürfen vor oder 
während der Gültigkeitsdauer des dynamischen Beschaffungssys­

tems keine Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt werden. 

Artikel 35 

Elektronische Auktionen 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können auf elektronische 
Auktionen zurückgreifen, bei denen neue, nach unten kor­

rigierte Preise und/oder neue, auf bestimmte Komponenten 
der Angebote abstellende Werte vorgelegt werden. 

Zu diesem Zweck gestalten die öffentlichen Auftraggeber die 
elektronische Auktion als ein iteratives elektronisches Verfahren, 
das nach einer vollständigen ersten Bewertung der Angebote 
eingesetzt wird, denen anhand automatischer Bewertungsmetho­

den eine Rangfolge zugewiesen wird. 

Bestimmte öffentliche Dienstleistungsaufträge und bestimmte 
öffentliche Bauaufträge, die intellektuelle Leistungen, z. B. die 
Gestaltung von Bauwerken, zum Inhalt haben, die nicht mithilfe 
automatischer Bewertungsmethoden eingestuft werden können, 
sind nicht Gegenstand elektronischer Auktionen. 

(2) Bei der Anwendung des offenen oder nichtoffenen Ver­

fahrens oder des Verhandlungsverfahrens können die öffent­

lichen Auftraggeber beschließen, dass der Vergabe eines öffent­

lichen Auftrags eine elektronische Auktion vorausgeht, sofern 
der Inhalt der Auftragsunterlagen, insbesondere die technischen 
Spezifikationen, hinreichend präzise beschrieben werden kann.
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Eine elektronische Auktion kann unter den gleichen Bedingun­

gen bei einem erneuten Aufruf zum Wettbewerb zwischen den 
Parteien einer Rahmenvereinbarung nach Artikel 33 Absatz 4 
Buchstabe b oder c und beim Aufruf zum Wettbewerb hinsicht­

lich der im Rahmen des in Artikel 34 genannten dynamischen 
Beschaffungssystems zu vergebenden Aufträge durchgeführt 
werden. 

(3) Die elektronische Auktion beruht auf einem der nachfol­
gend genannten Angebotselemente: 

a) allein auf dem Preis, wenn das Angebot ausschließlich auf­
grund des Preises den Zuschlag erhält; 

b) auf dem Preis und/oder auf den neuen Werten der in den 
Auftragsunterlagen genannten Angebotskomponenten, wenn 
das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder 
mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes das Angebot mit 
den geringsten Kosten den Zuschlag für den Auftrag erhält. 

(4) Öffentliche Auftraggeber, die eine elektronische Auktion 
durchzuführen beabsichtigen, weisen in der Auftragsbekannt­

machung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
darauf hin. Die Auftragsunterlagen müssen zumindest die in 
Anhang VI vorgesehenen Angaben enthalten. 

(5) Vor der Durchführung einer elektronischen Auktion neh­

men die öffentlichen Auftraggeber anhand des beziehungsweise 
der Zuschlagskriterien und der dafür festgelegten Gewichtung 
eine erste vollständige Bewertung der Angebote vor. 

Ein Angebot gilt als zulässig, wenn es von einem Bieter einge­

reicht wurde, der nicht nach Artikel 57 ausgeschlossen wurde 
und der die Eignungskriterien erfüllt, und dessen Angebot in 
Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen einge­

reicht wurde, ohne nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar 
zu sein. 

Insbesondere Angebote, die nicht den Auftragsunterlagen ent­

sprechen, die nicht fristgerecht eingegangen sind, die nachweis­

lich auf geheimen Absprachen oder Korruption beruhen oder 
die nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers unge­

wöhnlich niedrig sind, werden als unregelmäßig angesehen. Ins­

besondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforderli­
chen Qualifikationen verfügen, und Angebote, deren Preis das 
vor Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich 
dokumentierte Budget des öffentlichen Auftraggebers übersteigt, 
werden als inakzeptabel angesehen. 

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant für den 
Auftrag ist, das heißt ohne wesentliche Abänderung den in 
den Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen und Anforde­

rungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht ent­

sprechen kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn 
der Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 57 ausgeschlossen 
wird oder ausgeschlossen werden kann, oder wenn er die 
vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel 58 genannten 
Eignungskriterien nicht erfüllt. 

Alle Bieter, die zulässige Angebote unterbreitet haben, werden 
gleichzeitig auf elektronischem Wege zur Teilnahme an der 

elektronischen Auktion aufgefordert, wobei ab dem genannten 
Tag und Zeitpunkt die Verbindungen gemäß der in der Auf­
forderung genannten Anweisungen zu nutzen sind. Die elektro­

nische Auktion kann mehrere aufeinander folgende Phasen um­

fassen. Sie darf frühestens zwei Arbeitstage nach der Versen­

dung der Aufforderungen beginnen. 

(6) Der Aufforderung wird das Ergebnis einer vollständigen 
Bewertung des betreffenden Angebots, die entsprechend der 
Gewichtung nach Artikel 67 Absatz 5 Unterabsatz 1 durch­

geführt wurde, beigefügt. 

In der Aufforderung ist ebenfalls die mathematische Formel 
vermerkt, nach der bei der elektronischen Auktion die auto­

matische Neureihung entsprechend den vorgelegten neuen Prei­
sen und/oder den neuen Werten vorgenommen wird. Sofern 
nicht das wirtschaftlich günstigste Angebot allein aufgrund des 
Preises ermittelt wird, geht aus dieser Formel auch die Gewich­

tung aller Kriterien für die Ermittlung des wirtschaftlich güns­

tigsten Angebots hervor, so wie sie in der Bekanntmachung, die 
als Aufruf zum Wettbewerb dient, oder in anderen Auftrags­

unterlagen angegeben ist. Zu diesem Zweck sind etwaige Mar­

gen durch einen im Voraus festgelegten Wert auszudrücken. 

Sind Varianten zulässig, so wird für jede einzelne Variante eine 
gesonderte Formel angegeben. 

(7) Die öffentlichen Auftraggeber übermitteln allen Bietern 
im Laufe einer jeden Phase der elektronischen Auktion unver­

züglich zumindest die Informationen, die erforderlich sind, da­

mit den Bietern jederzeit ihr jeweiliger Rang bekannt ist. Sie 
können, sofern dies zuvor mitgeteilt wurde, weitere Informatio­

nen zu sonstigen übermittelten Preisen oder Werten. Sie können 
ebenfalls jederzeit die Zahl der Teilnehmer in dieser Auktions­

phase bekanntgeben. Sie dürfen jedoch keinesfalls während der 
Phasen der elektronischen Auktion die Identität der Bieter of­
fenlegen. 

(8) Die öffentlichen Auftraggeber schließen die elektronische 
Auktion nach einer oder mehreren der folgenden Vorgehens­

weisen ab: 

a) zum zuvor angegebenen Tag und Zeitpunkt; 

b) wenn sie keine neuen Preise oder neuen Werte mehr erhal­
ten, die die Anforderungen für die Mindestunterschiede er­

füllen, sofern sie zuvor den Zeitpunkt genannt haben, der 
nach Eingang der letzten Einreichung vergangen sein muss, 
bevor sie die elektronische Auktion abschließen, oder 

c) wenn die zuvor angegebene Zahl von Auktionsphasen erfüllt 
ist. 

Wenn die öffentlichen Auftraggeber beabsichtigen, die elektro­

nische Auktion gemäß Buchstabe c des Unterabsatzes 1 — 
gegebenenfalls kombiniert mit dem Verfahren nach dessen 
Buchstabe b — abzuschließen, wird in der Aufforderung zur 
Teilnahme an der Auktion der Zeitplan für jede Auktionsphase 
angegeben.
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(9) Nach Abschluss der elektronischen Auktion vergibt der 
öffentliche Auftraggeber den Auftrag gemäß Artikel 67 entspre­

chend den Ergebnissen der elektronischen Auktion. 

Artikel 36 

Elektronische Kataloge 

(1) Ist der Rückgriff auf elektronische Kommunikationsmittel 
vorgeschrieben, können die öffentlichen Auftraggeber festlegen, 
dass die Angebote in Form eines elektronischen Katalogs über­

mittelt werden oder einen elektronischen Katalog beinhalten 
müssen. 

Die Mitgliedstaaten können die Verwendung elektronischer Ka­

taloge im Zusammenhang mit bestimmten Formen der Auf­
tragsvergabe verbindlich vorschreiben. 

In Form eines elektronischen Katalogs übermittelten Angeboten 
können weitere, das Angebot ergänzende Unterlagen beigefügt 
werden. 

(2) Bewerber oder Bieter erstellen elektronische Kataloge, um 
an einer bestimmten Auftragsvergabe gemäß den vom öffent­

lichen Auftraggeber festgelegten technischen Spezifikationen 
und dem von ihm vorgeschriebenen Format teilzunehmen. 

Zudem müssen elektronische Kataloge den Anforderungen für 
elektronische Kommunikationsmittel sowie etwaigen zusätzli­
chen vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel 22 festgeleg­

ten Bestimmungen genügen. 

(3) Wird die Vorlage von Angeboten in Form elektronischer 
Kataloge akzeptiert oder vorgeschrieben, so 

a) weisen die öffentlichen Auftraggeber in der Auftragsbekannt­

machung beziehungsweise — sofern eine Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb dient — in der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung darauf hin; 

b) nennen sie in den Auftragsunterlagen alle erforderlichen In­

formationen gemäß Artikel 22 Absatz 6 betreffend das For­

mat, die verwendete elektronische Ausrüstung und die tech­

nischen Vorkehrungen der Verbindung und die Spezifikatio­

nen für den Katalog. 

(4) Wurde mit einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern 
eine Rahmenvereinbarung im Anschluss an die Einreichung der 
Angebote in Form elektronischer Kataloge geschlossen, so kön­

nen die öffentlichen Auftraggeber vorschreiben, dass der erneute 
Aufruf zum Wettbewerb für Einzelaufträge auf der Grundlage 
aktualisierter Kataloge erfolgt. In einem solchen Fall greifen die 
öffentlichen Auftraggeber auf eine der folgenden Methoden zu­

rück: 

a) Aufforderung an die Bieter, ihre elektronischen Kataloge an 
die Anforderungen des Einzelauftrags anzupassen und erneut 
einzureichen oder 

b) Unterrichtung der Bieter darüber, dass sie beabsichtigen, den 
bereits eingereichten elektronischen Katalogen die Informa­

tionen zu entnehmen, die erforderlich sind, um Angebote zu 
erstellen, die den Anforderungen des Einzelauftrags angepasst 
sind; dies setzt voraus, dass der Rückgriff auf diese Methode 
in den Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung an­

gekündigt wurde. 

(5) Nehmen die öffentlichen Auftraggeber gemäß Absatz 4 
Buchstabe b einen erneuten Aufruf zum Wettbewerb für be­

stimmte Aufträge vor, so teilen sie den Bietern Tag und Zeit­

punkt mit, zu denen sie die Informationen erheben werden, die 
zur Erstellung der Angebote, die den Anforderungen des ge­

nannten konkreten Auftrags entsprechen, notwendig sind, und 
geben den Bietern die Möglichkeit, eine derartige Informations­

erhebung abzulehnen. 

Die öffentlichen Auftraggeber sehen einen angemessenen Zeit­

raum zwischen der Mitteilung und der tatsächlichen Erhebung 
der Informationen vor. 

Vor der Erteilung des Zuschlags legen die öffentlichen Auftrag­

geber dem jeweiligen Bieter die gesammelten Informationen vor, 
so dass er diesem die Möglichkeit zum Einspruch oder zur 
Bestätigung geboten wird, dass das dergestalt erstellte Angebot 
keine materiellen Fehler enthält. 

(6) Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auf der 
Basis eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben, indem 
sie vorschreiben, dass die Angebote zu einem bestimmten Auf­
trag in Form eines elektronischen Katalogs übermittelt werden. 

Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auch auf der 
Grundlage des dynamischen Beschaffungssystems gemäß Absatz 
4 Buchstabe b und Absatz 5 erstellen, sofern dem Antrag auf 
Teilnahme an diesem System ein den vom öffentlichen Auftrag­

geber festgelegten technischen Spezifikationen und dem von 
ihm vorgeschriebenen Format entsprechender elektronischer Ka­

talog beigefügt ist. Dieser Katalog ist von den Bewerbern aus­

zufüllen, sobald der öffentliche Auftraggeber sie von seiner Ab­

sicht in Kenntnis setzt, Angebote mittels des Verfahrens nach 
Absatz 4 Buchstabe b zu erstellen. 

Artikel 37 

Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale 
Beschaffungsstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die öffent­

lichen Auftraggeber Lieferungen und/oder Dienstleistungen 
von zentralen Beschaffungsstellen erwerben dürfen, die die in 
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe a genannte zentra­

lisierte Beschaffungstätigkeit anbieten. 

Die Mitgliedstaaten können ebenfalls festlegen, dass die öffent­

lichen Auftraggeber Bauleistungen, Lieferungen und/oder Dienst­

leistungen anhand von Aufträgen, die durch eine zentrale Be­

schaffungsstelle vergeben werden, anhand von dynamischen Be­

schaffungssystemen, die durch eine zentrale Beschaffungsstelle 
betrieben werden, oder in dem in Artikel 33 Absatz 2 Unter­

absatz 2 geregelten Umfang aufgrund einer Rahmenverein­

barung erwerben dürfen, die von einer zentralen Beschaffungs­

stelle geschlossen wurde, die die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 
14 Buchstabe b genannte zentralisierte Beschaffungstätigkeit an­

bietet. Kann ein von einer zentralen Beschaffungsstelle betriebe­

nes dynamisches Beschaffungssystem durch andere öffentliche 
Auftraggeber genutzt werden, ist dies im Aufruf zum Wett­

bewerb, mit dem das dynamische Beschaffungssystem eingerich­

tet wird, anzugeben.
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In Bezug auf die Unterabsätze 1 und 2 können die Mitglied­

staaten festlegen, dass bestimmte Beschaffungen durch Rückgriff 
auf zentrale Beschaffungsstellen oder eine oder mehrere be­

stimmte zentrale Beschaffungsstellen durchzuführen sind. 

(2) Ein öffentlicher Auftraggeber kommt seinen Verpflichtun­

gen gemäß dieser Richtlinie nach, wenn er Lieferungen oder 
Dienstleistungen von einer zentralen Beschaffungsstelle erwirbt, 
die die in Artikel 2 Nummer 14 Absatz 1 Buchstabe a genannte 
zentralisierte Beschaffungstätigkeit anbietet. 

Des Weiteren kommt ein öffentlicher Auftraggeber seinen Ver­

pflichtungen gemäß dieser Richtlinie auch dann nach, wenn er 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen aufgrund von 
Aufträgen, die durch die zentrale Beschaffungsstelle vergeben 
werden, anhand von dynamischen Beschaffungssystemen, die 
durch die zentrale Beschaffungsstelle betrieben werden, oder 
in dem in Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2 geregelten Um­

fang anhand einer Rahmenvereinbarung erwirbt, die von der 
zentralen Beschaffungsstelle geschlossen wurde, die die in Arti­
kel 2 Absatz1 Nummer 14 Buchstabe b genannte zentralisierte 
Beschaffungstätigkeit anbietet. 

Allerdings ist der betreffende öffentliche Auftraggeber für die 
Erfüllung der Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie für die 
von ihm selbst durchgeführten Teile verantwortlich, beispiels­

weise in folgenden Fällen: 

a) Vergabe eines Auftrags im Rahmen eines dynamischen Be­

schaffungssystems, das durch eine zentrale Beschaffungsstelle 
betrieben wird; 

b) Durchführung eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb ge­

mäß einer Rahmenvereinbarung, die durch eine zentrale Be­

schaffungsstelle geschlossen wurde; 

c) Festlegung gemäß Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe a oder b, 
welcher der Wirtschaftsteilnehmer, der Partei der Rahmen­

vereinbarung ist, eine bestimmte Aufgabe aufgrund einer 
Rahmenvereinbarung, die durch eine zentrale Beschaffungs­

stelle geschlossen wurde, ausführen soll. 

(3) Alle von der zentralen Beschaffungsstelle durchgeführten 
Vergabeverfahren sind nach Maßgabe der Anforderungen des 
Artikels 22 mit elektronischen Kommunikationsmitteln abzuwi­
ckeln. 

(4) Öffentliche Auftraggeber können, ohne die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Verfahren anzuwenden, einen öffent­

lichen Dienstleistungsauftrag zur Ausübung zentraler Beschaf­
fungstätigkeiten an eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben. 

Derartige öffentliche Dienstleistungsaufträge können auch die 
Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen. 

Artikel 38 

Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe 

(1) Zwei oder mehr öffentliche Auftraggeber können sich 
darauf verständigen, eine bestimmte Auftragsvergabe gemeinsam 
durchzuführen. 

(2) Wird ein Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag 
aller betreffenden öffentlichen Auftraggeber zur Gänze gemein­

sam durchgeführt, sind sie für die Erfüllung ihrer Verpflichtun­

gen gemäß dieser Richtlinie gemeinsam verantwortlich. Dies gilt 
auch, wenn ein öffentlicher Auftraggeber das Verfahren in sei­
nem eigenen Namen und im Auftrag der anderen betreffenden 
öffentlichen Auftraggeber allein ausführt. 

Wird ein Vergabeverfahren nicht zur Gänze im Namen und im 
Auftrag aller betreffenden öffentlichen Auftraggeber gemeinsam 
durchgeführt, so sind sie nur für jene Teile gemeinsam verant­

wortlich, die gemeinsam durchgeführt wurden. Jeder öffentliche 
Auftraggeber ist allein für die Erfüllung der Pflichten gemäß 
dieser Richtlinie für die Teile verantwortlich, die er in eigenem 
Namen und Auftrag durchführt. 

Artikel 39 

Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten 

(1) Unbeschadet des Artikels 12 können öffentliche Auftrag­

geber aus verschiedenen Mitgliedstaaten bei der Vergabe öffent­

licher Aufträge gemeinsam vorgehen, indem sie auf eines der in 
diesem Artikel vorgesehenen Mittel zurückgreifen. 

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen die in diesem Artikel vor­

gesehenen Mittel nicht dazu verwenden, die Anwendung von im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehenden verbindlichen Bestim­

mungen des öffentlichen Rechts zu umgehen, denen sie in ih­

rem Mitgliedstaat unterliegen. 

(2) Ein Mitgliedstaat darf seinen öffentlichen Auftraggebern 
nicht untersagen, zentrale Beschaffungstätigkeiten in Anspruch 
zu nehmen, die von zentralen Beschaffungsstellen mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat angeboten werden. 

In Bezug auf zentrale Beschaffungstätigkeiten, die durch eine 
zentrale Beschaffungsstelle angeboten werden, die ihren Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat als der öffentliche Auftraggeber hat, 
haben die Mitgliedstaaten jedoch die Wahl, festzulegen, dass ihre 
öffentlichen Auftraggeber nur von den in Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 14 Buchstabe a oder b festgelegten zentralen Beschaf­
fungstätigkeiten Gebrauch machen dürfen. 

(3) Die zentrale Beschaffung durch eine zentrale Beschaf­
fungsstelle mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt ge­

mäß den nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem 
die zentrale Beschaffungsstelle ihren Sitz hat. 

Die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem sich 
die zentrale Beschaffungsstelle befindet, gelten auch für Folgen­

des: 

a) Vergabe eines Auftrags im Rahmen eines dynamischen Be­

schaffungssystems;
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b) Durchführung eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb ge­

mäß einer Rahmenvereinbarung; 

c) Festlegung gemäß Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe a oder b, 
welcher der Wirtschaftsteilnehmer, die Partei der Rahmenver­

einbarung sind, eine bestimmte Aufgabe ausführen soll. 

(4) Mehrere öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mit­

gliedstaaten können gemeinsam einen öffentlichen Auftrag ver­

geben, eine Rahmenvereinbarung schließen oder ein dyna­

misches Beschaffungssystem betreiben. Ebenfalls können sie 
Aufträge auf der Basis der Rahmenvereinbarung oder des dyna­

mischen Beschaffungssystems in dem in Artikel 33 Absatz 2 
Unterabsatz 2 geregelten Umfang vergeben. Sofern die notwen­

digen Einzelheiten nicht in einem internationalen Übereinkom­

men geregelt sind, das zwischen den betreffenden Mitgliedstaa­

ten geschlossen wurde, schließen die teilnehmenden öffentlichen 
Auftraggeber eine Vereinbarung, worin Folgendes festgelegt ist: 

a) die Zuständigkeiten der Parteien und die einschlägigen an­

wendbaren nationalen Bestimmungen; 

b) die interne Organisation des Vergabeverfahrens, einschließ­

lich der Handhabung des Verfahrens, der Verteilung der zu 
beschaffenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistun­

gen und des Abschlusses der Verträge. 

Ein teilnehmender öffentlicher Auftraggeber erfüllt seine Ver­

pflichtungen nach dieser Richtlinie, wenn er Bauleistungen, Lie­

ferungen oder Dienstleistungen von einem öffentlichen Auftrag­

geber erwirbt, der für das Vergabeverfahren zuständig ist. Bei 
der Festlegung der Zuständigkeiten und des anwendbaren na­

tionalen Rechts gemäß Buchstabe a können die teilnehmenden 
öffentlichen Auftraggeber bestimmte Zuständigkeiten unter­

einander aufteilen und die anwendbaren Bestimmungen der na­

tionalen Gesetze ihres jeweiligen Mitgliedstaats festlegen. Die 
Verteilung der Zuständigkeiten und die anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften müssen in den Auftragsunterlagen für die 
gemeinsam vergebenen öffentlichen Aufträge angegeben wer­

den. 

(5) Haben mehrere öffentliche Auftraggeber aus verschiede­

nen Mitgliedstaaten eine gemeinsame Einrichtung gegründet, 
einschließlich eines Europäischen Verbunds für territoriale Zu­

sammenarbeit im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) oder anderer 
Einrichtungen nach Unionsrecht, so einigen sich die teilnehmen­

den öffentlichen Auftraggeber per Beschluss des zuständigen 
Organs der gemeinsamen Einrichtung auf die anwendbaren na­

tionalen Vergaberegeln eines der folgenden Mitgliedstaaten: 

a) die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die 
gemeinsame Einrichtung ihren eingetragenen Sitz hat; 

b) die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die 
gemeinsame Einrichtung ihre Tätigkeiten ausübt. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Vereinbarung gilt entweder un­

befristet, wenn dies im Gründungsrechtsakt der gemeinsamen 
Einrichtung festgelegt wurde, oder kann auf einen bestimmten 
Zeitraum, bestimmte Arten von Aufträgen oder eine oder meh­

rere Auftragserteilungen beschränkt werden. 

KAPITEL III 

Ablauf des Verfahrens 

A b s c h n i t t 1 

V o r b e r e i t u n g 

Artikel 40 

Vorherige Marktkonsultationen 

Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens können die öffent­

lichen Auftraggeber Marktkonsultationen zur Vorbereitung der 
Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Wirtschaftsteilneh­

mer über ihre Auftragsvergabepläne und -anforderungen durch­

führen. 

Hierzu können die öffentlichen Auftraggeber beispielsweise den 
Rat von unabhängigen Sachverständigen oder Behörden bezie­

hungsweise von Marktteilnehmern einholen oder annehmen., 
Der Rat kann für die Planung und Durchführung des Vergabe­

verfahrens genutzt werden, sofern dieser Rat nicht wettbewerbs­

verzerrend ist und nicht zu einem Verstoß gegen die Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung und der Transparenz führt. 

Artikel 41 

Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder Bietern 

Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit ihm in Verbindung 
stehendes Unternehmen den öffentlichen Auftraggeber — ob im 
Zusammenhang mit Artikel 40 oder nicht — beraten oder war 
auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabever­

fahrens beteiligt, so ergreift der öffentliche Auftraggeber an­

gemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wett­

bewerb durch die Teilnahme des Bewerbers oder Bieters nicht 
verzerrt wird. 

Diese Maßnahmen umfassen die Unterrichtung anderer Bewer­

ber oder Bieter in Bezug auf einschlägige Informationen, die im 
Zusammenhang mit der Einbeziehung des Bewerbers oder Bie­

ters in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht 
wurden oder daraus resultieren und die Festlegung angemesse­

ner Fristen für den Eingang der Angebote. Der betreffende Be­

werber oder Bieter wird vom Verfahren nur dann ausgeschlos­

sen, wenn keine andere Möglichkeit besteht, die Einhaltung der 
Pflicht zur Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu 
gewährleisten. 

Vor einem solchen Ausschluss wird den Bewerbern oder Bietern 
die Möglichkeit gegeben, nachzuweisen, dass ihre Beteiligung an 
der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht 
verzerren kann. Die ergriffenen Maßnahmen werden im nach 
Artikel 84 geforderten Vergabevermerk dokumentiert.
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Artikel 42 

Technische Spezifikationen 

(1) Die technischen Spezifikationen im Sinne von Anhang 
VII Nummer 1 werden in den Auftragsunterlagen dargelegt. In 
den technischen Spezifikationen werden die für die Bauleistun­

gen, Dienstleistungen oder Lieferungen geforderten Merkmale 
beschrieben. 

Diese Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess 
oder die spezifische Methode zur Produktion beziehungsweise 
Erbringung der angeforderten Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder auf einen spezifischen Prozess eines an­

deren Lebenszyklus-Stadiums davon beziehen, auch wenn der­

artige Faktoren nicht materielle Bestandteile von ihnen sind, 
sofern sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen 
und zu dessen Wert und Zielen verhältnismäßig sind. 

In den technischen Spezifikationen kann ferner angegeben wer­

den, ob Rechte des geistigen Eigentums übertragen werden müs­

sen. 

Bei jeglicher Beschaffung, die zur Nutzung durch natürliche 
Personen — ganz gleich, ob durch die Allgemeinheit oder das 
Personal des öffentlichen Auftraggebers — vorgesehen ist, wer­

den die technischen Spezifikationen — außer in ordnungs­

gemäß begründeten Fällen — so erstellt, dass die Zugänglich­

keitskriterien für Personen mit Behinderungen oder der Konzep­

tion für alle Nutzer berücksichtigt werden. 

Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit einem 
Rechtsakt der Union erlassen, so müssen die technischen Spe­

zifikationen, soweit die Kriterien der Zugänglichkeit für Per­

sonen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer 
betroffen sind, darauf Bezug nehmen. 

(2) Die technischen Spezifikationen müssen allen Wirt­

schaftsteilnehmern den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren 
gewähren und dürfen die Öffnung der öffentlichen Beschaf­
fungsmärkte für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter 
Weise behindern. 

(3) Unbeschadet zwingender nationaler Vorschriften — so­

weit sie mit dem Unionsrecht vereinbar sind — sind die tech­

nischen Spezifikationen auf eine der nachfolgend genannten 
Arten zu formulieren: 

a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, ein­

schließlich Umweltmerkmalen, sofern die Parameter hinrei­
chend genau sind, um den Bietern ein klares Bild vom Auf­
tragsgegenstand zu vermitteln und den öffentlichen Auftrag­

gebern die Erteilung des Zuschlags zu ermöglichen; 

b) unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen und — in 
dieser Rangfolge — nationale Normen, mit denen europäi­
sche Normen umgesetzt werden, europäische technische Be­

wertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, interna­

tionale Normen und andere technische Bezugssysteme, die 
von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden 
oder — falls solche Normen und Spezifikationen fehlen — 
unter Bezugnahme auf nationale Normen, nationale 

technische Zulassungen oder nationale technische Spezifika­

tionen für die Planung, Berechnung und Ausführung von 
Bauleistungen und den Einsatz von Lieferungen, wobei jede 
Bezugnahme mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu ver­

sehen ist; 

c) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß 
Buchstabe a unter Bezugnahme auf die technischen Spezifi­
kationen gemäß Buchstabe b als Mittel zur Vermutung der 
Konformität mit diesen Leistungs- und Funktionsanforderun­

gen; 

d) unter Bezugnahme auf die technischen Spezifikationen ge­

mäß Buchstabe b hinsichtlich bestimmter Merkmale und un­

ter Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforde­

rungen gemäß Buchstabe a hinsichtlich anderer Merkmale. 

(4) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerecht­

fertigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf eine 
bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes Ver­

fahren, das die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen charakterisiert, 
oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung 
oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn da­

durch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Waren begüns­

tigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nach Ab­

satz 3 nicht hinreichend genau und allgemein verständlich be­

schrieben werden kann. Solche Verweise sind mit dem Zusatz 
„oder gleichwertig“ zu versehen. 

(5) Macht der öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit 
Gebrauch, auf die in Absatz 3 Buchstabe b genannten tech­

nischen Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot 
nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Bauleis­

tungen, Lieferungen oder Dienstleistungen entsprächen nicht 
den von ihm herangezogenen technischen Spezifikationen, so­

fern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeig­

neten Mitteln — einschließlich der in Artikel 44 genannten — 
nachweist, dass die vorgeschlagenen Lösungen den Anforderun­

gen der technischen Spezifikationen, auf die Bezug genommen 
wurde, gleichermaßen entsprechen. 

(6) Macht der öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit 
nach Absatz 3 Buchstabe a Gebrauch, die technischen Spezifi­
kationen in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen 
zu formulieren, so darf er ein Angebot über Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen, die einer nationalen Norm, 
mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer 
europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen tech­

nischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem 
technischen Bezugssystem, das von den europäischen Nor­

mungsgremien erarbeitet wurde, entsprechen, nicht zurückwei­
sen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforderten Leis­

tungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. 

Der Bieter muss in seinem Angebot mit allen geeigneten Mitteln 
— einschließlich der in Artikel 44 genannten — nachweisen, 
dass die der Norm entsprechende jeweilige Bauleistung, Liefe­

rung oder Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforde­

rungen des Auftraggebers entspricht.
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Artikel 43 

Gütezeichen 

(1) Beabsichtigen öffentliche Auftraggeber den Kauf von Bau­

leistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen mit spezifischen 
umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen, so kön­

nen sie in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskrite­

rien oder den Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Güte­

zeichen als Nachweis dafür verlangen, dass die Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen den geforderten Merkmalen 
entsprechen, sofern alle nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) die Gütezeichen-Anforderungen betreffen lediglich Kriterien, 
die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und 
für die Bestimmung der Merkmale der Bauarbeiten, Lieferun­

gen oder Dienstleistungen geeignet sind, die der Auftrags­

gegenstand sind; 

b) die Gütezeichen-Anforderungen basieren auf objektiv nach­

prüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien; 

c) die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und trans­

parenten Verfahrens eingeführt, an dem alle relevanten inte­

ressierten Kreise — wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, 
Sozialpartner, Hersteller, Händler und Nichtregierungsorgani­
sationen — teilnehmen können; 

d) die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich; 

e) die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem 
Dritten festgelegt, auf den der Wirtschaftsteilnehmer, der das 
Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen Einfluss aus­

üben kann. 

Verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht, dass die Bauleis­

tungen, Lieferungen oder Dienstleistungen alle Gütezeichen-An­

forderungen erfüllen, so müssen sie angeben, welche Gütezei­
chen-Anforderungen gemeint sind. 

Die öffentlichen Auftraggeber, die ein spezifisches Gütezeichen 
fordern, akzeptieren alle Gütezeichen, die bestätigen, dass die 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen gleichwertige 
Gütezeichen-Anforderungen erfüllen. 

Hatte ein Wirtschaftsteilnehmer aus Gründen, die ihm nicht 
angelastet werden können, nachweislich keine Möglichkeit, das 
vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein gleichwer­

tiges Gütezeichen innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlan­

gen, so muss der öffentliche Auftraggeber andere geeignete 
Nachweise akzeptieren, zu denen auch ein technisches Dossier 
des Herstellers gehören kann, sofern der betreffende Wirt­

schaftsteilnehmer nachweist, dass die von ihm zu erbringenden 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen die Anforde­

rungen des spezifischen Gütezeichens oder die vom öffentlichen 
Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllen. 

(2) Erfüllt ein Gütezeichen die Bedingungen gemäß Absatz 1 
Buchstaben b, c, d und e, schreibt aber gleichzeitig Anforderun­

gen vor, die mit dem Auftragsgegenstand nicht in Verbindung 
stehen, so verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht das 
Gütezeichen als solches, sie können aber technische Spezifika­

tionen unter Verweis auf die detaillierten Spezifikationen dieses 

Gütezeichens oder gegebenenfalls Teile davon festlegen, die mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und geeignet 
sind, die Merkmale dieses Auftragsgegenstands zu definieren. 

Artikel 44 

Testberichte, Zertifizierung und sonstige Nachweise 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können den Wirtschaftsteil­
nehmern vorschreiben, einen Testbericht einer Konformitäts­

bewertungsstelle oder eine von dieser ausgegebene Zertifizie­

rung als Nachweis für die Konformität mit den Anforderungen 
oder Kriterien gemäß den technischen Spezifikationen, den Zu­

schlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen beizubrin­

gen. 

In Fällen, in denen die öffentlichen Auftraggeber die Vorlage 
von Bescheinigungen einer bestimmten Konformitätsbewer­

tungsstelle verlangen, akzeptieren die öffentlichen Auftraggeber 
auch Zertifikate gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungs­

stellen. 

Im Sinne dieses Absatzes ist eine Konformitätsbewertungsstelle 
eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführt, 
wie z. B. Kalibrierung, Versuche, Zertifizierung und Inspektion, 
und die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro­

päischen Parlaments und des Rates ( 1 ) akkreditiert ist. 

(2) Die öffentlichen Auftraggeber akzeptieren auch andere 
geeignete Nachweise als die in Absatz 1 genannten, wie z. B. 
ein technisches Dossier des Herstellers, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu den in Absatz 1 ge­

nannten Zertifikaten oder Testberichten oder keine Möglichkeit 
hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, so­

fern der betreffende Wirtschaftsteilnehmer den fehlenden Zu­

gang nicht zu verantworten hat und sofern er anhand dieser 
Nachweise belegt, dass die von ihm erbrachten Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen die in den technischen Spe­

zifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Ausführungs­

bedingungen festgelegten Anforderungen oder Kriterien erfüllen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen anderen Mitgliedstaaten auf 
Anfrage jegliche Informationen im Zusammenhang mit den 
Nachweisen und Unterlagen zur Verfügung, die gemäß Arti­
kel 42 Absatz 6, Artikel 43 und den Absätzen 1 und 2 dieses 
Artikels beizubringen sind. Die zuständigen Behörden des Nie­

derlassungsmitgliedstaats des Wirtschaftsteilnehmers übermitteln 
diese Informationen gemäß Artikel 86. 

Artikel 45 

Varianten 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können den Bietern die 
Möglichkeit einräumen oder ihnen vorschreiben, Varianten vor­

zulegen. Sie weisen in der Bekanntmachung oder — wenn eine 
Bekanntmachung einer Vorinformation als Aufruf zum Wett­

bewerb verwendet wird — in der Aufforderung zur Interessens­

bestätigung darauf hin, ob sie Varianten zulassen oder verlangen 
oder nicht. Fehlt eine entsprechende Angabe, so sind keine 
Varianten zugelassen Varianten müssen mit dem Auftragsgegen­

stand in Verbindung stehen.
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(2) Lassen die öffentlichen Auftraggeber Varianten zu oder 
schreiben sie diese vor, so nennen sie in den Auftragsunterlagen 
die Mindestanforderungen, die Varianten erfüllen müssen, und 
geben an, in welcher Art und Weise sie einzureichen sind — 
insbesondere ob Varianten nur vorgeschlagen werden dürfen, 
wenn auch ein Angebot, das keine Variante ist, eingereicht 
wurde. Auch sorgen sie dafür, dass die gewählten Zuschlags­

kriterien sowohl auf die Varianten angewandt werden können, 
die diese Mindestanforderungen erfüllen, als auch auf überein­

stimmende Angebote, die keine Varianten sind. 

(3) Die öffentlichen Auftraggeber berücksichtigen nur Varian­

ten, die die von ihnen verlangten Mindestanforderungen erfül­
len. 

Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Liefer- oder Dienst­

leistungsaufträge dürfen öffentliche Auftraggeber, die Varianten 
zugelassen oder vorgeschrieben haben, eine Variante nicht allein 
deshalb zurückweisen, weil sie, wenn sie den Zuschlag erhalten 
sollte, entweder zu einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu ei­
nem öffentlichen Lieferauftrag beziehungsweise zu einem Liefer­

auftrag anstatt zu einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag füh­

ren würde. 

Artikel 46 

Unterteilung von Aufträgen in Lose 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können einen Auftrag in 
Form mehrerer Lose vergeben sowie Größe und Gegenstand 
der Lose bestimmen. 

Außer bei Aufträgen, deren Aufteilung gemäß Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels verbindlich vorgeschrieben worden ist, 
geben die öffentlichen Auftraggeber die wichtigsten Gründe 
für ihre Entscheidung an, keine Unterteilung in Lose vorzuneh­

men; diese Begründung wird in die Auftragsunterlagen oder den 
Vergabevermerk nach Artikel 84 aufgenommen. 

(2) Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Auftrags­

bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestä­

tigung an, ob Angebote nur für ein Los oder für mehrere oder 
alle Lose eingereicht werden können. 

Die öffentlichen Auftraggeber können, auch wenn Angebote für 
mehrere oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl der 
Lose beschränken, für die ein einzelner Bieter einen Zuschlag 
erhalten kann, sofern die Höchstzahl der Lose pro Bieter in der 
Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interes­

sensbestätigung angegeben wurde. Die öffentlichen Auftraggeber 
geben die objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien oder 
Regeln in den Auftragsunterlagen an, die sie bei der Vergabe 
von Losen anzuwenden gedenken, wenn die Anwendung der 
Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner Bieter 
den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die Höchst­

zahl erhält. 

(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass in Fällen, in 
denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los 

erhalten kann, die öffentlichen Auftraggeber Aufträge über meh­

rere oder alle Lose vergeben können, wenn sie in der Auftrags­

bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestä­

tigung angegeben haben, dass sie sich diese Möglichkeit vor­

behalten und die Lose oder Losgruppen angeben, die kombiniert 
werden können. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Absatz 1 Unterabsatz 2 um­

setzen, indem sie die Vergabe von Aufträgen in Form von ge­

trennten Losen unter Bedingungen vorschreiben, die gemäß ih­

ren nationalen Rechtsvorschriften und unter Beachtung des Uni­
onsrechts zu bestimmen sind. In diesem Fall finden Absatz 2 
Unterabsatz 1 und — gegebenenfalls — Absatz 3 Anwendung. 

Artikel 47 

Fristsetzung 

(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der An­

gebote und der Teilnahmeanträge berücksichtigen die öffent­

lichen Auftraggeber unbeschadet der in den Artikeln 27 bis 
31 festgelegten Mindestfristen die Komplexität des Auftrags 
und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich 
ist. 

(2) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung 
oder Einsichtnahme in die Anlagen zu den Auftragsunterlagen 
vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen für den Eingang der 
Angebote, die länger als die in den Artikeln 27 bis 31 genann­

ten Mindestfristen sein müssen, so festzulegen, dass alle betrof­
fenen Wirtschaftsteilnehmer von allen Informationen, die für die 
Erstellung des Angebotes erforderlich sind, Kenntnis nehmen 
können. 

(3) In den folgenden Fällen verlängern die öffentlichen Auf­
traggeber die Fristen für den Eingang der Angebote, so dass alle 
betroffenen Wirtschaftsteilnehmer Kenntnis aller erforderlichen 
Informationen haben können, die sie für die Erstellung von 
Angeboten benötigen: 

a) wenn Zusatzinformationen, obwohl sie rechtzeitig vom 
Wirtschaftsteilnehmer angefordert wurden, aus irgendeinem 
Grund nicht spätestens sechs Tage vor der für den Eingang 
der Angebote festgesetzten Frist zur Verfügung gestellt wer­

den. Bei beschleunigten Verfahren im Sinne des Artikels 27 
Absatz 3 und des Artikels 28 Absatz 6 beträgt dieser Zeit­

raum vier Tage; 

b) wenn an den Auftragsunterlagen wesentliche Änderungen 
vorgenommen werden. 

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis 
zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen. 

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig an­

gefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung zulässiger 
Angebote unerheblich, so sind die öffentlichen Auftraggeber 
nicht verpflichtet, die Fristen zu verlängern.
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A b s c h n i t t 2 

V e r ö f f e n t l i c h u n g u n d T r a n s p a r e n z 

Artikel 48 

Vorinformation 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können ihre Absicht einer 
geplanten Auftragsvergabe mittels der Veröffentlichung von 
Vorinformationen bekanntgeben. Diese Bekanntmachungen ent­

halten die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt I. Sie 
werden entweder vom Amt für Veröffentlichungen der Europäi­
schen Union oder von den öffentlichen Auftraggebern in ihren 
Beschafferprofilen gemäß Anhang VIII Nummer 2 Buchstabe b 
veröffentlicht. Wird die Vorinformation von den öffentlichen 
Auftraggebern in ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, über­

mitteln sie dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union eine Mitteilung der Veröffentlichung in ihrem Beschaffer­

profil gemäß Anhang VIII. Diese Bekanntmachungen müssen 
die in Anhang V Teil A aufgeführten Angaben enthalten. 

(2) Bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren 
können subzentrale öffentliche Auftraggeber die Bekannt­

machung einer Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb 
im Sinne von Artikel 26 Absatz 5 verwenden, sofern die Be­

kanntmachung sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Sie bezieht sich eigens auf die Lieferungen, Bauleistungen 
oder Dienstleistungen, die Gegenstand des zu vergebenden 
Auftrags sein werden; 

b) sie muss den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im 
nichtoffenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren 
ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wett­

bewerb vergeben wird, sowie die Aufforderung an die inte­

ressierten Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse mitzuteilen; 

c) sie muss darüber hinaus die Informationen nach Anhang V 
Teil B Abschnitt I und die Informationen nach Anhang V 
Teil B Abschnitt II enthalten; 

d) sie muss spätestens 35 Tage und frühestens 12 Monate vor 
dem Zeitpunkt der Absendung der in Artikel 54 Absatz 1 
genannten Aufforderung zur Veröffentlichung übermittelt 
worden sein. 

Derartige Bekanntmachungen werden nicht in einem Beschaffer­

profil veröffentlicht. Allerdings kann gegebenenfalls die zusätz­

liche Veröffentlichung auf nationaler Ebene gemäß Artikel 52 in 
einem Beschafferprofil erfolgen. 

Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt 
höchstens 12 Monate ab dem Datum der Übermittlung der 
Bekanntmachung zur Veröffentlichung. Bei öffentlichen Aufträ­

gen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betref­
fen, kann die Vorinformation gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buch­

stabe b jedoch einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten um­

fassen. 

Artikel 49 

Auftragsbekanntmachungen 

Auftragsbekanntmachungen werden unbeschadet des Artikels 
26 Absatz 5 Unterabsatz 2 und des Artikels 32 als Mittel für 

den Aufruf zum Wettbewerb für alle Verfahren verwendet. Auf­
tragsbekanntmachungen enthalten die Informationen nach An­

hang V Teil C und werden gemäß Artikel 51 veröffentlicht. 

Artikel 50 

Vergabebekanntmachung 

(1) Ein öffentlicher Auftraggeber übermittelt spätestens 30 
Tage, nachdem beziehungsweise er einen Auftrag vergeben hat 
oder eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat, eine Vergabe­

bekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens. 

Diese Bekanntmachungen enthalten die Informationen nach An­

hang V Teil D und werden gemäß Artikel 51 veröffentlicht. 

(2) Ist der Aufruf zum Wettbewerb für den entsprechenden 
Auftrag in Form einer Vorinformation erfolgt und hat der öf­
fentliche Auftraggeber beschlossen, keine weitere Auftragsver­

gabe während des Zeitraums vorzunehmen, der von der Vor­

information abgedeckt ist, so enthält die Vergabebekannt­

machung einen entsprechenden Hinweis. 

Bei gemäß Artikel 33 geschlossenen Rahmenvereinbarungen 
brauchen die öffentlichen Auftraggeber nicht für jeden Einzel­
auftrag, der aufgrund dieser Vereinbarung vergeben wird, eine 
Bekanntmachung mit den Ergebnissen des jeweiligen Vergabe­

verfahrens zu übermitteln. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass öffentliche Auftraggeber Vergabebekanntmachungen mit 
den Ergebnissen des Vergabeverfahrens vierteljährlich auf der 
Grundlage der Rahmenvereinbarung gebündelt veröffentlichen. 
In diesem Fall versenden die öffentlichen Auftraggeber die Zu­

sammenstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende. 

(3) Die öffentlichen Auftraggeber übermitteln spätestens 30 
Tage nach jeder Auftragsvergabe, die im Rahmen eines dyna­

mischen Beschaffungssystems vergeben wird, eine Vergabebe­

kanntmachung. Sie können diese Bekanntmachungen jedoch 
auch quartalsweise bündeln. In diesem Fall versenden sie die 
Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende. 

(4) Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe oder den 
Abschluss der Rahmenvereinbarungen müssen jedoch nicht ver­

öffentlicht werden, wenn die Offenlegung dieser Angaben den 
Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse zuwider­

laufen, die berechtigten geschäftlichen Interessen eines besonde­

ren öffentlichen oder privaten Wirtschaftsteilnehmers, schädigen 
oder den lauteren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern 
beeinträchtigen würde. 

Artikel 51 

Form und Modalitäten der Veröffentlichung von 
Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen gemäß Artikel 48, 49 und 50 
enthalten die Informationen nach Anhang V im Format von 
Standardformularen, einschließlich Standardformularen für Be­

richtigungen.
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Diese Standardformulare werden von der Kommission im Wege 
von Durchführungsrechtsakten festgelegt. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren 
gemäß Artikel 89 Absatz 2 erlassen. 

(2) Die Bekanntmachungen gemäß Artikel 48, 49 und 50 
werden im Einklang mit Anhang VIII erstellt, dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch über­

mittelt und veröffentlicht. Die Bekanntmachungen werden spä­

testens fünf Tage nach ihrer Übermittlung veröffentlicht. Die 
Kosten für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen durch 
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union gehen 
zulasten der Union. 

(3) Bekanntmachungen nach den Artikeln 48, 49 und 50 
werden vollständig in der oder den vom öffentlichen Auftrag­

geber gewählten Amtssprache(n) der Organe der Union ver­

öffentlicht. Einzig diese Sprachfassung(en) ist beziehungsweise 
sind verbindlich. In den anderen Amtssprachen der Organe 
der Union wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestand­

teile einer jeden Bekanntmachung veröffentlicht. 

(4) Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
stellt sicher, dass der vollständige Text und die Zusammenfas­

sung der Bekanntmachungen einer Vorinformation gemäß Ar­

tikel 48 Absatz 2 sowie Aufrufe zum Wettbewerb in Bezug auf 
die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems gemäß 
Artikel 34 Absatz 4 Buchstabe a weiterhin veröffentlicht wer­

den: 

a) im Falle von Bekanntmachungen einer Vorinformation wäh­

rend eines Zeitraums von 12 Monaten oder bis zum Eingang 
eines Vergabevermerks gemäß Artikel 50 mit dem Hinweis, 
dass in dem vom Aufruf zum Wettbewerb abgedeckten 
Zwölfmonatszeitraum keine weitere Auftragsvergabe geplant 
ist. Bei öffentlichen Aufträgen, die soziale und andere beson­

dere Dienstleistungen betreffen, bleibt die Vorinformation 
gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b jedoch bis zum 
Ende ihrer ursprünglichen Gültigkeitsdauer oder bis zum 
Eingang eines Vergabevermerks gemäß Artikel 50, mit der 
Angabe, dass in dem vom Aufruf zum Wettbewerb abge­

deckten Zeitraum keine weiteren Aufträge mehr vergeben 
werden; 

b) im Falle von Aufrufen zum Wettbewerb in Bezug auf die 
Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems für den 
Gültigkeitszeitraum dieses Systems. 

(5) Die öffentlichen Auftraggeber müssen in der Lage sein, 
den Tag der Absendung der Bekanntmachungen nachzuweisen. 

Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union stellt 
dem öffentlichen Auftraggeber eine Bestätigung des Erhalts der 
Bekanntmachung und der Veröffentlichung der übermittelten 
Informationen aus, in denen der Tag dieser Veröffentlichung 
angegeben ist. Diese Bestätigung dient als Nachweis der Ver­

öffentlichung. 

(6) Die öffentlichen Auftraggeber können Bekanntmachun­

gen für öffentliche Aufträge veröffentlichen, die nicht der Ver­

öffentlichungsanforderung im Sinne dieser Richtlinie unterlie­

gen, wenn diese Bekanntmachungen dem Amt für Veröffent­

lichungen der Europäischen Union auf elektronischem Wege 
in dem in Anhang VIII genannten Format und nach den dort 
vorgesehenen Verfahren übermittelt werden. 

Artikel 52 

Veröffentlichung auf nationaler Ebene 

(1) Die in den Artikeln 48, 49 und 50 genannten Bekannt­

machungen sowie die darin enthaltenen Informationen werden 
auf nationaler Ebene nicht vor der Veröffentlichung nach Arti­
kel 51 veröffentlicht. Die Veröffentlichung auf nationaler Ebene 
kann jedoch in jedem Fall erfolgen, wenn die öffentlichen Auf­
traggeber nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Bestätigung 
des Eingangs der Bekanntmachung gemäß Artikel 51 über die 
Veröffentlichung unterrichtet wurden. 

(2) Die auf nationaler Ebene veröffentlichten Bekannt­

machungen dürfen nur die Angaben enthalten, die in den an 
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union über­

mittelten Bekanntmachungen enthalten sind oder in einem Be­

schafferprofil veröffentlicht wurden, und müssen auf den Tag 
der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen der Euro­

päischen Union beziehungsweise der Veröffentlichung im Be­

schafferprofil hinweisen. 

(3) Die Vorinformationen werden nicht in einem Beschaffer­

profil veröffentlicht, bevor die Ankündigung dieser Veröffent­

lichung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurde. Dabei ist der Tag der Übermittlung 
anzugeben. 

Artikel 53 

Elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber bieten ab dem Tag der Ver­

öffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Artikel 51 oder 
dem Tag der Aufforderung zur Interessensbestätigung unentgelt­

lich einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zu­

gang anhand elektronischer Mittel zu diesen Auftragsunterlagen 
an. Der Text der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessenbestätigung muss die Internet-Adresse, über die diese 
Auftragsunterlagen abrufbar sind, enthalten. 

Kann aus einem der in Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 2 
genannten Gründe ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und 
vollständiger direkter Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen 
nicht angeboten werden, so können die öffentlichen Auftrag­

geber in der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Inte­

ressensbestätigung angeben, dass die betreffenden Auftrags­

unterlagen im Einklang mit Absatz 2 nicht elektronisch, son­

dern durch andere Mittel übermittelt werden. In einem derarti­
gen Fall wird die Frist für die Einreichung von Angeboten um 
fünf Tage verlängert, außer im Fall einer hinreichend begründe­

ten Dringlichkeit gemäß Artikel 27 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 
6 und Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 4. 

Kann ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger 
direkter Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen nicht ange­

boten werden, weil die öffentlichen Auftraggeber beabsichtigen, 
Artikel 21 Absatz 2 anzuwenden, geben sie in der Bekannt­

machung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, 
welche Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Infor­

mationen sie fordern und wie auf die betreffenden Dokumente 
zugegriffen werden kann. In einem derartigen Fall wird die Frist 
für die Einreichung von Angeboten um fünf Tage verlängert, 
außer im Fall einer hinreichend begründeten Dringlichkeit ge­

mäß Artikel 27 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 6 und Artikel 29 
Absatz 1 Unterabsatz 4.
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(2) Ergänzende Auskünfte zu den Spezifikationen und den 
zusätzlichen Unterlagen erteilen die öffentlichen Auftraggeber 
allen am Vergabeverfahren teilnehmenden Bietern, sofern sie 
rechtzeitig angefordert worden sind, spätestens sechs Tage vor 
Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote. Bei beschleunig­

ten Verfahren im Sinne des Artikels 27 Absatz 3 und des 
Artikels 28 Absatz 6 beträgt dieser Zeitraum vier Tage. 

Artikel 54 

Aufforderungen an die Bewerber 

(1) Bei nichtoffenen Verfahren, beim wettbewerblichen Dia­

log, bei Innovationspartnerschaften und bei Verhandlungsver­

fahren fordern die öffentlichen Auftraggeber die ausgewählten 
Bewerber gleichzeitig schriftlich auf, ihre Angebote einzureichen 
oder — im Falle des wettbewerblichen Dialogs — am Dialog 
teilzunehmen. 

Wird eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gemäß 
Artikel 48 Absatz 2 genutzt, fordern die öffentlichen Auftrag­

geber die Wirtschaftsteilnehmer, die ihr Interesse an einer wei­
teren Teilnahme bekundet haben, gleichzeitig schriftlich zu einer 
Interessensbestätigung auf. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufforderun­

gen enthalten einen Verweis auf die elektronische Adresse, über 
die die Auftragsunterlagen direkt elektronisch zur Verfügung 
gestellt wurden. Den Aufforderungen sind die Auftragsunterla­

gen beizufügen, wenn ein unentgeltlicher, uneingeschränkter 
und vollständiger direkter Zugang zu diesen Unterlagen aus 
den in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsätze 2 oder 3 genannten 
Gründen nicht angeboten wurde und sie nicht bereits auf andere 
Art und Weise zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus 
enthalten die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufforde­

rungen die in Anhang IX vorgesehenen Angaben. 

Artikel 55 

Unterrichtung der Bewerber und Bieter 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber teilen jedem Bewerber und 
jedem Bieter schnellstmöglich ihre Entscheidungen über den 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung 
oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Be­

schaffungssystem mit, einschließlich der Gründe, aus denen be­

schlossen wurde, auf den Abschluss einer Rahmenvereinbarung 
oder die Vergabe eines Auftrags, für den ein Aufruf zum Wett­

bewerb stattgefunden hat, zu verzichten und das Verfahren er­

neut einzuleiten beziehungsweise kein dynamisches Beschaf­
fungssystem einzurichten. 

(2) Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet der 
öffentliche Auftraggeber so schnell wie möglich, in jedem Fall 
aber binnen 15 Tagen nach Eingang der schriftlichen Anfrage, 

a) jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die 
Ablehnung seines Teilnahmeantrags; 

b) jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die 
Ablehnung seines Angebots; dazu gehört in den Fällen 
nach Artikel 42 Absätze 5 und 6 auch eine Unterrichtung 
über die Gründe für seine Entscheidung, dass keine Gleich­

wertigkeit vorliegt oder dass die Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen nicht den Leistungs- oder Funktions­

anforderungen entsprechen; 

c) jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht 
hat, über die Merkmale und relativen Vorteile des ausgewähl­
ten Angebots sowie über den Namen des erfolgreichen Bie­

ters oder der Parteien der Rahmenvereinbarung; 

d) jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht 
hat, über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen 
und des Dialogs mit den Bietern. 

(3) Die öffentlichen Auftraggeber können beschließen, be­

stimmte in den Absätzen 1 und 2 genannte Angaben über 
die Zuschlagserteilung, den Abschluss von Rahmenvereinbarun­

gen oder die Zulassung zu einem dynamischen Beschaffungs­

system nicht mitzuteilen, wenn die Offenlegung dieser Angaben 
den Gesetzesvollzug behindern oder sonst dem öffentlichen In­

teresse zuwiderlaufen, die berechtigten geschäftlichen Interessen 
eines bestimmten öffentlichen oder privaten Wirtschaftsteilneh­

mers schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen Wirt­

schaftsteilnehmern beeinträchtigen würde. 

A b s c h n i t t 3 

A u s w a h l d e r T e i l n e h m e r u n d A u f t r a g s ­
v e r g a b e 

Artikel 56 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Aufträge werden auf der Grundlage von in Einklang 
mit den Artikeln 67 bis 69 festgelegten Kriterien vergeben, 
sofern der öffentliche Auftraggeber gemäß den Artikeln 59 bis 
61 überprüft hat, dass sämtliche nachfolgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Das Angebot erfüllt die Anforderungen, Bedingungen und 
Kriterien, die in der Bekanntmachung oder der Aufforderung 
zur Interessensbestätigung und in den Auftragsunterlagen 
genannt werden, wobei gegebenenfalls Artikel 45 Rechnung 
zu tragen ist; 

b) das Angebot kommt von einem Bieter, der nicht gemäß 
Artikel 57 ausgeschlossen ist und die vom öffentlichen Auf­
traggeber gemäß Artikel 58 genannten Eignungskriterien so­

wie gegebenenfalls die in Artikel 65 genannten Nichtdiskri­
minierungsregeln und -kriterien erfüllt. 

Die öffentlichen Auftraggeber können entscheiden, einen Auf­
trag nicht an den Bieter mit dem mit dem wirtschaftlich güns­

tigsten Angebot zu vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
das Angebot nicht den anwendbaren Verpflichtungen gemäß 
Artikel 18 Absatz 2 genügt.
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(2) Bei offenen Verfahren können die öffentlichen Auftrag­

geber entscheiden, Angebote vor der Überprüfung des Nicht­

vorliegens von Ausschlussgründen und der Einhaltung der Eig­

nungskriterien gemäß den Artikeln 57 bis 64 zu prüfen. Ma­

chen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie sicher, 
dass die Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründe und 
der Einhaltung der Eignungskriterien unparteiisch und trans­

parent erfolgt, damit kein Auftrag an einen Bieter vergeben 
wird, der gemäß Artikel 57 hätte ausgeschlossen werden müs­

sen beziehungsweise der die Eignungskriterien des öffentlichen 
Auftraggebers nicht einhält. 

Die Mitgliedstaaten können die Anwendung des Verfahrens ge­

mäß Unterabsatz 1 für bestimmte Formen der Beschaffung oder 
bestimmte Umstände ausschließen oder darauf beschränken. 

(3) Sind von Wirtschaftsteilnehmern zu übermittelnde Infor­

mationen oder Unterlagen unvollständig oder fehlerhaft oder 
scheinen diese unvollständig oder fehlerhaft zu sein oder sind 
spezifische Unterlagen nicht vorhanden, so können die öffent­

lichen Auftraggeber, sofern in den nationalen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung dieser Richtlinie nichts anderes vorgesehen ist, 
die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer auffordern, die jeweiligen 
Informationen oder Unterlagen innerhalb einer angemessenen 
Frist zu übermitteln, zu ergänzen, zu erläutern oder zu vervoll­
ständigen, sofern diese Aufforderungen unter voller Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung er­

folgen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 87 delegierte Rechtsakte zur Änderung des Verzeichnis­

ses in Anhang X zu erlassen, wenn dies erforderlich ist, um 
neue internationale Übereinkommen hinzuzufügen, die von al­
len Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, oder wenn die bestehen­

den internationalen Übereinkommen nicht mehr von allen Mit­

gliedstaaten ratifiziert sind oder in anderer Weise — z. B. in 
Bezug auf ihren Geltungsbereich, ihren Inhalt oder ihre Bezeich­

nung — geändert wurden. 

U n t e r a b s c h n i t t 1 

Q u a l i t a t i v e E i g n u n g s k r i t e r i e n 

Artikel 57 

Ausschlussgründe 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber schließen einen Wirt­

schaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfah­

ren aus, wenn sie durch eine Überprüfung gemäß den Artikeln 
59, 60 und 61 festgestellt haben oder anderweitig davon Kennt­

nis erlangt haben, dass dieser Wirtschaftsteilnehmer aus einem 
der nachfolgenden Gründe rechtskräftig verurteilt worden ist: 

a) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des 
Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates ( 1 ); 

b) Bestechung im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens 
über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union beteiligt sind ( 2 ) und des Artikels 2 Ab­

satz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates ( 3 ) so­

wie Bestechung im Sinne des nationalen Rechts des öffent­

lichen Auftraggebers oder des Wirtschaftsteilnehmers; 

c) Betrug im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Ge­

meinschaften ( 4 ); 

d) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang 
mit terroristischen Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 be­

ziehungsweise des Artikels 3 des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates zur Terrorismusbekämpfung ( 5 ) oder 
Anstiftung, Beihilfe und Versuch im Sinne des Artikels 4 des 
genannten Rahmenbeschlusses; 

e) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Ar­

tikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Par­

laments und des Rates ( 6 ); 

f) Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels im 
Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 7 ). 

Die Verpflichtung zum Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers 
findet auch dann Anwendung, wenn die rechtskräftig verurteilte 
Person ein Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts­

gremium dieses Wirtschaftsteilnehmers ist oder darin Vertre­

tungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat. 

(2) Ein Wirtschaftsteilnehmer ist von der Teilnahme an ei­
nem Vergabeverfahren auszuschließen, wenn dem öffentlichen 
Auftraggeber bekannt ist, dass der Wirtschaftsteilnehmer seinen 
Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern oder Sozialver­

sicherungsbeiträge nicht nachgekommen ist und dies durch eine 
endgültige und verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentschei­
dung gemäß den Rechtsvorschriften des Landes seiner Nieder­

lassung beziehungsweise des Mitgliedstaats des öffentlichen Auf­
traggebers festgestellt wurde. 

Außerdem können die öffentlichen Auftraggeber einen Wirt­

schaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfah­

ren ausschließen oder von Mitgliedstaaten dazu verpflichtet wer­

den, wenn der öffentliche Auftraggeber auf geeignete Weise 
nachweisen kann, dass der Wirtschaftsteilnehmer der Verpflich­

tung zur Entrichtung seiner Steuern oder Sozialversicherungs­

beiträge nicht nachgekommen ist.
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Dieser Absatz findet keine Anwendung mehr, wenn der Wirt­

schaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen dadurch nachgekom­

men ist, dass er die Zahlung vorgenommen oder eine verbind­

liche Vereinbarung im Hinblick auf die Zahlung der fälligen 
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge — gegebenenfalls ein­

schließlich etwaiger Zinsen oder Strafzahlungen — eingegangen 
ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können ausnahmsweise aus zwingen­

den Gründen des öffentlichen Interesses, wie z. B. der öffent­

lichen Gesundheit oder des Umweltschutzes, eine Ausnahme 
vom zwingenden Ausschluss gemäß den Absätzen 1 und 2 
vorsehen. 

Die Mitgliedstaaten können ferner eine Abweichung vom zwin­

genden Ausschluss gemäß Absatz 2 vorsehen, wenn ein Aus­

schluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre, insbesondere 
wenn nur geringfügige Beträge an Steuern oder Sozialversiche­

rungsbeiträgen nicht gezahlt wurden oder wenn der Wirtschafts­

teilnehmer im Anschluss an die Verletzung seiner Verpflichtun­

gen im Zusammenhang mit der Zahlung von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen so spät über den genauen geschul­
deten Betrag unterrichtet wurde, dass er keine Möglichkeit hatte, 
die in Absatz 2 Unterabsatz 3 vorgesehenen Maßnahmen vor 
dem Ablauf der Frist für die Beantragung der Teilnahme bezie­

hungsweise in offenen Verfahren der Frist für die Einreichung 
seines Angebots zu ergreifen. 

(4) Öffentliche Auftraggeber können in einer der folgenden 
Situationen einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren ausschließen oder dazu von den Mit­

gliedstaaten verpflichtet werden: 

a) Der öffentliche Auftraggeber kann auf geeignete Weise Ver­

stöße gegen geltenden Verpflichtungen gemäß Artikel 18 
Absatz 2 nachweisen; 

b) der Wirtschaftsteilnehmer ist zahlungsunfähig oder befindet 
sich in einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation, seine 
Vermögenswerte werden von einem Insolvenzverwalter oder 
Gericht verwaltet, er befindet sich in einem Vergleichsverfah­

ren, seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt oder er 
befindet sich aufgrund eines in den nationalen Rechtsvor­

schriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer ver­

gleichbaren Lage; 

c) der öffentliche Auftraggeber kann auf geeignete Weise nach­

weisen, dass der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner 
beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen 
hat, die seine Integrität in Frage stellt; 

d) der öffentliche Auftraggeber verfügt über hinreichend plau­

sible Anhaltspunkte dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer 
mit anderen Wirtschaftsteilnehmern Vereinbarungen getrof­
fen hat, die auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielen; 

e) ein Interessenkonflikt gemäß Artikel 24 kann durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt 
werden; 

f) eine aus der vorherigen Einbeziehung der Wirtschaftsteilneh­

mer in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens resultierende 
Wettbewerbsverzerrung gemäß Artikel 41 kann nicht durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt wer­

den; 

g) der Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Erfüllung einer wesent­

lichen Anforderung im Rahmen eines früheren öffentlichen 
Auftrags, eines früheren Auftrags mit einem Auftraggeber 
oder eines früheren Konzessionsvertrags erhebliche oder dau­

erhafte Mängel erkennen lassen, die die vorzeitige Beendi­
gung dieses früheren Auftrags, Schadenersatz oder andere 
vergleichbare Sanktionen nach sich gezogen haben; 

h) der Wirtschaftsteilnehmer hat sich bei seinen Auskünften zur 
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen und der 
Einhaltung der Eignungskriterien einer schwerwiegenden 
Täuschung schuldig gemacht, derartige Auskünfte zurück­

gehalten oder ist nicht in der Lage, die gemäß Artikel 59 
erforderlichen zusätzlichen Unterlagen einzureichen, oder 

i) der Wirtschaftsteilnehmer hat versucht, die Entscheidungs­

findung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise 
zu beeinflussen, vertrauliche Informationen zu erhalten, 
durch die er unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren er­

langen könnte, oder fahrlässig irreführende Informationen zu 
übermitteln, die die Entscheidungen über Ausschluss, Aus­

wahl oder Auftragszuschlag erheblich beeinflussen könnten. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die Mit­

gliedstaaten verlangen oder die Möglichkeit vorsehen, dass der 
öffentliche Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer, der sich in 
einer der in jenem Buchstaben genannten Situationen befindet, 
nicht ausschließt, wenn der öffentliche Auftraggeber unter Be­

rücksichtigung der geltenden nationalen Vorschriften und Maß­

nahmen betreffend die Fortführung der Geschäftstätigkeit in den 
Situationen nach Buchstabe b festgestellt hat, dass der fragliche 
Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein wird, den Auftrag zu 
erfüllen. 

(5) Die öffentlichen Auftraggeber schließen einen Wirt­

schaftsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens aus, 
wenn sich herausstellt, dass sich der Wirtschaftsteilnehmer in 
Bezug auf Handlungen oder Unterlassungen vor oder während 
des Verfahrens in einer der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Situationen befindet. 

Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens können die öffentlichen 
Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer ausschließen oder 
von den Mitgliedstaaten zum Ausschluss eines Wirtschaftsteil­
nehmers verpflichtet werden, wenn sich herausstellt, dass sich 
der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Handlungen oder Un­

terlassungen vor oder während des Verfahrens in einer der in 
Absatz 4 genannten Situationen befindet. 

(6) Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in den 
Absätzen 1 und 4 genannten Situationen befindet, kann Nach­

weise dafür erbringen, dass die Maßnahmen des Wirtschaftsteil­
nehmers ausreichen, um trotz des Vorliegens eines einschlägigen 
Ausschlussgrundes seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Werden 
solche Nachweise für ausreichend befunden, so wird der betref­
fende Wirtschaftsteilnehmer nicht von dem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen.
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Zu diesem Zweck weist der Wirtschaftsteilnehmer nach, dass er 
einen Ausgleich für jeglichen durch eine Straftat oder Fehlver­

halten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung ei­
nes Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände 
umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermitt­

lungsbehörden geklärt und konkrete technische, organisatori­
sche und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 
weitere Straftaten oder Verfehlungen zu vermeiden. 

Die von den Wirtschaftsteilnehmern ergriffenen Maßnahmen 
werden unter Berücksichtigung der Schwere und besonderen 
Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens bewertet. Werden 
die Maßnahmen als unzureichend befunden, so erhält der Wirt­

schaftsteilnehmer eine Begründung dieser Entscheidung. 

Ein Wirtschaftsteilnehmer, der durch eine rechtskräftigen ge­

richtlichen Entscheidung von der Teilnahme an Verfahren zur 
Auftrags- oder Konzessionsvergabe ausgeschlossen wurde, ist 
während des Ausschlusszeitraumes, der in dieser Entscheidung 
festgelegt wurde, nicht berechtigt, in den Mitgliedstaaten, in 
denen die Entscheidung wirksam ist, von der in diesem Absatz 
gewährten Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

(7) Die Mitgliedstaaten legen durch Gesetz, Verordnung oder 
Verwaltungsvorschrift und unter Beachtung des Unionsrechts 
die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels fest. Sie 
bestimmen insbesondere den höchstzulässigen Zeitraum des 
Ausschlusses für den Fall, dass der Wirtschaftsteilnehmer keine 
Maßnahmen gemäß Absatz 6 zum Nachweis seiner Zuverlässig­

keit ergreift. Wurde kein Ausschlusszeitraum nicht durch rechts­

kräftige gerichtliche Entscheidung festgelegt, so darf dieser Zeit­

raum in den in Absatz 1 genannten Fällen fünf Jahre ab dem 
Tag der rechtskräftigen Verurteilung und in den in Absatz 4 
genannten Fällen drei Jahre ab dem betreffenden Ereignis nicht 
überschreiten. 

Artikel 58 

Eignungskriterien 

(1) Die Eignungskriterien können Folgendes betreffen: 

a) Befähigung zur Berufsausübung; 

b) wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit; 

c) technische und berufliche Leistungsfähigkeit. 

Die öffentlichen Auftraggeber können Wirtschaftsteilnehmern 
nur die in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Anforderungen 
an die Teilnahme auferlegen. Sie beschränken die Anforderun­

gen auf jene, die zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass ein 
Bewerber oder Bieter über die rechtlichen und finanziellen Ka­

pazitäten sowie die technischen und beruflichen Fähigkeiten zur 
Ausführung des zu vergebenden Auftrags verfügt. Alle Anfor­

derungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
und mit diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

(2) Im Hinblick auf die Befähigung zur Berufsausübung kön­

nen die öffentlichen Auftraggeber den Wirtschaftsteilnehmern 
vorschreiben, in einem Berufs- oder Handelsregister ihres Nie­

derlassungsmitgliedstaats gemäß Anhang XI verzeichnet zu sein 
oder jedwede andere in dem Anhang genannte Anforderungen 
zu erfüllen. 

Müssen Wirtschaftsteilnehmer eine bestimmte Berechtigung be­

sitzen oder Mitglieder einer bestimmten Organisation sein, um 
die betreffende Dienstleistung in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
erbringen zu können, so kann der öffentliche Auftraggeber 
bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge den Nach­

weis ihrer Berechtigung oder Mitgliedschaft verlangen. 

(3) Im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leis­

tungsfähigkeit können die öffentlichen Auftraggeber Anforde­

rungen stellen, die sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer 
über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapa­

zitäten für die Ausführung des Auftrags verfügen. Zu diesem 
Zweck können die öffentlichen Auftraggeber von den Wirt­

schaftsteilnehmern insbesondere verlangen, einen bestimmten 
Mindestjahresumsatz, einschließlich eines bestimmten Mindest­

umsatzes in dem vom Auftrag abgedeckten Bereich, nachzuwei­
sen. Zusätzlich können die öffentlichen Auftraggeber verlangen, 
dass die Wirtschaftsteilnehmer Informationen über ihre Jahres­

abschlüsse mit Angabe des Verhältnisses z. B. zwischen Ver­

mögen und Verbindlichkeiten bereitstellen. Sie können auch 
eine Berufshaftpflichtversicherung in geeigneter Höhe verlangen. 

Der Mindestjahresumsatz, der von Wirtschaftsteilnehmern ver­

langt wird, darf nicht das Zweifache des geschätzten Auftrags­

werts übersteigen, außer in hinreichend begründeten Fällen, die 
spezielle, mit der Wesensart der Bauleistungen, Dienstleistungen 
oder Lieferungen einhergehende Risiken betreffen. Der öffent­

liche Auftraggeber muss die wichtigsten Gründe für eine solche 
Anforderung in den Auftragsunterlagen oder in dem Vergabe­

vermerk gemäß Artikel 84 angeben. 

Das Verhältnis z. B. zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten 
kann berücksichtigt werden, wenn der öffentliche Auftraggeber 
die Methoden und Kriterien für diese Berücksichtigung in den 
Auftragsunterlagen spezifiziert. Diese Methoden und Kriterien 
müssen transparent, objektiv und nichtdiskriminierend sein. 

Ist ein Auftrag in Lose unterteilt, findet dieser Artikel auf jedes 
einzelne Los Anwendung. Der öffentliche Auftraggeber kann 
jedoch den Mindestjahresumsatz, der von Wirtschaftsteilneh­

mern verlangt wird, unter Bezugnahme auf eine Gruppe von 
Losen in dem Fall festlegen, dass der erfolgreiche Bieter den 
Zuschlag für mehrere Lose erhält, die gleichzeitig auszuführen 
sind. 

Sind auf einer Rahmenvereinbarung basierende Aufträge infolge 
eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb zu vergeben, wird der 
in Unterabsatz 2 genannte Höchstjahresumsatz aufgrund des 
erwarteten maximalen Umfangs spezifischer Aufträge berechnet, 
die gleichzeitig ausgeführt werden, oder — wenn dieser nicht 
bekannt ist — aufgrund des geschätzten Werts der Rahmenver­

einbarung. Bei dynamischen Beschaffungssystemen wird der in 
Unterabsatz 2 genannte Höchstjahresumsatz auf der Basis des 
erwarteten Höchstumfangs konkreter Aufträge berechnet, die 
nach diesem System vergeben werden sollen.
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(4) Im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungs­

fähigkeit können die öffentlichen Auftraggeber Anforderungen 
stellen, die sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer über die 
erforderlichen personellen und technischen Ressourcen sowie 
Erfahrungen verfügen, um den Auftrag in angemessener Qualität 
ausführen zu können. 

Die öffentlichen Auftraggeber können von den Wirtschaftsteil­
nehmern insbesondere verlangen, ausreichende Erfahrung durch 
geeignete Referenzen aus früher ausgeführten Aufträgen nach­

zuweisen. Ein öffentlicher Auftraggeber kann davon ausgehen, 
dass ein Wirtschaftsteilnehmer nicht über die erforderliche be­

rufliche Leistungsfähigkeit verfügt, wenn der öffentliche Auftrag­

geber festgestellt hat, dass der Wirtschaftsteilnehmer kollidie­

rende Interessen hat, die die Auftragsausführung negativ beein­

flussen können. 

Bei Vergabeverfahren, die Lieferungen, für die Verlege- oder 
Installationsarbeiten erforderlich sind, oder die Erbringung von 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zum Gegenstand haben, 
kann die berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer 
zur Erbringung dieser Leistungen oder zur Ausführung der Ver­

lege- und Installationsarbeiten anhand ihrer Fachkunde, Leis­

tungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit beurteilt werden. 

(5) Die öffentlichen Auftraggeber geben die zu erfüllenden 
Eignungskriterien, die in Form von Mindestanforderungen an 
die Leistungsfähigkeit ausgedrückt werden können, zusammen 
mit den geeigneten Nachweisen in der Auftragsbekanntmachung 
oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung an. 

Artikel 59 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

(1) Zum Zeitpunkt der Übermittlung von Teilnahmeanträgen 
und Angeboten akzeptieren die öffentlichen Auftraggeber die 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung in Form einer aktuali­
sierten Eigenerklärung anstelle von Bescheinigungen von Behör­

den oder Dritten als vorläufigen Nachweis dafür, dass der jewei­
lige Wirtschaftsteilnehmer alle nachfolgend genannten Bedin­

gungen erfüllt: 

a) Er befindet sich in keiner der in Artikel 57 genannten Situa­

tionen, in der Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen werden 
oder ausgeschlossen werden können; 

b) er erfüllt die einschlägigen Eignungskriterien nach Artikel 58; 

c) er erfüllt gegebenenfalls die objektiven Regeln und Kriterien 
nach Artikel 65. 

Nimmt der Wirtschaftsteilnehmer die Kapazitäten anderer Un­

ternehmen gemäß Artikel 63 in Anspruch, so muss die Einheit­

liche Europäische Eigenerklärung auch die unter des vorliegen­

den Absatzes genannten Informationen in Bezug auf diese Un­

ternehmen enthalten. 

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung besteht aus einer 
förmlichen Erklärung des Wirtschaftsteilnehmers, dass der 

jeweilige Ausschlussgrund nicht vorliegt und/oder dass das je­

weilige Auswahlkriterium erfüllt ist, und enthält die einschlägi­
gen vom öffentlichen Auftraggeber verlangten Informationen. 
Ferner sind darin der öffentliche Auftraggeber oder der für die 
Ausstellung der zusätzlichen Unterlagen zuständige Dritte ge­

nannt und es ist darin eine förmliche Erklärung enthalten, 
dass der Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein wird, auf An­

frage und unverzüglich diese zusätzlichen Unterlagen beizubrin­

gen. 

Wenn der öffentliche Auftraggeber die zusätzlichen Unterlagen 
gemäß Absatz 5 direkt über eine Datenbank abrufen kann, 
enthält die Einheitliche Europäische Eigenerklärung auch die 
zu diesem Zweck benötigten Informationen, wie z. B. die In­

ternetadresse der Datenbank, Identifikationsdaten und gegebe­

nenfalls die erforderliche Einverständniserklärung. 

Die Wirtschaftsteilnehmer können eine bereits bei einer frühe­

ren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche Europäische Eigen­

erklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die darin 
enthaltenen Informationen nach wie vor korrekt sind. 

(2) Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird auf der 
Grundlage eines Standardformulars erstellt. Die Kommission legt 
das Standardformular im Wege von Durchführungsrechtsakten 
fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfver­

fahren gemäß Artikel 89 Absatz 3 erlassen. 

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird ausschließlich 
in elektronischer Form ausgestellt. 

(3) Ungeachtet des Artikels 92 überprüft die Kommission die 
Anwendung der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung in 
der Praxis unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung 
der Datenbanken in den Mitgliedstaaten und erstattet dem Eu­

ropäischen Parlament und dem Rat darüber bis zum 18. April 
2017 Bericht. 

Die Kommission wird gegebenenfalls Vorschläge für Lösungen 
zur Optimierung des grenzüberschreitenden Zugangs zu diesen 
Datenbanken und der Verwendung von Bescheinigungen und 
Zeugnissen im Binnenmarkt vorlegen. 

(4) Ein öffentlicher Auftraggeber kann Bieter und Bewerber 
jederzeit während des Verfahrens auffordern, sämtliche oder 
einen Teil der zusätzlichen Unterlagen beizubringen, wenn 
dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforder­

lich ist. 

Vor der Auftragsvergabe fordert der öffentliche Auftraggeber — 
außer in Bezug auf Aufträge, die auf Rahmenvereinbarungen 
beruhen, sofern diese Aufträge gemäß Artikel 33 Absatz 3 
oder Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe a geschlossen werden — 
den Bieter, an den er den Auftrag vergeben will, auf, aktuali­
sierte zusätzliche Unterlagen gemäß Artikel 60 sowie erforder­

lichenfalls gemäß Artikel 62 beizubringen. Der öffentliche Auf­
traggeber kann Wirtschaftsteilnehmer auffordern, die gemäß den 
Artikeln 60 und 62 erhaltenen Bescheinigungen zu vervollstän­

digen oder zu erläutern.
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(5) Ungeachtet des Absatzes 4 müssen Wirtschaftsteilnehmer 
keine zusätzlichen Unterlagen oder sonstigen dokumentarischen 
Nachweise vorlegen, sofern und soweit der öffentliche Auftrag­

geber die Bescheinigungen oder die einschlägigen Informationen 
direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank in einem 
Mitgliedstaat, z. B. ein nationales Vergaberegister, eine virtuelle 
Unternehmensakte (Virtual Company Dossier), ein elektro­

nisches Dokumentenablagesystem oder ein Präqualifikationssys­

tem, erhalten kann. 

Ungeachtet des Absatzes 4 müssen Wirtschaftsteilnehmer keine 
zusätzlichen Unterlagen vorlegen, wenn der öffentliche Auftrag­

geber, der den Auftrag vergeben oder die Rahmenvereinbarung 
geschlossen hat, bereits im Besitz dieser Unterlagen ist. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Datenbanken mit relevanten Informationen über 
Wirtschaftsteilnehmer, die von ihren öffentlichen Auftraggebern 
genutzt werden, unter den gleichen Bedingungen auch von öf­
fentlichen Auftraggebern anderer Mitgliedstaaten genutzt wer­

den können. 

(6) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen und aktualisieren in e- 
Certis eine vollständige Liste der Datenbanken, die einschlägige 
Informationen über Wirtschaftsteilnehmer enthalten und die 
von öffentlichen Auftraggebern aus anderen Mitgliedstaaten 
konsultiert werden können. Die Mitgliedstaaten teilen den an­

deren Mitgliedstaaten auf Anfrage sämtliche Informationen in 
Bezug auf die in diesem Artikel genannten Datenbanken mit. 

Artikel 60 

Nachweise 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber können die in den Absät­

zen 2, 3 und 4 und in Anhang XII genannten Bescheinigungen, 
Erklärungen und anderen Nachweise als Beleg für das Nichtvor­

liegen von Ausschlussgründen gemäß Artikel 57 und für die 
Erfüllung der Eignungskriterien gemäß Artikel 58 anfordern. 

Die öffentlichen Auftraggeber verlangen keine weiteren Nach­

weise als die in diesem Artikel und in Artikel 62 genannten. Die 
Wirtschaftsteilnehmer können sich in Bezug auf Artikel 63 auf 
alle geeigneten Mittel stützen, um dem öffentlichen Auftrag­

geber nachzuweisen, dass sie über die erforderlichen Ressourcen 
verfügen werden. 

(2) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in Artikel 57 
genannten Fälle auf den Wirtschaftsteilnehmer nicht zutreffen, 
akzeptiert der öffentliche Auftraggeber 

a) im Fall von Absatz 1 jenes Artikels einen Auszug aus dem 
einschlägigen Register, wie dem Strafregister oder — in Er­

mangelung eines solchen — eine gleichwertige Urkunde ei­
ner zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde Her­

kunftsmitgliedstaats des Herkunftslands oder des Landes, in 
dem der Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen ist, aus der 
hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind; 

b) im Fall von Absatz 2 und von Absatz 4 Buchstabe b jenes 
Artikels eine von der zuständigen Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaats oder des betreffenden Landes ausgestellte Be­

scheinigung. 

Werden solche Unterlagen oder Bescheinigungen von dem be­

treffenden Mitgliedstaat oder dem betreffenden Land nicht aus­

gestellt oder werden darin nicht alle in Artikel 57 Absätze 1 
und 2 und Absatz 4 Buchstabe b vorgesehenen Fälle erwähnt, 
so können sie durch eine entsprechende eidesstattliche Erklä­

rung oder — in Mitgliedstaaten oder Ländern ohne Regelungen 
zu eidesstattlichen Erklärungen — durch eine förmliche Erklä­

rung ersetzt werden, die der Betreffende vor einer zuständigen 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder vor einem Notar oder 
einer entsprechend bevollmächtigten Berufs- oder Handelsorga­

nisation des Mitgliedstaats oder Herkunftslands oder des Mit­

gliedstaats oder Landes, in dem der Wirtschaftsteilnehmer nie­

dergelassen ist, abgegeben hat. 

Ein Mitgliedstaat gibt bei Bedarf eine amtliche Erklärung darüber 
ab, dass die in diesem Absatz genannten Unterlagen oder Be­

scheinigungen nicht ausgestellt werden oder nicht alle in Arti­
kel 57 Absätze 1 und 2 und Absatz 4 Buchstabe b genannten 
Fälle abdecken. Diese amtlichen Erklärungen werden in dem in 
Artikel 61 genannten Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) ver­

öffentlicht. 

(3) Die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Wirtschaftsteilnehmers kann in der Regel durch einen oder 
mehrere der in Anhang XII Teil I aufgelisteten Nachweise belegt 
werden. 

Kann ein Wirtschaftsteilnehmer aus einem berechtigten Grund 
die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Nachweise nicht 
beibringen, so kann er den Nachweis seiner finanziellen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen 
vom öffentlichen Auftraggeber für geeignet erachteten Belegs 
erbringen. 

(4) Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit des 
Wirtschaftsteilnehmers kann je nach Art, Menge oder Umfang 
oder Verwendungszweck der Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen auf eine oder mehrere der in Anhang XII 
Teil II aufgelisteten Weisen erbracht werden. 

(5) Auf Anforderung stellen die Mitgliedstaaten den anderen 
Mitgliedstaaten alle Informationen über die Ausschlussgründe 
gemäß Artikel 57, die Befähigung zur Berufsausübung, die fi­
nanzielle und technische Leistungsfähigkeit der Bieter gemäß 
Artikel 58 sowie Informationen zu den in diesem Artikel ge­

nannten Nachweisen zur Verfügung. 

Artikel 61 

Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) 

(1) Um grenzübergreifende Ausschreibungen zu erleichtern, 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Informationen über 
Bescheinigungen und andere Formen dokumentarischer Nach­

weise, die in e-Certis, dem von der Kommission eingerichteten 
Online-Dokumentenarchiv, gespeichert sind, kontinuierlich ak­

tualisiert werden. 

(2) Öffentliche Auftraggeber greifen auf e-Certis zurück und 
verlangen in erster Linie jene Arten von Bescheinigungen und 
dokumentarischen Nachweisen, die von e-Certis abgedeckt sind. 

(3) Die Kommission stellt alle Sprachfassungen der Einheitli­
chen Europäischen Eigenerklärung in e-Certis zur Verfügung.
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Artikel 62 

Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement 

(1) Verlangen die öffentlichen Auftraggeber zum Nachweis 
dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Qualitätssiche­

rungsnormen — einschließlich des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen — erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen un­

abhängiger Stellen, so nehmen sie auf Qualitätssicherungssys­

teme Bezug, die den einschlägigen europäischen Normen genü­

gen und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwer­

tige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind 
anzuerkennen. Die öffentlichen Auftraggeber müssen auch an­

dere Nachweise gleichwertiger Qualitätssicherungsmaßnahmen 
anerkennen, wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer die be­

treffenden Bescheinigungen aus Gründen, die diesem Wirt­

schaftsteilnehmer nicht angelastet werden können, innerhalb 
der einschlägigen Fristen nicht erlangen konnte, sofern der Wirt­

schaftsteilnehmer nachweist, dass die vorgeschlagenen Qualitäts­

sicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssicherungsnor­

men entsprechen. 

(2) Verlangen die öffentlichen Auftraggeber zum Nachweis 
dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Systeme oder 
Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von 
Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf das 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Um­

weltbetriebsprüfung (EMAS) der Union oder auf andere Systeme 
für das Umweltmanagement, die in Artikel 45 der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 anerkannt sind, oder auf andere Normen 
für das Umweltmanagement Bezug, die auf den einschlägigen 
Europäischen oder internationalen Normen beruhen und von 
akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheini­
gungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerken­

nen. 

Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer nachweislich keinen Zugang zu 
den betreffenden Bescheinigungen hatte oder diese aus Gründen, 
die diesem Wirtschaftsteilnehmer nicht angelastet werden kön­

nen, innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erlangen kann, 
muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Nachweise 
über Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern der 
Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass diese Maßnahmen mit 
jenen, die gemäß dem geltenden Systeme oder den geltenden 
Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleich­

wertig sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen den anderen Mitgliedstaaten 
auf Anfrage gemäß Artikel 86 alle Informationen über die Un­

terlagen zur Verfügung, die als Nachweis für die Einhaltung der 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Qualitäts- und Umwelts­

tandards beizubringen sind. 

Artikel 63 

Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen 

(1) In Bezug auf die Kriterien für die wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 58 Absatz 3 und 
die Kriterien für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
gemäß Artikel 58 Absatz 4 kann ein Wirtschaftsteilnehmer 
gegebenenfalls für einen bestimmten Auftrag die Kapazitäten 
anderer Unternehmen — ungeachtet des rechtlichen Charakters 
der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Ver­

bindungen — in Anspruch nehmen. In Bezug auf die Kriterien 
für Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die 

berufliche Befähigung gemäß Anhang XII Teil II Buchstabe f 
oder für die einschlägige berufliche Erfahrung können die Wirt­

schaftsteilnehmer jedoch nur die Kapazitäten anderer Unterneh­

men in Anspruch nehmen, wenn diese die Arbeiten ausführen 
beziehungsweise die Dienstleistungen erbringen, für die diese 
Kapazitäten benötigt werden. Beabsichtigt ein Wirtschaftsteil­
nehmer, die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch 
zu nehmen, so weist er dem öffentlichen Auftraggeber gegen­

über nach, dass ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung 
stehen werden, indem er beispielsweise die diesbezüglichen ver­

pflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. 

Der öffentliche Auftraggeber überprüft gemäß den Artikeln 59, 
60 und 61, ob die Unternehmen, deren Kapazitäten der Wirt­

schaftsteilnehmer in Anspruch nehmen möchte, die entspre­

chenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe 
gemäß Artikel 57 vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber 
schreibt vor, dass der Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen, 
das ein einschlägiges Eignungskriterium nicht erfüllt oder bei 
dem zwingende Ausschlussgründe vorliegen, ersetzt. Der öffent­

liche Auftraggeber kann vorschreiben, oder ihm kann durch den 
Mitgliedstaat vorgeschrieben werden, vorzuschreiben, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen, bei dem nicht-zwin­

gende Ausschlussgründe vorliegen, ersetzt. 

Nimmt ein Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf Kriterien für 
die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazi­
täten anderer Unternehmen in Anspruch, so kann der öffent­

liche Auftraggeber vorschreiben, dass der Wirtschaftsteilnehmer 
und diese Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung 
haften. 

Unter denselben Voraussetzungen können Gruppen von Wirt­

schaftsteilnehmern nach Artikel 19 Absatz 2 die Kapazitäten 
von Mitgliedern der Gruppe oder von anderen Unternehmen 
in Anspruch nehmen. 

(2) Die öffentlichen Auftraggeber können im Falle von Bau­

aufträgen, Dienstleistungsaufträgen sowie Verlege- oder Installa­

tionsarbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vor­

schreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben direkt vom Bieter 
selbst oder — wenn der Bieter einer Gruppe von Wirtschafts­

teilnehmern gemäß Artikel 19 Absatz 2 angehört — von einem 
Gruppenteilnehmer ausgeführt werden. 

Artikel 64 

Amtliche Verzeichnisse zugelassener Wirtschaftsteilnehmer 
und Zertifizierung durch öffentlich-rechtliche oder 

privatrechtliche Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten können entweder amtliche Verzeich­

nisse zugelassener Bauunternehmer, Lieferanten oder Dienstleis­

tungserbringer oder eine Zertifizierung durch Zertifizierungsstel­
len ein- oder fortführen, die den Europäischen Zertifizierungs­

standards im Sinne des Anhangs VII genügen. 

Sie teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die 
Anschrift der Zertifizierungsstelle oder der die amtlichen Ver­

zeichnisse führenden Stelle mit, bei der die Anträge eingereicht 
werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten passen die Bedingungen für die Ein­

tragung in diese in Absatz 1 genannten amtlichen Verzeichnisse 
sowie für die Ausstellung der Bescheinigungen durch die Zerti­
fizierungsstellen an die Bestimmungen dieses Unterabschnitts 
an.
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Die Mitgliedstaaten passen diese Bedingungen ferner an die Be­

stimmungen des Artikels 63 an, sofern Anträge auf Eintragung 
von Wirtschaftsteilnehmern gestellt werden, die zu einer Gruppe 
gehören und die von anderen Unternehmen der Gruppe bereit­

gestellten Kapazitäten in Anspruch nehmen. Diese Wirtschafts­

teilnehmer müssen in diesem Falle gegenüber der das amtliche 
Verzeichnis herausgebenden Behörde nachweisen, dass sie wäh­

rend der gesamten Geltungsdauer der Bescheinigung über ihre 
Eintragung in ein amtliches Verzeichnis über diese Kapazitäten 
verfügen und dass die qualitativen Eignungskriterien, auf die sie 
sich für ihre Eintragung berufen, von den betreffenden anderen 
Unternehmen in diesem Zeitraum fortlaufend erfüllt werden. 

(3) Wirtschaftsteilnehmer, die in solchen amtlichen Verzeich­

nissen eingetragen sind oder über eine Bescheinigung verfügen, 
können dem öffentlichen Auftraggeber bei jeder Vergabe eine 
Bescheinigung der zuständigen Stelle über die Eintragung oder 
die von der zuständigen Zertifizierungsstelle ausgestellte Be­

scheinigung vorlegen. 

In diesen Bescheinigungen sind die Nachweise, aufgrund deren 
die Eintragung dieser Wirtschaftsteilnehmer in das Verzeichnis 
oder die Zertifizierung erfolgt ist, sowie die sich aus dem amt­

lichen Verzeichnis ergebende Klassifizierung anzugeben. 

(4) Die von den zuständigen Stellen bescheinigte Eintragung 
in die amtlichen Verzeichnisse beziehungsweise die von der 
Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung stellt nur eine 
Eignungsvermutung in Bezug auf die qualitativen Kriterien, auf 
die sich die Wirtschaftsteilnehmer für ihre Eintragung berufen, 
dar. 

(5) Die Angaben, die den amtlichen Verzeichnissen bezie­

hungsweise der Zertifizierung zu entnehmen sind, werden nicht 
ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der Zahlung 
der Sozialversicherungsbeiträge und der Zahlung von Steuern 
und Abgaben kann bei jedem zu vergebenden Auftrag von 
jedem in das Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer 
eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. 

Öffentliche Auftraggeber aus anderen Mitgliedstaaten wenden 
die Bestimmungen des Absatzes 3 und des Unterabsatzes 1 
nur zugunsten von Wirtschaftsteilnehmern an, die in dem Mit­

gliedstaat ansässig sind, in dem das amtliche Verzeichnis geführt 
wird. 

(6) Die Nachweisanforderungen für die Eignungskriterien, auf 
die sich die Wirtschaftsteilnehmer für ihre Eintragung in das 
amtliche Verzeichnis oder für die Bescheinigung berufen, müs­

sen die Anforderungen des Artikels 60 und gegebenenfalls des 
Artikels 62 erfüllen. Für die Eintragung von Wirtschaftsteilneh­

mern aus anderen Mitgliedstaaten in ein amtliches Verzeichnis 
beziehungsweise für ihre Zertifizierung können nur die für in­

ländische Wirtschaftsteilnehmer vorgesehenen Nachweise und 
Erklärungen gefordert werden. 

Die Wirtschaftsteilnehmer können jederzeit ihre Eintragung in 
ein amtliches Verzeichnis oder die Ausstellung der Bescheini­
gung beantragen. Sie sind innerhalb einer angemessen kurzen 
Frist von der Entscheidung der Stelle, die das amtliche Verzeich­

nis führt, oder der zuständigen Zertifizierungsstelle zu unter­

richten. 

(7) Eine solche Eintragung oder Zertifizierung kann den 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten nicht zur 
Bedingung für ihre Teilnahme an einem öffentlichen Auftrag 
gemacht werden. Die öffentlichen Auftraggeber erkennen gleich­

wertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten 
an. Sie erkennen auch andere gleichwertige Nachweise an. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen den anderen Mitgliedstaaten 
auf Anfrage alle Informationen über die als Nachweise vorgeleg­

ten Unterlagen zur Verfügung, aus denen hervorgeht, dass die 
Wirtschaftsteilnehmer die Anforderungen erfüllen, um in das 
amtliche Verzeichnis zugelassener Wirtschaftsteilnehmer auf­
genommen zu werden, beziehungsweise die als Nachweis dafür 
dienen, dass Wirtschaftsteilnehmer aus einem anderen Mitglied­

staat über eine gleichwertige Zertifizierung verfügen. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 

V e r r i n g e r u n g d e r Z a h l d e r B e w e r b e r , d e r A n ­
g e b o t e u n d L ö s u n g e n 

Artikel 65 

Verringerung der Zahl geeigneter Bewerber, die zur 
Teilnahme aufgefordert werden sollen 

(1) Bei den nichtoffenen Verfahren, bei den Verhandlungsver­

fahren, beim wettbewerblichen Dialog und bei den Innovations­

partnerschaften können die öffentlichen Auftraggeber die Zahl 
von Bewerbern, die die Eignungskriterien erfüllen und die sie 
zur Abgabe von Angeboten auffordern oder zum Dialog ein­

laden werden, begrenzen, sofern geeignete Bewerber in Höhe 
der in Absatz 2 genannten Mindestzahl zur Verfügung stehen. 

(2) Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Auftrags­

bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestä­

tigung die von ihnen vorgesehenen objektiven und nichtdiskri­
minierenden Kriterien oder Vorschriften, die vorgesehene Min­

destzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzula­

denden Bewerber an. 

Bei nichtoffenen Verfahren beträgt die Anzahl mindestens fünf 
Bewerber. Bei Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dia­

logen und Innovationspartnerschaften beträgt die Anzahl min­

destens drei Bewerber. In jedem Fall muss die Zahl der einge­

ladenen Bewerber ausreichend hoch sein, dass ein echter Wett­

bewerb gewährleistet ist. 

Die öffentlichen Auftraggeber laden eine Anzahl von Bewerbern 
ein, die zumindest der Mindestzahl an Bewerbern entspricht. 
Sofern jedoch die Zahl von Bewerbern, die die Eignungskriterien 
und Mindestanforderungen gemäß Artikel 58 Absatz 5 erfüllen, 
unter der Mindestzahl liegt, kann der öffentliche Auftraggeber 
das Verfahren fortführen, indem er den oder die Bewerber ein­

lädt, die über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen. Der 
öffentliche Auftraggeber lässt andere Wirtschaftsteilnehmer, die 
sich nicht um Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die 
nicht über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, nicht zu 
demselben Verfahren zu. 

Artikel 66 

Verringerung der Zahl der Angebote und Lösungen 

Machen die öffentlichen Auftraggeber von der in Artikel 29 
Absatz 6 und in Artikel 30 Absatz 4 vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch, die Zahl der zu erörternden Lösungen oder der An­

gebote, über die verhandelt wird, zu verringern, so tun sie dies 
aufgrund der Zuschlagskriterien, die sie in den Auftragsunterla­

gen angegeben haben. In der Schlussphase müssen noch so viele 
Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet 
ist, sofern eine ausreichende Zahl von Angeboten, Lösungen 
oder geeigneten Bewerbern vorliegt.
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U n t e r a b s c h n i t t 3 

Z u s c h l a g s e r t e i l u n g 

Artikel 67 

Zuschlagskriterien 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber erteilen unbeschadet der 
für den Preis bestimmter Lieferungen oder die Vergütung be­

stimmter Dienstleistungen geltenden nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften den Zuschlag auf der Grundlage des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots. 

(2) Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentlichen Auf­
traggebers wirtschaftlich günstigsten Angebots erfolgt anhand 
einer Bewertung auf der Grundlage des Preises oder der Kosten, 
mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie der Lebens­

zykluskostenrechnung gemäß Artikel 68, und kann das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis beinhalten, das auf der Grundlage von 
Kriterien — unter Einbeziehung qualitativer, umweltbezogener 
und/oder sozialer Aspekte — bewertet wird, die mit dem Auf­
tragsgegenstand des betreffenden öffentlichen Auftrags in Ver­

bindung stehen. Zu diesen Kriterien kann u. a. Folgendes gehö­

ren: 

a) Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweck­

mäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für Alle, soziale, umwelt­

bezogene und innovative Eigenschaften und Handel sowie 
die damit verbundenen Bedingungen; 

b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Aus­

führung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität 
des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Ni­
veau der Auftragsausführung haben kann, oder 

c) Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen wie 
Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungs­

frist. 

Das Kostenelement kann auch die Form von Festpreisen oder 
Festkosten annehmen, auf deren Grundlage die Wirtschaftsteil­
nehmer nur noch mit Blick auf Qualitätskriterien miteinander 
konkurrieren. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die öffentlichen Auf­
traggeber nicht den Preis oder die Kosten allein als einziges 
Zuschlagskriterium verwenden dürfen, oder sie können deren 
Verwendung auf bestimmte Kategorien von öffentlichen Auf­
traggebern oder bestimmte Arten von Aufträgen beschränken. 

(3) Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand 
des öffentlichen Auftrags in Verbindung, wenn sie sich in ir­

gendeiner Hinsicht und in irgendeinem Lebenszyklus-Stadium 
auf die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen beziehen, einschließlich Fak­

toren, die zusammenhängen mit 

a) dem spezifischen Prozess der Herstellung oder der Bereitstel­
lung solcher Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistun­

gen oder des Handels damit oder 

b) einem spezifischen Prozess in Bezug auf ein anderes Lebens­

zyklus-Stadium, 

auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen 
Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken. 

(4) Die Zuschlagskriterien dürfen nicht zur Folge haben, dass 
dem öffentlichen Auftraggeber uneingeschränkte Wahlfreiheit 
übertragen wird. Sie müssen die Möglichkeit eines wirksamen 
Wettbewerbs gewährleisten und mit Spezifikationen einher­

gehen, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten, damit bewertet werden 
kann, wie gut die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Im 
Zweifelsfall nehmen die öffentlichen Auftraggeber eine wirk­

same Überprüfung der Richtigkeit der von den Bietern bei­
gebrachten Informationen und Nachweise vor. 

(5) Der öffentliche Auftraggeber gibt in den Auftragsunterla­

gen an, wie er die einzelnen Kriterien gewichtet, um das wirt­

schaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, es sei denn, dieses 
wird allein auf der Grundlage des Preises ermittelt. 

Diese Gewichtung kann mittels einer Marge angegeben werden, 
deren größte Bandbreite angemessen sein muss. 

Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so 
gibt der öffentliche Auftraggeber die Kriterien in absteigender 
Rangfolge an. 

Artikel 68 

Lebenszykluskostenrechnung 

(1) Soweit relevant, umfasst die Lebenszykluskostenrechnung 
die folgenden Kosten während des Lebenszyklus eines Produkts, 
einer Dienstleistung oder Bauleistung ganz oder teilweise: 

a) von dem öffentlichen Auftraggeber oder anderen Nutzern 
getragene Kosten, wie: 

i) Anschaffungskosten, 

ii) Nutzungskosten, wie z. B. Verbrauch von Energie und 
anderen Ressourcen, 

iii) Wartungskosten, 

iv) Kosten am Ende der Nutzungsdauer (wie Abholungs- 
und Recyclingkosten); 

b) Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung 
entstehen, die mit der Ware, der Dienstleistung oder der 
Bauleistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung ste­

hen, sofern ihr Geldwert bestimmt und geprüft werden kann; 
solche Kosten können Kosten der Emission von Treibhaus­

gasen und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für 
die Eindämmung des Klimawandels umfassen. 

(2) Bewerten die öffentlichen Auftraggeber die Kosten nach 
dem Lebenszyklus-Kostenansatz, nennen sie in den Auftrags­

unterlagen die von den Bietern bereitzustellenden Daten und 
die Methode, die der öffentliche Auftraggeber zur Bestimmung 
der Lebenszyklus-Kosten auf der Grundlage dieser Daten anwen­

den wird.
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Die Methode, die zur Bewertung der externen Umweltkosten 
angewandt wird, muss folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminie­

renden Kriterien. Ist die Methode nicht für die wiederholte 
oder kontinuierliche Anwendung konzipiert worden, so darf 
sie insbesondere nicht bestimmte Wirtschaftsteilnehmer auf 
unzulässige Weise bevorzugen oder benachteiligen; 

b) sie ist für alle interessierten Parteien zugänglich; 

c) die geforderten Daten lassen sich von Wirtschaftsteilneh­

mern, die ihrer Sorgfaltspflicht in normalem Maße nachkom­

men, einschließlich Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten, 
die dem GPA oder anderen, für die Union bindenden inter­

nationalen Übereinkommen beigetreten sind, mit vertret­

barem Aufwand bereitstellen. 

(3) Für den Fall, dass eine gemeinsame Methode zur Berech­

nung der Lebenszyklus-Kosten durch einen Rechtsakt der Union 
verbindlich vorgeschrieben worden ist, findet diese gemeinsame 
Methode bei der Bewertung der Lebenszyklus-Kosten Anwen­

dung. 

Ein Verzeichnis derartiger Rechtsakte und erforderlichenfalls der 
sie ergänzenden delegierten Rechtsakte ist in Anhang XIII ent­

halten. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 87 delegierte Rechtsakte zur Aktualisierung dieses Ver­

zeichnisses zu erlassen, wenn aufgrund der Annahme neuer 
Rechtsvorschriften, die eine gemeinsame Methode verbindlich 
vorschreiben, oder der Aufhebung oder Änderung bestehender 
Rechtsakte eine Aktualisierung erforderlich ist. 

Artikel 69 

Ungewöhnlich niedrige Angebote 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber schreiben den Wirtschafts­

teilnehmern vor, die im Angebot vorgeschlagenen Preise oder 
Kosten zu erläutern, wenn diese im Verhältnis zu den angebo­

tenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen unge­

wöhnlich niedrig erscheinen. 

(2) Die Erläuterungen im Sinne des Absatzes 1 können sich 
insbesondere auf Folgendes beziehen: 

a) die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens, der Erbrin­

gung der Dienstleistung oder des Bauverfahrens; 

b) die gewählten technischen Lösungen oder alle außergewöhn­

lich günstigen Bedingungen, über die der Bieter bei der der 
Lieferung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung 
sowie der Durchführung der Bauleistungen beziehungsweise 
der Waren verfügt; 

c) die Originalität der Bauleistungen, der Lieferungen oder der 
Dienstleistungen wie vom Bieter angeboten; 

d) die Einhaltung der in Artikel 18 Absatz 2 genannten Ver­

pflichtungen; 

e) die Einhaltung der in Artikel 71 genannten Verpflichtungen; 

f) die Möglichkeit für den Bieter, staatliche Hilfe zu erhalten. 

(3) Der öffentliche Auftraggeber bewertet die beigebrachten 
Informationen mittels einer Rücksprache mit dem Bieter. Er 
kann das Angebot nur dann ablehnen, wenn die beigebrachten 
Nachweise das niedrige Niveau des vorgeschlagenen Preises be­

ziehungsweise der vorgeschlagenen Kosten unter Berücksichti­
gung der in Absatz 2 genannten Faktoren nicht zufriedenstel­
lend erklären. 

Die öffentlichen Auftraggeber lehnen das Angebot ab, wenn sie 
festgestellt haben, dass das Angebot ungewöhnlich niedrig ist, 
weil es den geltenden Anforderungen gemäß Artikel 18 Absatz 
2 nicht genügt. 

(4) Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, dass ein Angebot 
ungewöhnlich niedrig ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe 
erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus diesem Grund 
nur nach Rücksprache mit dem Bieter ablehnen, sofern dieser 
binnen einer von dem öffentlichen Auftraggeber festzulegenden 
ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, dass die betreffende 
Beihilfe mit dem Binnenmarkt im Sinne des Artikels 107 AEUV 
vereinbar war. Lehnt der öffentliche Auftraggeber ein Angebot 
unter diesen Umständen ab, so teilt er dies der Kommission mit. 

(5) Die Mitgliedstaaten müssen den anderen Mitgliedstaaten 
im Wege der Verwaltungszusammenarbeit auf Anfrage alle ih­

nen zur Verfügung stehenden Informationen — wie Gesetze, 
Vorschriften, allgemein verbindliche Tarifverträge oder nationale 
technische Normen — über die Nachweise und Unterlagen 
übermitteln, die im Hinblick auf in Absatz 2 genannte Einzel­
heiten beigebracht wurden. 

KAPITEL IV 

Auftragsausführung 

Artikel 70 

Bedingungen für die Auftragsausführung 

Öffentliche Auftraggeber können besondere Bedingungen für 
die Ausführung eines Auftrags festlegen, sofern diese gemäß 
Artikel 67 Absatz 3 mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
stehen und im Aufruf zum Wettbewerb oder in den Auftrags­

unterlagen angegeben werden. Diese Bedingungen können wirt­

schaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder 
beschäftigungspolitische Belange umfassen. 

Artikel 71 

Vergabe von Unteraufträgen 

(1) Die Einhaltung der in Artikel 18 Absatz 2 genannten 
Verpflichtungen durch Unterauftragnehmer wird durch geeig­

nete Maßnahmen der zuständigen nationalen Behörden gewähr­

leistet, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit und ihrer Aufgaben 
handeln. 

(2) In den Auftragsunterlagen kann der öffentliche Auftrag­

geber den Bieter auffordern oder von einem Mitgliedstaat ver­

pflichtet werden, den Bieter aufzufordern, in seinem Angebot 
den Anteil des Auftrags, den er gegebenenfalls im Wege von 
Unteraufträgen an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie die gege­

benenfalls vorgeschlagenen Unterauftragnehmer anzugeben.
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(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der öffentliche 
Auftraggeber auf Wunsch des Unterauftragnehmers — und so­

fern die Art des Auftrags es erlaubt —, fällige Zahlungen im 
Zusammenhang mit den für den Wirtschaftsteilnehmer, an den 
der öffentliche Auftrag vergeben worden ist (Hauptauftragneh­

mer), erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauleistun­

gen direkt an den Unterauftragnehmer leistet. Zu diesen Maß­

nahmen können geeignete Mechanismen gehören, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, Einwände gegen ungerecht­

fertigte Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten dieser Zahlung 
werden in den Auftragsunterlagen dargelegt. 

(4) Die Frage der Haftung des Hauptauftragnehmers bleibt 
von den Absätzen 1 bis 3 unberührt. 

(5) Im Fall von Bauaufträgen und in Bezug auf Dienstleis­

tungen, die in einer Einrichtung des öffentlichen Auftraggebers 
unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, schreibt der 
öffentliche Auftraggeber vor, dass der Hauptauftragnehmer ihm 
nach der Vergabe des Auftrags und spätestens zum Zeitpunkt 
des Beginns der Auftragsausführung den Namen, die Kontakt­

daten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauftragnehmer, 
die an diesen Bau- oder Dienstleistungen beteiligt sind, mitteilt, 
soweit sie zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. Der öffentliche 
Auftraggeber schreibt vor, dass der Hauptauftragnehmer ihm 
alle Änderungen dieser Angaben während der Dauer des Auf­
trags sowie die erforderlichen Informationen in Bezug auf alle 
neuen Unterauftragnehmer, die in der Folge an diesen Bau-oder 
Dienstleistungen beteiligt werden, mitteilt. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können die Mitgliedstaaten die 
verpflichtende Bereitstellung der einschlägigen Informationen 
unmittelbar durch den Hauptauftragnehmer vorschreiben. 

Falls dies für die Zwecke von Absatz 6 Buchstabe b des vor­

liegenden Artikels erforderlich ist, sind den einschlägigen Infor­

mationen die Eigenerklärungen der Unterauftragnehmer gemäß 
Artikel 59 beizufügen. In den Durchführungsbestimmungen 
nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels kann vorgesehen wer­

den, dass Unterauftragnehmer, die nach der Vergabe des Auf­
trags präsentiert werden, statt der Eigenerklärung die Bescheini­
gungen und andere zusätzliche Unterlagen vorlegen müssen. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Lieferanten. 

Die öffentlichen Auftraggeber können die in Unterabsatz 1 vor­

gesehenen Verpflichtungen auf Folgendes ausweiten oder von 
den Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden: 

a) auf Lieferaufträge, auf andere Dienstleistungsaufträge als sol­
che, die in den Einrichtungen des öffentlichen Auftraggebers 
unter dessen direkter Aufsicht zu erbringende Dienstleistun­

gen betreffen, oder auf Lieferanten, die an Bau- oder Dienst­

leistungsaufträgen beteiligt sind; 

b) auf Unterauftragnehmer der Unterauftragnehmer des Haupt­

auftragnehmers oder weitere Stufen in der Kette der Unter­

auftragsvergabe. 

(6) Im Hinblick auf die Vermeidung von Verstößen gegen die 
in Artikel 18 Absatz 2 genannten Verpflichtungen können u. a. 
folgende geeignete Maßnahmen getroffen werden: 

a) Ist im nationalen Recht eines Mitgliedstaats ein Mechanismus 
der gemeinsamen Haftung von Unterauftragnehmern und 
Hauptauftragnehmer vorgesehen, so sorgt der betreffende 
Mitgliedstaat dafür, dass die einschlägigen Vorschriften unter 
Einhaltung der in Artikel 18 Absatz 2 festgelegten Bedingun­

gen angewandt werden. 

b) Die öffentlichen Auftraggeber können im Einklang mit den 
Artikeln 59, 60 und 61 überprüfen beziehungsweise von 
den Mitgliedstaaten angewiesen werden zu überprüfen, ob 
Gründe für den Ausschluss von Unterauftragnehmern gemäß 
Artikel 57 vorliegen. Ist dies der Fall, so verlangt der öffent­

liche Auftraggeber vom Wirtschaftsteilnehmer, dass er einen 
Unterauftragnehmer, für den die Überprüfung zwingende 
Ausschlussgründe ergeben hat, ersetzt. Der öffentliche Auf­
traggeber kann verlangen beziehungsweise kann von einem 
Mitgliedstaat angewiesen werden zu verlangen, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer einen Unterauftragnehmer, für den 
die Überprüfung nicht-zwingende Ausschlussgründe ergeben 
hat, ersetzt. 

(7) Die Mitgliedstaaten können in ihrem nationalen Recht 
strengere Haftungsregeln vorsehen oder in Bezug auf Direktzah­

lungen an Unterauftragnehmer weiter gehen, z. B. indem sie 
Direktzahlungen an Unterauftragnehmer vorsehen, ohne dass 
diese die Direktzahlungen beantragen müssen. 

(8) Mitgliedstaaten, die Maßnahmen gemäß den Absätzen 3, 
5 oder 6 vorsehen, legen die Bedingungen für die Anwendung 
dieser Maßnahmen in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften un­

ter Achtung des Unionsrechts fest. Dabei können die Mitglied­

staaten deren Anwendbarkeit, z. B. in Bezug auf bestimmte 
Arten von Aufträgen, bestimmte Kategorien von öffentlichen 
Auftraggebern oder Wirtschaftsteilnehmern oder bestimmte 
Mindestbeträge, beschränken. 

Artikel 72 

Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit 

(1) Aufträge und Rahmenvereinbarungen können in den fol­
genden Fällen ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfah­

rens im Einklang mit dieser Richtlinie geändert werden: 

a) wenn die Änderungen, unabhängig von ihrem Geldwert, in 
den ursprünglichen Auftragsunterlagen in Form von klar, 
präzise und eindeutig formulierten Überprüfungsklauseln, 
die auch Preisüberprüfungsklauseln beinhalten können, 
oder Optionen vorgesehen sind. Entsprechende Klauseln 
müssen Angaben zu Umfang und Art möglicher Änderun­

gen oder Optionen sowie zu den Bedingungen enthalten, 
unter denen sie zur Anwendung gelangen können. Sie dür­

fen keine Änderungen oder Optionen vorsehen, die den Ge­

samtcharakter des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung 
verändern würden; 

b) bei zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen oder Lieferungen 
durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich 
geworden sind und nicht in der ursprünglichen Auftrags­

unterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auf­
tragnehmers
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i) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie der 
Austauschbarkeit oder Kompatibilität mit im Rahmen 
des ursprünglichen Vergabeverfahrens beschafften Ausrüs­

tungsgegenständen, Dienstleistungen oder Anlagen nicht 
erfolgen kann und 

ii) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zu­

satzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden 
wäre; 

eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 % des 
Werts des ursprünglichen Auftrags betragen. Werden meh­

rere aufeinander folgende Änderungen vorgenommen, so gilt 
diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung. 
Solche aufeinander folgenden Änderungen dürfen nicht mit 
dem Ziel vorgenommen werden, diese Richtlinie zu umge­

hen; 

c) wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) Die Änderung wurde erforderlich aufgrund von Umstän­

den, die ein seiner Sorgfaltspflicht nachkommender öf­
fentlicher Auftraggeber nicht vorhersehen konnte; 

ii) der Gesamtcharakters des Auftrags verändert sich auf­
grund der Änderung nicht; 

iii) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 % 
des Werts des ursprünglichen Auftrags oder der ur­

sprünglichen Rahmenvereinbarung. Werden mehrere auf­
einander folgende Änderungen vorgenommen, so gilt 
diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Ände­

rung. Solche aufeinander folgenden Änderungen dürfen 
nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, diese Richt­

linie zu umgehen; 

d) wenn ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer ersetzt, 
an den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag ursprüng­

lich vergeben hatte, aufgrund entweder 

i) einer eindeutig formulierten Überprüfungsklausel oder 
Option gemäß Buchstabe a, 

ii) der Tatsache, dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der 
die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskrite­

rien erfüllt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturie­

rung — einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder 
Insolvenz — ganz oder teilweise an die Stelle des ur­

sprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine wei­
teren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge 
hat und nicht dazu dient, die Anwendung dieser Richt­

linie zu umgehen, oder 

iii) der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die 
Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber sei­
nen Unterauftragnehmern übernimmt, wenn diese Mög­

lichkeit in den nationalen Rechtsvorschriften gemäß Ar­

tikel 71 vorgesehen ist; 

e) wenn die Änderungen, unabhängig von ihrem Wert, nicht 
wesentlich im Sinne des Absatzes 4 sind. 

Die öffentlichen Auftraggeber, die einen Auftrag in den Fällen 
gemäß den Buchstaben b und c des vorliegenden Absatzes ge­

ändert haben, veröffentlichen eine diesbezügliche Bekannt­

machung im Amtsblatt der Europäischen Union. Die 

Bekanntmachung enthält die in Anhang V Teil G genannten 
Angaben und wird gemäß Artikel 51 veröffentlicht; 

(2) Darüber hinaus können Aufträge auch ohne Durchfüh­

rung eines neuen Vergabeverfahrens im Einklang mit dieser 
Richtlinie geändert werden, ohne dass überprüft werden muss, 
ob die in Absatz 4 Buchstaben a bis d genannten Bedingungen 
erfüllt sind, wenn der Wert der Änderung die beiden folgenden 
Werte nicht übersteigt: 

i) die in Artikel 4 genannten Schwellenwerte und 

ii) 10 % des ursprünglichen Auftragswerts bei Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen und 15 % des ursprünglichen Auf­
tragswerts bei Bauaufträgen. 

Der Gesamtcharakter des Auftrags oder der Rahmenverein­

barung darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht ver­

ändern. Im Falle mehrerer aufeinander folgender Änderungen 
wird deren ert auf der Grundlage des kumulierten Nettowerts 
der aufeinander folgenden Änderungen bestimmt. 

(3) Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, so wird für 
die Berechnung des in Absatz 2 und Absatz 1 Buchstaben b 
und c genannten Preises der angepasste Preis als Referenzwert 
herangezogen. 

(4) Eine Änderung eines Auftrags oder einer Rahmenverein­

barung während seiner beziehungsweise ihrer Laufzeit gilt als 
wesentlich im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe e, wenn sie dazu 
führt, dass sich der Auftrag oder der Rahmenvereinbarung er­

heblich von dem ursprünglichen vergebenen Auftrag bezie­

hungsweise der ursprüngliche vergebenen Rahmenvereinbarung 
unterscheidet. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist eine Än­

derung in jedem Fall als wesentlich anzusehen, wenn eine oder 
mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Mit der Änderung werden Bedingungen eingeführt, die, wenn 
sie für das ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten, 
die Zulassung anderer als der ursprünglich ausgewählten Be­

werber oder die Annahme eines anderen als des ursprünglich 
angenommenen Angebots ermöglicht hätten oder das Inte­

resse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hät­

ten; 

b) mit der Änderung wird das wirtschaftliche Gleichgewicht des 
Auftrags oder der Rahmenvereinbarung zugunsten des Auf­
tragnehmers in einer Weise verschoben, die im ursprüng­

lichen Auftrag beziehungsweise der ursprünglichen Rahmen­

vereinbarung nicht vorgesehen war; 

c) mit der Änderung wird der Umfang des Auftrags oder der 
Rahmenvereinbarung erheblich ausgeweitet; 

d) ein neuer Auftragnehmer ersetzt den Auftragnehmer, an den 
der öffentliche Auftraggeber den Auftrag ursprünglich ver­

geben hatte, in anderen als den in Absatz 1 Buchstabe d 
vorgesehenen Fällen. 

(5) Ein neues Vergabeverfahren im Einklang mit dieser Richt­

linie ist erforderlich bei anderen als den in den Absätzen 1 und 
2 vorgesehenen Änderungen der Bestimmungen eines öffent­

lichen Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung während seiner 
beziehungsweise ihrer Laufzeit.
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Artikel 73 

Kündigung von Aufträgen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass öffentliche Auftraggeber 
zumindest unter den folgenden Umständen und unter bestimm­

ten Bedingungen, die im anwendbaren nationalen Recht fest­

gelegt sind, über die Möglichkeit verfügen, einen öffentlichen 
Auftrag während seiner Laufzeit zu kündigen, wenn: 

a) am Auftrag eine wesentliche Änderung vorgenommen wur­

de, die ein neues Vergabeverfahren gemäß Artikel 72 erfor­

derlich gemacht hätte; 

b) der Auftragnehmer erfüllte zum Zeitpunkt der Zuschlagser­

teilung einen der in Artikel 57 Absatz 1 genannten Tat­

bestände und hätte daher vom Vergabeverfahren aus­

geschlossen werden müssen; 

c) der Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Ver­

pflichtungen aus den Verträgen und dieser Richtlinie, die 
der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Verfahren 
nach Artikel 258 AEUV festgestellt hat, nicht an den Auf­
tragnehmer hätte vergeben werden dürfen. 

TITEL III 

BESONDERE BESCHAFFUNGSREGELUNGEN 

KAPITEL I 

Soziale und andere besondere Dienstleistungen 

Artikel 74 

Vergabe von Aufträgen für soziale und andere besondere 
Dienstleistungen 

Öffentliche Aufträge, die soziale und andere in Anhang XIV 
aufgeführte besondere Dienstleistungen betreffen, werden im 
Einklang mit den Bestimmungen dieses Kapitels vergeben, so­

fern ihr Wert dem in Artikel 4 Buchstabe d angegebenen 
Schwellenwert entspricht oder diesen übersteigt. 

Artikel 75 

Veröffentlichung der Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag 
zur Erbringung von in Artikel 74 aufgeführten Dienstleistungen 
planen, teilen ihre Absicht auf eine der im Folgenden genannten 
Arten mit: 

a) in einer Auftragsbekanntmachung, in der die Informationen 
enthalten sind, auf die in Anhang V Teil H Bezug genommen 
wird, in Übereinstimmung mit den Standardformularen ge­

mäß Artikel 51; oder 

b) in einer Vorinformation, die auf kontinuierlicher Basis ver­

öffentlicht wird und die in Anhang V Teil I aufgeführten 
Informationen enthält. Die Vorinformation bezieht sich spe­

ziell auf die Arten von Dienstleistungen, die Gegenstand der 
zu vergebenden Aufträge sind. Sie muss den Hinweis ent­

halten, dass diese Aufträge ohne weitere Veröffentlichung 
vergeben werden, sowie die Aufforderung an die interessier­

ten Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse schriftlich mitzutei­
len. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht, wenn ein Verhandlungsverfah­

ren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß Artikel 32 für die 
Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags hätte verwen­

det werden können. 

(2) Öffentliche Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag 
zur Erbringung von in Artikel 74 aufgeführten Dienstleistungen 
vergeben haben, teilen die Ergebnisse des Vergabeverfahrens in 
einer Vergabebekanntmachung mit, in der die Informationen 
enthalten sind, auf die in Anhang V Teil J Bezug genommen 
wird, in Übereinstimmung mit den Standardformularen gemäß 
Artikel 51. Sie können diese Bekanntmachungen jedoch auch 
quartalsweise bündeln. In diesem Fall versenden sie die Zusam­

menstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende. 

(3) Die Kommission erstellt die Standardformulare, auf die in 
den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels Bezug genom­

men wird, in Form von Durchführungsrechtsakten. Die entspre­

chenden Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungs­

verfahren gemäß Artikel 89 Absatz 2 erlassen. 

(4) Bekanntmachungen nach diesem Artikel werden im Ein­

klang mit Artikel 51 veröffentlicht. 

Artikel 76 

Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen 

(1) Die Mitgliedstaaten führen einzelstaatliche Regeln für die 
Vergabe von unter dieses Kapitel fallenden Aufträgen ein, um 
sicherzustellen, dass die öffentlichen Auftraggeber die Grund­

sätze der Transparenz und der Gleichbehandlung der Wirt­

schaftsteilnehmer einhalten. Es ist den Mitgliedstaaten überlas­

sen, die anwendbaren Verfahrensregeln festzulegen, sofern der­

artige Regeln es den öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, 
den Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistungen Rechnung 
zu tragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die öffentlichen 
Auftraggeber der Notwendigkeit, Qualität, Kontinuität, Zugäng­

lichkeit, Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Vollständigkeit der 
Dienstleistungen sicherstellen, sowie den spezifischen Bedürfnis­

sen verschiedener Nutzerkategorien, einschließlich benachteilig­

ter und schutzbedürftiger Gruppen, der Einbeziehung und Er­

mächtigung der Nutzer und dem Aspekt der Innovation Rech­

nung tragen können. Die Mitgliedstaaten können auch vor­

sehen, dass die Auswahl der Dienstleister auf der Grundlage 
des Angebots mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unter 
Berücksichtigung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien für 
soziale Dienstleistungen getroffen wird. 

Artikel 77 

Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene Aufträge 

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass öffentliche 
Auftraggeber Organisationen das Recht zur Teilnahme an Ver­

fahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge ausschließlich für 
jene Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und kulturellen 
Bereich nach Artikel 74 vorbehalten, die unter die CPV-Codes 
7512 10 00-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 
80590000-6, 85000000-9 bis 85323000-9, 92500000-6, 
92600000-7, 98133000-4 und 98133110-8 fallen.
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(2) Eine Organisation nach Absatz 1 muss alle nachfolgen­

den Bedingungen erfüllen: 

a) ihr Ziel ist die Erfüllung einer Gemeinwohlaufgabe, die an 
die Erbringung der in Absatz 1 genannten Dienstleistungen 
geknüpft ist; 

b) die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der Organisa­

tion zu erreichen. Etwaige Gewinnausschüttungen oder -zu­

weisungen sollten auf partizipatorischen Überlegungen beru­

hen; 

c) die Management- oder Eigentümerstruktur der Organisation, 
die den Auftrag ausführt, beruht auf der Eigenverantwortung 
der Arbeitnehmer oder auf partizipatorischen Grundsätzen 
oder erfordert die aktive Mitwirkung der Arbeitnehmer, Nut­

zer oder Interessenträger, und 

d) die Organisation hat von dem betreffenden öffentlichen Auf­
traggeber nach diesem Artikel in den letzten drei Jahren 
keinen Auftrag für die betreffenden Dienstleistungen erhal­
ten. 

(3) Die Laufzeit des Vertrags darf drei Jahre nicht überschrei­
ten. 

(4) Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf diesen Artikel Be­

zug genommen. 

(5) Ungeachtet des Artikels 92 wird die Kommission die 
Auswirkungen dieses Artikels bewerten und dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis 18. April 2019 Bericht erstatten. 

KAPITEL II 

Vorschriften für Wettbewerbe 

Artikel 78 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für 

a) Wettbewerbe, die im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags durchgeführt werden; 

b) Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teil­
nehmer. 

In den Fällen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden 
Artikels wird der in Artikel 4 genannte Schwellenwert auf der 
Grundlage des geschätzten Werts des öffentlichen Dienstleis­

tungsauftrags ohne Mehrwertsteuer einschließlich etwaiger Preis­

gelder oder Zahlungen an die Teilnehmer berechnet. 

In den Fällen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 
Artikels ist der Schwellenwert der Gesamtwert dieser Preisgelder 
und Zahlungen, einschließlich des geschätzten Wertes des öf­
fentlichen Dienstleistungsauftrags ohne MwSt., der später nach 
Artikel 32 Absatz 4 vergeben werden könnte, sofern der öffent­

liche Auftraggeber seine Absicht einer derartigen Vergabe in der 
Bekanntmachung des Wettbewerbs angekündigt hat. 

Artikel 79 

Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Auftraggeber, die die Durchführung eines 
Wettbewerbs planen, teilen ihre Absicht in einer Wettbewerbs­

bekanntmachung mit. 

Beabsichtigen sie, einen anschließenden Dienstleistungsauftrag 
nach Artikel 32 Absatz 4 zu vergeben, so ist dies in der Wett­

bewerbsbekanntmachung anzugeben. 

(2) Öffentliche Auftraggeber, die einen Wettbewerb durch­

geführt haben, übermitteln eine Bekanntmachung über die Er­

gebnisse des Wettbewerbs im Einklang mit Artikel 51 und 
müssen einen Nachweis über das Datum der Absendung vor­

legen können. 

Angaben über das Ergebnis des Wettbewerbs brauchen jedoch 
nicht veröffentlicht zu werden, wenn ihre Offenlegung den Ge­

setzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlau­

fen oder die legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder 
privater Unternehmen schädigen oder den lauteren Wettbewerb 
zwischen den Dienstleistungserbringern beeinträchtigen würde. 

(3) Die Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 und 2 
werden im Einklang mit Artikel 51 Absätze 2 bis 6 und Ar­

tikel 52 veröffentlicht. Sie umfassen jeweils die in Anhang V 
Teil E beziehungsweise F festgelegten Angaben im Format der 
Standardformulare. 

Die Standardformulare werden von der Kommission in Form 
von Durchführungsrechtsakten festgelegt. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren 
gemäß Artikel 89 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 80 

Vorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und 
die Auswahl der Teilnehmer 

(1) Bei der Durchführung von Wettbewerben wenden die 
öffentlichen Auftraggeber Verfahren an, welche Titel I und die­

sem Kapitel entsprechen. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf 
nicht beschränkt werden 

a) auf das Gebiet eines Mitgliedstaats oder einen Teil davon; 

b) mit der Begründung, dass nach dem Recht des Mitgliedstaats, 
in dem der Wettbewerb ausgerichtet wird, nur natürliche 
oder nur juristische Personen teilnehmen dürften. 

(3) Sind Wettbewerbe auf eine begrenzte Teilnehmerzahl be­

schränkt, so legen die öffentlichen Auftraggeber klare und nicht­

diskriminierende Eignungskriterien fest. In jedem Fall muss die 
Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefor­

dert werden, ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu ge­

währleisten.
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Artikel 81 

Zusammensetzung des Preisgerichts 

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen Personen bestehen, die 
von den Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind. Wird 
von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche 
Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preis­

richter über dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation ver­

fügen. 

Artikel 82 

Entscheidungen des Preisgerichts 

(1) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stel­
lungnahmen unabhängig. 

(2) Die von den Bewerbern vorgelegten Pläne und Entwürfe 
werden vom Preisgericht unter Wahrung der Anonymität und 
nur aufgrund der Kriterien, die in der Wettbewerbsbekannt­

machung genannt sind, geprüft. 

(3) Das Preisgericht erstellt über die Rangfolge der von ihm 
ausgewählten Projekte einen von den Preisrichtern zu unter­

zeichnenden Bericht, in dem auf die einzelnen Wettbewerbs­

arbeiten eingegangen wird und die Bemerkungen des Preis­

gerichts sowie gegebenenfalls noch zu klärende Fragen auf­
geführt sind. 

(4) Die Anonymität ist bis zur Stellungnahme oder zur Ent­

scheidung des Preisgerichts zu wahren. 

(5) Die Bewerber können bei Bedarf aufgefordert werden, zur 
Klärung bestimmter Aspekte der Wettbewerbsarbeiten Fragen zu 
beantworten, die das Preisgericht in seinem Protokoll festgehal­
ten hat. 

(6) Über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den 
Bewerbern ist ein umfassendes Protokoll zu erstellen. 

TITEL IV 

GOVERNANCE 

Artikel 83 

Durchsetzung 

(1) Um wirksam eine korrekte und effiziente Umsetzung zu 
gewährleisten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass zumindest 
die in diesem Artikel genannten Aufgaben von einer oder meh­

reren Behörden, Stellen oder Strukturen erbracht werden. Sie 
nennen der Kommission alle Behörden, Stellen und Strukturen, 
die für diese Aufgaben zuständig sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anwendung 
der Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe überwacht 
wird. 

Decken Überwachungsbehörden oder -strukturen auf eigene Ini­
tiative oder nach Erhalt von Informationen bestimmte Verstöße 
oder systematische Probleme auf, so sind sie befugt, nationale 
Prüfbehörden, Gerichte oder andere geeignete Behörden oder 
Strukturen, z. B. den Ombudsmann, nationale Parlamente 
oder parlamentarische Ausschüsse, auf diese Probleme hin­

zuweisen. 

(3) Die Ergebnisse der Überwachungstätigkeiten gemäß Ab­

satz 2 werden der Öffentlichkeit mithilfe geeigneter Informati­
onsmittel zugänglich gemacht. Sie werden auch der Kommis­

sion zugänglich gemacht. Sie können beispielsweise in die in 
Unterabsatz 2 genannten Überwachungsberichte integriert wer­

den. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 
18. April 2017 und danach alle drei Jahre einen Überwachungs­

bericht mit — gegebenenfalls — Informationen über die häu­

figsten Ursachen einer falschen Anwendung oder Rechtsunsi­
cherheit, einschließlich möglicher struktureller oder wiederkeh­

render Probleme bei der Anwendung der Vorschriften, über das 
Ausmaß der Beteiligung von KMU an der öffentlichen Auftrags­

vergabe und über Vorbeugung, Aufdeckung und angemessene 
Berichterstattung über Fälle von Betrug, Bestechung, Interessen­

konflikten und sonstigen schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten 
im Bereich des öffentlichen Auftragswesens. 

Die Kommission kann die Mitgliedstaaten höchstens alle drei 
Jahre auffordern, Informationen über die praktische Umsetzung 
ihrer nationalen strategischen Beschaffungspolitik vorzulegen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes und des Absatzes 4 des vor­

liegenden Artikels gilt für KMU die Definition der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission ( 1 ). 

Auf der Grundlage der nach diesem Absatz vorgelegten Daten 
veröffentlicht die Kommission regelmäßig einen Bericht über die 
Umsetzung der nationalen Beschaffungsmaßnahmen und dies­

bezügliche bewährte Verfahren im Binnenmarkt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) Informationen und Anleitungen für die Auslegung und An­

wendung der Rechtsvorschriften der Union über öffentliche 
Aufträge kostenfrei zur Verfügung stehen, um öffentliche 
Auftraggeber und Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere 
KMU, dabei zu unterstützen, die Bestimmungen des EU-Ver­

gaberechts korrekt anzuwenden, und 

b) öffentliche Auftraggeber bei der Planung und Durchführung 
von Vergabeverfahren Unterstützung erhalten können. 

(5) Unbeschadet der von der Kommission für die Kommuni­
kation und die Kontakte mit den Mitgliedstaaten festgelegten 
allgemeinen Verfahren und Arbeitsmethoden benennen die Mit­

gliedstaaten eine Stelle für die Zusammenarbeit mit der Kom­

mission im Kontext der Anwendung der Rechtsvorschriften für 
die öffentliche Auftragsvergabe. 

(6) Die öffentlichen Auftraggeber bewahren mindestens für 
die Dauer des Auftrags Kopien aller vergebenen Aufträge auf, 
die mindestens den folgenden Auftragswert haben:
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a) 1 000 000 EUR im Falle von Liefer- oder Dienstleistungsauf­
trägen; 

b) 10 000 000 EUR im Falle von Bauaufträgen. 

Öffentliche Auftraggeber gewähren den Zugang zu den Verträ­

gen; der Zugang zu bestimmten Unterlagen oder Einzelinforma­

tionen kann jedoch in dem Umfang und unter den Bedingungen 
verwehrt werden, wie in den geltenden Vorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten über den Zugang zu Dokumenten und 
Datenschutz festgelegt ist. 

Artikel 84 

Vergabevermerke über Vergabeverfahren 

(1) Die öffentlichen Auftraggeber fertigen über jeden ver­

gebenen Auftrag oder jede Rahmenvereinbarung gemäß dieser 
Richtlinie und jede Einrichtung eines dynamischen Beschaf­
fungssystems einen schriftlichen Vermerk an, der mindestens 
Folgendes enthält: 

a) den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers 
sowie Gegenstand und Wert des Auftrags, der Rahmenver­

einbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems; 

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der qualitativen Auswahl und/ 
oder der Verringerung der Anzahl gemäß den Artikeln 65 
und 66, insbesondere 

i) die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und 
die Gründe für ihre Auswahl; 

ii) die Namen der abgelehnten Bewerber oder Bieter und die 
Gründe für ihre Ablehnung; 

c) die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für un­

gewöhnlich niedrig befunden wurden; 

d) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die 
Auswahl seines Angebots sowie — falls bekannt — den 
Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den 
der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsich­

tigt und gegebenenfalls, soweit zu jenem Zeitpunkt bekannt, 
den Namen der Unterauftragnehmer des Hauptauftragneh­

mers; 

e) bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen 
die in Artikel 26 genannten Umstände, die die Anwendung 
dieser Verfahren rechtfertigen; 

f) bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 
die in Artikel 32 genannten Umstände, die die Anwendung 
dieses Verfahrens rechtfertigen; 

g) gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auf­
traggeber auf die Vergabe eines Auftrags, den Abschluss ei­
ner Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dyna­

mischen Beschaffungssystems verzichtet hat; 

h) gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektro­

nische Kommunikationsmittel für die Einreichung der Ange­

bote verwendet wurden; 

i) gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflik­

ten und getroffenen Abhilfemaßnahmen. 

Dieser Vermerk ist nicht erforderlich für Aufträge auf der 
Grundlage von Rahmenvereinbarungen, sofern diese gemäß Ar­

tikel 33 Absatz 3 oder gemäß Artikel 33 Absatz 4 Buchstabe a 
geschlossen wurden. 

In dem Maße, wie der Vergabevermerk gemäß Artikel 50 oder 
Artikel 75 Absatz 2 die in diesem Absatz geforderten Informa­

tionen enthält, können sich öffentliche Auftraggeber auf diesen 
Vermerk beziehen. 

(2) Öffentliche Auftraggeber dokumentieren den Fortgang al­
ler Vergabeverfahren, unabhängig davon, ob sie auf elektro­

nischem Wege durchgeführt werden oder nicht. Zu diesem 
Zweck stellen sie sicher, dass sie über ausreichend Dokumenta­

tion verfügen, um Entscheidungen in allen Stufen des Vergabe­

verfahrens zu begründen, z. B. Dokumentation der gesamten 
Kommunikation mit Wirtschaftsteilnehmern und sämtlicher in­

terner Beratungen, der Vorbereitung der Auftragsunterlagen, des 
Dialogs oder etwaiger Verhandlungen, der Auswahl und der 
Zuschlagserteilung. Die Dokumentation wird während mindes­

tens drei Jahren ab dem Tag der Vergabe des Auftrags auf­
bewahrt. 

(3) Der Bericht beziehungsweise seine Hauptelemente sind 
der Kommission oder den in Artikel 83 genannten zuständigen 
Behörden, Einrichtungen oder Strukturen auf deren Anforde­

rung hin zu übermitteln. 

Artikel 85 

Nationale Berichterstattung und statistische Informationen 

(1) Die Kommission überprüft die Qualität und Vollständig­

keit der Daten aus den Bekanntmachungen gemäß den Artikeln 
48, 49, 50, 75 und 79, die in Einklang mit Anhang VIII ver­

öffentlicht werden. 

Entsprechen die Qualität und Vollständigkeit der in Unterabsatz 
1 des vorliegenden Absatzes genannten Daten nicht den Ver­

pflichtungen gemäß Artikel 48 Absatz 1, Artikel 49, Artikel 50 
Absatz 1, Artikel 75 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 3, so 
fordert die Kommission von dem betreffenden Mitgliedstaat zu­

sätzliche Informationen an. Der betreffende Mitgliedstaat stellt 
die von der Kommission angeforderten fehlenden statistischen 
Informationen innerhalb einer angemessenen Frist zur Ver­

fügung. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 
18. April 2017 und danach alle drei Jahre einen statistischen 
Bericht für Beschaffungen, die — wenn ihr Wert den geltenden 
Schwellenwert gemäß Artikel 4 überschritten hätte — unter die 
Richtlinie gefallen wären, mit Angabe des geschätzten Gesamt­

werts solcher Beschaffungen im betreffenden Zeitraum. Diese 
Schätzung kann sich insbesondere auf Daten stützen, die gemäß 
nationalen Veröffentlichungsvorschriften verfügbar sind, oder 
auf stichprobenartige Schätzungen. 

Dieser Bericht kann in den Bericht gemäß Artikel 83 Absatz 3 
aufgenommen werden.
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission Informatio­

nen über ihre institutionelle Organisation im Zusammenhang 
mit der Umsetzung, Überwachung und Durchsetzung dieser 
Richtlinie sowie über nationale Initiativen zur Verfügung, mit 
denen bezweckt wird, bei der Anwendung der Unionsvorschrif­
ten im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe Orientierungs­

hilfen zu geben und Unterstützung zu leisten oder auf Heraus­

forderungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Vor­

schriften zu reagieren. 

Diese Informationen können in den Bericht gemäß Artikel 83 
Absatz 3 aufgenommen werden. 

Artikel 86 

Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten leisten sich gegenseitig Amtshilfe und 
treffen Maßnahmen zur Begründung einer effektiven Zusam­

menarbeit mit dem Ziel, den Informationsaustausch zu den in 
den Artikeln 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 und 69 genannten 
Aspekten zu gewährleisten. Sie stellen die vertrauliche Behand­

lung der ausgetauschten Informationen sicher. 

(2) Die zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaa­

ten halten beim Informationsaustausch die Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten ein, die in der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und 
in der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 2 ) festgelegt sind. 

(3) Um zu testen, ob das Binnenmarkt-Informationssystem 
(IMI), das mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 errichtet 
wurde, für die Zwecke des Informationsaustausches im Rahmen 
dieser Richtlinie geeignet ist, wird bis zum 18. April 2015 ein 
Pilotprojekt ins Leben gerufen. 

TITEL V 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG, DURCHFÜHRUNGSBEFUG­

NISSE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 87 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun­

gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
den Artikeln 6, 22, 23, 56 und 68 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem 17. April 2014 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 6, 22, 23, 
56 und 68 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss genannten 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts­

blatt der Europäischen Union oder zu einem in dem Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er­

lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par­

lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 6, 22, 
23, 56 und 68 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

Artikel 88 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen 
werden, treten umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange 
keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei der Über­

mittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Par­

lament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß 
dem Verfahren des Artikels 87 Absatz 5 Einwände gegen einen 
delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt die Kommis­

sion den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des Be­

schlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände 
zu erheben, auf. 

Artikel 89 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Beratenden Ausschuss für 
das öffentliche Auftragswesen, der durch den Beschluss 
71/306/EWG des Rates ( 3 ) eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti­
kel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti­
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 90 

Umsetzung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs­

vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
bis 18. April 2016 nachzukommen. Sie übermitteln der Kom­

mission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften.
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(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten 
die Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 bis 18. Oktober 2018 
aufschieben, außer für den Fall, dass die Verwendung elektro­

nischer Mittel gemäß den Artikeln 34, 35 und 36, Artikel 37 
Absatz 3, Artikel 51 Absatz 2 oder Artikel 53 verbindlich 
vorgeschrieben ist. 

Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels können 
die Mitgliedstaaten die Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 für 
zentrale Beschaffungsstellen bis 18. April 2017 aufschieben. 

Beschließt ein Mitgliedstaat, die Anwendung von Artikel 22 
Absatz 1 aufzuschieben, so sieht dieser Mitgliedstaat vor, dass 
die öffentlichen Auftraggeber für alle Mitteilungen und für den 
gesamten Informationsaustausch zwischen folgenden Kommuni­
kationsmitteln wählen können: 

a) elektronische Mittel gemäß Artikel 22; 

b) Postweg oder anderer geeigneter Weg; 

c) Fax; 

d) eine Kombination dieser Mittel. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels kön­

nen die Mitgliedstaaten die Anwendung von Artikel 59 Absatz 
2 bis 18. April 2018 aufschieben. 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels kön­

nen die Mitgliedstaaten die Anwendung von Artikel 59 Absatz 
5 Unterabsatz 2 bis 18. Oktober 2018 aufschieben. 

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels kön­

nen die Mitgliedstaaten die Anwendung von Artikel 61 Absatz 
2 bis 18. Oktober 2018 aufschieben. 

(6) Bei Erlass der in den Absätzen 1 bis 5 genannten Vor­

schriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel­
heiten dieser Bezugnahme. 

(7) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf 
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 91 

Aufhebungen 

Die Richtlinie 2004/18/EG wird mit Wirkung zum 18. April 
2016 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezug­

nahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe 
der Entsprechungstabelle in Anhang XV zu lesen. 

Artikel 92 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft die wirtschaftlichen Auswirkungen, 
die die Anwendung der in Artikel 4 festgelegten Schwellenwerte 
auf den Binnenmarkt hat, insbesondere in Bezug auf Faktoren 
wie die grenzüberschreitende Vergabe von Aufträgen und Trans­

aktionskosten, und erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis 18. April 2019 darüber Bericht. 

Wenn dies möglich und angemessen ist, erwägt die Kommis­

sion, im Rahmen der nächsten Verhandlungsrunde eine Erhö­

hung der laut dem GPA geltenden Schwellenwerte vorzuschla­

gen. Im Falle einer Änderung der laut dem GPA geltenden 
Schwellenwerte wird im Anschluss an den Bericht gegebenen­

falls ein Vorschlag für einen Rechtsakt zur Änderung der in 
dieser Richtlinie festgesetzten Schwellenwerte vorgelegt. 

Artikel 93 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent­

lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 94 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 26. Februar 2014. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

D. KOURKOULAS
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ANHANG I 

ZENTRALE REGIERUNGSBEHÖRDEN 

BELGIEN 

1. Services publics fédéraux (Ministerien): 1. Federale Overheidsdiensten (Ministerien): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole; 

SPF Technologie de l’Information et de la Communica­

tion (Fedict); 
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopéra­

tion au Développement; 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont­

wikkelingssamenwerking; 

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken; 

SPF Finances; FOD Financiën; 

SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer; 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg 

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité 
Sociale; 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van 
sociale Zekerheid 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement; 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu; 

SPF Justice; FOD Justitie; 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 

Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging; 

Service public de programmation Intégration sociale, 
Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; 

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; 

Service public fédéral de Programmation Développe­

ment durable; 
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame 
Ontwikkeling; 

Service public fédéral de Programmation Politique scien­

tifique; 
Programmatorische federale Overheidsdienst Weten­

schapsbeleid; 

2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen; 

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid; 

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs 
indépendants 

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelf­
standigen; 

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité; Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen; 

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité; Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; 

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten; 

Office national de l’Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

DE L 94/144 Amtsblatt der Europäischen Union 28.3.2014


